
20. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr

Gremium: Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr
Sitzungstermin: Dienstag, 01.09.2015, 18:00 Uhr
Ort, Raum: Raum 405, Hegelallee, Haus 1

Tagesordnung

Öffentlicher Teil
1 Eröffnung der Sitzung

2 Feststellung der Anwesenheit sowie der 
ordnungsgemäßen Ladung / Entscheidung über 
eventuelle Einwendungen gegen die 
Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung 
vom 07.07.2015 / Feststellung der öffentlichen 
Tagesordnung

3 Vorstellung von Bauvorhaben

4 Überweisungen aus der 
Stadtverordnetenversammlung

4.1 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 33 
"Waldpark Großbeerenstraße" 
Auslegungsbeschluss und Zustimmung zum 
Durchführungsvertrag sowie Änderung des 
Flächennutzungsplans "Waldpark 
Großbeerenstraße"(03/14)

FB Stadtplanung und 
Stadterneuerung
SBV (ff)

15/SVV/0358

4.2 BE zum Beschluss 15/SVV/0293 Sicherung der 
Kleingartenanlagen "An der Nuthestraße 
zwischen Fr.-Engels-Str. und Horstweg"

FB Stadtplanung und 
Stadterneuerung

4.3 Ausweitung Vorbereitende Untersuchungen 
Neuendorfer Anger/Horstweg

Fraktion Bürgerbündnis-FDP
mit Änderungsantrag des 
Stadtverordneten Jäkel

15/SVV/0299

4.4 Radwegmarkierung am Uferweg Templiner See Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
KOUL

14/SVV/1085
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4.5 Behindertengerechte Ampel in Groß Glienicke Fraktion CDU/ANW
auch OBR Groß Glienicke

15/SVV/0465

4.6 Entwicklungs-und Vermarktungskonzept für die 
Gewerbeflächen im Bebauungsplan Nr. 129

Fraktion SPD
auch  OBR Golm

15/SVV/0466

4.7 Bahnhof Medienstadt - Babelsberg Fraktion Bürgerbündnis-FDP
15/SVV/0471

4.8 Kosten Taktverdichtung Schienenverkehr Oberbürgermeister, FB 
Stadtplanung und 
Stadterneuerung
KOUL, SBV
(Mitteilungsvorlage)

15/SVV/0506

4.9 Information zum Auftrag DS 14/SVV/0949: 
Auslegungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 
122-1 "Glienicker Winkel"

Oberbürgermeister, FB 
Stadtplanung und 
Stadterneuerung
(Mitteilungsvorlage)

15/SVV/0450

5 Mitteilungen der Verwaltung

5.1 Bebauungsplan Nr.  122-2 - künftige 
Ausbaubreite Concordiaweg - Berichterstattung 
über die Ergebnisse der 
Informationsveranstaltungen

FB Stadtplanung und 
Stadterneuerung

5.2 Information zur Umsetzung des Beschlusses 
"Radwegeverbindung Kuhforter und 
Werderscher Damm" 15/SVV/0229 v. 6. 5. 2015

FB Stadtplanung und 
Stadterneuerung

5.3 Information zur Fußgänger- und 
Radfahrerbrücke Werder-Potsdam

Fachbereich Grün- und 
Verkehrsflächen

5.4 Vorstellung der Ergebnisse des 
Gutachterverfahrens zum Eingangsbereich 
Krampnitz

FB Stadtplanung und 
Stadterneuerung

5.5 Berichterstattung zur Aufstellung von Pollern im 
Bereich der Brandenburger Straße zur 
Verhinderung der illegalen Querung der 
Fußgängerzone durch KfZ

FB Grün- und Verkehrsflächen

6 Sonstiges
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Niederschrift 
19. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, 

Bauen und Verkehr 

Sitzungstermin: Dienstag, 07.07.2015 

Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr 

Sitzungsende: 19:33 Uhr 

Ort, Raum: Raum 405, Hegelallee, Haus 1 

 
 
Anwesend sind: 
 
 
Ausschussvorsitzender 
 
 Herr  Ralf Jäkel DIE LINKE Leitung der Sitzung 
 
Ausschussmitglieder 
 
 Herr  Michél Berlin DIE LINKE ab 18.15 Uhr 
 Herr  Pete Heuer SPD  
 Frau  Babette Reimers SPD  
 Herr  Lars Eichert CDU/ANW  
 Frau  Saskia Hüneke Grüne/B90  
 Herr  Wolfhard Kirsch Bürgerbündnis-FDP  
 
zusätzliches Mitglied 
 
 Frau Dr. Sylke Kaduk AfD  
 
sachkundige Einwohner 
 
 Herr  Frank Kulok Bürgerbündnis  
 Herr  Dirk Kühnemann Bündnis 90/Die 

Grünen 
 

 Herr  Bernd Putz Behindertenbeirat  
 Herr  André Tomczak DIE aNDERE  
 Herr  Rudi Wiggert SPD  
 
 
Beigeordneter 
 Herr  Andreas Goetzmann i.V. des 

Beigeordneten 
Geschäftsbereich 4 

 

 
 
 
Nicht anwesend sind: 
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zusätzliches Mitglied 
 
 Herr  Lutz Boede DIE aNDERE entschuldigt 
 Herr  Carsten Linke DIE aNDERE entschuldigt 
 
sachkundige Einwohner 
 
 Herr  Wolfgang Dau SPD entschuldigt 
 Herr  Jan Hanisch DIE LINKE nicht teilgenommen 
 Herr Dr. Wilfried Naumann Potsdamer 

Demokraten 
entschuldigt 

 Herr  Christian Schirrholz DIE LINKE nicht teilgenommen 
 Herr  Wolfgang Schütt CDU/ANW entschuldigt 
 
Beigeordneter 
 Herr  Matthias Klipp Beigeordneter 

Geschäftsbereich 4 
entschuldigt 

 
Gäste: 
Herr Hartmann-Engel (Arbeitsgruppe Verkehrsmanagement) 
 
Niederschrift:  
Frau Kropp 
 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

1 Eröffnung der Sitzung 
  

2 Feststellung der Anwesenheit sowie der ordnungsgemäßen Ladung / 
Entscheidung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift des 
öffentlichen Teils der Sitzung vom 23.06.2015 / Feststellung der öffentlichen 
Tagesordnung 

  

3 Vorstellung von Bauvorhaben 
  

4 Überweisungen aus der Stadtverordnetenversammlung 
  

4.1 Bebauungsplan Nr. 149 "Michendorfer Chaussee (ehemaliger Poststandort)", 
Aufstellungsbeschluss 
Vorlage: 15/SVV/0428 

 Oberbürgermeister, Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung 

4.2 Bürgerhaushalt 2012 - Rechenschaftsbericht 
Vorlage: 15/SVV/0378 

 Oberbürgermeister, FB Steuerung und Innovation 
(Mitteilungsvorlage) 

5 Mitteilungen der Verwaltung 
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6 Sonstiges 
  
 

Niederschrift: 

Öffentlicher Teil 

 
zu 1 Eröffnung der Sitzung 
  

Der Ausschussvorsitzende, Herr Jäkel, eröffnet die Sitzung. 
 
 
zu 2 Feststellung der Anwesenheit sowie der ordnungsgemäßen Ladung / 

Entscheidung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift des 
öffentlichen Teils der Sitzung vom 23.06.2015 / Feststellung der öffentlichen 
Tagesordnung 

  
Der Ausschussvorsitzende begrüßt die Anwesenden, stellt die ordnungsgemäße 
Ladung sowie die Beschlussfähigkeit mit 6 von 7 stimmberechtigten Mitgliedern 
fest. 
 
 
Zur Niederschrift der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen und 
Verkehr vom 23.06.2015 gibt es keine Hinweise; die Niederschrift wird mit 5 Ja-
Stimmen, bei 1 Stimmenthaltung bestätigt. 
 

 
 
zu 3 Vorstellung von Bauvorhaben 
  

Der Ausschussvorsitzende informiert, dass die Vorstellung der Bauvorhaben 
erfolgt ist.  
 
 
Ebenso hat vor der heutigen Ausschusssitzung die gemeinsame Beratung von 
Mitgliedern des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr und des 
Gestaltungsrates stattgefunden. 
 
Herr Goetzmann erinnert an die Verabredung einmal im Jahr gemeinsame 
Sitzungen des SBV-Ausschusses und des Gestaltungsrates durchzuführen, um 
sich entsprechend auszutauschen. In der heutigen Beratung wurde auf die Frage 
eingegangen, welchen Effekt Gutachterverfahren und Wettbewerbe gehabt 
haben. Ebenso wurde zur zielgerichteten Fortführung ihrer Arbeit der Frage des 
Umganges im Interesse von Bauherren / Investoren an öffentlicher Sitzung des 
Gestaltungsrates mit ihren Projekten teilzunehmen, nachgegangen 
 
 
Frau Hüneke bittet die Präsentation zu den drei dort gezeigten Vorhaben und das 
Protokoll dieser Sitzung an die Mitglieder des SBV-Ausschusses zu übermitteln. 
Da die Erstellung eines Protokolls dieser Sitzung nicht vereinbart war und 
demzufolge auch nicht vorgenommen worden ist, unterbreitet Herr Tomczak das 
Angebot, seine Notizen und die Teilnehmerliste an die Verwaltung als 
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Hilfestellung zu übermitteln, so dass im Nachgang ein Protokoll erstellt werden 
könne. 
 
  
Der Ausschussvorsitzende kündigt an, dass die Verwaltung unter dem TOP 
Mitteilungen über die während der Sommerferien geplanten Straßenbauvorhaben 
berichten wird. 
 

 
 
zu 4 Überweisungen aus der Stadtverordnetenversammlung 
  
 
 
zu 4.1 Bebauungsplan Nr. 149 "Michendorfer Chaussee (ehemaliger 

Poststandort)", Aufstellungsbeschluss 
Vorlage: 15/SVV/0428 

 Oberbürgermeister, Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung 
  

Herr Goetzmann (Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung) bringt die 
Vorlage ein. Er informiert, dass mit dem heute zur Aufstellung vorgeschlagenen 
Bebauungsplan Nr. 149 “Michendorfer Chaussee (ehemaliger Poststandort)“  das 
Ziel der Entwicklung eines wissenschaftsnahen, technologieorientierten 
Gewerbestandorts verfolgt werden soll.  
Die Nähe des Plangebiets zu dem wachsenden Wissenschaftsstandort am 
Telegrafenberg und dem südlich angrenzenden Sonderbaugebiet für Hochschule 
und Forschung machen diesen Standort für eine ergänzende gewerbliche 
Entwicklung attraktiv. Daher zielen die konzeptionellen Überlegungen darauf ab, 
einen Synergieeffekt zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu bewirken. Die 
Deutsche Telekom beabsichtigt auf den eigenen teils schon gewerblich 
erschlossenen Flächen weitere gewerbliche Nutzungen zu etablieren. Die 
vorhandenen Technik- und Büroflächen sollen unter anderem durch ein 
Rechenzentrum erweitert werden. Mit dem Planverfahren soll eine geordnete 
Entwicklung des Telekom-Geländes und des westlich angrenzenden, ebenso 
brach gefallenen Poststandortes herbeigeführt werden.  
 
Ergänzend geht Herr Goetzmann auf Nachfragen und Hinweise verschiedener 
Ausschussmitglieder erläuternd ein: 
 

- Zur Frage der Ausgliederung aus dem Landschaftsschutzgebiet (LSG) 
besteht nach Abstimmung mit dem Umwelt- und Bauministerium die 
Rechtsauffassung, dass die Ausgliederung im Zusammenhang mit der 
Flächennutzungsplan-Aufstellung zu erfolgen hatte. Von daher ist der 
untere Teil nicht mehr LSG. 
 

- Die Beteiligung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur 
(MWFK) ist im Rahmen der Standortkonferenz zu den Perspektiven des 
Wissenschaftsstandortes Telegrafenberg erfolgt. Seitens der Verwaltung 
wird zugesichert, dass das Ministerium als beteiligte Behörde weiterhin 
einbezogen wird. 
 

- Kostenübernahmeverträge sollen sichern, dass alle Kosten, die nicht 
hoheitlicher Natur sind, von Dritten übernommen werden. 
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- Die Flächen sind heute nicht öffentlich zugänglich, sondern eingezäunt. 

 
- Mit der Deutschen Telekom sind intensive Gespräche aufgrund konkreter 

Überlegungen zum Ausbau als leistungsfähiges Rechenzentrum zur 
Steuerung von Rechnerleistungen, einschl. Büros geführt worden. Dabei 
sollen die derzeit mindergenutzten Randflächen im Süden und im Norden 
als Standortflächen für Ansiedlungen einbezogen werden, um 
leitungsgestützt eine unmittelbare Koppelung zu ermöglichen. 
 

- Aktuell ist das Plangebiet im Flächennutzungsplan (FNP) als 
Sonderbaufläche mit hohem Grünanteil – Zweckbestimmung Hochschule 
und Forschung - dargestellt. Da der Bebauungsplan nicht aus den 
Darstellungen des Flächennutzungsplans zu entwickeln ist, soll der FNP 
für diesen Bereich im Parallelverfahren geändert werden.  
 

- Wo und in welchem Umfang Grünfläche zu erhalten ist, kann mit dem § 9 
Abs. 20 od. 25 BauGB durch konkrete standortbezogene Festsetzungen 
im Bebauungsplan festgehalten werden. Gewerbeflächen mit hohem 
Grünanteil gibt es in unserem Flächennutzungsplan nicht. Diesen Typus 
gibt es nur im Zusammenhang mit Sondergebieten. 
 

- Die Fragen der Erschließung können nicht mit Beginn des Verfahrens 
prognostiziert werden; sondern werden im Laufe des 
Bebauungsplanverfahrens geklärt werden. 

 
 
Herr Jäkel regt an, auf einem Drittel der Fläche den Erhalt einer starken 
Durchgrünung in die Planungsziele aufzunehmen. 
 
 
Herr Goetzmann empfiehlt daraufhin folgende Formulierung in die Planungsziele 
aufzunehmen: „Die Grünanteile im nordwestlichen Bereich sind in einer 
besonderen Weise zu analysieren und zu schützen.“ Er macht darauf 
aufmerksam, dass es hier nicht um die Änderung einer Wald- oder Grünfläche 
gehe, sondern um die Veränderung einer baulichen Nutzungsperspektive in eine 
andere. Das bisherige Planungsziel lässt sich an dieser Stelle nicht mehr 
umsetzen, so dass Überlegungen zu treffen sind, andere Perspektiven zu 
ermöglichen. Es ist besser aktiv zu steuern als zuzusehen, dass Flächen für den 
bisher vorgesehenen Zweck nicht benötigt werden. 
 
 
Die Antwort der Nachfrage, wem die benachbarten Flächen gehören, ist im 
Moment nicht möglich und könne – falls es nicht Landesforst ist – ggf. auch nur in 
nicht öffentlicher Form mitgeteilt werden. 
 
 
Herr Jäkel stellt den Antrag, in den letzten Absatz der Planungsziele folgende 
Ergänzung einzufügen: 
„Die hohen Grünanteile im Nord-West-Bereich der Planfläche sind zu analysieren 
und künftig zu schützen. 
 
 
Herr Kirsch berichtet, dass er sich vor Ort umgesehen habe. Bei dem auf der 
Karte grün dargestellten Bereich handelt es sich um Bäume mit Straßenland 
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darunter. Von daher schlägt Herr Kirsch vor, dem Aufstellungsbeschluss heute 
zuzustimmen und sich zusätzlich in einem gemeinsamen Termin der Verwaltung 
und SBV-Ausschussmitglieder in Abstimmung mit dem Eigentümer vor Ort ein 
Bild zu machen. Er bittet Herrn Jäkel statt „hohen Grünanteile“ eher nur 
„Grünanteile“  in seinem Antrag zu verwenden. 
 
 
Herr Jäkel nimmt diese Anregung auf. 
 
 
Der von Herrn Jäkel entsprechend geänderte Antrag um Ergänzung des 
folgenden Satzes in den Planungszielen: „Die Grünanteile im Nord-West-Bereich 
der Planfläche sind zu analysieren und künftig zu schützen“ wird zur Abstimmung 
gestellt: 
Abstimmungsergebnis: 6/0/1 
 
 

 Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr empfiehlt der 
Stadtverordnetenversammlung die ergänzte Form zur Beschlussfassung: 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
1. Der Bebauungsplan Nr. 149 “Michendorfer Chaussee (ehemaliger 

Poststandort)“ ist nach  § 2 Abs. 1 BauGB aufzustellen (gemäß Anlagen 1 
und 2), der Flächennutzungsplan ist im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 
BauGB zu ändern. 

 
2. Anhand der Planungsziele wird entschieden, dass das Verfahren 

hauptsächlich im wirtschaftlichen Interesse Dritter liegt (siehe Anlage 3). 
Die Einleitung des Verfahrens zum Bebauungsplan setzt daher voraus, 
dass neben den externen Kosten auch die künftig entstehenden 
verwaltungsinternen Kosten des Verfahrens vom Vorhabenträger 
übernommen werden (entsprechend der im Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung vom 30.08.2006 zur Kostenerstattung von 
Verfahrenskosten bei Bauleitplanverfahren im wirtschaftlichen Interesse 
Dritter getroffenen Festlegungen – DS 06/SVV/0487). 

 
 
Mit folgender Ergänzung im letzten Absatz Planungsziele: 
 
Aktuell ist das Plangebiet im Flächennutzungsplan als Sonderbaufläche mit hohem 
Grünanteil – Zweckbestimmung Hochschule und Forschung dargestellt. Da der 
Bebauungsplan nicht aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans zu entwickeln 
ist, soll der Flächennutzungsplan für diesen Bereich im Parallelverfahren geändert 
werden.  
Die Grünanteile im Nord-West-Bereich der Planfläche sind zu analysieren 
und künftig zu schützen. 
Die Darstellung des südlich angrenzenden Gebiets bleibt im 
Flächennutzungsplan weiterhin als Sondergebiet mit hohem Grünanteil 
„Hochschule und Forschung“ bestehen. 
 
 

 Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung: 5 
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Ablehnung: 1 
Stimmenthaltung: 1 

 
 

 
 
zu 4.2 Bürgerhaushalt 2012 - Rechenschaftsbericht 

Vorlage: 15/SVV/0378 
 Oberbürgermeister, FB Steuerung und Innovation 

(Mitteilungsvorlage) 
  

Die Mitteilungsvorlage liegt den Ausschussmitgliedern vor. Gesprächsbedarf 
besteht nicht. 
 
Der SBV-Ausschuss nimmt die Mitteilungsvorlage 15/SVV/0378 zur Kenntnis. 
 

 
 
zu 5 Mitteilungen der Verwaltung 
  

Herr Hartmann-Engel (Arbeitsgruppe Verkehrsmanagement) informiert, dass 
während der Sommerferien an zwölf Baustellen im Hauptverkehrsstraßennetz 
gearbeitet wird und geht kurz darauf ein. Die Übersicht liegt den 
Ausschussmitgliedern als Tischvorlage vor. Die Durchführung der Maßnahmen 
während der Sommerferien bietet sich an, da sich durch den wegfallenden 
Schülerverkehr und die Urlaubszeit der Verkehr in den Spitzenzeiten um bis zu 
20 % verringert. 
 
 
Auf Rückfragen und Hinweise verschiedener Ausschussmitglieder gehen Herr 
Hartmann-Engel und Herr Goetzmann erläuternd ein: 
 

- Baumaßnahme B 273 – An der Eisenbahnbrücke – hier handelt es sich 
insbesondere um den Knotenpunkt nach Marquardt. Mit Beendigung der 
Maßnahme wird dann voraussichtlich auch die Nutzung der neuen Brücke 
möglich. 
 

- Baumaßnahme Potsdamer Straße – Unter anderem ist hier die 
Erneuerung der Regenwasserabläufe geplant. Die Bitte von Herrn 
Wiggert, den Regenwasserablauf vom Ruinenberg zu prüfen, nimmt die 
Verwaltung auf und leitet diesen Hinweis an die zuständige Stelle weiter. 
 

- Baumaßnahme Jägerallee – hier handelt es sich nur um eine 
Deckenerneuerung, keinen grundhaften Ausbau. 
 

- Hinsichtlich der geäußerten Kritik bzgl. unzureichender bzw. nicht 
rechtzeitiger vorausschauender Beschilderung / Umwegeleitung 
entgegnet Herr Hartmann-Engel, dass die Verwaltung die Beschilderung 
entsprechend der StVO vornimmt. D.h. so wenig wie nötig, um einen 
„unüberseharen Schilderwald“ zu vermeiden. Zugleich verweist er auf die 
unter www.mobil-potsdam.de erfolgenden Informationen und 
Pressemeldungen zu aktuellen Baustellen im Raum Potsdam. 
 

- Das Navigationsgerät in einen tagaktuellen Zustand zu versetzen, wie z.B. 
in Berlin, ist in Potsdam nicht möglich. Die Navigationsgeräte basieren auf 
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Karten, die wirtschaftlich gepflegt werden. Dies liegt nicht in der Hand der 
Landeshauptstadt Potsdam, so dass kein aktiver Austausch möglich ist. 
 

- Bzgl. des Hinweises zu dem an der Autobahnabfahrt Michendorf 
stehenden Schildes Abfahrt Süd wird mitgeteilt, dass die Stadt hier keine 
Steuerungsmöglichkeiten habe, da diese nicht in der Hoheit der 
Landeshauptstadt Potsdam liege. Der Hinweis wird an die entsprechende 
Stelle weitergegeben. 
 

Die Nachfrage von Herrn Jäkel, ob in der Templiner Straße bei dem 
Straßenabschnitt Leipziger Straße bis Hermannswerder ein grundhafte Ausbau 
oder eine Deckenerneuerung geplant ist, kann im Moment nicht beantwortet 
werden.  
Herr Hartmann-Engel gibt im Nachgang der Sitzung zu Protokoll, dass mittelfristig 
keine Baumaßnahme absehbar ist. 

 
 
zu 6 Sonstiges 
  

 
Herr Goetzmann verteilt an die Ausschussmitglieder die neue Broschüre 
„Potsdamer Mitte“. Er macht aufmerksam, dass bedauerlicherweise auf Seite 13 
dieser Broschüre irrtümlich ein Zwischenstand des Bebauungsplanes Nr. 1 
„Neuer Markt/Plantage“ abgedruckt worden ist und bittet um Entschuldigung. 
Zugleich weist er darauf hin, dass alle Bebauungspläne unter www.potsdam.de, 
unter Bebauungspläne einsehbar sind.  
 
 
Herr Goetzmann kündigt an voraussichtlich in der Sitzung des Ausschusses für 
Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr am 13.10.2015 über die Auswertung des 
Wettbewerbsverfahrens „Heinrich-Mann-Allee / Kolonie Daheim“ zu informieren. 
Zwischenzeitlich erfolgt die Ausstellung während der Sommerferien in der 8. 
Etage. 
 
 
Herr Tomczak lädt zur Veranstaltung der Stadt für eine Nacht in der 
Schiffbauergasse Potsdam ein und informiert über die geplanten verschiedenen 
Diskussionsrunden. Die Einladung wird er den Ausschussmitgliedern über Frau 
Kropp zuleiten. 
 
 
 
 
                       Ralf Jäkel                                   Viola Kropp 
                 Ausschussvorsitzender                    Niederschrift 
 

 
 

http://www.potsdam.de/


Beschlussvorlage Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

15/SVV/0358

Betreff: öffentlich

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 33 "Waldpark Großbeerenstraße" 
Auslegungsbeschluss und Zustimmung zum Durchführungsvertrag sowie Änderung des 
Flächennutzungsplans "Waldpark Großbeerenstraße"(03/14)

Erstellungsdatum 07.05.2015
Eingang 922: 07.05.2015

Einreicher: FB Stadtplanung und Stadterneuerung 

4/46/462

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

03.06.2015 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

1. Der Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 33 "Waldpark Großbeerenstraße" 
sowie der dazugehörige Vorhaben- und Erschließungsplan sind nach § 3 Abs. 2 BauGB 
öffentlich auszulegen (gemäß Anlagen 3, 4 und 5).

2. Dem Durchführungsvertrag zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan (siehe Anlage 6) wird 
gemäß § 12 Abs. 1 BauGB zugestimmt, soweit aus der Öffentlichkeitsbeteiligung kein 
Änderungsbedarf mehr resultiert.

3. Die Änderung des Flächennutzungsplans "Waldpark Großbeerenstraße" (03/14) ist im 
Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB öffentlich auszulegen (Anlage 7).

Überweisung in den Ortsbeirat/die Ortsbeiräte: Nein
Ja, in folgende OBR:

Anhörung gemäß § 46 Abs. 1 BbgKVerf
zur Information
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Finanzielle Auswirkungen? Nein Ja

Das Formular „Darstellung der finanziellen Auswirkungen“ ist als Pflichtanlage beizufügen

Fazit Finanzielle Auswirkungen:

Planungs- und Verwaltungskosten
Für die Durchführung des Planverfahrens fallen externe Planungskosten an, die durch einen Dritten 
übernommen werden, sodass der Haushalt der Landeshauptstadt Potsdam dadurch nicht in Anspruch 
genommen wird.
Für die fachliche Betreuung und für die Koordinierung des Planverfahrens fallen verwaltungsinterne 
Aufwendungen an. Die hoheitlichen Leistungen, die hierfür im Fachbereich Stadtplanung und 
Stadterneuerung zu erbringen sind, können gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 1 BauGB nicht durch einen Dritten 
übernommen werden. Die im Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung zu erbringenden nicht-
hoheitlichen Leistungen für die Durchführung des gesamten Planverfahrens wurden mit ca. 20.000 € 
geschätzt und werden durch einen Dritten übernommen. Aufwand und Ertrag für die weitere Durchführung 
des Planverfahrens werden bis 2016 anfallen.

Realisierungskosten
Bei Inkraftsetzung der Planung sind voraussichtlich Kosten für die Umsetzung der Planung zu erwarten. 
Die zu erwartenden Realisierungskosten sollen durch einen Dritten übernommen werden, damit der 
Haushalt der Landeshauptstadt Potsdam dadurch nicht in Anspruch genommen werden wird. Hierfür ist 
der Abschluss eines Durchführungsvertrages vorgesehen, der Bestandteil der vorliegenden 
Beschlussvorlage ist. Auf den Haushaltsvorbehalt auch für künftige Jahre wird hingewiesen.

Folgekosten
Mögliche Folgekosten, die nach Realisierung der Planung zu erwarten sind, werden voraussichtlich für 
die Instandhaltung der öffentlichen Grünfläche angenommen. Genauere Angaben hierzu sind derzeit 
nicht möglich. Auf den Haushaltsvorbehalt auch für künftige Jahre wird hingewiesen.

Oberbürgermeister Geschäftsbereich 1 Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3 Geschäftsbereich 4
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Berechnungstabelle Demografieprüfung:

Wirtschaftswachs-
tum fördern, 

Arbeitsplatzan-
gebot erhalten 
bzw. ausbauen 
Gewichtung: 30

Ein Klima von 
Toleranz und 

Offenheit in der 
Stadt fördern 

Gewichtung: 10

Gute Wohnbe-
dingungen für 

junge Menschen 
und Familien 
ermöglichen 

Gewichtung: 20

Bedarfsgerechtes und 
qualitativ hochwertiges 

Betreuungs- und 
Bildungsangebot für 
Kinder u. Jugendl. 

anbieten Gewichtung: 
20

Selbstbe-
stimmtes 

Wohnen und 
Leben bis ins 

hohe Alter 
ermöglichen 

Gewichtung: 20

Wirkungs-
index 

Demografie

Bewertung 
Demografie-

relevanz

1 1 40 geringe

Begründung zum Beschlussvorschlag:

Aus aktuellem Anlass besteht das Erfordernis, einen Beschluss zur  öffentliche Auslegung des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplans sowie parallel die Änderung des Flächennutzungsplans 
herbeizuführen. Die finanziellen Auswirkungen sowie die nähere Erläuterung zur Erforderlichkeit der 
Beschlussvorlage und zu den Inhalten der Planung ergeben sich aus den folgenden Anlagen zu 
dieser Beschlussvorlage:

Anlage 1 Finanzielle Auswirkungen (2 Seite)
Anlage 2 Kurzeinführung (2 Seiten)
Anlage 3 Vorhabenbezogener Bebauungsplan (1 Plan)
Anlage 4 Begründung (136 Seiten)
Anlage 5 Vorhaben- und Erschließungsplan (1 Plan)
Anlage 6 Durchführungsvertrag (28 Seiten)
Anlage 7 Änderung Flächennutzungsplan (5 Seiten)
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Darstellung der finanziellen Auswirkungen der Beschlussvorlage 

Betreff: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 33 "Waldpark Großbeerenstraße" 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

1. Hat die Vorlage finanzielle Auswirkungen?  Nein  Ja 

2. Handelt es sich um eine Pflichtaufgabe?  Nein  Ja 

3. Ist die Maßnahme bereits im Haushalt enthalten?  Nein  Ja  Teilweise 

4. Die Maßnahme bezieht sich auf das Produkt Nr.  Bezeichnung: . 

5. Wirkung auf den Ergebnishaushalt:

Angaben in EUro 
Ist-

Vorjahr 
Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 

Gesamt 

Ertrag 

laut Plan 
0 0 0 0 0 0 0 

Ertrag 

neu 
0 0 0 0 0 0 0 

Aufwand 

laut Plan 
0 0 0 0 0 0 

Aufwand 

neu 
0 0 0 0 0 0 

Saldo Ergebnishaushalt 

laut Plan 
0 0 0 0 0 0 0 

Saldo Ergebnishaushalt 

neu 
0 0 0 0 0 0 0 

Abweichung 
zum Planansatz 

0 0 0 0 0 0 0 

5. a Durch die Maßnahme entsteht keine Ent- oder Belastung über den Planungszeitraum hinaus bis
 in der Höhe von insgesamt  Euro. 

6. Wirkung auf den investiven Finanzhaushalt:

Angaben in Euro 
Bisher 

bereitge-
stellt 

Ansatz 
2013 

Ansatz 
2014 

Plan 
2015 

Plan 
2016 

Plan 
2017 

Bis 
Maßnahme-  
ende 2020 

Gesamt 

Investive Einzahlungen 

laut Plan 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Investive Einzahlungen 

neu 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Investive Auszahlungen 

laut Plan 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Investive Auszahlungen 

neu 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo Finanzhaushalt 

laut Plan 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo Finanzhaushalt 

neu 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Abweichung  
zum Planansatz 

0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Die Abweichung zum Planansatz wird durch das Unterprodukt Nr.
Bezeichnung       gedeckt.

8. Die Maßnahme hat künftig Auswirkungen auf den Stellenplan?  Nein  Ja 

Mit der Maßnahme ist eine Stellenreduzierung von  Vollzeiteinheiten verbunden. 
Diese ist bereits im Haushaltsplan berücksichtigt?  Nein  Ja 

9. Es besteht ein Haushaltsvorbehalt.  Nein  Ja 

Anlage 1
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Hier können Sie weitere Ausführungen zu den finanziellen Auswirkungen darstellen (z. B. zur Herlei-
tung und Zusammensetzung der Ertrags- und Aufwandspositionen, zur Entwicklung von Fallzahlen 
oder zur Einordnung im Gesamtkontext etc.). 

 

 

Planungs- und Verwaltungskosten 

Für die Durchführung des Planverfahrens fallen externe Planungskosten an, die durch einen Dritten über-
nommen werden, sodass der Haushalt der Landeshauptstadt Potsdam dadurch nicht in Anspruch genommen 
wird. 

Für die fachliche Betreuung und für die Koordinierung des Planverfahrens fallen verwaltungsinterne Aufwen-
dungen an. Die hoheitlichen Leistungen, die hierfür im Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung zu 
erbringen sind, können gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 1 BauGB nicht durch einen Dritten übernommen werden. Die 
im Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung zu erbringenden nicht-hoheitlichen Leistungen für die 
Durchführung des gesamten Planverfahrens wurden mit ca. 20.000 € geschätzt und werden durch einen Drit-
ten übernommen. Aufwand und Ertrag für die weitere Durchführung des Planverfahrens werden voraussicht-
lich bis 2016 anfallen. 

 

 

Realisierungskosten 

Bei Inkraftsetzung der Planung sind voraussichtlich Kosten für die Umsetzung der Planung zu erwarten. Die 
zu erwartenden Realisierungskosten sollen durch einen Dritten übernommen werden, damit der Haushalt der 
Landeshauptstadt Potsdam dadurch nicht in Anspruch genommen werden wird. Hierfür ist der Abschluss 
eines Durchführungsvertrages vorgesehen, der Bestandteil der vorliegenden Beschlussvorlage ist. 

 

Folgekosten 

Mögliche Folgekosten, die nach Realisierung der Planung zu erwarten sind, werden voraussichtlich für die 
Instandhaltung der öffentlichen Grünfläche angenommen. Genauere Angaben hierzu sind derzeit nicht mög-
lich. Auf den Haushaltsvorbehalt auch für künftige Jahre wird hingewiesen. 

 

Anlagen: 
 Erläuterung zur Kalkulation von Aufwand, Ertrag, investive Ein- und Auszahlungen 

 (Interne Pflichtanlage!) 
 Anlage Wirtschaftlichkeitsberechnung (anlassbezogen) 
 Anlage Folgekostenberechnung (anlassbezogen) 
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Anlage 2 
 
 
 
Kurzeinführung  
Vorhabenbezogener Bebauungsplans Nr. 33 “Waldpark Großbeerenstraße 
Auslegungsbeschluss und Zustimmung zum Durchführungsvertrag “ sowie 
Flächennutzungsplanänderung ‘‘Waldpark Großbeerenstraße“ (03/14) 
 
 
Anlass für die vorliegende Beschlussvorlage 
Die Stadtverordnetenversammlung hat am 02.04.2014 den Aufstellungsbeschluss zum 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 33 „Waldpark Großbeerenstraße“ sowie zur Änderung 
des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren beschlossen (DS 14/SVV/0118). 
Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan hat das Ziel, die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für ein neues Wohngebiet mit 12 Mehrfamilienhäuser und einer öffentlichen Grünfläche 
‚Zweckbestimmung Park‘ mit einer Durchwegung für die Allgemeinheit zu schaffen. 
Die Erschließung des Plangebiets erfolgt ausschließlich durch private Verkehrsflächen, mit 
einer Anbindung an die Großbeerenstraße. 
 
Darstellung der Ergebnisse aus den bisherigen Verfahrensschritten und Empfehlung der 
Verwaltung  
 
Zusammenfassung der Ergebnisse aus der  frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit zum Vorentwurf des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans sowie zur Änderung des Flächennutzungsplans erfolgte in der Zeit vom 
09.05.2014 bis zum 12.06.2014.  
 
Es gingen keine schriftlichen Stellungnahmen ein.  
 
Zusammenfassung der Ergebnisse des frühzeitigen Beteiligungsverfahrens Träger öffentlicher 
Belange 
 
Mit Schreiben vom 08.05.2014 wurden 18 Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich 
durch die Planung berührt werden kann, gemäß § 4 Abs.1 des BauGB zur Stellungnahme zum 
Vorentwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans und zur Änderung des 
Flächennutzungsplans (03/14) aufgefordert. Daraufhin gingen 15 Stellungnahmen ein. 3 
Behörden äußerten sich nicht. Es wird davon ausgegangen, dass diese der Planung 
zustimmen. 11 Behörden stimmten der Planung zu. Die Anregungen und Hinweise von 4 
Behörden gingen in die Abwägung ein.  
 
Die Äußerungen bezogen sich im Wesentlichen auf die Versiegelung der Bebauungsflächen 
und die Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers auf den Grundstücken. Es wurde 
darauf hingewiesen, dass sich das Plangebiet im kampfmittelbelasteten Gebiet befindet und die 
nötige Waldumwandlung auf Grundlage nach (§ 8 Abs. 2 Satz 3) Landeswaldgesetz zu regeln 
ist. Des Weiteren wurde darauf hingewiesen, dass sich das Plangebiet im 
Fernwärmevorranggebiet befindet und für die Sicherung der Stromversorgung eine Trafostation 
benötigt wird. 
 
Die Stellungnahmen wurden geprüft und die Planung wie folgt geändert:  
 

 Überarbeitung des städtebaulichen Konzepts und Minimierung der Versiegelung 

 Nachrichtliche Übernahme der Fernwärmesatzung 

 die Errichtung der Trafostation erfolgt außerhalb des Plangebiets 

 Vertragliche Regelungen zu wald - und naturschutzrechtlichen externen Ausgleichmaß-
nahmen 

 Anpassung der Begründung und Planzeichnung 
 
Mit der Zustimmung zum vorliegenden Durchführungsvertrag soll im Falle einer Planreife nach 
§ 33 BauGB die zügige Realisierung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans ermöglicht 
werden. Zentrale Regelungsgegenstände dieses Vertrages sind die Vorhabenplanung, die 
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Herstellung der öffentlichen Grünfläche und deren Übertragung an die Stadt, die Durchführung 
des Genehmigungsverfahrens zur Waldumwandlung für Teilflächen im Geltungsbereich, die 
Kostenübernahme entsprechend der Richtlinie zur Kostenbeteiligung bei der 
Baulandentwicklung sowie die Durchführungsfristen zur Realisierung des Vorhabens. 
 
Empfehlung der Verwaltung 
Sofern dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt wird, kann der Beschluss zur öffentlichen 
Auslegung des Entwurfs des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 33 "Waldpark 
Großbeerenstraße" gefasst, der dazugehörige Vorhaben- und Erschließungsplan bestätigt und 
dem Durchführungsvertrag zugestimmt werden, sofern aus der Öffentlichkeit kein 
Änderungsbedarf mehr resultiert sowie der Änderung des Flächennutzungsplans „Waldpark 
Großbeerenstraße“ (03/14). 
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STÄDTEBAULICHE FESTSETZUNGEN

Baugebiet WR 

1 Art der baulichen Nutzung [§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB] 

Auf den Teilflächen des Reinen Wohngebietes WR sind nur solche Vorhaben zuläs-
sig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger in dem Durchführungsvertrag zu
diesem Bebauungsplan verpflichtet. 

2 Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen [§ 12 Abs. 6 und § 14 Abs. 1 BauNVO] 

2.1 Alle Stellplätze für die gemäß Textfestsetzung Nr. 1 im Durchführungsvertrag verein-
barten Vorhaben sind innerhalb der festgesetzten privaten Straßenverkehrsflächen 
nachzuweisen. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn es sich um Stellplätze für Fahr-
zeuge von Personen mit Behinderungen handelt. Diese dürfen auch innerhalb der
überbaubaren Grundstücksflächen des Baugebietes WR errichtet werden. 

2.2 Tiefgaragen, oberirdische Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sind unzu-
lässig. 

2.3 Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen gemäß § 14
BauNVO im Kronenbereich vorhandener Bäume unzulässig. 

3 Niederschlagsentwässerung [§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 54 Abs. 4 BbgWG] 

Das gesamte von den Dachflächen sowie auf den versiegelten und teilversiegelten
Verkehrsflächen und Nebenanlagen anfallende Niederschlagswasser ist im Gel-
tungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans zur Versickerung zu bringen.
Jegliche Einleitung in die Kanalisation ist unzulässig. 

Öffentliche Grünfläche 

4 Spielplatz innerhalb der öffentlichen Grünfläche [§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB] 

Auf der öffentlichen Grünfläche (Zweckbestimmung: Park) ist ein Spielplatz für Kinder 
im Alter von 6 bis 12 Jahren anzulegen. Die Mindestgröße der für das Vorhaben, zu
dessen Durchführung sich der Vorhabenträger in dem Durchführungsvertrag zu die-
sem Bebauungsplan verpflichtet, anzulegenden Nettospielfläche ist auf der Grundla-
ge der Kinderspielplatzsatzung der Landeshauptstadt Potsdam zu ermitteln. 

Baugebiet WR 

1 Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern
 und sonstigen Bepflanzungen [§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB] 

 
Auf der in der Planzeichnung mit A gekennzeichneten Fläche mit Bindungen für Be-
pflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen ist der waldartige Baumbestand zu erhalten und eine Baumdichte von min-
destens 3 Bäumen pro 100 m² sicherzustellen. 
Bei Abgang von Bäumen sind hochstämmige Bäume mit einem Stammumfang von
mindestens 18/20 cm zu pflanzen. 
Es wird die Verwendung von Arten der Pflanzenliste 1 empfohlen. 

2 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
 [§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB] 
 

Im Baugebiet WR sind je 200 m² angefangene, nicht überbaubare Grundstücksfläche
mindestens ein standortgerechter, gebietsheimischer Laubbaum mit einem Stamm-
umfang von mindestens 18/20 cm zu pflanzen. 
Bei der Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden Bäume sind vorhandene Bäume ein-
zurechnen, sofern sie den oben genannten Anforderungen an Art und Qualität ent-
sprechen. 
Es wird die Verwendung von Arten der Pflanzenliste 1 empfohlen. 

Private Straßenverkehrsflächen 

3 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
 [§9 (1) Nr. 25b BauGB] 
 

Innerhalb der privaten Straßenverkehrsflächen sind mindestens 20 kleinkronige hoch-
stämmige Laubbäume mit einem Stammumfang von mindestens 18-20 cm zu pflan-
zen.
Es wird die Verwendung von Gehölzarten der Pflanzenliste 2 empfohlen. 

Stellplätze und Nebenanlagen 

4 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft [§9 (1) Nr. 20 BauGB] 

 
Wege und Stellplätze sind in einem wasser- und luftdurchlässigen Aufbau herzustel-
len. Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie 
Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig. 

PFLANZENLISTEN 

P f l a n z e n l i s t e  1  
Bäume 

Sand-Birke Betula pendula
Hainbuche Carpinus betulus
Wald-Kiefer Pinus sylvestris
Stiel-Eiche Quercus robur
Eberesche Sorbus aucuparia 
Winter-Linde Tilia cordata

Sträucher und bodendeckende Gehölze 

Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
Haselnuß  Corylus avellana 
Pfaffenhütchen Euonymus europaeus
Efeu Hedera helix (Unterpflanzung) 
Jelängerjelieber Lonicera caprifolium 
Waldgeißblatt Lonicera periclymenum
Holz-Apfel Malus silvestris
Kreuzdorn Rhamnus catharticus
Berg-Johannisbeere Ribes alpinum
Rote Johannisbeere Ribes rubrum 
Feld-Rose Rosa arvensis
Hundsrose Rosa canina
Zimt-Rose Rosa majalis
Apfel-Rose Rosa rugosa
Kratzbeere Rubus caesius
Echte Brombeere Rubus fruticosus 
Himbeere Rubus idaeus
Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
Trauben-Holunder Sambucus racemosa   
Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus 

P f l a n z e n l i s t e  2
Auswahl geeigneter Bäume für die Pflanzung im  
Bereich von Stellplätzen und Verkehrsflächen 

Hainbuche Carpinus betulus
Rotdorn Crataegus laevigata
Apfeldorn Crataegus lavallei ’Carrierei’ 
Echte Mehlbeere Sorbus aria 
Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia  
Kleinkronige Winter-Linde Tilia cordata ’Rancho’ 

Baugebiet WR 

1 Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern
 und sonstigen Bepflanzungen [§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB] 

 
Auf der in der Planzeichnung mit A gekennzeichneten Fläche mit Bindungen für Be-
pflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen ist der waldartige Baumbestand zu erhalten und eine Baumdichte von min-
destens 3 Bäumen pro 100 m² sicherzustellen. 
Bei Abgang von Bäumen sind hochstämmige Bäume mit einem Stammumfang von
mindestens 18/20 cm zu pflanzen. 
Es wird die Verwendung von Arten der Pflanzenliste 1 empfohlen. 

2 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
 [§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB] 
 

Im Baugebiet WR sind je 200 m² angefangene, nicht überbaubare Grundstücksfläche
mindestens ein standortgerechter, gebietsheimischer Laubbaum mit einem Stamm-
umfang von mindestens 18/20 cm zu pflanzen. 
Bei der Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden Bäume sind vorhandene Bäume ein-
zurechnen, sofern sie den oben genannten Anforderungen an Art und Qualität ent-
sprechen. 
Es wird die Verwendung von Arten der Pflanzenliste 1 empfohlen. 

Private Straßenverkehrsflächen 

3 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
 [§9 (1) Nr. 25b BauGB] 
 

Innerhalb der privaten Straßenverkehrsflächen sind mindestens 20 kleinkronige hoch-
stämmige Laubbäume mit einem Stammumfang von mindestens 18-20 cm zu pflan-
zen.
Es wird die Verwendung von Gehölzarten der Pflanzenliste 2 empfohlen. 

Stellplätze und Nebenanlagen 

4 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft [§9 (1) Nr. 20 BauGB] 

 
Wege und Stellplätze sind in einem wasser- und luftdurchlässigen Aufbau herzustel-
len. Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie 
Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig. 

PFLANZENLISTEN 

P f l a n z e n l i s t e  1  
Bäume 

Sand-Birke Betula pendula
Hainbuche Carpinus betulus
Wald-Kiefer Pinus sylvestris
Stiel-Eiche Quercus robur
Eberesche Sorbus aucuparia 
Winter-Linde Tilia cordata

Baugebiet WR 

1 Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern
 und sonstigen Bepflanzungen [§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB] 

 
Auf der in der Planzeichnung mit A gekennzeichneten Fläche mit Bindungen für Be-
pflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen ist der waldartige Baumbestand zu erhalten und eine Baumdichte von min-
destens 3 Bäumen pro 100 m² sicherzustellen. 
Bei Abgang von Bäumen sind hochstämmige Bäume mit einem Stammumfang von
mindestens 18/20 cm zu pflanzen. 
Es wird die Verwendung von Arten der Pflanzenliste 1 empfohlen. 

2 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
 [§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB] 
 

Im Baugebiet WR sind je 200 m² angefangene, nicht überbaubare Grundstücksfläche
mindestens ein standortgerechter, gebietsheimischer Laubbaum mit einem Stamm-
umfang von mindestens 18/20 cm zu pflanzen. 
Bei der Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden Bäume sind vorhandene Bäume ein-
zurechnen, sofern sie den oben genannten Anforderungen an Art und Qualität ent-
sprechen. 
Es wird die Verwendung von Arten der Pflanzenliste 1 empfohlen. 

Private Straßenverkehrsflächen 

3 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
 [§9 (1) Nr. 25b BauGB] 
 

Innerhalb der privaten Straßenverkehrsflächen sind mindestens 20 kleinkronige hoch-
stämmige Laubbäume mit einem Stammumfang von mindestens 18-20 cm zu pflan-
zen.
Es wird die Verwendung von Gehölzarten der Pflanzenliste 2 empfohlen. 

Stellplätze und Nebenanlagen 

4 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft [§9 (1) Nr. 20 BauGB] 

 
Wege und Stellplätze sind in einem wasser- und luftdurchlässigen Aufbau herzustel-
len. Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie 
Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig. 

PFLANZENLISTEN 

P f l a n z e n l i s t e  1  
Bäume 

Sand-Birke Betula pendula
Hainbuche Carpinus betulus
Wald-Kiefer Pinus sylvestris
Stiel-Eiche Quercus robur
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private Straßenverkehrsflächen
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      bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

     (Ort), den .................... ............................................
Hersteller der Planunterlage

2. AUSFERTIGUNG

     Die Stadtverordnetenversammlung hat auf ihrer Sitzung am .................... die Abwä-
     gung der vorgebrachten Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und
     der sonstigen Träger öffentlicher Belange geprüft und den vorhabenbezogenen Be-
     bauungsplan gemäß § 10 BauGB i.V.m. § 12 BauGB als Satzung beschlossen und
     die Begründung gebilligt.
     Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.

      Potsdam, den  ...................... ............................................
Oberbürgermeister

3. BEKANNTMACHUNG

     Der Satzungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan sowie die Stelle,
     bei der der vorhabenbezogene Bebauungsplan auf Dauer während der Dienststun-
     den von jedermann eingesehen werden kann und über dessen Inhalt Auskunft zu
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     In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens-
     und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen
     (§ 215  Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungs-
     ansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Der vorhabenbezogene Bebauungs-
     plan ist mit der Bekanntmachung in Kraft getreten.

      Potsdam, den  ...................... ............................................
Oberbürgermeister
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Nr. 21 BauGB)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und
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von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für
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Teil B Textliche Festsetzungen

Hinweis zum Immissionsschutz:

Die der Planung zugrunde liegenden DIN-Vorschriften und VDI-Richtlinien, insbesondere die
DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ und VDI-2719 „Schalldämmung von Fenstern und deren
Zusatzeinrichtungen“ können bei der Landeshauptstadt Potsdam im Fachbereich Stadtpla-
nung und Stadterneuerung, Bereich Verbindliche Bauleitplanung, Hegelallee 6-10, 14467 Pots-
dam, Haus 1, 8. Etage, eingesehen werden.

Artenschutzhinweis (BNatSchG):

Vor Durchführung von Baumaßnahmen und vor Beseitigung von Vegetationsbeständen ist zu
prüfen, ob die artenschutzrechtlichen Verbotsvorschriften des § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG 2009) für besonders geschützte Tierarten (z.B. Vögel, Fledermäuse) ge-
mäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 b und Nr. 14 c BNatSchG eingehalten werden. Andernfalls sind bei der
jeweils zuständigen Behörde artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigungen (§ 45 Abs. 7
BNatSchG) einzuholen. Hieraus können sich besondere Beschränkungen / Auflagen für die
Baumaßnahmen ergeben (z.B. Regelung von Bauzeiten, Herstellung von Ersatzquartieren).
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A. Planungsgegenstand 
 

1. Anlass und Erforderlichkeit 

Der Vorhabenträger, die Kirsch & Drechsler Hausbau Gesellschaft mbH, hat das in der Ge-
markung Drewitz am Rand zur Gemarkung Babelsberg gelegene Gelände des ehemaligen 
Sanatoriums (später Armeelazarett und Behördenstandort) im Zuge eines Ausschreibungs-
verfahrens der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben erworben und beabsichtigt durch die 
Wiederbelebung der seit 2009 leer stehenden ehemaligen Sanatoriumsbauten und die bauli-
che Weiterentwicklung bzw. Neubebauung auf insgesamt drei am Rande des Geländes ge-
legenen Teilflächen die Schaffung von mehr als 200 Wohnungen. 

Die Baumaßnahmen an den Bestandsgebäuden sind bereits abgeschlossen. Die Bebauung 
auf den an der Wildeberstraße sowie direkt an der Großbeerenstraße gelegenen Teilflächen 
ist auf der Grundlage von § 35 BauGB und eines städtebaulichen Vertrags genehmigt wor-
den. Diese Vorhaben befinden sich zurzeit in der Umsetzung. 

Für die rückwärtige Fläche im südwestlichen Teilbereich des Geländes, auf der ebenfalls ei-
ne bauliche Nutzung vorgesehen ist, kann eine Bebauung erst nach Aufstellung eines Be-
bauungsplans genehmigt werden. Der Vorhabenträger beabsichtigt dort, auf einer etwa 
18.700 m² großen Teilfläche eine Wohnanlage mit etwa 100 Eigentumswohnungen - beste-
hend aus 12 viergeschossigen Mehrfamilienhäusern mit Nebenanlagen und Anlagen für die 
Verkehrs- und Medienerschließung - zu errichten. Eine weitere etwa 7.900 m² große Teilflä-
che soll als öffentlicher Park entwickelt werden. 

Der Bebauungsplan wird als vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt werden. Parallel 
dazu wird der Flächennutzungsplan (FNP) der Landeshauptstadt Potsdam geändert. 
 

2. Beschreibung des Plangebiets 

2.1 Räumliche Lage 
Das im Ortsteil Drewitz am östlichen Rand des Stadtgebiets gelegene Plangebiet befindet 
sich auf einer bisher unbebauten Fläche im südwestlichen Teilbereich des ehemaligen Ar-
meelazaretts (vormals Sanatorium Dr. Sinn), Großbeerenstr. 301-309. 

Das Gelände grenzt im Westen und Süden an das in den 1970er Jahren errichtete Wohnge-
biet Am Stern, in welchem sich in fußläufiger Entfernung alle wesentlichen Infrastrukturein-
richtungen, wie z.B. Einkaufsmöglichkeiten, Kitas, Schulen, Gesundheitseinrichtungen sowie 
Sport- und Spielstätten befinden. Von dort aus und von der Großbeerenstraße aus ist das 
Gebiet auch an das ÖPNV-Netz (Straßenbahn und Bus) angebunden. 

Im Osten grenzt das Gelände an ein Wohngebiet mit Einfamilienhausbebauung (Wildeber-
straße, Jagdhausstraße, Kohlhasenbrücker Straße), das die Siedlungsgrenze zum Land-
schaftsraum der Parforceheide mit dem Jagdschloss Am Stern bildet. 

Nördlich der Großbeerenstraße schließen eine Siedlung aus mehrgeschossigen Zeilenbau-
ten sowie das Landesbehördenzentrum an der Steinstraße an. 
 
2.2 Geltungsbereich und Eigentumsverhältnisse 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst die Flurstücke 516 bis 522, 165/2 und 
556 der Flur 6 der Gemarkung Drewitz und besitzt eine Größe von etwa 26.600 m². 
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Bis auf das Flurstück 165/2, das sich im Eigentum der Landeshauptstadt Potsdam befindet, 
ist der Vorhabenträger Eigentümer aller übrigen Flächen innerhalb des Bebauungsplange-
bietes sowie auch der nördlich und östlich unmittelbar angrenzenden Grundstücke. 
 
2.3 Gebiets- / Bestandssituation 
Das Bebauungsplangebiet gehört zum etwa 72.300 m² großen Gelände eines Anfang des 
20. Jahrhundert vom Architekten Bruno Paul geplanten Sanatoriums. Als solches wurde es 
bis Anfang der 1950er Jahre betrieben. Danach wurden die Gebäude von den Streitkräften 
der ehemaligen Sowjetunion und später von der ehemaligen Nationalen Volksarmee der 
DDR als Lazarett genutzt. Ab 1992 beherbergten die Gebäude die Potsdamer Außenstelle 
der Stasi-Unterlagenbehörde (BStU). Anfang 2009 wurde das Objekt frei gezogen. Im Jahr 
2010 wurden die Gebäude und noch erhaltenen Reste der Außenanlagen unter Denkmal-
schutz gestellt. Die Sanierung der Bestandsgebäude ist bereits abgeschlossen. Sie werden 
seitdem zu Wohnzwecken genutzt. 

Das Bebauungsplangebiet selbst gehört zum bisher unbebauten Bereich des Geländes und 
ist bisher unerschlossen. Reste eines früheren Asphaltwegs und baulicher Nebenanlagen 
wurden bereits abgebrochen. Im Winter 2012/13 sind auf den Teilflächen des Plangebiets, 
die künftig bebaut werden sollen, umfangreiche Rodungsarbeiten durchgeführt worden. Dort 
sind lediglich Baumbestände in den Randbereichen sowie Teile einer Baumreihe im mittleren 
Bereich erhalten geblieben. Zusammenhängender Baumbestand ist in jenem Flächenteil 
verblieben, der als Öffentliche Grünfläche (öffentlicher Park) festgesetzt werden soll. Die er-
haltenen Baumbestände im Plangebiet bestehen aus verschiedenen Laub- und Nadelbaum-
arten unterschiedlichen Alters. Zu den vorkommenden Baumarten bzw. -gattungen zählen 
unter anderem Robinie (Robinia pseudoacacia), Eiche (Quercus spec.), Kiefer (Pinus spec.) 
und Ahorn (Acer spec.). 

Das Plangebiet ist zurzeit noch Teil einer Waldfläche (Bestand), die den Vorschriften des 
Brandenburgischen Landeswaldgesetzes (LWaldG) unterliegt. 

Das Bebauungsplangebiet grenzt auf der West- und der Südseite an die mehrgeschossigen 
Wohngebäude der Grotrianstraße bzw. der Ziolkowskistraße (Wohngebiet Am Stern, 1970er 
Jahre). Nördlich schließen eine in den 1990er Jahren errichtete Wohnanlage sowie die direkt 
an die Großbeerenstraße angrenzende Teilfläche des ehemaligen Sanatoriumsgeländes an, 
für deren Bebauung bereits eine Baugenehmigung vorliegt und auf welcher die Bauarbeiten 
im Sommer 2014 begonnen haben. Nordöstlich grenzt der Bereich der unter Denkmalschutz 
stehenden, bereits sanierten und seitdem zu Wohnzwecken genutzten Bestandsgebäude 
des ehemaligen Sanatoriums an. Im Südosten grenzt das Plangebiet an ein an der Wild-
eberstraße gelegenes Baufeld an, auf dem Anfang 2014 mit Erschließungsarbeiten für der 
Errichtung von Einfamilienhäusern begonnen worden ist. An der Südgrenze dieses Baufel-
des verfügt das Bebauungsplangebiet über eine direkte Verbindung zur Wildeberstraße. 
 
2.4 Erschließung 
Im Bebauungsplangebiet selbst befinden sich bisher keine Verkehrsanlagen und technische 
Anlagen zur Ver- und Entsorgung des Gebietes. 

Der nordöstlich an das Plangebiet des Bebauungsplans angrenzende bebaute Teil des Ge-
ländes des ehemaligen Sanatoriums / Lazaretts ist verkehrs- und medientechnisch erschlos-
sen. Die dortigen Grundstücksflächen sind medienseitig mit Strom, Wasser und Fernwärme 
versorgt. In der Großbeerenstraße liegt Erdgas an. Es bestehen Anschlüsse an die zentrale 
Abwasserentsorgung sowie an die Regenentwässerung. 

Im Sommer 2014 wurde mit Erschließungsarbeiten auf der nördlich des Plangebiets gelege-
nen, direkt an die Großbeerenstraße grenzenden Teilfläche begonnen, für die bereits eine 
Baugenehmigung vorliegt. 
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2.5 Planungsrechtliche Ausgangssituation 
Gemäß § 1, Abs. 3 BauGB ist die Gemeinde verpflichtet, ”... Bauleitpläne aufzustellen, so-
bald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.” 

Für die im südwestlichen Teilbereich des ehemaligen Lazarett- / Sanatorium-Geländes vor-
gesehene bauliche Nutzung ist eine Bebauung weder auf der Grundlage von § 34 BauGB 
(Bauen im Innenbereich) noch auf der Grundlage von § 35 BauGB (Bauen im Außenbereich) 
möglich. Es muss deshalb ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Der Bebauungsplan wird 
auf der Grundlage von § 12 BauGB als vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt. Im 
Vorhaben- und Erschließungsplan als Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
sollen zur Sicherung der städtebaulichen Ordnung insbesondere folgende Planinhalte gere-
gelt werden: 

• Bestimmung der zulässigen Art der Nutzungen (bauliche Anlagen und Freianlagen); 
• Bestimmung des zulässigen Umfangs und Charakters der baulichen Nutzung (Abgren-

zung zwischen überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen, Maß der Nutzung, Zu-
lässigkeit von Nebenanlagen); 

• infrastrukturelle Erschließung des Plangebietes (Verkehr, Versorgung / Entsorgung); 
• Berücksichtigung der Belange der Grünordnung und des Umweltschutzes im Plangebiet 

und der Auswirkungen der Planung auf den umgebenden Siedlungs- und Landschafts-
raum. 

Bei der Planung sind die Bindungen der übergeordneten Planungen und die Belange, die 
sich aus eventuell vorhandenen nachrichtlichen Übernahmen ergeben, zu berücksichtigen. 
Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 33 „Waldpark Großbeeren-
straße“ wird im Parallelverfahren mit der Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) der 
Landeshauptstadt Potsdam verbunden, sodass die Festsetzungen des Bebauungsplans 
künftig als aus dem geänderten FNP entwickelt gelten können. 

Ein Element des vorhabenbezogenen Bebauungsplans – jedoch nicht Teil der Satzung - ist 
der zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und dem Vorhabenträger abzuschließende 
Durchführungsvertrag, in welchem weitere – über die Festsetzungsmöglichkeiten mit boden-
rechtlichem Bezug des § 9 BauGB hinausgehende – Regelungen getroffen werden sollen, 
die als Bedingungen für die Umsetzung des Vorhabens wesentlich sind. 
 

3. Planerische Ausgangssituation (und weitere rechtliche Rahmenbedingun-
gen) 

3.1 Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung / Regionalplanung 
Nach § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne der Gemeinden den übergeordneten Grund-
sätzen und Zielen der Raumordnung und Landesplanung anzupassen. Neben allgemeinen 
Vorgaben aus dem Raumordnungsgesetz (ROG) des Bundes sind im Rahmen der verbindli-
chen Bauleitplanung insbesondere Landesentwicklungs- und Regionalpläne zu beachten.  

Ziele der Raumordnung und Landesplanung ergeben sich aktuell aus dem Landesentwick-
lungsprogramm 2007 (LEPro 2007) und dem Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg 
(LEP B-B). Mit dem LEP B-B wird das LEPro 2007 konkretisiert und damit der Beitrag der 
Raumordnung zur Entwicklung des Gesamtraumes ergänzt. 

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat mit Urteil vom 16.06.2014 die Branden-
burger Verordnung über den LEP B-B für unwirksam erklärt. Das Urteil ist noch nicht rechts-
kräftig. Bis zu einer möglichen Rechtskraft des Urteils findet der LEP B-B weiterhin uneinge-
schränkt Anwendung. 

Der Regionalplan Havelland-Fläming 2020 wurde am 16.12.2014 beschlossen. Die Planung 
ist noch nicht genehmigt und bekannt gemacht. 
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Landesentwicklungsprogramm für die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg  
Das Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) bildet den übergeordneten Rahmen 
der gemeinsamen Landesplanung für die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg. Das LEPro 
2007 vom 18. Dezember 2007 ist in Brandenburg am 1. Februar 2008 in Kraft getreten. 

Die Planung entspricht den Festlegungen (Grundsätzen der Raumordnung) des Landesent-
wicklungsprogramm 2007, wonach die Hauptstadtregion nach den Prinzipien der zentralörtli-
chen Gliederung entwickelt werden soll, zukünftige Siedlungsentwicklungen und Ansiedlun-
gen innerhalb der raumordnerisch  festgelegten Siedlungsbereiche stattfinden und der Stär-
kung der Zentralen Orte dienen sollen. 

• Gemäß § 5 Abs. 2 und 3 LEPro 2007 soll bei der Siedlungsentwicklung die Innenent-
wicklung Vorrang vor der Außenentwicklung haben. Bei der Siedlungstätigkeit soll 
daher neben der Erhaltung und Umgestaltung des baulichen Bestandes vorhandener 
Siedlungsbereiche, vor allem die Reaktivierung von Brachflächen Priorität haben 
bzw. eine Nutzung erschlossener Baulandreserven. Mit der damit zu erwartenden er-
höhten Auslastung bestehender Infrastruktur- und Gemeinbedarfseinrichtungen kann 
deren Tragfähigkeit gestützt und zugleich verkehrsvermeidend nahräumlich organi-
siert werden, was zu einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung beiträgt.  

• Gemäß § 5 Abs. 3 sind bei der Siedlungsentwicklung verkehrssparende Siedlungs-
strukturen durch eine möglichst breite Mischung der Nutzungen, wie z.B. Wohnen, 
Arbeiten, Bildung, Einkaufen, anzustreben. In den  raumordnerisch festgelegten Sied-
lungsbereichen, die durch schienengebundenen Personennahverkehr gut erschlos-
sen sind, soll sich die Siedlungsentwicklung an dieser Verkehrsinfrastruktur orientie-
ren. Durch die Ansiedlung von Einzelhandel, Dienstleistungen und Wohnungen in 
verkehrsgünstigen Lagen können der Ortskern stärker herausgebildet sowie die vor-
handenen Erschließungsleistungen der Ver- und Entsorgung und der Infrastruktur 
besser genutzt und teilweise monofunktional geprägte Wohnstandorte zu multifunkti-
onal geprägten Orten werden. Freiräume mit hochwertigen Schutz-, Nutz- und sozia-
len Funktionen sollen im Verbund entwickelt werden (§ 6  Abs  4).  

 
Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg 
Der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) trifft Aussagen zu raumbedeut-
samen Planungen, Vorhaben und sonstigen Maßnahmen, durch die Raum in Anspruch ge-
nommen oder räumliche Entwicklung oder Funktion eines Gebiets beeinflusst wird, als 
Rechtsverordnung der Landesregierungen mit Wirkung für das jeweilige Landesgebiet. Der 
LEP B-B wurde am 31. März 2009 als Rechtsverordnung erlassen und ist am 15. Mai 2009 
in Kraft getreten. 

Mit Urteil vom 16.06.2014 hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg die 
Brandenburger Verordnung über den LEP B-B aus formalen Gründen für unwirksam erklärt. 
Die Berliner Verordnung über den LEP B-B blieb von dieser Entscheidung unberührt. Die 
Revision zum Bundesverwaltungsgericht wurde nicht zugelassen. Gegen die Nichtzulassung 
der Revision wurde beim OVG Berlin-Brandenburg Beschwerde eingelegt. Die Einlegung der 
Beschwerde hemmt die Rechtskraft des Urteils. Damit findet der LEP B-B vorläufig weiterhin 
uneingeschränkt Anwendung. 

Im Zentrale-Orte-System des Landesentwicklungsplans Berlin-Brandenburg (LEP B-B) ist die 
Landeshauptstadt Potsdam als Oberzentrum gemäß Ziel 2.7 festgelegt. In der „Festlegungs-
karte 1 – Gesamtraum“ des LEP B-B ist das Plangebiet des Bebauungsplans Teil des darge-
stellten „Gestaltungsraum Siedlung“ gemäß Ziel 4.5 Absatz 1 Nr. 2. 

„4.5 (Z) (1) Die Entwicklung von Siedlungsflächen, in denen auch Wohnnutzungen zuläs-
sig sein sollen (Wohnsiedlungsflächen) ist möglich 

 …… 
 2. im in der Festlegungskarte 1 festgelegten Gestaltungsraum Siedlung, 
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 ……“ 
 

 
 

         Festlegungskarte 1 LEP B-B (unmaßstäblicher Planausschnitt) 
 
Innerhalb des „Gestaltungsraum Siedlung“ ist Siedlungsentwicklung grundsätzlich zulässig. 
Die Darstellung des Gestaltraumes Siedlung erfolgt in der Festlegungskarte 1 generalisiert. 
Die konkrete räumliche Ausgestaltung der Außenkanten des Gestaltungsraumes Siedlung ist 
durch die nachfolgenden Planungsebenen maßstabsgerecht zu konkretisieren. 

Gemäß Grundsatz 4.1 LEP B-B soll die vorrangige Nutzung bisher nicht ausgeschöpfter 
Entwicklungspotenziale innerhalb vorhandener Siedlungsgebiete unter Inanspruchnahme 
vorhandener Infrastruktur und unter Berücksichtigung der räumlichen Zuordnung der Funkti-
onen Wohnen, Arbeiten, Versorgung und Erholung erfolgen. 

Auch innerhalb des Gestaltungsraumes Siedlung ist dem fachrechtlich gebotenen Freiraum-
erhalt Rechnung zu tragen (Grundsatz 5.1 Abs. 1 und 2 LEP B-B). 
 
Regionalplan Havelland-Fläming 2020 
Die Landeshauptstadt Potsdam liegt in der Region ”Havelland-Fläming” - dem in der Regio-
nalen Planungsgemeinschaft zusammengefassten Territorium der Landkreise Potsdam-
Mittelmark, Teltow-Fläming und Havelland sowie der kreisfreien Städte Potsdam und Bran-
denburg. Für diese Region wurde in den 1990er Jahren ein erster Regionalplan erarbeitet 
und am 23.02.1998 genehmigt. Dieser Regionalplan ist jedoch aufgrund von Rechtsfehlern 
unwirksam. 

Auf ihrer Sitzung am 25.03.2010 hat die Regionalversammlung Havelland-Fläming einen ers-
ten Arbeitsentwurf für einen neuen Regionalplan diskutiert. Am 26.04.2012 wurde die Durch-
führung des Beteiligungsverfahrens zum Entwurf des Regionalplans Havelland-Fläming 2020 
beschlossen. Der Entwurf lag ab dem 11.06.2012 für die Dauer von 3 Monaten öffentlich 
aus. Der 2. Entwurf (Arbeitsstand vom 24.10.2013) hat vom 09.12.2013 bis zum 10.02.2014 
erneut zur Beteiligung ausgelegen. Am 16.12.2014 hat die Regionalversammlung den Regi-
onalplan Havelland-Fläming in einer zum 2. Entwurf im Wesentlichen unveränderten Fas-
sung beschlossen. Für die Herstellung der Rechtswirksamkeit bedarf es noch der Genehmi-
gung durch die gemeinsame Landesplanungsabteilung und der öffentlichen Bekanntma-
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chung. Bereits vor Genehmigung und Bekanntmachung des Regionalplans sind die be-
schlossenen Ziele und Grundsätze der Regionalplanung als sonstige Erfordernisse bei der 
Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen. 

In der Festlegungskarte des beschlossenen Regionalplans ist der Geltungsbereich des Be-
bauungsplans als „Vorzugsraum Siedlung“ gemäß Grundsatz 2.1.1 dargestellt. 
 

 
 

        Regionalplan Havelland-Fläming 2020, Ausschnitt aus der Festlegungskarte (unmaßstäblich) 
 
In den Festlegungen des Textteiles wird ausgeführt: 

„2.1.1 (G) Für die Siedlungsentwicklung sollen in der Region die Vorzugsräume Siedlung 
genutzt werden. Vorzugsräume Siedlung sind in der Festlegungskarte des Regi-
onalplans als Fläche dargestellt. …“ 

Durch die Festlegung der Vorzugsräume Siedlung soll die Innenentwicklung gefördert und 
die Inanspruchnahme von Freiräumen verringert werden. 

Des Weiteren werden in der Festlegungskarte „Funktionsschwerpunkte der Ober- und Mittel-
zentren“ gemäß Grundsatz 2.2.1 und „Funktionsschwerpunkte der Grundversorgung“ gemäß 
Grundsatz 2.2.2 dargestellt. Dazu heißt es in den Festlegungen des Textteiles: 

„2.2.1 (G) In Funktionsschwerpunkten der Ober- und Mittelzentren sollen bestehende 
Standorte von Einrichtungen der gehobenen Daseinsvorsorge gesichert und der 
Ansiedlung neuer Einrichtungen ein besonderes Gewicht eingeräumt werden. 
Funktionsschwerpunkte der Ober- und Mittelzentren sind in der Festlegungskar-
te des Regionalplans als Symbol dargestellt. Die Funktionsschwerpunkte der 
Ober- und Mittelzentren sind die Ortslagen der Städte selbst, nicht jedoch die bis 
zur kommunalen Gebietsreform 2003 in den Städten aufgegangenen, ursprüng-
lich selbständigen Gemeinden. Wo erforderlich, sind zusätzliche Stadtteile be-
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nannt oder ausdrücklich ausgenommen. Die Funktionsschwerpunkte der Ober- 
und Mittelzentren sind: 

 ……….. 

Landeshauptstadt Potsdam: Ortslage von Potsdam mit Stadtteilen Babels-
berg, Bornstedt, Eiche und Golm 

 ………..“ 

„2.2.2 (G) Funktionsschwerpunkte der Grundversorgung 

 In den Funktionsschwerpunkten der Grundversorgung sollen bestehende Ein-
richtungen der Grundversorgung gesichert und der Ansiedlung neuer Einrich-
tungen ein besonderes Gewicht eingeräumt werden. Die Funktionsschwerpunk-
te der Grundversorgung sind in der Festlegungskarte durch ein Symbol darge-
stellt. Die Funktionsschwerpunkte der Grundversorgung sind die folgenden Orts-
lagen der vor der kommunalen Gebietsreform 2003 ursprünglich selbständigen 
Städte und Gemeinden ohne ihre heutigen Ortsteile. Wo erforderlich, sind zu-
sätzliche Ortsteile benannt oder ausdrücklich ausgenommen: 

 ……….. 

Landeshauptstadt Potsdam: Ortslage Potsdam-Mitte, Ortslagen Babelsberg, 
Bornstedt, Drewitz-Kirchsteigfeld, Eiche, Pots-
dam-West und Potsdam-Waldstadt 

 ……….“ 

Entsprechend ist die Landeshauptstadt Potsdam in der Festlegungskarte sowohl als „Funkti-
onsschwerpunkt der Ober- und Mittelzentren“ als auch als „Funktionsschwerpunkt der 
Grundversorgung“ dargestellt. 

Mit Schreiben vom 16.05.2014 zur Mitteilung der Ziele, Grundsätze und sonstigen Erforder-
nisse der Raumordung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 33 „Waldpark Groß-
beerenstraße“ hat die Gemeinsame Landesplanungsabteilung unter Bezugnahme auf das 
Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 18.12.2007, die Verordnung über 
den Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) vom 31.03.2009 sowie den 2. 
Entwurf des Regionalplans Havelland-Fläming 2020 vom 24.10.2013 mitgeteilt, dass die 
dargelegte Planungsabsicht derzeit keinen Widerspruch zu den Zielen der Raumordnung er-
kennen lässt. 

Die Regionale Planungsgemeinschaft hat sich im Rahmen des Beteiligungsverfahrens ge-
mäß § 4 (1) BauGB zum Vorentwurf des Bebauungsplans nicht geäußert. 
 
3.2 Landschaftsplanung 
Auf der Ebene der Landes- und Regionalplanung wurden die Belange der Landschaftspla-
nung bereits in die in Kapitel 3.1 erläuterten Planwerke integriert. 

Da sich das Bebauungsplangebiet sowohl gemäß LEP B-B im „Gestaltungsraum Siedlung“ 
als auch gemäß 2. Entwurf zum Regionalplan 2020 im „Vorzugsraum Siedlung“ befindet, 
stehen die im LEP B-B und im 2. Entwurf des Regionalplans 2020 verankerten landschafts-
planerischen Ziele und Grundsätze zur Steuerung der Freiraumentwicklung dem Bebau-
ungsplan nicht entgegen. 

Der Geltungsbereich liegt auch nicht im Bereich nachrichtlich zu übernehmender Schutzge-
biete. 
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3.3 Überörtliche Fachplanungen 
Für das Bebauungsplangebiet sind keine sonstigen überörtlichen Fachplanungen zu berück-
sichtigen. 
 
3.4 Flächennutzungsplan 
Die Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam hat auf ihrer Sitzung am 
30.01.2013 den neuen Flächennutzungsplan (FNP) der Landeshauptstadt Potsdam (Stand: 
19.09.2012) beschlossen. Er besteht aus der Planzeichnung mit Legende und vier Beiplänen 
sowie der Begründung und dem Umweltbericht. Nicht zum verbindlichen Teil des FNP gehö-
ren neun Erläuterungspläne, die sektorale Planungen erläutern und die Planzeichnung kon-
kretisieren. Desweiteren wurde parallel zum FNP der Landschaftsplan (LP) der Landes-
hauptstadt Potsdam neu aufgestellt, der als integrierte gesamträumliche Planung eine nach-
haltige Entwicklung gewährleisten soll. 

Der Flächennutzungsplan wurde am 06.08.2013 mit einer Maßgabe vom Ministerium für Inf-
rastruktur und Landwirtschaft Brandenburg (MIL) genehmigt. Die Stadtverordnetenversamm-
lung der Landeshauptstadt Potsdam ist der Maßgabe auf ihrer Sitzung am 29.01.2014 beige-
treten. Die Bekanntmachung der Genehmigung ist im Amtsblatt am 27.02.2014 erfolgt. Damit 
ist der neue Flächennutzungsplan wirksam geworden. 

Gemäß den Darstellungen im neuen FNP liegt das Bebauungsplangebiet im westlichen 
Randbereich einer Grünfläche. Zur Zweckbestimmung der dargestellten Grünfläche werden 
im FNP keine zusätzlichen Aussagen getroffen. Angrenzend an die Grünfläche sind im Nor-
den, Süden und Westen Wohnbauflächen der Kategorie W 1 (GFZ 0,8 – 1,6) und im Osten 
der Kategorie W 3 (GFZ 0,2 – 0,5) dargestellt. 
 

 
 

 Flächennutzungsplan (unmaßstäblicher Planausschnitt) 
 
Die Beipläne „Natur- und Landschaftsschutz“, „Wasserschutz und schadstoffbelastete Bö-
den“ und „Denkmalschutz“ enthalten für das Bebauungsplangebiet und seine unmittelbare 
Umgebung keine Planaussagen. Dem Beiplan „Technische Infrastruktur“ kann entnommen 
werden, dass nördlich des Plangebietes entlang der Großbeerenstraße eine unterirdische 
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Trinkwasserhauptleitung und südlich entlang der Ziolkowskistraße eine unterirdische Fern-
wärmehauptleitung und eine unterirdische Abwasserhauptdruckleitung verlaufen. Das Plan-
gebiet liegt außerdem in den Korridoren von zwei Richtfunktrassen. 

Zur Erläuterung von sektoralen Planungen wurden der Begründung zum Flächennutzungs-
plan weitere Erläuterungspläne beigefügt. Der Erläuterungsplan „Grünflächen“ sieht - außer 
der im FNP dargestellten Grünfläche [s.o.] - entlang der Ziolkowskistraße den Aufbau einer 
Grünverbindung (Handlungsbedarf) vor. Die weiteren Erläuterungspläne enthalten für das 
Bebauungsplangebiet und seine unmittelbare Umgebung keine Planaussagen. 

Der Bebauungsplan wäre zurzeit nur im Hinblick auf die geplante Festsetzung einer etwa 
7.900 m² großen öffentlichen Grünfläche aus dem FNP entwickelbar. Die geplanten Festset-
zungen eines Reinen Wohngebietes, einer privaten Straßenverkehrfläche und einer Ver-
kehrsfläche besonderer Zweckbestimmung auf einer Fläche von etwa 18.700 m² würde hin-
gegen momentan gegen das Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 BauGB verstoßen. 

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 33 „Waldpark Großbeeren-
straße“ ist jedoch mit der Änderung des FNP im Parallelverfahren verbunden, sodass die 
Festsetzungen des Bebauungsplans künftig als aus dem geänderten FNP entwickelt gelten 
können. 

Mit der geplanten Änderung des FNP wird die Landeshauptstadt dazu beitragen, innerhalb 
des Stadtgebietes zusätzliche Wohnbauflächen zur Deckung des festgestellten dringenden 
Wohnungsbedarfs auszuweisen. 
 
3.5 Stadtentwicklungskonzepte 
3.5.1 Stadtentwicklungskonzept Wohnen (STEK Wohnen) 

Das Stadtentwicklungskonzept Wohnen (STEK Wohnen) wurde am 07. Oktober 2009 von 
der Stadtverordnetenversammlung als Handlungsgrundlage für die Wohnungspolitik be-
schlossen. Im Januar 2014 wurde ein aktueller Bericht (Dezember 2013) zur Evaluierung des 
STEK Wohnen vorgelegt, in welchem dargestellt wird, welche Fortschritte bei der Umsetzung 
des Konzepts erzielt werden konnten und welche nächsten Schritte geplant sind. Aktuell wird 
die Fortschreibung des STEK Wohnen vorbereitet. 

Auf der Grundlage von Analysen zur Einwohner- und Sozialstruktur, der Prognose des künf-
tigen Zuwachses der Einwohnerzahl und der Ermittlung von Potenzialen für den Wohnungs-
bau werden im STEK Strategien und Handlungsempfehlungen für die Erschließung und Akti-
vierung von Potenzialflächen für den Wohnungsbau und die Rahmenbedingungen zur Um-
setzung von Wohnungsbauvorhaben entwickelt, um eine bedarfsgerechte Entwicklung des 
Wohnungsbestandes zu gewährleisten. 

In den letzten Jahren ist die Einwohnerzahl in Potsdam stärker gestiegen als im STEK prog-
nostiziert. Dieser Trend wird sich auch in den nächsten Jahren weiter fortsetzen, sodass eine 
erhöhte Dringlichkeit zur Erschließung zusätzlicher Wohnbaupotenziale und einer möglichst 
schnellen Umsetzung von Wohnbauvorhaben besteht. Besondere Priorität soll die Umset-
zung größerer Wohnbauvorhaben (ab 200 Wohnungen) haben. 

Gemäß Einschätzung im Evaluierungsbericht Dezember 2013 zum STEK Wohnen ist davon 
auszugehen, dass bei vereinfachter Fortschreibung der Wohnungsbedarfs-Prognose ausge-
hend von den Einwohnerzahlen 2013 bis zum Jahr 2025 ein Bedarf an 13.000 bis 15.000 
neuen Wohnungen entsteht. Bei der Deckung dieses Bedarfs sind vor allem Bauvorhaben, 
die Bestandsquartiere nachverdichten oder bisher als Freifläche genutzte Brachen baulich in 
Anspruch nehmen wollen, wertvolle Bausteine für eine nachhaltige Stadtentwicklung. 

Das Gesamtvorhaben des Vorhabenträgers sieht auf dem Gelände des ehemaligen Sanato-
riums / Lazaretts die Errichtung von mehr als 200 Wohnungen vor, die teilweise in den Be-
standsgebäuden und teilweise durch Neubau entstehen sollen. Für die Errichtung von etwa 
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100 Wohnungen ist es in diesem Zusammenhang erforderlich, die planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen durch die Aufstellung des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
zu schaffen. Die Potenziale in den Bestandsgebäuden und im Bereich der inzwischen auf 
der Grundlage von § 35 BauGB genehmigten Teilvorhaben sind in der zuletzt im Rahmen 
der Erarbeitung des Evaluierungsberichts Dezember 2013 zum STEK Wohnen aktualisierten 
Kartierung „Potenzialflächen Wohnen“ bereits berücksichtigt. Die Fläche des vorliegenden 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Waldpark Großbeerenstraße“ ist dort noch nicht er-
fasst. 
 
3.5.2 Stadtentwicklungskonzept Gewerbe (STEK Gewerbe) 

Ziel des Stadtentwicklungskonzeptes (STEK Gewerbe) Gewerbe ist eine ausreichende Ver-
sorgung mit Gewerbeflächen der Landeshauptstadt Potsdam als Voraussetzung einer erfolg-
reichen und nachhaltigen kommunalen Wirtschaftsentwicklung und Wirtschaftsförderung. 
Das STEK Gewerbe ist damit ein Baustein für die Weiterentwicklung der Landeshauptstadt 
Potsdam zu einem attraktiven, modernen und leistungsfähigen Wirtschaftsstandort.  

Das STEK Gewerbe wurde am 26.01.2011 von der Stadtverordnetenversammlung der Lan-
deshauptstadt Potsdam als Orientierungsrahmen für die strategische Ausrichtung der Ge-
werbeflächenpolitik beschlossen (DS 10/SVV/0952). Im Rahmen des STEK Gewerbe wurde 
der Gewerbeflächenbedarf der Landeshauptstadt Potsdam für den Prognosezeitraum von 
2008 bis 2020 ermittelt. Im Ergebnis wurde ein Flächenneubedarf von 39,3 ha bis zum Jahr 
2020 ermittelt. Um Unterschiede und Überschneidungen bei den Standortbedingungen, die 
für einzelne Wirtschaftsgruppen zu erfüllen sind, berücksichtigen zu können, wurden Stand-
orttypen definiert. 

Ein Ziel des STEK Gewerbe ist auch die Konkretisierung und Sicherung der Maßnahmen für 
die entsprechenden Flächen im Rahmen eines Gewerbeflächensicherungskonzeptes (GSK). 
Dieses wurde am 04.04.2012 von der Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt 
Potsdam beschlossen (DS 12/SVV/0157). Es soll den Kernbestand von gewerblichen Poten-
zialflächen zur Gewährleistung der wirtschaftlichen Entwicklung der Landeshauptstadt Pots-
dam sichern. Diese gewerblichen Potenzialflächen sind als „P 20-Flächen“ (Gewerbliche Po-
tenzialflächen bis 2020) im Gewerbeflächensicherungskonzept festgelegt worden, da sie be-
sonders geeignet sind in wichtigen Nutzungssegmenten den prognostizierten Gewerbeflä-
chenzusatzbedarf der Landeshauptstadt Potsdam bis zum Jahr 2020 zu bedienen. Mit ihren 
geringen bis mittleren Aktivierungshemmnissen weisen die „Gewerblichen Potenzialflächen 
2020“ eine relativ große Marktnähe aus. Über die verwaltungsseitige „Richtlinie zur Siche-
rung der gewerblichen Potentialflächen der Landeshauptstadt Potsdam“ sollen die „P 20-
Flächen“ gesichert werden.  

Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans liegt nicht im Bereich einer im STEK 
Gewerbe oder im GSK ausgewiesenen gewerblichen Potenzialfläche. Durch den Bebau-
ungsplan werden keine planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Ansiedlung gewerblicher 
Nutzungen geschaffen. 
 
3.5.3 Stadtentwicklungskonzept Verkehr (STEK Verkehr) 

Das Stadtentwicklungskonzept (STEK) Verkehr wurde von der Stadtverordnetenversamm-
lung am 29. Januar 2014 beschlossen. Das Konzept wurde als Fortschreibung des Ver-
kehrsentwicklungsplans 2001 erarbeitet. Die Fortschreibung wurde aufgrund der geänderten 
Rahmenbedingungen, wie die anhaltende Bevölkerungszunahme und positive wirtschaftliche 
Entwicklung sowie die 2003 erfolgten Eingemeindungen erforderlich. 

Das STEK Verkehr ist das Leitbild für die Verkehrsentwicklung sowie für die Investitionspla-
nung im Zeitraum bis 2025. Ziel der weiteren Verkehrsentwicklung in der Landeshauptstadt 
Potsdam ist die Sicherung der Mobilität der Bevölkerung bei gleichzeitiger Verringerung der 
Umweltbelastung insbesondere durch den motorisierten Individualverkehr. Deshalb müssen 
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alle Planungen und Ressourcen auf die Stärkung der Verkehrsmittel des „Umweltverbundes“ 
ausgerichtet werden. 

Mit dem Beschluss bildet das Szenario Nachhaltige Mobilität die Grundlage der weiteren 
Verkehrsentwicklung. Mit Umsetzung der darin enthaltenen Maßnahmen kann erreicht wer-
den, dass die Verkehrsmittelanteile sich deutlich zugunsten des Umweltverbundes (Fußgän-
ger-, Rad- und Öffentlicher Personennahverkehr) verändert. 

Im Binnenverkehr (Verkehr mit Quelle und Ziel innerhalb der Stadt) kann erreicht werden, 
dass der Anteil des motorisierten Individualverkehrs von derzeit 32 % auf 24 % sinkt. Im Kfz-
Gesamtverkehr, der wesentlich vom Quell- und Zielverkehr geprägt ist, wird aber weiterhin 
eine leichte Zunahme prognostiziert. Hier sind im Weiteren gemeinsam mit den Nachbarge-
meinden Maßnahmen umzusetzen, die insbesondere den Berufs- und Ausbildungspendler-
verkehr nach Potsdam stärker auf die Verkehrsarten des Umweltverbundes verlagern. 

Für die verbindliche Bauleitplanung bedeutet das, verkehrsreduzierende Raumstrukturen zu 
entwickeln. Umweltbelastungen können vermieden werden, wenn Verkehr erst gar nicht ent-
steht, Wegelängen verkürzt oder Mehrfachfahrten nicht durchgeführt werden. Dies entspricht 
den grundlegenden Prinzipien des Leitbildes der nutzungsgemischten „Europäischen Stadt“ 
sowie der „Stadt der kurzen Wege“. 

Das Plangebiet des vorliegenden Bebauungsplans befindet sich in einer Verkehrslage, die 
im Nahbereich den vollständigen und im weiträumigeren innerstädtischen Verkehr den weit-
gehenden Verzicht auf die Benutzung des eigenen PKW ermöglicht sowie über kurze Entfer-
nungen die Erreichbarkeit der überörtlichen Verkehrswege gewährleistet. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans grenzt an das in den 1970er Jahren errichtete 
Wohngebiet Am Stern, in welchem sich in fußläufiger Entfernung alle wesentlichen Infra-
struktureinrichtungen, wie z.B. Einkaufsmöglichkeiten, Kitas, Schulen, Gesundheitseinrich-
tungen sowie Sport- und Spielstätten befinden. Vom Plangebiet aus bestehen günstige An-
bindungen an das ÖPNV-Netz. Die Entfernung zur nächstgelegenen Straßenbahnhaltestelle 
im Wohngebiet Am Stern (Galileistraße) beträgt etwa 600 m. Bis zur nächstgelegenen Bus-
haltestelle an der Großbeerenstraße beträgt die Entfernung lediglich etwa 350 m. Viele in-
nerstädtische Wege können somit zu Fuß, mit dem Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
zurückgelegt werden. 

Mit dem PKW sind die Nuthe-Schnellstraße und die Autobahn A 115 in wenigen Minuten er-
reichbar. 
 
3.5.4 Einzelhandelskonzept 

Die Landeshauptstadt Potsdam verfügt seit der Beschlussfassung der Stadtverordnetenver-
sammlung vom 10.09.2008 über ein Einzelhandelskonzept zur Steuerung des Einzelhandels 
im Stadtgebiet. 

Das Einzelhandelskonzept 2008 ist auf einen Entwicklungszeitraum bis zum Jahr 2015 aus-
gerichtet. Für den Nachfolgezeitraum wurde im Jahr 2013 mit der Fortschreibung des Ein-
zelhandelskonzepts begonnen. In die Fortschreibung fließen die bisherigen Ergebnisse bei 
der Umsetzung des Einzelhandelskonzepts 2008, die zwischenzeitlich eingetretenen Ände-
rungen der Basisdaten für die weitere Einzelhandelsentwicklung (z.B. aktuelle Analyse der 
Einzelhandelsstruktur und des Verkaufsflächenbestands; Entwicklung der Einwohnerzahlen; 
Prognose des künftigen Verkaufsflächenbedarfs) sowie die veränderten rechtlichen Grundla-
gen ein. 

Auf ihrer Sitzung am 07.05.2014 hat die Stadtverordnetenversammlung den Beschluss zum 
„Einzelhandelskonzept für die Landeshauptstadt Potsdam – Fortschreibung 2014“ als Kon-
zept der Einzelhandelsentwicklung der Landeshauptstadt Potsdam gefasst. Dieses löst das 
Einzelhandelskonzept 2008 ab und bildet die Basis für die Einzelhandelsentwicklung in der 
Landeshauptstadt Potsdam bis etwa zum Jahr 2020. 
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Die im Einzelhandelskonzept formulierten Ziele müssen durch die verbindliche Bauleitpla-
nung bauplanungsrechtlich umgesetzt und gesichert werden. 

Wie bereits im Einzelhandelskonzept 2008 ist es wesentliche Zielstellung des fortgeschrie-
benen Einzelhandelskonzepts 2014, die Angebots- und Nachfragestrukturen des Potsdamer 
Einzelhandels und seine städtebaulichen Rahmenbedingungen zu analysieren und daraus 
Festlegungen für die Steuerung des Einzelhandels im Stadtgebiet zu entwickeln. 

Um das Ziel einer städtebaulich geordneten Weiterentwicklung des Einzelhandels in Pots-
dam zu erreichen, d. h. die „Einkaufsinnenstadt“ in ihrer Zentralitätsfunktion zu stärken und 
ausgewogene Nahversorgungsstrukturen zu gewährleisten, werden im Einzelhandelskon-
zept zentrale Versorgungsbereiche definiert und ein Sortimentskonzept entwickelt, welches 
Einzelhandelsbranchen festlegt, die für die Nutzungsvielfalt und Attraktivität der zentralen 
Versorgungsbereiche verantwortlich sind. 

Als zentrale Versorgungsbereiche werden im fortgeschriebenen Einzelhandelskonzept der 
zentrale Versorgungsbereich Innenstadt, die Stadtteilzentren Babelsberg und Waldstadt, 
zwölf Nahversorgungszentren und die Sonderstandorte Bahnhofspassagen und Stern-
Center räumlich abgegrenzt, die dort vorhandenen Einzelhandelssortimente analysiert und 
Empfehlungen zu deren Weiterentwicklung formuliert. 

Die Sortimente, welche in Potsdam maßgeblich zu einem aus städtebaulicher Sicht wün-
schenswerten Einkaufserlebnis beitragen oder die Funktionsfähigkeit der definierten zentra-
len Versorgungsbereiche unterschiedlicher Hierarchiestufe wesentlich bestimmen, sind in 
der „Potsdamer Sortimentsliste“ als zentrenrelevante Sortimente der Nahversorgung und als 
sonstige zentrenrelevante Sortimente dargestellt und werden als solche von den ebenfalls in 
der „Potsdamer Sortimentsliste“ aufgeführten nicht-zentrenrelevanten Sortimenten abge-
grenzt. Die „Potsdamer Sortimentsliste“ ist Grundlage der künftigen Steuerung der Einzel-
handelsentwicklung. 

Der Neubau oder die Erweiterung von Einzelhandelseinrichtungen, die als Hauptsortimente 
über zentrenrelevante Sortimente im Sinne der „Potsdamer Sortimentsliste“ verfügen, sollen 
vorrangig innerhalb der abgegrenzten zentralen Versorgungsbereiche angesiedelt werden 
und außerhalb dieser (sonstige integrierte Lagen und nicht-integrierte Lagen) nur einge-
schränkt zulässig sein: 

a) zentraler Versorgungsbereich Innenstadt: Großflächige Einzelhandelsbetriebe regelmä-
ßig zulässig; 

b) Stadtteilzentren: Einzelhandelsbetriebe unterhalb der Großflächigkeit regelmäßig zuläs-
sig; bei Nachweis standortgerechter Dimensionierung ausnahmsweise auch großflächig 
zulässig; 

c) Nahversorgungszentren: nahversorgungsrelevanter Einzelhandel unterhalb der Großflä-
chigkeit zulässig; sonstiger zentrenrelevanter Einzelhandel nur in Läden, die der Versor-
gung des Gebietes dienen (analog § 4 BauNVO); bei Nachweis standortgerechter Di-
mensionierung ausnahmsweise auch großflächige Lebensmittelbetriebe und nicht groß-
flächiger sonstiger zentrenrelevanter Einzelhandel zulässig; 

d) sonstige integrierte Lagen: Nachbarschaftsladen zulässig; Ausnahme: nahversor-
gungsrelevanter Einzelhandel zur Gebietsversorgung, Lebensmittelbetriebe auch groß-
flächig bei Bestehen einer Versorgungslücke und bei standortgerechter Dimensionierung 

e) nicht-integrierte Lagen: zentrenrelevante Sortimente als Randsortimente bis max. 10 % 
der Verkaufsfläche ausnahmsweise zulässig (max. 800 m²) 

Nicht-zentrenrelevanter Einzelhandel (gemäß „Potsdamer Sortimentsliste“) kann grundsätz-
lich im gesamten Stadtgebiet, wo Einzelhandel zulässig ist, entsprechend den folgenden 
Grundsätzen angesiedelt werden: 

• vorrangig an durch Einzelhandel etablierten nicht-integrierten Standorten; 
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• nachgeordnet an nicht etablierten (integrierten und nicht-integrierten) Standorten mit un-
mittelbarer Verkehrsanbindung an das städtische Hauptverkehrsnetz und direkter Nach-
barschaft zu Siedlungsbereichen (auch großflächige Einzelhandelsbetriebe); 

• ausnahmsweise in der Innenstadt - jedoch keine großflächigen Einzelhandelsbetriebe; 
• nur nachrangig in den anderen zentralen Versorgungsbereichen - jedoch keine großflä-

chigen Einzelhandelsbetriebe. 
• auch künftig kein Einzelhandel, d.h. auch kein nicht-zentrenrelevanter Einzelhandel, in 

Gewerbegebieten und an gewerblich geprägten Standorten ohne Einzelhandel; 
• Vermeidung "Leerstandsdomino" auf Grund reinen Verdrängungswettbewerbs; 
• Beachtung maximal zulässiger Verkaufsflächen zentrenrelevanter Sortimente. 

Das Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Waldpark Großbeerenstraße“ be-
findet sich außerhalb der im fortgeschriebenen Einzelhandelskonzept definierten zentralen 
Versorgungsbereiche. Den im Einzelhandelskonzept verwendeten Begriffen nach ist das Be-
bauungsplangebiet Teil einer sonstigen integrierten Lage. Das Plangebiet befindet sich im 
südöstlichen Sektor des 500 m-Einzugsbereichs des nächstgelegenen Lebensmittel-
Discounters (Ecke Großbeerenstraße / Flotowstraße). Bis zu dem im Einzelhandelskonzept 
definierten nächstgelegenen Nahversorgungszentrum „Stern“ mit weiteren Einkaufmöglich-
keiten beträgt die Entfernung etwa einen Kilometer. 
 

 
 

Ausschnitt Karte 35, Einzelhandelskonzept für die Landeshauptstadt Potsdam - Forschreibung 2014 
 
Bezogen auf den Umgang mit zentrenrelevantem Einzelhandel an integrierten Standorten 
wird in Kapitel 6.3.1 des fortgeschriebenen Einzelhandelskonzepts u.a. ausgeführt: 

„ … Bei integrierten, d.h. unter Berücksichtigung der Wohnumgebung städtebaulich einge-
bundenen Standorten können kleinere Läden mit sonstigen zentrenrelevanten Sortimenten 
(analog §4 BauGB, in ähnlicher Größe wie der Nachbarschaftsladen) unter bestimmten Vor-
aussetzungen auch der Gebietsversorgung im weiteren Sinne dienen. Ein Beispiel wäre z.B. 
ein kleinerer Computerladen in der Nähe der Hochschule. …  
Betriebe mit nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment - und wiederum einer Verkaufsflä-
che unterhalb der Großflächigkeit sollen sich nur ausnahmsweise an sonstigen integrierten 
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Standorten ansiedeln oder erweitern dürfen. Damit soll eine möglichst flächendeckende Nah-
/ Grundversorgung ermöglicht werden, zumal außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche 
mit den Zusätzen einer "standortgerechten Dimensionierung" bzw. "zur Gebietsversorgung" 
deutlich auf das nähere bzw. unmittelbare Wohnumfeld abgestellt wird. 
Eine Ausnahmeregelung für die Ansiedlung großflächiger Betriebe besteht für die Gesamt-
heit der integrierten Standorte unterhalb der Innenstadt bei Lebensmittelbetrieben. Damit 
wird dem Umstand Rechnung getragen, dass derartige Betriebe mit einem umfassenden 
Angebot im Sortiment Nahrungs-/ Genussmittel und ergänzenden nahversorgungsrelevanten 
Randsortimenten häufig nur noch mit Verkaufsflächen im Bereich der Schwelle zur Großflä-
chigkeit und darüber realisiert werden. Zudem versorgt ein Lebensmittelbetrieb mit einer 
Verkaufsfläche von 800 m² rein rechnerisch "nur" rund 2.500 Einwohner. 
Diese Änderung gegenüber dem Einzelhandelskonzept 2008, das an sonstigen integrierten 
Standorten Lebensmittelbetriebe bis lediglich 300 m² vorsah, soll eine Versorgung der Be-
völkerung in Wohngebieten außerhalb der Zentren sichern und der dispersen Siedlungs-
struktur der Landeshauptstadt Potsdam Rechnung tragen. 
Im Sinne einer möglichst flächendeckenden Nahversorgung wird bei dieser Ausnah-
meregelung bei allen in Frage kommenden Standorttypen auf eine standortgerechte Dimen-
sionierung abgestellt. Standortgerechte Dimensionierung bedeutet in diesem Zusammen-
hang, dass die Versorgungsfunktion eines Einzelhandelsbetriebs nicht über das nähere Um-
feld hinausreicht. Dabei ist der Bestand im Umfeld mit zu berücksichtigen: (Ungewollte) 
Auswirkungen gegen diesen können trotz (eigentlich) standortgerechter Dimensionierung der 
Fall sein, wenn z.B. ein sonstiger integrierter Vorhabenstandort in geringer Entfernung zu ei-
nem zentralen Versorgungsbereich liegt und das ihm zuzuordnende Wohnumfeld sich mit 
demjenigen des zentralen Versorgungsbereiches überschneidet. 
Weiterhin ist eine Ansiedlung eines großflächigen Lebensmittelbetriebs an einem sonstigen 
integrierten Standort im Einzelfall zu prüfen: In jedem Fall ist eine Gefährdung der Zentren 
bzw. bereits bestehender Strukturen, die zur Nahversorgung der Bevölkerung beitragen, zu 
vermeiden (Schutz zentraler Versorgungsbereiche und der verbrauchernahen Versorgung). 
Zudem sollen großflächige Lebensmittelbetriebe an sonstigen integrierten Standorten der 
Verbesserung der Nahversorgung, d.h. insbesondere der Schließung von Nahversorgungs-
lücken, dienen.“ 

Im Plangebiet „Waldpark Großbeerenstraße“ wäre gemäß Einzelhandelskonzept folglich 
Einzelhandel mit nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment und sonstigen zentrenrelevan-
ten Sortimenten zulässig, sofern eine standortgerechte Dimensionierung gegeben ist und es 
zu keinen Überschneidungen mit dem Einzugsbereich des Nahversorgungszentrums „Stern“ 
kommt. Diese Option wird allerdings im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung auf die nur 
ausnahmsweise Zulässigkeit von Läden, die zur Deckung des täglichen Bedarfs für die Be-
wohner des Gebiets dienen, reduziert, wenn – wie im vorliegenden Bebauungsplan vorgese-
hen – die Festsetzung als Reines Wohngebiet (WR) gemäß § 3 BauNVO beabsichtigt ist. 
 
3.6 Benachbarte Bebauungspläne 

Für die im Norden unmittelbar an den Geltungsbereich des Bebauungsplans angrenzende 
Wohnbebauung ist in den 1990er Jahren der Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 7 „Groß-
beerenstraße / ehemaliges Lazarett, Potsdam-Babelsberg“ aufgestellt worden. Der VEP 7 ist 
am 21.07.1994 in Kraft getreten. Die Planung wurde bereits vollständig umgesetzt. Wesentli-
che bauliche Änderungen sind dort nicht zu erwarten. 

Weitere in Kraft getretene Bebauungspläne gibt es in der Umgebung des Bebauungsplange-
bietes nicht. 

Am 07.05.2014 hat die Stadtverordnetenversammlung die Aufstellung des Bebauungsplans 
Nr. 140 „Steinstraße / Kohlhasenbrücker Straße“ beschlossen. Das etwa 3,5 Hektar große 
Plangebiet liegt nordöstlich der Kreuzung Großbeerenstraße / Steinstraße und soll als 
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Wohnstandort entwickelt werden. Ein räumlicher und funktionaler Zusammenhang mit dem 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 33 „Waldpark Großbeerenstraße“ besteht nicht. 

Sonstige benachbarte Flächen, für die eine künftige bauliche Nutzung durch die Aufstellung 
eines Bebauungsplans vorbereitet werden sollen, sind zurzeit nicht bekannt. Die Umgebung 
ist überwiegend bereits bebaut und es besteht dort Baurecht auf der Grundlage von 
§ 34 BauGB (Bauen im Innenbereich). 
 
3.7 Sonstige Planungen 

Bei der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans müssen keine weiteren Inhalte der 
sonstigen Planungen zur Steuerung der Stadtentwicklung berücksichtigt werden. 
 
3.8 Bestimmungen inkl. Kennzeichnungen und nachrichtlicher Übernahmen 

3.8.1 Denkmalschutz 

Baudenkmale (§ 2 (2) Nr. 1 BbgDSchG) 
Innerhalb des Geltungsbereiches gibt es keine Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen.  

Auf den östlich an das Plangebiet angrenzenden Grundstücksflächen befindet sich jedoch 
das aufgrund von § 3 Abs. 1 und 2 BbgDSchG mit Datum vom 03.03.2010 in die Denkmallis-
te des Landes Brandenburg eingetragene Denkmal „Sanatorium Dr. Richard Sinn mit Kran-
kenhaustrakten (Haus 1, Haus 3), Wandelhalle (Haus 2), Villa (Haus 4), Pförtnerhaus (Haus 
8) und Außenanlagen“. Bei Planungen im Bereich des Bebauungsplangebietes sind daher 
die Belange des Umgebungsschutzes des benachbarten Denkmals zu beachten. 

Bodendenkmale 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind bisher keine Bodendenkmale bekannt. Da 
Bodendenkmale im Boden verborgen sind und zumeist nur durch Zufallsfunde entdeckt wer-
den, ist bei Tiefbauarbeiten jederzeit mit ihrem Auftreten zu rechnen. Werden Bodendenkma-
le neu entdeckt, gelten die Bestimmungen gemäß dem „Gesetz über den Schutz und die 
Pflege der Denkmale im Land Brandenburg“ (BbgDSchG) vom 24.05.2004 (GVBl.Bbg. Nr. 9, 
S. 215ff.). 
 
3.8.2 Kommunale Satzungen 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans sind folgende Satzungen gültig und in den 
Bebauungsplan nachrichtlich zu übernehmen: 

• Stellplatzsatzung der Landeshauptstadt Potsdam vom 07. März 2012; 
• Kinderspielplatzsatzung der Landeshauptstadt Potsdam vom 23. Juni 2006; 
• Potsdamer Baumschutzverordnung (PBaumSchVO) vom 11. Februar 2003; 
• Werbesatzung der Landeshauptstadt Potsdam, Teilbereich „Am Stern –  

Drewitz“ vom 27. Februar 2006; 
• Satzung über die öffentliche Fernwärmeversorgung (Fernwärmesatzung) 
 der Landeshauptstadt Potsdam vom 21. Dezember 1998. 
 
3.8.3 Waldumwandlung 

Das gesamte Plangebiet ist zurzeit noch Wald gemäß Landeswaldgesetz (LWaldG). Im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird die Umwandlung der Waldfläche in eine andere 
Nutzungsart, einschließlich der damit in Verbindung stehenden Kompensationsmaßnahmen, 
auf der Grundlage von § 8 Abs. 2 Satz 3 LWaldG abschließend geregelt. 

TOP 4.1



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 33  „Waldpark Großbeerenstraße“ Kapitel B - Planinhalte 
__________________________________________________________________________ 
 

 
- 16 - 

 

B. Planinhalte und Planfestsetzungen 
 

1. Ziele und Zwecke der Planung 

Der Vorhabenträger beabsichtigt, auf dem von ihm erworbenen Gelände des ehemaligen 
Sanatoriums (später Armeelazarett und Behördenstandort) sowohl eine Wiederbelebung der 
seit 2009 nicht mehr genutzten ehemaligen Sanatoriumsbauten, als auch eine bauliche Wei-
terentwicklung bzw. Neubebauung auf insgesamt drei am Rande des Geländes gelegenen 
Teilflächen. Insgesamt ist die Schaffung von mehr als 200 Wohnungen vorgesehen. 

Die Baumaßnahmen an den Bestandsgebäuden sind inzwischen bereits abgeschlossen. Die 
Bebauung auf den direkt an der Großbeerenstraße und Wildeberstraße gelegenen Teilflä-
chen ist auf der Grundlage von § 35 BauGB und eines städtebaulichen Vertrags genehmigt 
worden. Diese Vorhaben befinden sich zurzeit in der Umsetzung. 

Für die rückwärtige Fläche im südwestlichen Teilbereich des Geländes, auf der ebenfalls ei-
ne bauliche Nutzung vorgesehen ist, kann eine Bebauung erst nach Aufstellung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans Nr. 33 „Waldpark Großbeerenstraße“ genehmigt werden. 
Der Vorhabenträger beabsichtigt dort, auf einer etwa 18.700 m² großen Teilfläche eine 
Wohnanlage zu errichten. Eine weitere etwa 7.900 m² große Teilfläche soll als öffentlicher 
Park entwickelt werden. 
 

2. Entwicklung der Planungsüberlegungen 

Die Vorhabenplanung im Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans ist Teil des 
zwischen Vorhabenträger und der Landeshauptstadt Potsdam abgestimmten Gesamtkon-
zepts zur künftigen Nutzung des Areals des ehemaligen Sanatoriums / Lazaretts an der 
Großbeerenstraße. Im Rahmen der geführten Vorabstimmungen wurden die Flächen be-
stimmt, auf denen eine bauliche Verdichtung, insbesondere im Einvernehmen mit den Erfor-
dernissen des Umgebungsschutzes der denkmalgeschützten Sanatoriumsbauten und seiner 
Außenanlagen sowie mit den zu berücksichtigenden Umweltbelangen, möglich ist. 
 

 
 

 Städtebauliches Gesamtkonzept (Planungsstand 08.03.2013) 
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Auf diesem Gesamtkonzept beruhend wurden bereits die Bestandsgebäude des ehemaligen 
Sanatoriums / Lazaretts saniert und Baugenehmigungen für eine Bebauung der direkt an die 
Großbeerenstraße und Wildeberstraße angrenzenden Teilflächen erteilt. Für die südwestli-
che Teilfläche des Areals müssen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Bebau-
ung durch die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 33 „Waldpark 
Großbeerenstraße“ geschaffen werden. 

Im westlichen Teilbereich des Bebauungsplangebietes, welcher im Norden, Westen und Sü-
den unmittelbar an bereits bebaute Grundstücksflächen angrenzt, sollen Bebauungsmöglich-
keiten für maximal viergeschossige Mehrfamilienhäuser geschaffen werden. Der östliche 
Teilbereich soll hingegen von Bebauung frei gehalten werden. Dort soll der vorhandene 
waldartige Baumbestand (zurzeit noch Wald nach Landeswaldgesetz) zu einem öffentlichen 
Park entwickelt werden. Um eine Nutzung des Parks für die Anwohner der Umgebung zu 
ermöglichen, soll von der Wildeberstraße aus ein neuer Zugang zum Plangebiet geschaffen 
werden. 

Dem vorliegenden Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans liegt ein überarbeitetes 
städtebauliches Konzept zugrunde, welches sich gegenüber dem Vorentwurfsstand insbe-
sondere durch eine deutlich verringerte Bebauungsdichte innerhalb des geplanten Baugebie-
tes WR unterscheidet. 
 

 
 

Baugebiet WR und umgebende Bebauung außerhalb des Plangebiets 
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2.1 Städtebauliches Konzept 
Wohnbebauung im westlichen Teilbereich des Plangebietes 

Die geplante Wohnbebauung im westlichen Teilbereich des Bebauungsplangebietes wird im 
Norden, Westen und Süden unmittelbar an bereits bebaute Grundstücksflächen anschließen 
und sich in die städtebauliche Gesamtstruktur einfügen. Hinsichtlich des Charakters der Be-
bauung soll die Struktur aus frei stehenden Mehrfamilienhäusern (so genannte Stadtvillen) 
aus dem nördlich angrenzenden Teilbereich aufgegriffen werden. 

Es sollen 12 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt etwa 100 Eigentumswohnungen entstehen. 
Innerhalb unterschiedlicher Gebäudetypen ist eine Mischung aus 2- bis 4-Raumwohnungen 
geplant. Alle Wohnungen im Erdgeschoss sollen barrierefrei gestaltet werden. 

Alle Gebäude sollen durch eine private Anliegerstraße direkt erschlossen werden, an der 
auch die Stellplätze für Anwohner- und Besucherfahrzeuge vorgesehen sind. 

öffentlicher Park im östlichen Teilbereich des Plangebietes 

Im östlichen Teilbereich soll der vorhandene waldartige Baumbestand (zurzeit noch Wald 
nach Landeswaldgesetz) zu einem öffentlichen Park entwickelt werden. Um eine Nutzung 
des Parks für die Anwohner der Umgebung zu ermöglichen, soll von der Wildeberstraße aus 
ein neuer Zugang zum Plangebiet geschaffen werden. Auch von der Großbeerenstraße aus 
soll für Fußgänger der Zugang zum Park mittels Sicherung eines Wegerechts zugunsten der 
Allgemeinheit ermöglicht werden. 
 
2.2 Landschaftsplanerisches Konzept 
Das gesamte Plangebiet ist zurzeit noch Wald gemäß Landeswaldgesetz (LWaldG). Im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird auf der Grundlage von § 8 Abs. 2 Satz 3 
LWaldG die Umwandlung der Waldfläche in eine andere Nutzungsart, einschließlich der da-
mit in Verbindung stehenden Kompensationsmaßnahmen, abschließend geregelt. 

Die im westlichen Teilbereich des Bebauungsplangebiets vorgesehene Struktur aus 12 frei 
stehenden Mehrfamilienhäusern soll trotz einer der innerstädtischen Lage angemessenen 
Bebauungsdichte einen aufgelockerten Charakter erhalten. Die barrierefreien Erdgeschoss-
wohnungen sollen über direkte Zugänge in den Freiraum verfügen. 

Die nicht bebauten Grundstücksflächen sollen möglichst wenig durch Stellplätze und Neben-
anlagen zergliedert werden. Alle Stellplätze für Anwohner- und Besucherfahrzeuge sollen an 
der Anliegerstraße untergebracht werden. Ausnahmen sollen nur für Fahrzeuge von Perso-
nen mit Behinderungen zugelassen werden. Die Stellplätze sollen durch Straßenbaumpflan-
zungen gegliedert und verschattet werden. 

Der an den Rändern und in der Mitte der Wohnanlage erhalten gebliebene Baumbestand soll 
durch Neupflanzungen von Bäumen und Sträuchern ergänzt werden. Die Standorte der 
Neupflanzungen sollen so gewählt werden, dass die Besonnung der Wohnungen und Ter-
rassenbereiche möglichst wenig eingeschränkt wird. 

Im Bereich der Wohnanlage soll eine Spielfläche für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren ange-
legt werden. 

Der im östlichen Teilbereich des Bebauungsplangebiets vorhandene waldartige Baumbe-
stand soll zu einem öffentlichen Park entwickelt werden. In den Park soll ein Spielplatz (Al-
tersgruppe 6 bis 12 Jahre) für das Wohngebiet integriert werden. Um eine Nutzung auch 
durch Anwohner der umgebenden Bestandsgebiete zu ermöglichen, soll von der Wildeber-
straße aus ein zusätzlicher Zugang zum Park geschaffen werden. Der Zugang von der 
Großbeerenstraße aus soll durch die Sicherung eines Gehrechts zugunsten der Allgemein-
heit gewährleistet werden, sodass für Fußgänger eine Durchquerung des Plangebiets mög-
lich wird. 
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Die Fläche des geplanten Parks schließt direkt an die Außenanlagen der denkmalgeschütz-
ten Sanatoriumsbauten an und soll in Korrespondenz zu diesen gestaltet werden. 
 
2.3 Erschließung des Gebietes 

2.3.1 Verkehrserschließung 

Die im westlichen Teil des Geltungsbereichs geplante Wohnanlage soll von Norden aus über 
das an die Großbeerenstraße angrenzende Baufeld, auf welchem die Bau- und Erschlie-
ßungsmaßnahmen bereits begonnen haben, erschlossen werden. Da es sich dort um eine 
private Grundstücksfläche ohne öffentlich gewidmete Straßenverkehrsflächen handelt, sollen 
auch im Bebauungsplangebiet die Verkehrsflächen als private Straßenverkehrsfläche fest-
gesetzt werden. Indem sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet, alle für 
die gesicherte Verkehrserschließung erforderlichen Grunddienstbarkeiten beizubringen und 
für eine bedarfsgerechte Herstellung und funktionierende Unterhaltung der Verkehrsanlagen 
im Plangebiet zu sorgen, kann die Verkehrserschließung des Plangebiets auch ohne die 
Festsetzung öffentlicher Straßenverkehrsflächen gesichert werden. 

Für Fußgänger soll außerdem von der Wildeberstraße aus ein Zugang zum im östlichen Teil 
geplanten öffentlichen Park geschaffen werden. 
 
2.3.2 Medienerschließung 

Die Medienerschließung soll von Norden aus in das Plangebiet geführt werden. Für die Ver- 
und Entsorgung können teilweise die auf dem Gelände des ehemaligen Sanatoriums / Laza-
retts vorhandenen bzw. im nördlich angrenzenden Baufeld bereits neu errichteten Anlagen 
genutzt werden. 

Der Vorhabenträger wird alle Grunddienstbarkeiten, die für die Medienerschließung des 
Plangebiets erforderlich sind beibringen und sich im Durchführungsvertrag zur Herstellung 
der für die Ver- und Entsorgung benötigten Anlagen verpflichten. 

Trinkwasser und Abwasser 

Der Anschluss an die öffentlichen Leitungsnetze in der Großbeerenstraße erfolgt über das 
nördlich angrenze Baufeld, in welchem die Erschließungsmaßnahmen zurzeit durchgeführt 
werden. 

Stromversorgung 

Im nordwestlichen Grundstücksbereich der Bestandsbauten des ehemaligen Sanatoriums / 
Lazaretts befindet sich eine Trafostation, von welcher aus die Bestandsgebäude sowie die 
neuen Gebäude im Bereich des an der Großbeerenstraße gelegenen Baufeldes versorgt 
werden können. Eine Kapazitätsprüfung, ob zusätzlich auch die Versorgung des Bebau-
ungsplangebiets möglich ist, hat noch nicht stattgefunden. Für den Fall, dass die Kapazitäten 
der vorhandenen Trafostation nicht ausreichen sollten, wird am nordöstlichen Rand des Bau-
feldes an der Großbeerenstraße eine Fläche für den Neubau einer neuen Trafostation für 
das Bebauungsplangebiet vorgehalten. Die Verfügbarkeit und entsprechende Nutzung der 
Fläche ist bereits durch eine Grunddienstbarkeit gesichert. 

Fernwärmeversorgung 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans gilt die Satzung über die öffentliche Fernwärme-
versorgung (Fernwärmesatzung) der Landeshauptstadt Potsdam vom 21. Dezember 1998. 
Gemäß Anlage zur Fernwärmesatzung gehört das Bebauungsplangebiet zum Fernwärme-
vorranggebiet „7. Stern, Drewitz, Gluckstraße, Kirchsteigfeld“. Damit besteht Anschluss- und 
Benutzungszwang für die Wärmeversorgung (Heizung und Warmwasserbereitung) nach den 
Regelungen der Satzung. 
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Der Anschluss an das Fernwärmenetz kann über das an das Bebauungsplangebiet nördlich 
angrenzende Baufeld, in welchem die Erschließungsmaßnahmen zurzeit durchgeführt wer-
den, erfolgen. 

Niederschlagswasser 

Das gesamte von den Dachflächen sowie auf den versiegelten und teilversiegelten Verkehrs-
flächen und Nebenanlagen anfallende Niederschlagswasser kann im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans zur Versickerung gebracht werden. Unter Berücksichtigung der Bodenver-
hältnisse und der gemäß Bebauungsplanentwurf maximal zulässigen Versiegelungen auf 
den Grundstücks- und Verkehrsflächen werden für die Regenwasserversickerung voraus-
sichtlich etwa 4.500 m² unversiegelte Freiflächen benötigt. Im Plangebiet werden nach Ab-
schluss der geplanten Baumaßnahmen auf den Baugrundstücken, im Bereich der Verkehrs-
flächen und im Bereich der öffentlichen Grünfläche insgesamt etwa 17.775 m² unversiegelte 
Freiflächen verbleiben. Damit ist eine Versickerung des gesamten Niederschlagswassers im 
Plangebiet möglich. Jegliche Einleitungen von Regenwasser in die Kanalisation kann ausge-
schlossen werden. 
 
2.4 Planungsalternativen 
Die Untersuchung von Planungsalternativen erfolgte im Rahmen der zwischen Vorhabenträ-
ger und der Landeshauptstadt Potsdam geführten Vorabstimmungen bereits vor Einleitung 
des Bebauungsplanverfahrens. Die Umsetzung des daraus hervorgegangen Planungskon-
zepts soll nun durch die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans planungs-
rechtlich vorbereitet werden. 

Im Rahmen der Erarbeitung des Bebauungsplans werden die im Ergebnis der Beteiligungs-
verfahren zum Vorentwurf und zum Entwurf des Bebauungsplans erforderlichen Änderungen 
der Vorhabenplanung berücksichtigt. 
 

3. Begründung der Festsetzungen 

3.1 Art der baulichen Nutzung 
Alle im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans bebaubaren Grund-
stücksflächen sind Teil eines festgesetzten Reinen Wohngebietes (Baugebiet WR) gemäß 
§ 3 BauNVO. Die Fläche des Baugebietes WR besitzt insgesamt eine Größe von etwa 
14.135 m² und besteht aus einer größeren äußeren Teilfläche und einer von den geplanten 
Verkehrsflächen umgebenen kleineren Teilfläche in der Mitte. Für beide Teilflächen des 
Baugebietes WR gelten dieselben Festsetzungen. 

Reine Wohngebiete dienen dem Wohnen (§ 3 Abs. 1 BauNVO). In Reinen Wohngebieten 
sind gemäß § 3 (2) BauNVO nur Wohngebäude – einschließlich der dazu gehörenden Ne-
benanlagen und Stellplätze – sowie Anlagen zur Kinderbetreuung, die den Bedürfnissen der 
Bewohner des Gebiets dienen, allgemein zulässig. Zu den Wohngebäuden zählen gemäß 
§ 3 Abs. 4 BauNVO auch solche, die ganz oder teilweise der Betreuung und Pflege ihrer 
Bewohner dienen. Andere Gebäude und Nutzungen sind gemäß § 3 (3) BauNVO in Reinen 
Wohngebieten nur ausnahmsweise und auf wenige Zwecke begrenzt zulässig. 

Im vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird die zulässige Art der baulichen 
Nutzung im Baugebiet WR durch die Textfestsetzung Nr. 1 wie folgt geregelt: 

„1 Auf den Teilflächen des Reinen Wohngebietes WR sind nur solche Vorhaben zulässig, 
zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger in dem Durchführungsvertrag zu die-
sem Bebauungsplan verpflichtet.“ 
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Der für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan unerlässliche Vorhabenbezug wird damit 
durch eine hinreichend konkrete Bestimmung des geplanten Vorhabens im Durchführungs-
vertrag sichergestellt. 

Bei der Festsetzung handelt es sich um die Festsetzung der bedingten Zulässigkeit einer 
Nutzung gemäß § 9 Abs. 2 BauGB. Dabei handelt es sich sowohl um eine aufschiebende als 
auch um eine auflösende Bedingung. Eine andere als die bisher vereinbarte Nutzung wird 
erst zulässig, wenn der Durchführungsvertrag entsprechend geändert wird. 

Die vorliegend lediglich allgemeine Festsetzung der Nutzung im vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan hat für die Landeshauptstadt Potsdam den Vorteil, dass im Durchführungsver-
trag nicht erfasste und damit (zunächst) unzulässige Nutzungen durch Vertragsänderungen 
zulässig gemacht werden können, ohne dass es einer Änderung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans bedarf. Die Änderung des Durchführungsvertrags steht dabei anders als 
eine Änderung des Bebauungsplans nicht unter dem Vorbehalt der städtebaulichen Erforder-
lichkeit, da die Stadt mit der allgemeinen Festsetzung der Nutzung bereits entschieden hat, 
dass alle danach zulässigen Nutzungen grundsätzlich mit ihren städtebaulichen Zielen ver-
einbar sind. Voraussetzung für eine Änderung des Durchführungsvertrages ist in diesem Fall 
allein, dass das geänderte oder neue Vorhaben den allgemeinen Festsetzungen des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans entspricht. 1 

Das städtebauliche Konzept, auf dessen Grundlage der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
und der Durchführungsvertrag erarbeitet werden, sieht vor, dass im Baugebiet WR aus-
schließlich Wohngebäude errichtet werden. Sonstige in Reinen Wohngebieten allgemein o-
der ausnahmsweise zulässige Nutzungen (s.o.) sind nicht vorgesehen. 
 
3.2 Maß der baulichen Nutzung 
Das Maß der baulichen Nutzung wird im Baugebiet WR durch Festsetzung der Grundfläche 
(GR), der Geschossfläche (GF) und der Anzahl der Geschosse als Höchstmaß geregelt. 

Grundfläche (GR) 

Auf allen Teilflächen des Baugebiets WR ist die Errichtung von Gebäuden mit einer Grund-
fläche von insgesamt maximal 3.300 m² zulässig. Bezogen auf die Gesamtfläche des Bau-
gebietes von etwa 14.135 m² entspricht dies einer Grundflächenzahl (GRZ) von etwa 0,23. 
Die gemäß der Tabelle zu § 17 Abs. 1 BauNVO in Reinen Wohngebieten zulässige Ober-
grenze der GRZ von 0,4 wird damit deutlich unterschritten.  

Die im Baugebiet WR maximal zulässige Grundfläche liegt auch unter dem Nutzungsmaß, 
dass für die bereits begonnene Bebauung im nördlich angrenzenden Baufeld an der Groß-
beerenstraße genehmigt worden ist. Die Bebauung im Baugebiet WR wird somit gegenüber 
diesem Baufeld und gegenüber den angrenzenden Bestandsgebieten einen stärker aufgelo-
ckerten und durchgrünten Charakter erhalten. 

Nach gegenwärtigem Stand der Vorhabenplanung besitzen die im städtebaulichen Konzept 
dargestellten 12 Gebäude eine Grundfläche von zusammen 3.114 m². Auf der Grundlage der 
als Höchstmaß festgesetzten Grundfläche von 3.300 m² verbleibt somit noch ein Spielraum, 
im Rahmen der weiteren Konkretisierung der Vorhabenplanung die Grundfläche um durch-
schnittlich etwa 24 m² je Gebäude zu erweitern. Aus diesem Handlungsspielraum ergibt sich 
jedoch nicht die Möglichkeit, eine vom vorgelegten städtebaulichen Konzept wesentlich ab-
weichende Bebauung zu realisieren. Die Festsetzung ist folglich ausreichend vorhaben-
konkret. 

                                                 
1 MIR Brandenburg, Arbeitshilfe Bebauungsplan, Kap. D2, S. 5, November 2007 
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Überschreitung der Grundfläche 

Für das Baugebiet WR werden keine von § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO abweichenden Fest-
setzungen getroffen. Dementsprechend darf die zulässige Grundfläche durch die in 
§ 19 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1. bis 3. BauNVO genannten Anlagen um bis zu 50 vom Hundert ü-
berschritten werden. 

Bei einer zulässigen Grundfläche der Anlagen der Hauptnutzung von maximal 3.300 m² dür-
fen somit im Baugebiet WR weitere 1.650 m² durch Nebenanlagen, Garagen, Stellplätze und 
bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche versiegelt werden. 

Da die Zulässigkeit von Stellplätzen und Garagen durch die städtebaulichen Textfestsetzun-
gen 2.1 und 2.2allerdings nahezu vollständig ausgeschlossen wird, kann die Überschrei-
tungsmöglichkeit fast nur für die Errichtung von Nebenanlagen in Anspruch genommen wer-
den. Nach gegenwärtigem Stand der Vorhabenplanung wird es vor allem zu einer Inan-
spruchnahme durch Zufahrten und befestigte Wegeflächen, die nicht im Bereich der festge-
setzten Verkehrsflächen liegen, Aufstellflächen für die Feuerwehr, Flächen für Fahrradstell-
plätze und sonstige kleinere Nebenanlagen kommen. 

Selbst bei vollständiger Ausschöpfung der Überschreitungsmöglichkeit würden im Baugebiet 
WR 9.185 m² unversiegelte Freiflächen verbleiben. Das entspricht einem Anteil von 65 % der 
Gesamtfläche des Baugebiets. Auf den unversiegelten Freiflächen sollen die noch vorhan-
denen Vegetationsbestände der früheren Waldfläche zu einer parkartigen Grünfläche (Wald-
park) entwickelt werden. 

Geschossfläche (GF) 

Im Baugebiet WR ist die Errichtung von Gebäuden mit einer Geschossfläche von insgesamt 
maximal 11.500 m² zulässig. Bezogen auf die Baugebietsgröße von etwa 14.135 m² ent-
spricht dies einer Geschossflächenzahl (GFZ) von etwa 0,81. Die gemäß der Tabelle zu 
§ 17 Abs. 1 BauNVO in Reinen Wohngebieten zulässige Obergrenze der GFZ von 1,2 wird 
damit deutlich unterschritten. Die Festsetzung steht auch in Übereinstimmung mit der im 
Rahmen der - im Parallelverfahren durchgeführten - Änderung des Flächennutzungsplans 
vorgesehenen Darstellung als Wohnbaufläche des Typs W 1 mit einer GFZ von 0,8 bis 1,6. 

Nach gegenwärtigem Stand der Vorhabenplanung besitzen die im städtebaulichen Konzept 
dargestellten 12 Gebäude eine Geschossfläche von insgesamt etwa 11.300 m². Auf der 
Grundlage der als Höchstmaß festgesetzten Geschossfläche von 11.500 m² verbleibt somit 
noch ein Spielraum, im Rahmen der weiteren Konkretisierung der Vorhabenplanung die Ge-
schossflächen geringfügig (um etwa 16 m² je Gebäude) zu erweitern. Aus diesem Hand-
lungsspielraum ergibt sich jedoch nicht die Möglichkeit, eine vom vorgelegten städtebauli-
chen Konzept wesentlich abweichende Bebauung zu realisieren. Die Festsetzung ist folglich 
ausreichend vorhabenkonkret. 

Zahl der Vollgeschosse 

Im Baugebiet WR sind maximal 4 Vollgeschosse zulässig. 

Gemäß § 2 Abs. 4 BbgBO (Brandenburgische Bauordnung) sind alle oberirdischen Ge-
schosse Vollgeschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über die Gelän-
deoberkante hinaus ragen. Zu den Vollgeschossen zählen auch alle Dachräume, in denen 
Aufenthaltsräume möglich sind. 

Die festgesetzte maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse ermöglicht die Umsetzung des 
dem Entwurf des Bebauungsplans zugrunde liegenden städtebaulichen Konzepts, wonach 
die Gebäude über vier Wohngeschosse verfügen sollen. Das oberste Vollgeschoss soll als 
Staffelgeschoss ausgebildet werden. Aus dem Verhältnis zwischen der festgesetzten Zahl 
der Vollgeschosse, der maximal zulässigen Grundfläche und der maximal zulässigen Ge-
schossfläche ergibt sich zwingend, dass das vierte Vollgeschoss nicht über dieselbe Grund-
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fläche verfügen kann wie die darunter liegenden Geschosse. Eine von der Vorhabenplanung 
wesentlich abweichende Bebauung ist somit nicht möglich. 

Die maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse orientiert sich am Erscheinungsbild der in nä-
herer Umgebung vorhandenen Gebäude. Die geplante Bebauung mit drei Hauptgeschossen 
und einem Staffelgeschoss gleicht dem Gebäudetyp der nördlich direkt angrenzenden Be-
bauung aus den 1990er Jahren. Die Zeilenbauten auf den westlich und südlich angrenzen-
den Flächen verfügen über insgesamt 5 Vollgeschosse. Die nordöstlich benachbarten denk-
malgeschützten Gebäude des ehemaligen Sanatoriums sind aufgrund der erheblich größe-
ren Geschosshöhen und der ausgebauten Steildächer deutlich höher als die geplante Neu-
bebauung. Das städtebauliche Einfügungsgebot wird mit der Festsetzung von maximal vier 
Vollgeschossen berücksichtigt. 
 
3.3 Überbaubare Grundstücksflächen 
Im Bebauungsplan werden die überbaubaren Grundstücksflächen durch die Festsetzung von 
Baugrenzen bestimmt. 

Die Gebäude der Hauptnutzung müssen innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen er-
richtet werden. Ein Vortreten von einzelnen Gebäudeteilen vor die Baugrenze kann allenfalls 
in geringfügigem Ausmaß zugelassen werden (§ 23 Abs. 3 BauNVO). Die Bebauung muss 
die festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen nicht bis an die Baugrenzen ausfüllen. 
Im Unterschied zur Festsetzung einer Baulinie darf die Bebauung hinter die festgesetzte 
Baugrenze zurücktreten. 

Im vorliegenden Bebauungsplan werden die Baugrenzen so festgesetzt, dass die gemäß 
dem städtebaulichen Konzept geplanten 12 Wohngebäude innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen errichtet werden können und die mit der Planung angestrebte städte-
bauliche Ordnung in ausreichendem Maß gesichert werden kann. 

Damit im Rahmen der weiteren Vorhabenplanung die Möglichkeit für geringfügige Lagean-
passungen der geplanten Gebäude erhalten bleibt, wird auf eine baukörperbezogene Fest-
setzung der Baugrenzen für jedes einzelne Gebäude verzichtet. Erforderliche Änderungen 
können sich z.B. aus der weiteren Detaillierung der Freianlagen und Stellplatzflächen oder 
aus der notwendigen Berücksichtigung von Aufstellflächen und Rettungswegen für die Feu-
erwehr ergeben. Die festgesetzten Baugrenzen sind dennoch ausreichend vorhabenkonkret, 
sodass eine von der Vorhabenplanung wesentlich abweichende Bebauung nicht möglich ist. 

Entlang der Plangebietsgrenzen treten die festgesetzten Baugrenzen soweit zurück, dass 
der dort vorhandene Baumbestand erhalten werden kann. 
 
3.4 Bauweise 
Im Bebauungsplan wird die Bauweise auf die Zulässigkeit von Einzelhäusern (E) beschränkt. 

Einzelhäuser sind eine spezielle Form der offenen Bauweise, für die auf den Baugrundstü-
cken die Errichtung mit seitlichem Grenzabstand charakteristisch ist. 

Das dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans zugrunde liegende städtebauli-
che Konzept sieht die Errichtung von insgesamt 12 freistehenden Mehrfamilienhäusern (so 
genannte „Stadtvillen“) mit einer Gebäudegrundfläche zwischen etwa 160 m² und 390 m² 
vor. Keines der Gebäude verfügt über eine Gebäudelänge von mehr als 50 m. Alle Gebäude 
sind so angeordnet, dass ein seitlicher Grenzabstand eingehalten wird. Es handelt sich folg-
lich um eine charakteristische Einzelhausform in offener Bauweise. 

Die ausschließlich in Form von Einzelhäusern zulässige Bauweise gewährleistet eine aufge-
lockerte und durchgrünte Bebauungsstruktur, die dem Charakter des Gebietes und seiner 
näheren Umgebung am besten entspricht. Zwar befinden sich in der Umgebung des Plange-
bietes auch andere Gebäudeformen (Zeilenbebauung im Süden und im Westen sowie 
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denkmalgeschützte ehemalige Klinikgebäude im Nordosten) welche jedoch nicht den Maß-
stab für die zulässige Bauweise bilden sollen. 

Um die Maßstäblichkeit und den aufgelockerten Charakter der Bebauung zu gewährleisten, 
soll im Plangebiet keine andere Bauweise als eine Einzelhausbebauung (wie zum Beispiel 
Doppelhäuser, Hausgruppen, Gebäude in abweichender Bauweise mit mehr als 50 m Länge 
oder in geschlossener Bauweise) zugelassen werden. 
 
3.5 Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen 
Die städtebauliche Textfestsetzung Nr. 2.1 regelt, dass alle Stellplätze für das im Durchfüh-
rungsvertrag vereinbarte Vorhaben innerhalb der festgesetzten privaten Straßenverkehrsflä-
che nachzuweisen sind. Davon ausgenommen sind einzig Stellplätze für Fahrzeuge von 
Personen mit Behinderungen, für welche die Stellplätze auch innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche des Baugebietes WR errichtet werden dürfen. 

überdachte Stellplätze (Carports) und freistehende Garagen nicht außerhalb der überbauba-
ren Grundstücksflächen errichtet werden dürfen: 

„2.1 Alle Stellplätze für die gemäß Textfestsetzung Nr. 1 im Durchführungsvertrag verein-
barten Vorhaben sind innerhalb der festgesetzten privaten Straßenverkehrsflächen 
nachzuweisen. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn es sich um Stellplätze für Fahr-
zeuge von Personen mit Behinderungen handelt. Diese dürfen auch innerhalb der ü-
berbaubaren Grundstücksflächen des Baugebietes WR errichtet werden.“ 

Die auf der Grundlage des städtebaulichen Konzepts festgesetzte Breite der privaten Stra-
ßenverkehrsfläche ermöglicht die Unterbringung von 1 Stellplatz pro Wohnung sowie von 
zusätzlichen Besucherstellplätzen. Dadurch können die Freiflächen im Baugebiet WR von 
Stellplätzen freigehalten und weitestgehend durchgängig begrünt werden. Die Festsetzung 
dient insbesondere der angestrebten gestalterischen Qualität der geplanten Wohnanlage 
und der Sicherung der städtebaulichen Ordnung im Plangebiet insgesamt. 

Mit den gleichen Zielen wird in der städtebaulichen Textfestsetzung 2.2 festgesetzt, dass im 
Plangebiet keine Tiefgaragen, oberirdische Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) 
zulässig sind: 

„2.2 Tiefgaragen, oberirdische Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sind unzu-
lässig.“ 

Garagenbauten jeglicher Art beeinträchtigen häufig das Erscheinungsbild der Siedlungen. 
Dies gilt nicht nur für oberirdische Bauten sondern auch für Tiefgaragen, für welche entweder 
lange Zufahrtsrampen erforderlich sind oder deren Dächer über die Sockelbereiche der Ge-
bäude hinausragen und zumeist unzureichend begrünt sind. Die Unzulässigkeit aller Formen 
von Garagen und überdachten Stellplätzen erzeugt keine unzumutbare Härte, da im Plange-
biet anderweitig ausreichend Stellplätze nachgewiesen werden können. 

Da von Nebenanlagen weniger störende Wirkungen auf das städtebauliche Erscheinungsbild 
ausgehen als von Garagen und Stellplätzen, wird deren Zulässigkeit durch die städtebauli-
che Textfestsetzung Nr. 2.3 lediglich wie folgt eingeschränkt: 

„2.3 Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen gemäß § 14 
BauNVO im Kronenbereich vorhandener Bäume unzulässig.“ 

Die Festsetzung dient dem Schutz des außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
teilweise noch vorhandenen ehemaligen Waldbaumbestandes. In allen übrigen Grund-
stücksbereichen, insbesondere auf den direkt an die geplanten Gebäude angrenzenden Flä-
chen innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen, sind Nebenanlagen zulässig. 
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3.6 Verkehrsflächen 
Zur Gewährleistung der Verkehrserschließung im Plangebiet werden auf der Grundlage von 
§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB im Bebauungsplan private Straßenverkehrsflächen und innerhalb 
dieser ein Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit festgesetzt. 

private Straßenverkehrsflächen 

Das Plangebiet soll von Norden aus durch eine von der Großbeerenstraße aus über das dort 
angrenzende Baufeld führende Straße erschlossen werden. Da es sich bei dem zwischen 
Großbeerenstraße und Plangebietsgrenze liegenden Baufeld, auf welchem die Bau- und Er-
schließungsmaßnahmen bereits begonnen haben, um eine private Grundstücksfläche ohne 
öffentlich gewidmete Straßenverkehrsflächen handelt, sollen auch im Bebauungsplangebiet 
die Verkehrsflächen als private Straßenverkehrsfläche festgesetzt werden. 

Alternative Erschließungsmöglichkeiten mit einem direkten Anschluss des Plangebiets an 
das öffentliche Straßennetz, der die Voraussetzung für die Festsetzung öffentlicher Straßen-
verkehrsflächen im Plangebiet wäre, bestehen nicht.  

Da die geplante Straße ausschließlich der Erschließung einer privaten Wohnanlage dient 
und keinerlei öffentliche Erschließungsfunktion übernimmt, ist eine Festsetzung als öffentli-
che Straßenverkehrsfläche auch nicht zwingend geboten. 

Indem sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet, alle für die gesicherte 
Verkehrserschließung erforderlichen Grunddienstbarkeiten beizubringen und für eine be-
darfsgerechte Herstellung und funktionierende Unterhaltung der Verkehrsanlagen im Plan-
gebiet zu sorgen, kann die Verkehrserschließung des Plangebiets auch ohne die Festset-
zung öffentlicher Straßenverkehrsflächen gesichert werden. 

Die Einteilung der festgesetzten privaten Straßenverkehrsflächen ist nicht Gegenstand der 
Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Detaillierte Regelungen zum 
Ausbau und zur Gestaltung werden im Durchführungsvertrag [siehe Kapitel G] vereinbart. 

hrecht zu Gunsten der Allgemeinheit innerhalb der privaten Straßenverkehrsfläche 

Die geplante öffentliche Grünfläche (Park) grenzt im Südosten direkt an die Wildeberstraße 
und erhält dort einen öffentlichen Zugang.  

Um für Fußgänger die Erreichbarkeit der Parkanlage auch aus Richtung Großbeerenstraße 
zu sichern und die Durchquerung des Plangebiets zu ermöglichen, wird im Teilbereich der 
privaten Straßenverkehrsfläche von der nördlicher Plangebietsgrenze bis zum südlichen En-
de der gemeinsamen Grenze mit der öffentlichen Grünfläche ein Gehrecht zugunsten der 
Allgemeinheit festgesetzt. 

Im Durchführungsvertrag [siehe Kapitel G] verpflichtet sich der Vorhabenträger außerdem 
dazu, auch die für die Überquerung des zwischen nördlicher Plangebietsgrenze und Groß-
beerenstraße gelegenen Baufeldes erforderlichen Grunddienstbarkeiten (Gehrecht zuguns-
ten der Allgemeinheit) beizubringen. 
 
3.7 Niederschlagsentwässerung 
Auf der Grundlage von § 9 Abs. 4 BauGB wird in Verbindung mit § 55 Abs. 2 WHG (Wasser-
haushaltgesetz) und § 54 Abs. 4 BbgWG (Brandenburgisches Wassergesetz) in den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan folgende Textfestsetzung aufgenommen: 

„3 Das gesamte von den Dachflächen sowie auf den versiegelten und teilversiegelten 
Verkehrsflächen und Nebenanlagen anfallende Niederschlagswasser ist im Geltungs-
bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans zur Versickerung zu bringen. Jegli-
che Einleitung in die Kanalisation ist unzulässig.“ 

Die Festsetzung dient der Minimierung der Umweltauswirkungen des geplanten Vorhabens. 
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Das gesamte von den Dachflächen sowie auf den versiegelten und teilversiegelten Verkehrs-
flächen und Nebenanlagen anfallende Niederschlagswasser kann im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans zur Versickerung gebracht und zur Grundwasserneubildung genutzt wer-
den. Die Grundwasserverhältnisse und die Sickerfähigkeit der im Bebauungsplangebiet an-
stehenden Böden sind geeignet, die Versickerung des Regenwassers vor Ort vorzusehen. 

Für die Regenwasserversickerung werden voraussichtlich etwa 4.500 m² unversiegelte Frei-
flächen benötigt. Im Plangebiet werden nach Abschluss der geplanten Baumaßnahmen auf 
den Baugrundstücken, im Bereich der Verkehrsflächen und im Bereich der öffentlichen Grün-
fläche insgesamt etwa 17.775 m² unversiegelte Freiflächen verbleiben. Damit ist eine Versi-
ckerung des gesamten Niederschlagswassers im Plangebiet möglich. Jegliche Einleitungen 
von Regenwasser in die Kanalisation kann ausgeschlossen werden. 
 
3.8 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
Im vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan werden keine unabhängig vom ge-
planten Vorhaben gültigen bauordnungsrechtlichen Festsetzungen getroffen. Die speziell auf 
das geplante Vorhaben bezogenen Details der Gebäudegestaltung (z.B. Fassadengestal-
tung, Dachform, Materialien), der Gestaltung von Einfriedungen und der Freianlagen werden 
– wie bei anderen Vorhaben praktiziert - im Durchführungsvertrag [siehe Kapitel G] geregelt. 
 
3.9 öffentliche Grünfläche, Spielplatz 
Östlich des festgesetzten Baugebietes WR wird eine etwa 7.900 m² große Fläche als öffent-
liche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Park“ festgesetzt. 

Dort soll der vorhandene waldartige Baumbestand erhalten bleiben und zu einem öffentli-
chen Park entwickelt werden, der künftig nicht nur als Aufenthalts- und Erholungsfläche für 
die Anwohner der geplanten Wohnanlage dienen soll, sondern auch für die Anwohner der 
umliegenden Wohngebiete. Um dies zu ermöglichen, wird von der Wildeberstraße aus ein 
zusätzlicher Zugang zum Park geschaffen sowie von der Großbeerenstraße aus ein Geh-
recht zugunsten der Allgemeinheit eingeräumt, sodass Fußgänger den Park und das an-
grenzende Baugebiet WR durchqueren können. 

Die Fläche des geplanten Parks schließt direkt an die Außenanlagen der denkmalgeschütz-
ten Sanatoriumsbauten an und soll in Korrespondenz zu diesen gestaltet werden. 

In den Park wird ein Spielplatz (Altersgruppe 6 bis 12 Jahre) für die im Baugebiet WR ge-
plante Wohnanlage integriert. Gemäß der städtebaulichen Textfestsetzung Nr. 4 ist die Grö-
ße der Spielfläche auf der Grundlage der im Geltungsbereich des Bebauungsplans gültigen 
Kinderspielplatzsatzung der Landeshauptstadt Potsdam zu ermitteln: 

„4 Auf der öffentlichen Grünfläche (Zweckbestimmung: Park) ist ein Spielplatz für Kinder 
im Alter von 6 bis 12 Jahren anzulegen. Die Mindestgröße der für das Vorhaben, zu 
deren Durchführung sich der Vorhabenträger in dem Durchführungsvertrag zu diesem 
Bebauungsplan verpflichtet, anzulegenden Nettospielfläche ist auf der Grundlage der 
Kinderspielplatzsatzung der Landeshauptstadt Potsdam zu ermitteln.“ 

Gemäß § 4 der Kinderspielplatzsatzung ist die erforderliche Größe der Spielfläche in Abhän-
gigkeit von der geplanten Anzahl der Aufenthaltsräume und der Bewohner zu ermitteln. Für 
Kinder der Altersgruppe 6 bis 12 Jahre ist je Bewohner eine Spielfläche von 1 m² zu schaf-
fen. Der Bemessung ist je Aufenthaltsraum ein Bewohner zugrunde zu legen, wobei Aufent-
haltsräume in Wohnungen, die nicht für die ständige Anwesenheit von Kindern geeignet sind 
(z.B. Altenwohnungen, Einraumwohnungen oder Appartements), unberücksichtigt bleiben 
dürfen. 

Dem derzeitigen Stand der Vorhabenplanung nach ist für Kinder der Altersgruppe 6 bis 12 
Jahre eine voraussichtlich etwa 237 m² große Spielfläche anzulegen. Die exakte Ermittlung 
kann erst auf der Grundlage der Bauantragsplanung erfolgen. Die Verpflichtung zur Herstel-

TOP 4.1



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 33  „Waldpark Großbeerenstraße“ Kapitel B - Planinhalte 
__________________________________________________________________________ 
 

 
- 27 - 

 

lung der Spielfläche ist Bestandteil der Regelungen im Durchführungsvertrag zum vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan. 

Innerhalb der festgesetzten öffentlichen Grünfläche sind des weiteren eine Reihe von grün-
ordnerischen Maßnahmen geplant, die dem Ausgleich der durch die Errichtung der geplan-
ten Wohnanlage verursachten Eingriffe – insbesondere durch die Versiegelung des Bodens 
durch Gebäude, Nebenanlagen und Verkehrsflächen – dienen [siehe nachfolgendes Kapitel 
3.10 sowie Kapitel C. „Umweltbericht“]. 
 
3.10 Grünordnerische Festsetzungen 
Die im vorliegenden Bebauungsplan getroffenen grünordnerischen Festsetzungen dienen 
dem Ausgleich der durch die Errichtung der geplanten Wohnanlage verursachten Eingriffe – 
insbesondere durch die Versiegelung des Bodens durch Gebäude, Nebenanlagen und Ver-
kehrsflächen –. Entsprechend der im Umweltbericht vorgenommenen Eingriffsbewertung 
[siehe Erläuterungen in Kapitel C. „Umweltbericht“ und Tabellen in Kapitel I., Anlage 3] kön-
nen bei Umsetzung aller Grünordnerischen Festsetzungen innerhalb des Plangebiets die 
durch die Planung verursachten Eingriffe nur teilweise ausgeglichen werden. Ein verbleiben-
des Defizit ist im Zusammenhang mit den erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen, die infolge 
der Waldumwandlung nach Forstrecht erforderlich werden, auszugleichen [siehe Kap. 
3.10.3]. 
 
3.10.1 Grünordnerische Textfestsetzungen 
Im Bebauungsplan werden folgende grünordnerische Festsetzungen getroffen: 

Baugebiet WR 

„1 Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen [§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB] 

Auf der in der Planzeichnung mit A gekennzeichneten Fläche mit Bindungen für Be-
pflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-
gen ist der waldartige Baumbestand zu erhalten und eine Baumdichte von mindestens 
3 Bäumen pro 100 m² sicherzustellen. 

Bei Abgang von Bäumen sind hochstämmige Bäume mit einem Stammumfang von 
mindestens 18/20 cm zu pflanzen. 

Es wird die Verwendung von Arten der Pflanzenliste 1 empfohlen.“ 

Die Festsetzung dient der Erhaltung des Baumbestandes als gliederndes Element der städ-
tebaulichen Gestaltung. Darüber hinaus werden mit dem Erhalt des Baumbestandes die Be-
einträchtigungen für die dort vorkommenden Tierarten vermieden bzw. minimiert. 

Neben der Reduzierung der Eingriffsfolgen für das Landschafts- und Ortsbild, wirkt sich der 
Erhalt der Bäume positiv auf das Mikroklima aus. 

„2 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen [§ 9 Abs. 1 Nr. 25a 
BauGB] 

 Im Baugebiet WR ist je 200 m² angefangene, nicht überbaubare Grundstücksfläche 
mindestens ein standortgerechter, gebietsheimischer Laubbaum mit einem Stammum-
fang von mindestens 18/20 cm zu pflanzen. 

 Bei der Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden Bäume sind vorhandene Bäume einzu-
rechnen, sofern sie den oben genannten Anforderungen an Art und Qualität entspre-
chen. 

 Es wird die Verwendung von Arten der Pflanzenliste 1 empfohlen.“ 
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Mit der Festsetzung zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern soll in erster Linie die Be-
grünung von Flächen innerhalb des Wohngebietes erreicht werden. Anteilig dient die An-
pflanzung auch dem Ausgleich für Eingriffe durch anlagebedingte Versiegelung und Über-
bauung in das Schutzgut Boden. Baumpflanzungen in Wohngebieten werten die Außenanla-
gen optisch auf, bieten aber auch verschiedenen Tierarten Lebensräume und Quartiere und 
tragen nicht unwesentlich zur Verbesserung des Kleinklimas bei. 

Private Straßenverkehrsflächen 

„3 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen [§9 (1) Nr. 25b 
BauGB] 

 Innerhalb der privaten Straßenverkehrsflächen sind mindestens 20 kleinkronige hoch-
stämmige Laubbäume mit einem Stammumfang von mindestens 18-20 cm zu pflanzen. 

 Es wird die Verwendung von Gehölzarten der Pflanzenliste 2 empfohlen.“ 

Die Anpflanzung von Bäumen im Bereich der Straßenverkehrsflächen dient vornehmlich der 
Beschattung dieser Bereiche – insbesondere der Stellplätze - und sorgt somit ausgleichend 
hinsichtlich klimatischer Beeinträchtigungen durch Versiegelung. Aber auch für die allgemei-
ne Begrünung, Gestaltung und Förderung der Fauna ist die Pflanzung von Straßenbäumen 
positiv zu sehen. 

Stellplätze und Nebenanlagen 

„4 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
[§9 (1) Nr. 20 BauGB] 

 Wege und Stellplätze sind in einem wasser- und luftdurchlässigen Aufbau herzustellen. 
Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Beton-
unterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig.“ 

Die Festsetzung dient der Minimierung der Eingriffe in die Schutzgüter. Teilversiegelungen 
statt Vollversiegelungen vermindern die Beeinträchtigungen und dienen somit dem Schutz 
des Boden- und Wasserhaushalts. 
 
3.10.2 Pflanzenlisten 
In den grünordnerischen Textfestsetzungen Nr. 1 und 2 werden Pflanzenarten gemäß Pflan-
zenliste empfohlen. Mit der Festsetzung soll die Entwicklung standortgerechter, gebietstypi-
scher Pflanzenarten im Gebiet unterstützt werden. Damit wird zur Entwicklung vielfältiger, 
landschaftstypischer Lebensräume für Flora und Fauna beigetragen. 

Die Verwendung folgender in den Pflanzenlisten genannten Arten wird empfohlen: 

Pflanzenliste 1 
Bäume 

Sand-Birke Betula pendula 
Hainbuche Carpinus betulus 
Wald-Kiefer Pinus sylvestris 
Stiel-Eiche Quercus robur 
Eberesche Sorbus aucuparia 
Winter-Linde  Tilia cordata 

Sträucher und bodendeckende Gehölze 

Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
Haselnuss Corylus avellana 
Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
Efeu  Hedera helix (Unterpflanzung) 
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Jelängerjelieber Lonicera caprifolium 
Waldgeißblatt Lonicera periclymenum 
Holz-Apfel Malus silvestris 
Kreuzdorn Rhamnus catharticus 
Berg-Johannisbeere Ribes alpinum  
Rote Johannisbeere Ribes rubrum 
Feld-Rose Rosa arvensis 
Hundsrose Rosa canina 
Zimt-Rose Rosa majalis 
Apfel-Rose Rosa rugosa 
Kratzbeere Rubus caesius 
Echte Brombeere Rubus fruticosus 
Himbeere  Rubus idaeus 
Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
Trauben-Holunder Sambucus racemosa   
Gewöhnlicher Schneeball  Viburnum opulus 

Pflanzenliste 2 
Auswahl geeigneter Bäume für die Pflanzung im Bereich von Stellplätzen und  
Verkehrsflächen 

Hainbuche Carpinus betulus 
Rotdorn Crataegus laevigata 
Apfeldorn Crataegus lavallei ’Carrierei’ 
Echte Mehlbeere Sorbus aria 
Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia  
Kleinkronige Winter-Linde Tilia cordata ’Rancho’ 
 
3.10.3 Maßnahmen außerhalb des Plangebiets 
Innerhalb des Geltungsbereiches können nicht alle naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaß-
nahmen verwirklicht werden. Verbleibender Kompensationsbedarf wird im Zusammenhang 
mit den Ersatzmaßnahmen, die sich nach geltendem Forstrecht aus der Waldumwandlung 
ergeben, außerhalb des Geltungsbereiches umgesetzt. Die Herleitung des Kompensations-
umfanges ist dem Kapitel C. 4.2.2 zu entnehmen. 

Die Aufforstungsfläche liegt im Baruther Urstromtal, im Naturraum Mittlere Mark, in der Ge-
markung Golßen, Flur 13, Flurstück 36. Die erforderliche Flächengröße der Erstaufforstung 
beträgt nach Forstrecht 24.664 m². Diese Fläche beinhaltet auf Grund der Erhöhung des Na-
turhaushaltswertes einen anteiligen Kompensationsumfang nach Naturschutzrecht. Zuzüg-
lich sind weitere 2.285 m² nach Naturschutzrecht im Zusammenhang mit der Erstaufforstung 
nach Forstrecht außerhalb des Geltungsbereiches auszugleichen. Es ergibt sich somit eine 
Gesamtfläche von 26.949 m², also rund 2,7 ha, die aufzuforsten ist. 

Die Fläche, die als Ersatzfläche nach § 8 LWaldG anerkannt ist, wird im Herbst 2015 mit E-
del-Laubwald im Raster von ca. 2 m x 1,50 m, ca. 3.000 Stück/ha, einschließlich Gestaltung 
eines Waldrandes, aufgeforstet. Derzeit ist die Fläche als intensiv gedüngtes und befahrenes 
Ackerland zu bewerten. Das Kapitel C. 4.1.3 beschreibt die externe Ersatzmaßnahme. 

Die Durchführung der externen Ausgleichsmaßnahmen wird durch Aufnahme in den Durch-
führungsvertrag sichergestellt [siehe Kapitel G „Durchführungsvertrag“]. 
 
3.11 Nachrichtliche Übernahmen und Hinweise 
3.11.1 Nachrichtliche Übernahmen 
Bei Nachrichtlichen Übernahmen gemäß § 9 Abs. 6 BauGB handelt es sich um Inhalte des 
Bebauungsplans, die sich entweder aus der Bindung an Rechtsnormen ergeben, die der 

TOP 4.1



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 33  „Waldpark Großbeerenstraße“ Kapitel B - Planinhalte 
__________________________________________________________________________ 
 

 
- 30 - 

 

verbindlichen Bauleitplanung übergeordnet sind, oder aus Inhalten gleichrangiger Satzun-
gen, die schon vor Aufstellung des Bebauungsplans existierten und sich auch über den Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans erstrecken. Im Bebauungsplan können keine Festsetzun-
gen getroffen werden, die den nachrichtlich übernommenen Inhalten entgegenstehen. 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans sind folgende Satzungen gültig und in den 
Bebauungsplan nachrichtlich zu übernehmen: 

• Stellplatzsatzung der Landeshauptstadt Potsdam vom 07. März 2012 

Für die geplante Wohnbebauung sind gemäß Anlage 2, lfd. Nr. 1.1 der Stellplatzsatzung in 
Wohngebäuden mit mehr als 2 Wohneinheiten pro Wohnung 0,5 Kfz-Stellplätze und 2 Fahr-
radstellplätze als notwendige Stellplätze nachzuweisen. Nach Anlage 4 der Stellplatzsatzung 
liegt das Bebauungsplangebiet im 300 m-Einzugsbereich eines durchgängigen ÖPNV-
Angebots, in welchem die Zahl der notwendigen KfZ-Stellplätze um 25 % reduziert wird. 

Erforderlich wäre damit der Nachweis von 0,375 KfZ-Stellplätzen pro Wohnung. Das städte-
bauliche Konzept zur Vorhabenplanung sieht 1 Stellplatz pro Wohnung vor. Die Anforderun-
gen der Stellplatzsatzung werden durch die Vorhabenplanung erfüllt. 

• Kinderspielplatzsatzung der Landeshauptstadt Potsdam vom 23. Juni 2006 

In Verbindung mit der geplanten Wohnbebauung ist gemäß § 3 (1) der Satzung bei der Er-
richtung von Gebäuden mit mehr als vier Wohnungen auf dem Baugrundstück ein Kinder-
spielplatz nach den Bestimmungen der Satzung herzustellen. Bei Wohnanlagen bis 400 Be-
wohner besteht dieser aus Spielflächen für Kinder im Alter bis zu 6 Jahren und aus Spielflä-
chen für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren (§ 2 und § 3 (2)). Nach § 4 (2) sind je Bewohner 
1 m² Spielfläche für Kinder im Alter bis zu 6 Jahren (mindestens 25 m²) und 1 m² Spielflä-
chen für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren (mindestens 40 m²) nachzuweisen. Der Bemes-
sung ist je Aufenthaltsraum ein Bewohner zugrunde zu legen, wobei Aufenthaltsräume in 
Wohnungen, die nicht für die ständige Anwesenheit von Kindern geeignet sind (z.B. Alten-
wohnungen, Einraumwohnungen oder Appartements), unberücksichtigt bleiben dürfen. Die 
Herstellung von Spielflächen für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren ist gemäß § 7 der Sat-
zung auf dem Baugrundstück nicht erforderlich, wenn in einer Entfernung von 200 m ein Kin-
derspielplatz (Gemeinschaftsanlage oder öffentlicher Spielplatz) genutzt werden kann oder 
die Art der Wohnungen dies nicht erfordern oder beengte Grundstücksverhältnisse dies nicht 
zulassen. 

Dem derzeitigen Stand der Vorhabenplanung nach ist für Kinder der Altersgruppen 3 bis 6 
Jahr und 6 bis 12 Jahre jeweils eine voraussichtlich etwa 237 m² große Spielfläche anzule-
gen. Die Spielfläche für Kinder der Altersgruppe 3 bis 6 Jahre wird in direkter räumlicher Be-
ziehung zu den geplanten Wohngebäuden innerhalb des Baugebietes WR angelegt. Die 
Spielfläche für Kinder der Altersgruppe 6 bis 12 Jahre wird gemäß der städtebaulichen Text-
festsetzung Nr. 4 im Bereich der öffentlichen Grünfläche (Zweckbestimmung: Park) nachge-
wiesen. Die Ermittlung der exakten Flächengröße kann erst auf der Grundlage der Bauan-
tragsplanung erfolgen. Die Verpflichtung zur Herstellung der Spielfläche ist Bestandteil der 
Regelungen im Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan. 

• Potsdamer Baumschutzverordnung (PBaumSchVO) vom 11. Februar 2003 

Das Plangebiet ist zurzeit noch Teil einer Waldfläche (Bestand), die den Vorschriften des 
Brandenburgischen Landeswaldgesetzes (LWaldG) unterliegt. Im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens wird auf der Grundlage von § 8 Abs. 2 Satz 3 LWaldG die Umwandlung der 
Waldfläche in eine andere Nutzungsart, einschließlich der damit in Verbindung stehenden 
Kompensationsmaßnahmen, abschließend geregelt. Nach Vollzug der Waldumwandlung un-
terliegt der im Plangebiet vorhandene Baumbestand der Potsdamer Baumschutzverordnung. 

• Werbesatzung der Landeshauptstadt Potsdam, Teilbereich „Am Stern - Drewitz“ vom 
27. Februar 2006 
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Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans liegt innerhalb eines Gebie-
tes mit vorrangigem Schutz der Wohnfunktion, welches im Teilbereich Am Stern - Drewitz 
der Werbesatzung der Landeshauptstadt Potsdam gekennzeichnet ist. Die Satzung be-
stimmt in erster Linie die Größe und Anbringung von Werbeanlagen. 

• Satzung über die öffentliche Fernwärmeversorgung (Fernwärmesatzung) der Landes-
hauptstadt Potsdam vom 21. Dezember 1998. 

Gemäß Anlage zur Fernwärmesatzung gehört das Bebauungsplangebiet zum Fernwärme-
vorranggebiet „7. Stern, Drewitz, Gluckstraße, Kirchsteigfeld“. Damit besteht Anschluss- und 
Benutzungszwang für die Wärmeversorgung (Heizung und Warmwasserbereitung) nach den 
Regelungen der Satzung. 

Der Anschluss an das Fernwärmenetz kann über das an das Bebauungsplangebiet nördlich 
angrenzende Baufeld, in welchem die Erschließungsmaßnahmen zurzeit durchgeführt wer-
den, erfolgen. 
 
3.11.2 Hinweise 
Baudenkmale (§ 2 (2) Nr. 1 BbgDSchG) 
Innerhalb des Geltungsbereiches gibt es keine Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen. 

Auf den östlich an das Plangebiet angrenzenden Grundstücksflächen befindet sich jedoch 
das aufgrund von § 3 Abs. 1 und 2  BbgDSchG mit Datum vom 03.03.2010 in die Denkmal-
liste des Landes Brandenburg eingetragene Denkmal „Sanatorium Dr. Richard Sinn mit 
Krankenhaustrakten (Haus 1, Haus 3), Wandelhalle (Haus 2), Villa (Haus 4), Pförtnerhaus 
(Haus 8) und Außenanlagen“. Bei Planungen im Bereich des Bebauungsplangebietes sind 
daher die Belange des Umgebungsschutzes des benachbarten Denkmals zu beachten: 

„Dem Schutz dieses Gesetzes unterliegt auch die nähere Umgebung eines Denkmals, so-
weit sie für dessen Erhaltung, Erscheinungsbild oder städtebauliche Bedeutung erheblich 
ist:“ [§ 2 Satz 3 BbGDSchG] 

Im Rahmen des frühzeitigen Beteiligungsverfahrens zum Vorentwurf des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans (Planungsstand: Mai 2014) haben sich weder die Abteilung Denkmal-
pflege des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologisches Lan-
desmuseum (BLDAM) noch die untere Denkmalschutzbehörde geäußert. Bei Nichtäußerung 
kann davon ausgegangen werden, dass zur Planung keine Bedenken bestehen. 

Bodendenkmale 
Im Plangebiet sind keine Bodendenkmale registriert. 

Ungeachtet dessen können während der Bauausführung im gesamten Vorhabensbereich bei 
Erdarbeiten noch nicht registrierte Bodendenkmale entdeckt werden. Werden Bodendenk-
male neu entdeckt, gelten die Bestimmungen gemäß dem „Gesetz über den Schutz und die 
Pflege der Denkmale im Land Brandenburg“ (BbgDSchG) vom 24.05.2004 (GVBl.Bbg. Nr. 9, 
S. 215ff.). 

Waldumwandlung 
Die gesamte Fläche des Bebauungsplangebiets ist zurzeit noch Wald im Sinne des Landes-
waldgesetzes (LWaldG). 

Rechtliche Voraussetzung für die Wirksamkeit der Bebauungsplanfestsetzungen und die 
Realisierbarkeit des geplanten Vorhabens ist die Umwandlung des Waldbestandes in eine 
andere Nutzungsart. Die Waldumwandlung, einschließlich der damit in Verbindung stehen-
den Kompensationsmaßnahmen, wird auf der Grundlage von § 8 Abs. 2 Satz 3 LWaldG im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens abschließend geregelt. 
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Kampfmittelbelastung 
Das Plangebiet befindet sich in einem kampfmittelbelasteten Gebiet. 

Vor der Ausführung von Erdarbeiten ist eine Munitionsfreiheitsbescheinigung einzuholen. 
Diese kann durch den Vorhabenträger / Grundstückseigentümer beim Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst Brandenburg beantragt oder durch Nachweis der Kampfmittelfreiheit einer vom 
Vorhabenträger / Grundstückseigentümer beauftragten Fachfirma beigebracht werden. 
 
4. Energieeffizienz 
Die Landeshauptstadt Potsdam strebt bei städtebaulichen Planungen durch die Nutzung er-
neuerbarer Energien eine Verbesserung der Energieeffizienz an. Dies soll bereits im Rah-
men der verbindlichen Bauleitplanung Berücksichtigung finden, so dass auf Veranlassung 
der Landeshauptstadt Potsdam eine Arbeitshilfe für Bebauungsplanverfahren erarbeitet wur-
de. Die im Jahr 2010 unter dem Titel „Energieeffizienz in der Bauleitplanung“2 vorgestellte 
Arbeitshilfe soll parallel zu den bereits geltenden bauwerksbezogenen Verordnungen, wie 
der Energieeinsparverordnung (EnEV) oder dem Erneuerbare Energien-Wärmegesetz (EE-
WärmeG), energetische und klimaschützende Aspekte in den Planungsphasen des städte-
baulichen Entwurfs, über die Erarbeitung von Bebauungsplänen bis hin zu den städtebauli-
chen Verträgen, aufzeigen. 

Wesentliche Faktoren, die bereits im Rahmen des städtebaulichen Entwurfs in eine energie-
effiziente Planung einfließen sollten, sind z.B. die Wahl des Standortes (Zurückgreifen auf 
bereits bebaute Gebiete und ein Anschluss an den ÖPNV) und die Anordnung und Stellung 
der Baukörper (u.a. Südausrichtung, Vermeidung von Verschattung der Gebäude unterein-
ander und Kompaktheit). Mögliche Festsetzungsinhalte für die Bebauungspläne, die dem 
Klimaschutz und der Energieeffizienz dienen sollen, sind aus dem abschließenden Festset-
zungskatalog des § 9 Baugesetzbuch (BauGB) sowie dem begleitendem Regelwerk der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) zu ziehen. 

Das Gesetz zur Stärkung der klimagerechten Entwicklung in den Städten und Gemeinden ist 
am 30.07.2011 in Kraft getreten (BGBl I S. 1509); das BauGB ist entsprechend novelliert 
worden. 

Bei der gemäß den Bebauungsplanfestsetzungen zulässigen Errichtung der Gebäude sind 
die einschlägigen Gesetze zur Energieeinsparung und Förderung regenerativer Energien zu 
beachten:  
 

- Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagen-
technik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung - EnEV) vom 24. Juli 2007 (BGBl. 
I S. 1519), geändert durch die Zweite Verordnung zur Änderung der Energieeinspar-
verordnung vom 18.11.2013 (BGBl. I S. 3951); 

- Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetz - EEWärmeG) vom 7. August 2008 (BGBl. I S. 1658), zuletzt 
geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066). 

Des Weiteren bieten sich folgende Umsetzungsmöglichkeiten an: 

- Erfüllung des Anforderungsniveaus der Verordnung über energiesparenden Wärme-
schutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden – EnEV 2014, 

- geringe Transmissionswärmeverluste der Gebäude durch kompakte Baukörper, 
Wärmedämmung, Wärmeschutzverglasung und winddichte Ausführung; 

- kontrollierte Lüftung und natürliche Klimatisierung; 
- hohe passive solare Gewinne durch optimale Gestaltung der Fassaden und Vergla-

sungen; 
- ggf. Speicherung der Solargewinne durch massive Bauteile; 

                                                 
2)  „Energieeffizienz in der Bauleitplanung“; Stadt - Land - Fluss Büro für Städtebau und Stadtplanung; März 2010 
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- effiziente Wärmeversorgung; 
- sommerliche Verschattung durch Großgrün zur Vermeidung von Aufheizung; 
- gute Tagesbelichtung gemäß DIN 5034 (Tageslicht in Innenräumen). 

Im vorliegenden Bebauungsplan werden aus folgenden Gründen keine über die o.g. gesetz-
lichen Anforderungen an die Errichtung von Gebäuden hinaus gehenden Festsetzungen ge-
troffen: 

Auf den Teilflächen des Baugebietes WR wäre eine zwingend festgesetzte Südausrichtung 
der Baukörper und der Dachflächen städtebaulich nicht sinnvoll. Es soll dem aufgelockerten 
Charakter der Bebauung, die sich unter Berücksichtigung des vorhandenen Baumbestandes 
in den Freiraum einfügt, Vorrang eingeräumt werden. Daraus ergeben sich unterschiedliche 
Orientierungen der Baukörper zur Himmelsrichtung. Energetische Gewinne aus einer konse-
quenten Südausrichtung der Baukörper wären aufgrund der Verschattung durch den Baum-
bestand ohnehin nur in geringem Umfang zu erwarten. 

Eine Festsetzung der Firstrichtung zur Erzielung einer energetisch optimalen Ausrichtung der 
Dachflächen ist nicht erforderlich, da die geplanten Gebäude über Flachdächer verfügen 
werden. Die Installation solartechnischer Anlagen (Solarthermie, Photovoltaik) als Teil der 
Umsetzung energieeffizienter Gebäudelösungen ist somit auf den ausreichend besonnten 
Dachflächen in jedem Falle möglich. 

Gemäß Anlage zur Satzung über die öffentliche Fernwärmeversorgung (Fernwärmesatzung) 
der Landeshauptstadt Potsdam gehört das Bebauungsplangebiet zum Fernwärmevorrang-
gebiet „7. Stern, Drewitz, Gluckstraße, Kirchsteigfeld“. Damit besteht Anschluss- und Benut-
zungszwang für die Wärmeversorgung (Heizung und Warmwasserbereitung) nach den Re-
gelungen der Satzung. 
 
5. Flächenbilanz 
Größe des Plangebietes           26.600 m² 
davon 

Baugebiet WR               14.135 m² 
private Straßenverkehrsflächen               4.560 m² 
öffentliche Grünfläche (Park)               7.905 m² 
 
Baugebiet WR            14.135 m² 
davon 

zulässige Grundfläche (GR)       max.        3.300 m² 
zulässige Überschreitung der GR      max.        1.650 m² 
nicht überbaubare Grundstücksfläche      min.        9.185 m² 

zulässige Geschossfläche (GF)       max.      11.500 m² 
private Straßenverkehrsflächen            4.560 m² 
davon 

Fahrbahnen                 2.170 m² 
Stellplätze                 1.330 m² 
Fußwege                    375 m² 
Versickerungs- oder Pflanzflächen                  685 m² 
 
öffentliche Grünfläche (Parkanlage)           7.905 m² 
davon 

Spielgerätefläche (6-12 Jahre)       ca.           240 m² 
sonstige Grün- und Wegeflächen      ca.        7.665 m² 
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C.      Umweltbericht 
1. Einleitung 

1.1 Kurzdarstellung der wichtigsten Ziele des Bebauungsplans 
Das Plangebiet liegt in Potsdam Babelsberg an der Großbeerenstraße 301 bis 309 und ist 
Teil eines vom Vorhabenträger erworbenen Geländes des ehemaligen Sanatoriums Dr. Sinn 
Neubabelsberg. Das gesamte Arial reicht von der Großbeerenstraße bis zur Wildeberstraße 
und wird von der Bebauung entlang der Grotrianstraße und der Ziolkowskistraße tangiert. In-
sgesamt  sollen hier mehr als 200 Wohnungen entstehen. Neben der Sanierung der ehema-
ligen Sanatoriumsbauten (hier entstehen Eigentumswohnungen) sind Neubebauungen auf 
einer direkt an der Großbeerenstraße gelegenen Teilfläche sowie  entlang der Wildeberstra-
ße geplant. Für diese Vorhaben konnten Baugenehmigungen auf der Grundlage von 
§ 34 BauGB (Bauen im Innenbereich) ohne vorherige Aufstellung eines Bebauungsplans er-
teilt werden. 
Der südwestliche Teilbereich des Geländes, das hiermit zu behandelnde Plangebiet, liegt im 
Außenbereich. Eine Bebauung ist somit nur im Rahmen eines aufzustellenden Bebauungs-
planes möglich.  
Auf der Grundlage eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes beabsichtigt der Vorha-
benträger auf einer etwa 18.700 m² großen Teilfläche eine Wohnanlage mit etwa 100 Eigen-
tumswohnungen - bestehend aus 12 viergeschossigen Mehrfamilienhäusern mit Nebenanla-
gen und Anlagen für die Verkehrs- und Medienerschließung - zu errichten. Eine weitere etwa 
7.900 m² große Teilfläche soll als öffentlicher Park entwickelt werden. 
Der Geltungsbereich des Plangebietes nimmt insgesamt eine Fläche von ca. 26.600 m² ein. 
 

 
 Geltungsbereich des Bebauungsplanes und angrenzende Bereiche 
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1.2 Für die Umweltprüfung relevante Fachgesetze und Fachpläne 
Fachgesetze und -verordnungen 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) 
vom 29. Juli 2009  (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 24 des Gesetzes 
vom 6. Juni 2013 (BGBl. I S. 1482, 1496), 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 20. November 2014 
(BGBl. I S. 1748) 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten 
(Bundes-Bodenschutzgesetz –BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 5 Abs. 30 des Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212, 216 f) 

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) vom 31. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Art. 4 Abs. 76 des Gesetzes vom 7. August 
2013 (BGBl. I S. 3154),  Art. 2 G vom 8. April 2013 (BGBl. I S. 734, 741) 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Ge-
räusche Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – 
BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2002 (BGBl. I S. 3830) 
zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 2. Juli 2013 (BGBl. I S. 1943), 

Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches 
Naturschutzausführungsgesetz – BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 03, 
ber. (GVBl.I/13 Nr. 21)] 

Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom     
02. März 2012 (GVBl.I/12, [Nr. 20]) geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 10. Juli 
2014 (GVBl.I/14, [Nr. 32]) 

Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 20. April 2004 (GVbl. I S. 137), zuletzt 
geändert durch zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl.I/14, 
[Nr. 33] 

Verwaltungsvorschrift zu § 8 Landeswaldgesetz (VV § 8 LWaldG) vom 2.11.2009 

Verordnung zum Schutz der Bäume als geschützte Landschaftsbestandteile der Stadt Pots-
dam (Potsdamer Baumschutzverordnung - PBaumSchVO) vom 11. Februar 2003. 

Fachpläne 

Landschaftsplan 
Der Landschaftsplan (Stand: 19.09.2012) beinhaltet die örtlichen Ziele, Erfordernisse und 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege für das gesamte Stadtgebiet 
Potsdam. Die landschaftsplanerischen Inhalte werden nach Abwägung in die Darstellungen 
des Flächennutzungsplans übernommen. Für die Umweltprüfung anderer Pläne und Pro-
gramme liefert der Landschaftsplan Grundlagen und Bewertungsmaßstäbe, einschließlich 
Prüfkriterien für Genehmigungsverfahren von Vorhaben, vor allem von nicht privilegierten 
Bauvorhaben im Außenbereich. 
Gemäß § 2 Abs. 4 Satz 6 BauGB sind Bestandsaufnahmen und Bewertungen von vorliegen-
den Landschaftsplänen und sonstigen Plänen in der Umweltprüfung heranzuziehen. 

Das Plangebiet des Bebauungsplanes liegt im Teilraum 10 (Stern, Musikerviertel). Als Leit-
bild sieht der Landschaftsplan für diesen Teilraum differenzierte, städtebaulich harmonisierte 
und freiraumbezogen qualifizierte Einfamilienhausgebiete in Nachbarschaft einer besonders 
grünen, reich strukturierten Großsiedlung vor. 
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Weitere Fachpläne  

Nachfolgend erfolgte auszugsweise eine textliche Übernahme aus der Begründung zum Be-
bauungsplan Kapitel A. 3. Weiterführende Angaben und Kartenausschnitte zu den einzelnen 
Plänen sind ebenda zu finden.  

Flächennutzungsplan 
Die Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam hat auf ihrer Sitzung am 
30.01.2013 den neuen Flächennutzungsplan (FNP) der Landeshauptstadt Potsdam (Stand: 
19.09.2012) beschlossen. Er besteht aus der Planzeichnung mit Legende und vier Beiplänen 
sowie der Begründung und dem Umweltbericht. Desweiteren wurde parallel zum FNP der 
Landschaftsplan (LP) der Landeshauptstadt Potsdam neu aufgestellt, der als integrierte ge-
samträumliche Planung eine nachhaltige Entwicklung gewährleisten soll. 

Der Flächennutzungsplan wurde am 06.08.2013 mit einer Maßgabe vom Ministerium für Inf-
rastruktur und Landwirtschaft Brandenburg (MIL) genehmigt. Die Stadtverordnetenversamm-
lung der Landeshauptstadt Potsdam ist der Maßgabe auf ihrer Sitzung am 29.01.2014 beige-
treten. Die Bekanntmachung der Genehmigung ist im Amtsblatt am 27.02.2014 erfolgt. Damit 
ist der neue Flächennutzungsplan wirksam geworden. 

Gemäß den Darstellungen im neuen FNP liegt das Bebauungsplangebiet im westlichen 
Randbereich einer Grünfläche. Zur Zweckbestimmung der dargestellten Grünfläche werden 
im FNP keine zusätzlichen Aussagen getroffen. Angrenzend an die Grünfläche sind im Nor-
den, Süden und Westen Wohnbauflächen der Kategorie W 1 (GFZ 0,8 – 1,6) und im Osten 
der Kategorie W 3 (GFZ 0,2 – 0,5) dargestellt. 

Der Bebauungsplan wäre zurzeit nur im Hinblick auf die geplante Festsetzung einer etwa 
7.900 m² großen öffentlichen Grünfläche aus dem FNP entwickelbar. Die geplanten Festset-
zungen eines Reinen Wohngebietes und einer privaten Straßenverkehrsfläche auf einer Flä-
che von etwa 18.700 m² würde hingegen momentan gegen das Entwicklungsgebot gemäß § 
8 Abs. 2 BauGB verstoßen. 

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 33 „Waldpark Großbeeren-
straße“ ist jedoch mit der Änderung des FNP im Parallelverfahren verbunden, sodass die 
Festsetzungen des Bebauungsplans künftig als aus dem geänderten FNP entwickelt gelten 
können. 

Landesentwicklungsprogramm für die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg  
Das Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) bildet den übergeordneten Rahmen 
der gemeinsamen Landesplanung für die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg. Das LEPro 
2007 vom 18. Dezember 2007 ist in Brandenburg am 1. Februar 2008 in Kraft getreten. 

Die Planung entspricht den Festlegungen (Grundsätzen der Raumordnung) des Landesent-
wicklungsprogramm 2007, wonach die Hauptstadtregion nach den Prinzipien der zentralörtli-
chen Gliederung entwickelt werden soll, zukünftige Siedlungsentwicklungen und Ansiedlun-
gen innerhalb der raumordnerisch festgelegten Siedlungsbereiche stattfinden und der Stär-
kung der Zentralen Orte dienen sollen. 

Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg 
Der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) trifft Aussagen zu raumbedeut-
samen Planungen, Vorhaben und sonstigen Maßnahmen, durch die Raum in Anspruch ge-
nommen oder räumliche Entwicklung oder Funktion eines Gebiets beeinflusst wird, als 
Rechtsverordnung der Landesregierungen mit Wirkung für das jeweilige Landesgebiet. Das 
LEP B-B wurde am 31. März 2009 als Rechtsverordnung erlassen und ist am 15. Mai 2009 
in Kraft getreten. 

Im Zentrale-Orte-System des Landesentwicklungsplans Berlin-Brandenburg (LEP B-B) ist die 
Landeshauptstadt Potsdam als Oberzentrum gemäß Ziel 2.7 festgelegt. In der „Festlegungs-
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karte 1 – Gesamtraum“ des LEP B-B ist das Plangebiet des Bebauungsplans Teil des darge-
stellten „Gestaltungsraum Siedlung“ gemäß Ziel 4.5 Absatz 1 Nr. 2.  

Innerhalb des „Gestaltungsraum Siedlung“ ist Siedlungsentwicklung grundsätzlich zulässig.  

Gemäß Grundsatz 4.1 LEP B-B soll die vorrangige Nutzung bisher nicht ausgeschöpfter 
Entwicklungspotenziale innerhalb vorhandener Siedlungsgebiete unter Inanspruchnahme 
vorhandener Infrastruktur und unter Berücksichtigung der räumlichen Zuordnung der Funkti-
onen Wohnen, Arbeiten, Versorgung und Erholung erfolgen. 

Auch innerhalb des Gestaltungsraumes Siedlung ist dem fachrechtlich gebotenen Freiraum-
erhalt Rechnung zu tragen (Grundsatz 5.1 Abs. 1 und 2 LEP B-B). 

Regionalplan Havelland-Fläming 2020 
Die Landeshauptstadt Potsdam liegt in der Region ”Havelland-Fläming” - dem in der Regio-
nalen Planungsgemeinschaft zusammengefassten Territorium der Landkreise Potsdam-
Mittelmark, Teltow-Fläming und Havelland sowie der kreisfreien Städte Potsdam und Bran-
denburg. Für diese Region wurde in den 1990er Jahren ein erster Regionalplan erarbeitet 
und am 23.02.1998 genehmigt. Dieser Regionalplan musste jedoch aufgrund von Rechtsfeh-
lern als unwirksam erklärt werden. 

 

Der 2. Entwurf eines neuen Regionalplanes Havelland-Fläming 2020 (Arbeitsstand vom 
24.10.2013) hat vom 09.12.2013 bis zum 10.02.2014 erneut zur Beteiligung ausgelegen. Am 
16.12.2014 hat die Regionalversammlung den Regionalplan Havelland-Fläming in einer zum 
2. Entwurf im Wesentlichen unveränderten Fassung beschlossen. Für die Herstellung der 
Rechtswirksamkeit bedarf es noch der Genehmigung durch die gemeinsame Landespla-
nungsabteilung und der öffentlichen Bekanntmachung. Bereits vor Genehmigung und Be-
kanntmachung des Regionalplans sind die beschlossenen Ziele und Grundsätze der Regio-
nalplanung als sonstige Erfordernisse bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichti-
gen. 

In der Festlegungskarte des beschlossenen Regionalplans ist der Geltungsbereich des Be-
bauungsplans als „Vorzugsraum Siedlung“ gemäß Grundsatz 2.1.1 dargestellt. 

In den Festlegungen des Textteiles wird ausgeführt: 

„2.1.1 (G) Vorzugsräume Siedlung 

Für die Siedlungsentwicklung sollen in der Region die Vorzugsräume Siedlung genutzt wer-
den. Vorzugsräume Siedlung sind in der Festlegungskarte des Regionalplans als Fläche 
dargestellt. …“ 

Durch die Festlegung der Vorzugsräume Siedlung soll die Innenentwicklung gefördert und 
die Inanspruchnahme von Freiräumen verringert werden. 
 
1.3 Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
Der Vorentwurf des Bebauungsplans (Planungsstand April 2014) wurde im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vom 09. Mai bis 12. Juni 
2014 öffentlich ausgelegt und gemäß § 4 Abs. 1 BauGB die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange zur Abgabe ihrer Stellungnahme zum Vorentwurf des Bebauungsplans 
aufgefordert. 

Die Stadtverwaltung Potsdam, Bereich 443 (Natur und Umwelt, untere Wasserbehörde) ver-
weist darauf, dass das anfallende Niederschlagswasser der Straßen nicht an die Kanalisati-
on angeschlossen werden kann, da das im Einzugsgebiet vorhandene Netz ausgelastet ist. 
Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser ist vor Ort zu versickern und die dafür er-
forderlichen Entwässerungsflächen vorzusehen.  
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Vom Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Regionalabteilung West 
(LUGV), RW 5 (Wasserwirtschaft und Hydrologie) ergeht ebenfalls ein Hinweis zum Umgang 
mit Niederschlagswasser. Das gesamte anfallende Niederschlagswasser sollte unter Beach-
tung des § 54 Abs. 4 Satz 1 BbgWG zur Grundwasserneubildung genutzt und zur Versicke-
rung gebracht werden. Um die Grundwasserneubildung möglichst wenig zu beeinträchtigen, 
sollte die Versiegelung der Bebauungsflächen auf ein notwendiges Mindestmaß beschränkt 
werden, so der Inhalt der Stellungnahme. 

Aus Stellungnahmen der Stadtverwaltung Potsdam Bereich 463 (Planungsrecht) und Bereich 
464 Stadtentwicklung) ergeben sich Hinweise zum Bebauungskonzept und zum architektoni-
schen Gesamtbild. So ist die Bebauungsdichte, adäquat zulässige Grundfläche, dem ange-
strebten Charakter eines Waldparkes entsprechend, niedrig zu halten. In diesem Sinne soll-
ten auch die Baugrenzen im entsprechenden Abstand zur öffentlichen Grünfläche bzw. zur 
Grenze des Geltungsbereiches im Westen und Süden verlaufen. Ein weiterer Hinweis be-
zieht sich auf die Zulässigkeit bzw. die Art der Ausführung von Tiefgaragen, Sockelgeschos-
sen und Abgrabungen. 

In der Stellungnahme der Stadtverwaltung Potsdam Bereich 464 wird darauf verwiesen, dass 
Festsetzungen zur Öffentlichen Grünfläche ggf. die Nutzbarkeit einschränken. Aus Gründen 
der Vermeidung der Selbstbindung der Gemeinde sollte auf Festsetzungen, die die öffentli-
che Grünfläche betreffen, verzichtet werden. 

Zur Beurteilung der artenschutzrechtlichen Relevanz wurde im Rahmen der Erarbeitung des 
Vorentwurfes ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erstellt. 

Weitere Hinweise der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange hinsichtlich des 
Umfanges und Detaillierungsgrades der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB erfolgen 
nicht. Es wurden keine umweltrelevanten Gutachten bzw. Untersuchungen mit Relevanz für 
das Vorhaben beigebracht. 

Neben den Ergebnissen der Behördenbeteiligung sind die in Kapitel C. 1.2 genannten Fach-
gesetzte und Fachplanungen eine wesentliche Grundlagen für die Beurteilung der Umwelt-
auswirkungen.  

Der Untersuchungsraum beschränkt sich für das Schutzgut Boden auf den Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes, da erhebliche Auswirkungen auf angrenzende Flächen nicht zu er-
warten sind. Für die sonstigen zu betrachteten Schutzgüter werden benachbarte Flächen 
und Räume einbezogen, insofern diese in Sichtbeziehung oder sonstiger Wechselwirkung 
zum Plangebiet stehen. 

Bestandteil der Umweltprüfung ist die Bewältigung der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-
lung, ggf. im Zusammenhang mit zu leistendem Waldersatz nach LWaldG, so der Hinweis 
aus der Stellungnahme des Bereiches 464 der Stadtverwaltung Potsdam. 
 

2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

2.1 Auswirkungen auf Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (nur soweit solche 
Gebiete betroffen sind) 

Der Begriff Natura 2000 steht für ein Netz von Schutzgebieten, das innerhalb der Europä-
ischen Union auf der Grundlage der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) errichtet 
wird. In dieses Schutzgebietsnetz werden auch Vogelschutzgebiete, die nach der Vogel-
schutzrichtline bestimmt sind, aufgenommen. 

FFH-Gebiete gelten als Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung (Special Areas of Conserva-
tion (SAC). 

Die Entfernung zum FFH-Schutzgebiet 609 Nuthe, Hammerfließ und Eiserbach beträgt zwar 
Luftlinie nur 1,8 km, jedoch liegen in diesem Stadtraum mehrgeschossige Zeilen-, Großform- 
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und Hochhausbebauung sowie die mehrspurig ausgebaute Nuthestraße mit West-Ost-
Verlauf, so dass es keinerlei Auswirkungen auf das FFH-Schutzgebiet  durch das Vorhaben 
geben wird. 
 
2.1.1 Erhaltungsziele und Schutzzwecke der betroffenen Natura 2000-Gebiete 
entfällt 
 
2.1.2 Prognose über die Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und Schutzzwecke der 

betroffenen Natura 2000-Gebiete 
entfällt 
 
2.1.3 Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 
entfällt 
 
2.1.4 Zumutbare Alternativen 
entfällt 
 
2.2 Schutzgut Boden 
2.2.1 Einschlägige Ziele in Fachgesetzen und Fachplanungen 
 
Zielaussage Fachgesetze und Fachplanungen Quelle 
- Bodenschutzklausel - sparsamer Umgang mit Boden 
- Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme z.B. durch Wiedernutzbarmachung 
- Bodenversiegelungen auf das unbedingt notwendige Maß begrenzen 

§ 1a Abs. 2 BauGB 

- langfristiger Schutz des Bodens und seiner Funktion im Naturhaushalt 
- Schutz vor und Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen 
- Förderung der Sanierung schädlicher Bodenveränderungen und Altlasten 

BBodSchG 

 
2.2.2 Ausgangssituation 
Geomophologische Verhältnisse 

Entsprechend der naturräumlichen Gliederung Brandenburgs nach SCHOLZ ist das Plange-
biet der Großeinheit Mittelbrandenburgische Platten und Niederungen zuzuordnen. Der Na-
turraum, der sich in West-Ost-Richtung von Brandenburg bis zum Spreewald, in Nord-Süd-
Richtung von Nauen bis zum Niederfläming erstreckt, setzt sich zusammen aus meist flach-
welligen Grundmoränenplatten, hügeligen Endmoränen, schwach geneigten bis flachen 
Sander und Talsandflächen sowie eingesenkten Niederungen und Tälern. Untergliedert ist 
der Naturraum in mehrere Haupteinheiten. Das Plangebiet selbst dürfte am nordwestlichen 
Rand des Naturraums Nuthe-Notte-Niederung liegen, unmittelbar am westlichen Rand der 
Teltower Platte. 

Das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg3 erarbeitete eine Boden-
übersichtskarte des Landes Brandenburg 1: 300.000 (BÜK 300), abrufbar unter  
http://www.geo.brandenburg.de/boden/, die folgende, das Plangebiet betreffende Informatio-
nen bereitstellt. Es zeichnet sich eine deutliche Gliederung des Plangebietes in zwei Teile 
ab. 

                                                 
3 Das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) ist eine Landesoberbehörde und dem Ministerium 
für Wirtschaft des Landes Brandenburg nachgeordnet.  
Im Rahmen eines Staatsvertrages zwischen dem Land Berlin und dem Land Brandenburg ist das LBGR auch 
Bergbehörde für das Land Berlin.  
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 westlicher Teil übriges Plangebiet 
 

Bodensubstrate 
(=Grundmaterial) 

Böden aus Fluss- und Seesedimenten 
einschließlich Urstromtalsedimente  
 

Böden aus anthropogen abgelagerten 
Sedimenten 

Bodenform 
(=Gesamtbild) 

überwiegend Humusgleye und Gleye aus 
Flusssand; verbreitet Gleye und Kolluvisol-
Gleye aus Kolluvial- oder Kippsand über 
Fluss- oder Urstromtalsand; gering 
verbreitet vergleyte Braunerden und Gley-
Braunerden aus Sand über 
Urstromtalsand; gering verbreitet 
Kolluvisole, z.T. vergleyt aus Kolluvialsand 
über Fluss- oder Urstromtalsand 

überwiegend Versiegelungsflächen; gering 
verbreitet Lockersyroseme und Pararend-
zinen aus schutt- und grusführendem 
Kippcarbonatsand mit Bau- und z.T. 
Industrieschutt über sehr tiefem Fluss- 
oder Urstromtalsand; gering verbreitet 
Braunerde-Hortisole, Kolluvisole und 
Regosole aus grusführendem Kippsand mit 
Bauschutt über tiefem Fluss- oder 
Urstromtalsand 

Dominierende Bo-
denarten nach 
VDLUFA4 
(=Zusammensetzung) 

Sand anthropogene Substrate 
 
 
 

Landwirtschaftl.  
Ertragspotential 

Bodenzahlen überwiegend 30-50 und ver-
breitet <30 
 

Überwiegend versiegelt und  
verbreitet <30 

Vernässungs- 
verhältnisse 

verbreitet niedriger Grundwassereinfluss vorherrschend ohne Grund- und 
Stauwassereinfluss 
 

 
Als geologische Bildungen und Bodenart sind für den westlichen Teil des Plangebiets Fluss-
sande ausschlaggebend. Diese haben sich unter Grundwassereinfluss zu mineralischen 
Nassböden (Gleye) entwickelt. Der übrige Teil des Plangebietes wird durch anthropogen ge-
prägte Bodenformen bestimmt.  

Sandige und anthropogene Böden verfügen über ein geringes Wasserhalte- und Nährstoff-
speichervermögen, so dass sie als Ertragsböden für Landwirtschaft und Gartenbau nur be-
dingt geeignet sind. Die vorherrschende Bodenzahl von weniger als 30 liegt im unteren Wer-
tebereich. Die theoretische Spanne der Bodenzahlen als Indiz der Ertragsfähigkeit beträgt 1-
100 (100 = werthöchste Bodenqualität).  

Auch die Fähigkeit als Filter und Puffer gegenüber Schadstoffeinträgen zu fungieren, ist auf 
Grund der Struktur und der Zusammensetzung bei Sandböden gering ausgeprägt. 

Gefährdet sind sandige Böden gegenüber Wind- und Wassererosion; im besonderen Maß 
bei Nichtvorhandensein oder Verlust der Vegetationsdecke, z. B. durch Rodung. 

Die der Bodenkarte zu entnehmenden Angaben über die Vernässungsverhältnisse lassen 
auf besonders trockene Standortbedingungen schließen. 

Bestandsbeschreibung 

Bis auf einen asphaltierten Weg (ca. 575 m²) und einer kleinen baulichen Anlage mit einer 
Grundfläche von ca. 4 m² ist die Fläche des Plangebietes unbefestigt und unbebaut. 

Das Plangebiet gilt derzeit gemäß Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) als Wald. 
Seit dem Winter 2012/2013 wurden umfangreiche Rodungen durchgeführt. Zusammenhän-
gender Baumbestand ist in jenem Flächenteil verblieben, der als Öffentliche Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung Parkanlage festgesetzt werden soll. Zum Zeitpunkt der Begehung im 
November 2013 waren die Flächen, verursacht durch die Rodungsarbeiten, überwiegend 
vegetationslos und mit Restmaterial der Rodungsarbeiten bedeckt. Das vorhandene Potenti-
al an Bodenvegetation (z. B. Samen, austriebfähige Stauden) und organische Teile (Wurzeln 
und Wurzelteile, Rindenreste) schränken Schädigungen durch Winderosionen ein. 

                                                 
4 VDLUFA: Verband deutscher landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten 
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Der Naturhaushaltswert gemäß Arbeitshilfe „Naturhaushaltswert“5 von Böden derartiger Be-
standsausprägung wird mit 2,0 (Wertstufe 6-7 örtlich bedeutsam 6) beurteilt. Für Böden von 
Laub-Nadel-Mischwäldern (öffentliche Grünfläche) wird ebenfalls ein Naturhaushaltswert von 
2,0 angesetzt. 

Altlasten/Bodenschutz 

Bodenverunreinigungen und Altlasten sind nicht bekannt.  
 
2.2.3 Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
Baubedingte Wirkungen 

Es besteht in der Bauphase durch den Einsatz schwerer Baugeräte die Gefahr der Boden-
verdichtung, was sich im Nachhinein für die nicht bebauten und unversiegelten Flächen ne-
gativ auswirken kann. Durch Aufschüttungen oder Abgrabungen und sonstige mechanische 
Belastungen kann es zu Strukturveränderungen im Bodenkörper kommen. Das für Pflanzen 
und Tiere erforderliche Porenvolumen wird verringert, so dass die Bodenfunktionen zeitweilig 
oder dauerhaft beeinträchtigt werden. Man spricht in diesem Falle von schadverdichtungsge-
fährdeten Böden. Sandböden, wie sie hier anzutreffen sind, gehören dazu. 

Bau- und betriebsbedingt sind Schadstoffeinträge (z. B. Öle, Diesel, Benzin) von Bauma-
schinen und Kraftfahrzeugen möglich, die die Schutzgüter Boden und Wasser beeinträchti-
gen können. Die Erheblichkeit der Schädigungen ist durch entsprechende Schutzmaßnah-
men vermeid- bzw. minimierbar. 

Anlagebedingte Wirkungen 

Neuversiegelungen und Überbauungen führen zu einem vollständigen Verlust der Boden-
funktionen (Filter-, Speicher- und Pufferfunktionen), vor allem wird die Möglichkeit als Träger 
von Vegetation und Bodenleben auf allen voll- und teilversiegelten Flächen längerfristig bzw. 
dauerhaft ausgeschlossen. Die Beeinträchtigungen sind daher als erheblich zu bewerten, 
auch wenn Stellplätze und Wege wasser- und luftdurchlässige Befestigungen erhalten. 

Die Städtebaulichen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 33 ermöglichen die Bebauung 
auf einer Grundfläche (GR) von max. 3.300 m², was bei einer Größe des Plangebietes von 
26.600 m² ein Flächenanteil von ca. 12 % ist. 

Die zulässige Grundfläche der Anlagen der Hauptnutzung im Baugebiet WR dürfen gemäß § 
19 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauNVO durch Nebenanlagen, Garagen, Stellplätze und bauli-
che Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche um bis 50 vom Hundert überschritten werden. 
Die zulässige Überschreitung der festgesetzten Grundfläche (GR) beträgt somit max. 1.650 
m². 

Für private Straßenverkehrsflächen werden für vollversiegelte Fahrbahnen 2.170 m² Boden-
fläche beansprucht (ca. 8% der Gesamtfläche). Stellplätze (1.330 m²) und Wege erhalten  
wasser- und luftdurchlässige Beläge und gelten daher als teilversiegelt.  

Alle Angaben zur Flächenbilanz sind im Kapitel B. 5. der Begründung zum Bebauungsplan 
zu finden. 

Die nachfolgende Übersicht zeigt zusammenfassend die Anteile von überbauter und nicht 
überbauter Fläche bezogen auf die Gesamtfläche und im Vergleich zum Vorentwurf (kursiv 
hervorgehoben).  

                                                 
5 Arbeitshilfe „Naturhaushaltswert“ zur Anwendung der standardisierten Bewertungsmethode für Naturhaushalts-
funktionen. Eingriffsbewertung in der verbindlichen Bauleitplanung der Landeshauptstadt Potsdam. Herausgeber: 
Landeshauptstadt  
Potsdam, Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Bauen, Bereich Stadtentwicklung-Verkehrsentwicklung. 
6 Gemäß Landschaftsplan der Landeshauptstadt Potsdam vom 19.12.2012: Liste A-1 Liste der vorkommenden 
Biotoptypen und deren Bewertungsstufen (nach KAULE, 1991, modifiziert) 
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Plangebietsgröße gesamt: ca. 26.600 m² 100% (100%)  
   (Vorentwurf) 
Bebaute und vollversiegelte Flächen: 
 max. Grundfläche WR: 3.300 m²   4.300 m² 
 zulässige Überschreitung Grundfläche WR 
 geschätzter Anteil vollversiegelte Fläche: 825 m²   1.075 m² 
 Fahrbahnen: 2.170 m²  1.945 m² 
 gesamt: 6.295 m² 24% (28 %) 
 
teilversiegelte Flächen: 
 zulässige Überschreitung Grundfläche WR 
 geschätzter Anteil teilversiegelte Fläche: 825 m²  1.075 m² 
 Stellplätze: 1.330 m²  685 m² 
 Wege (Straßenverkehrsfläche): 375 m²  1.325 m² 
 gesamt: 2.530 m² 10% (12%)  
 
nicht überbaubare Grundstücksflächen 
und Grünflächen: 
 nicht überbaubare Grundstücksfläche WR: 9.185 m²  7.675 m² 
 Versickerungs- und Pflanzflächen (Straße) 685 m²  615 m² 
 öffentliche Grünfläche: 7.905 m²  7.905 m² 
 gesamt: 17.775 m² 66% (60%)  
 
(Die in Klammer gesetzten Angaben beziehen sich auf die Flächenbilanz des Vorentwurfs 
und verdeutlichen die Minimierung der Eingriffe.) 

Der Versiegelung und Überbauung steht die Entsiegelung von einem Asphaltweg und einer 
baulichen Anlage mit einer Gesamtfläche von 579 m² gegenüber, was in der Bilanzierung zu 
berücksichtigen ist. 

Nutzungs- und betriebsbedingte Wirkungen 

Durch die zukünftige Wohnnutzung sind keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut 
Boden zu erwarten. 
 
2.2.4 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
Bei Nichtdurchführung der Planung behält der Boden seine bisherigen Bodenfunktionen; er 
kann beispielsweise zur Wiederaufforstung der Fläche genutzt werden. 
 
2.2.5 Vermeidung, Verringerung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 
Baubedingte Verdichtungen auf geplanten Vegetationsflächen sind vor Ansaat und Bepflan-
zung tief zu lockern. 

Die zulässigen Obergrenzen des Maßes der baulichen Nutzung werden bei dem geplanten 
Baugebiet Reines Wohngebiet unterschritten. Gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO ist eine Grund-
flächenzahl von 0,4 möglich, was bei einer Größe des Baugebietes von 14.125 m² einer zu-
lässigen Grundfläche von 5.650 m² entspricht. Die geplante Grundfläche wird mit 3.300 m² 
festgesetzt, dementsprechend beträgt die maximal zulässige Überschreitung 1.650 m². Im 
vorliegenden Entwurf werden im Vergleich zum Vorentwurf die für Überbauung, Versiege-
lung und  Teilversiegelung in Anspruch genommenen Flächen um 6% reduziert, von 40% auf 
34% bezogen auf die Gesamtfläche. 
Die städtebaulichen Festsetzungen zielen somit auf einen sparsamen Umgang mit Grund 
und Boden ab und Beeinträchtigungen werden gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG ver-
mieden bzw. verringert. 
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Stellplätze, Fußwege und sonstige Fußgängerbereiche erhalten einen  wasser- und luft-
durchlässigen Belag, wodurch die Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen ebenfalls verrin-
gert werden. 

Als Ausgleich für Eingriffe in das Schutzgut Boden sind Baumpflanzung innerhalb des Plan-
gebietes vorgesehen. So ist im Baugebiet WR je 200 m² angefangene, nicht überbaubare 
Grundstücksfläche mindestens ein standortgerechter, gebietsheimischer Laubbaum mit ei-
nem Stammumfang von mindestens 18/20 cm zu pflanzen. Vorhandene Bäume sind einzu-
rechnen, sofern sie den oben genannten Anforderungen an Art und Qualität entsprechen. 
Desweiteren sind innerhalb der privaten Straßenverkehrsflächen mindestens 20 kleinkronige 
Laubbäume mit einem Stammumfang on 18/20 cm zu pflanzen.  

Die Maßnahmen zur Bepflanzung werden als grünordnerische Festsetzungen in den Bebau-
ungsplan rechtswirksam übernommen und planungsrechtlich gesichert werden [siehe Kapitel 
C. 4.1.4]. Die Maßnahmen führen neben der positiven Wirkung auf andere Schutzgüter, vor 
allem Tiere und Pflanzen, zu einer Verbesserung der Bodenfunktion hinsichtlich seiner Puf-
fer- und Filterwirkung und tragen zum Erhalt und Entwicklung der Bodenschutz- und Lebens-
raumfunktion bei. In der Bewertung der Naturhaushaltsfunktionen für die Biotopen der Pla-
nung finden die festgesetzten Maßnahmen Berücksichtigung [siehe Kapitel I, Anlage 3, Ta-
belle 2a]. 

Als Ausgleichsmaßnahme sind auch die Entsiegelung und der Rückbau einer baulichen An-
lage auf insgesamt 579 m² einzuordnen. 

Der niedrigere Naturhaushaltswert der Planung im Vergleich zum Naturhaushaltswert des 
Bestandes, maßgeblich verursacht durch Eingriffe in das Schutzgut Boden, muss auch au-
ßerhalb des Plangebietes ausgeglichen werden. 

Aus diesem Grund ist als externe Kompensationsmaßnahme die naturnahe Erstaufforstung 
aus Edel-Laubmischwald auf einer Fläche von 14.617 m² durchzuführen [siehe Kapitel I, An-
lage 3, Tabelle 3c]. Diese externe Kompensationsmaßnahme ist anrechenbarer Bestandteil 
der Erstaufforstungsfläche von insgesamt 2,7 ha [siehe Kapitel C. 4.2.2]. 
 
2.3 Schutzgut Wasser 
2.3.1 Einschlägige Ziele in Fachgesetzen und Fachplanungen 
Zielaussage Fachgesetze und Fachplanungen Quelle 
-  Schutz und Verbesserung des Zustandes aquatischer Ökosysteme und des  
   Grundwassers einschließlich wassergebundener Landökosysteme 
-  Reduzierung von Schadstoffeinträgen, Verschlechterungsverbot 
-  Förderung der nachhaltigen Nutzung der Wasserressourcen 
 

Wasserhaushalts-Gesetz, 
Brandenburgisches 
Wassergesetz, 
WRRL-
Wasserrahmenrichtlinie, 
 

 
Das Brandenburgische Wassergesetz (BbgWG) sieht grundsätzlich eine Versickerungspflicht 
für Niederschlagswasser vor, soweit Verunreinigungen und sonstige Belange nicht entge-
genstehen. Nach § 54 Abs. 4 BbgWG können Gemeinden im Einvernehmen mit der Was-
serbehörde durch Satzung vorsehen, dass Niederschlagswasser auf den Grundstücken, auf 
denen es anfällt, versickert werden muss. Diese Verpflichtung kann auch als Festsetzung in 
einen Bebauungsplan aufgenommen werden; das Verfahren richtet sich in diesem Fall nach 
den Vorschriften des Baugesetzes.  
 
2.3.2 Ausgangssituation 
Oberflächenwasser 

Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden. 
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Grundwasser 

Die Hydrogeologische Karte Brandenburgs weist für das Plangebiet den unbedeckten 
Grundwasserleiterkomplex 1 (GWLK 1) in den Niederungen und Urstromtälern aus. Die Ge-
samtmächtigkeit des weitgehend bedeckten 2. Grundwasserleiters reicht von 20-30 m. Zwi-
schen dem 1. GWKL und dem 2. GWKL besteht eine hydraulische Verbindung. 

Die Grundwasserisohypse liegt bei etwa 31 m üNN, somit steht das Grundwasser im Plan-
gebiet etwa 3 m unter Flur an. 

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines Wasserschutzgebietes. Fernwirkungen auf Was-
serschutzgebiete sind nicht zu erwarten. 

Der Naturhaushaltswert gemäß Arbeitshilfe „Naturhaushaltswert“ für das Schutzgut Wasser 
in Bezug auf die vorhandenen Bestandsflächen (Ausgangsstadium für Sukzession zu Vor-
wäldern trockner Standorte) wird mit 1,0 (eingeschränkte Wertigkeit) bewertet. Im Bereich 
von Laub-Nadel-Mischwäldern (öffentliche Grünfläche) beträgt der zugehörige Naturhaus-
haltswert für das Schutzgut Wasser 1,5 (mittlere Wertigkeit). 
 
2.3.3 Prognose des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 
Bau-, nutzungs- und betriebsbedingte Wirkungen 

Durch den Einsatz von Baumaschinen und Baufahrzeugen sowie bei der betriebsbedingten 
Nutzung (Zufahrt, Stellplätze) durch Kraftfahrzeuge oder andere Maschinen ist ein Eintrag 
schädlicher Substanzen (z. B. Schmierstoffe, Maschinenöl, Diesel) in das Grundwasser nicht 
auszuschließen. 
Die Erheblichkeit der Schädigungen ist durch entsprechende Schutzmaßnahmen vermeidbar 
bzw. minimierbar. 

Anlagebedingte Wirkungen 

Überbaute und versiegelte Flächen führen nicht zu einer Reduzierung der Grundwasserneu-
bildung. Da das Plangebiet über eine ausreichende Größe verfügt, besteht die Möglichkeit, 
dass gesamte anfallende Niederschlagswasser in Mulden und/oder Rigolen auf dem Bau-
grundstück zur Versickerung zu bringen und somit die Beeinträchtigungen entscheidend zu 
minimieren. Zudem wird der Versiegelungsgrad durch wasserdurchlässige Beläge der Stell-
plätze und Wege minimiert. Der Rückbau einer baulichen Anlage und die Entsiegelung eines 
Asphaltweges auf einer Fläche von insgesamt 579 m² tragen ebenfalls zur Minderung der 
Beeinträchtigungen bzw. zum Ausgleich bei.  

Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser sind nicht zu prognostizieren. 
 
2.3.4 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
Erheblichen Auswirkungen sind bei einer unterbleibenden Bebauung nicht erkennbar.  
 
2.3.5 Vermeidung, Verringerung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 
Das gesamte anfallende Niederschlagswasser von Dachflächen, Straßen, Stellplätzen und 
Wegen wird im Plangebiet zur Versickerung gebracht. Ein Nachweis der Flächenversicke-
rung entsprechend ATV – DVWK – A 138 [Bau und Bemessung von Anlagen zur dezentra-
len Versickerung von nicht schädlich verunreinigten Niederschlagswasser, Arbeitsblatt A 
138; Ein Regelwerk der Abwassertechnischen Vereinigung  e. V. (ATV) in Zusammenarbeit 
mit dem Verband  kommunale Städtereinigungsbetriebe (VKS), 01/1990] liegt vor. 

Boden- und Wasserhaushalt sind eng miteinander verbunden. Alle Maßnahmen der Vermei-
dung, Verminderung und des Ausgleichs, die beim Schutzgut Boden aufgeführt sind, wirken 
auch positiv auf das Schutzgut Wasser. Die vorgesehenen Maßnahmen zum Baumerhalt 
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und zur Anpflanzung von Bäumen sowie die gärtnerische Gestaltung der Freiflächen werden 
sich ebenfalls positiv auf die Grundwasserschutz- und Rückhaltefunktion auswirken. 

Schadstoffeinträge in der Bauphase sind mit geeigneten Maßnahmen zu vermeiden.  
 
2.4 Schutzgut Klima und Lufthygiene 
2.4.1 Einschlägige Ziele in Fachgesetzen und Fachplanungen 
Zielaussage Fachgesetze und Fachplanungen Quelle 
-  allgemeiner Klimaschutz § 1 Abs. 5 BauGB 

  
-  Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen 
 Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen sowie deren Vorsorge zur 
 Erzielung eines hohen Schutzniveaus für die gesamte Umwelt 

TA Luft 

 
2.4.2 Ausgangssituation 
Im Landschaftsplan Potsdam ist das Plangebiet als Teil eines großen Frischluftentstehungs-
gebiet / Ausgleichsraumes eingetragen. Ausschlaggebend für diese Einstufung war der bis 
2012/2013 im gesamten Plangebiet vorkommende Waldbestand. Nach Waldbewirtschaftung 
(Rodung) auf einem Teil der Flächen ist diese Funktion nur noch eingeschränkt möglich. Der 
an den Rändern des Plangebietes verbliebene Baumbestand sowie die unveränderte Wald-
fläche, die als öffentliche Grünfläche festgesetzt wird, wirken weiterhin klimatisch ausglei-
chend und staubbindend. 

Gemäß Arbeitshilfe „Naturhaushaltswert“ kann für das Schutzgut Klima/Luft im Bereich der 
Bestandsflächen der Naturhaushaltswert von 1,0 (eingeschränkte Wertigkeit) zugeordnet 
werden. Im Bereich von Laub-Nadel-Mischwäldern (öffentliche Grünfläche) beträgt der zuge-
hörige Naturhaushaltswert für das Schutzgut Klima/Luft 2,0 (mittlere Wertigkeit). 
 
2.4.3 Prognose des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 
Im Bereich der geplanten Bebauung wird es zu einer stärkeren Erwärmung als bisher kom-
men. Versiegelte Flächen, Dächer und große Wandflächen heizen sich bei Sonneneinstrah-
lung tagsüber auf und geben abends die gespeicherte Wärme ab.  

Durch die Erhaltung eines Teils des Baumbestandes, die Festsetzung einer öffentlichen 
Grünfläche sowie durch Neupflanzungen können innerhalb des Plangebietes die kleinklima-
tisch wirksamen Beeinträchtigungen vermindert werden. Erhebliche und nachhaltige Auswir-
kungen auf das gesamte Frischluftentstehungsgebiet und den Ausgleichsraum werden un-
terbleiben, da die betroffene Fläche (das Plangebiet) im Verhältnis zum gesamten Gebiet re-
lativ klein ist. 
 
2.4.4 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt die Funktion als Frischluftentstehungsge-
biet/Ausgleichsraum nahezu unverändert erhalten. 
 
2.4.5 Vermeidung, Verringerung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 
Die Festsetzungen zur Anlage einer öffentlichen Grünfläche, die überwiegend aus dem vor-
handenen Baumbestand entwickelt wird, sowie die Festsetzungen zum Erhalt und zur An-
pflanzung von Bäumen schaffen die Voraussetzung für ausgeglichene kleinklimatische Ver-
hältnisse. 
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2.5 Schutzgut Tiere und Pflanzen 
2.5.1 Einschlägige Ziele in Fachgesetzen und Fachplanungen 
Zielaussage Fachgesetze und Fachplanungen Quelle 
-  Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft 
-  Schutz der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten, ihrer Lebensstätten und   
   Biotope 
-  Besonderer Artenschutz 

FFH-Richtlinie, 
BNatSchG-
Bundesnaturschutzsetz, 
BbgNatSchAG – 
Brandenburgisches 
Naturschutzausführungsgesetz 
 

 
Nach § 2 Abs. 4 BauGB sind die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen auf die 
Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB, eingeschlossen die 
Belange von Tieren und Pflanzen, zu prüfen. Im Rahmen der Umweltprüfung ist somit auch 
zu untersuchen, ob Verstöße gegen § 44 Abs. 1 BNatSchG vorliegen und ob diese ggf. nach 
§ 44 Abs. 5 BNatSchG abgewendet werden können oder ggf. eine „Ausnahmelage“ oder 
„Befreiungslage“ durch geeignete Maßnahmen geschaffen und in Anspruch genommen wer-
den kann.   
 
2.5.2 Schutzgebiete und geschützte Teile von Natur und Landschaft 
Das Bebauungsplangebiet liegt nicht in einem Landschaftsschutzgebiet und grenzt auch 
nicht an ein solches an. 

Im Geltungsbereich sind keine Naturdenkmäler gemäß § 28 BNatSchG vorhanden.  

Nach der Waldumwandlung gelten für Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 30 
cm sowie für Baumpflanzungen, die als Ersatz gepflanzt wurden, die Bestimmungen der 
Verordnung zum Schutz der Bäume als geschützte Landschaftsbestandteile der Stadt Pots-
dam (Potsdamer Baumschutzverordnung - PBaumSchVO) vom 11. Februar 2003.  
Anderweitige Geschützten Landschaftsbestandteile gemäß § 29 BNatSchG sind nicht fest-
gestellt worden, ebenso keine geschützten Biotope gemäß § 30 BNatSchG. 
 
2.5.3 Tiere - Ausgangssituation  
Zur Behandlung der artenschutzrechtlichen Belange der Tierwelt wurde die Erstellung eines 
Artenschutzbeitrages durch eine(n) Sachverständige(n) beauftragt. Diese Leistung über-
nimmt Artenschutzsachverständige Silke Jabczynski, Potsdam. 

Die Ergebnisse  des vorliegenden Artenschutzbeitrages (Stand Oktober 2013) basieren auf 
Begehungen, die vom April bis August 2013 stattfanden. In diesem Zeitraum stellte sich der 
Waldbestand wie im Vermessungsplan vom April 2013 aufgenommen dar (siehe Karte 1 und 
Karte 2 des Artenschutzbeitrages). Die Rodungen, die im August 2013 im Zuge weiterer  
forstlicher Bewirtschaftung durchgeführt wurden, führten zu Veränderungen und zum Verlust 
von Biotopstrukturen, die noch Gegenstand der Untersuchungen zum Artenschutzbeitrag 
Stand Oktober 2013 waren.     

Aus diesem Grund werden in den vorliegenden Umweltbericht nur solche Inhalte des Arten-
schutzbeitrages übernommen bzw. aktualisiert, die bezüglich der aktuellen Bestandssituation 
relevant sind. 

Vorgehen zur Erfassung der relevanten Artengruppen 

Bei den Begehungen wurden die Artengruppen Vögel, Fledermäuse, Reptilien und Käfer un-
tersucht. 

Die Brutvögel sind durch Revierkartierung im Zeitraum von Ende April bis Anfang Juli erfasst 
worden. Vier Begehungen im Zeitraum von Ende Mai bis Anfang August dienten der Erfas-
sung der Fledermausfauna durch Echoortung und Detektoranwendung. 
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Bei zwei Begehungen, durchgeführt im Zeitraum Mai/Juni, wurde im Plangebiet gezielt nach 
Reptilien gesucht. Besonderes Augenmerk galt dabei der streng geschützten Zauneidechse 
(Lacerta agilis). 

Für die Erfassung des streng geschützten Heldbocks (Cerambyx cerdo) wurden drei Bege-
hungen im Zeitraum von Juni bis August durchgeführt und geeignete Brutbäume auf Spuren 
(Fraßlöcher, Bohrmehl-Auswurf, Kotpillen) untersucht. 

Bestand und Bewertung der Avifauna 

Die nachfolgende Tabelle, die die nachgewiesenen europäischen Vogelarten nach Artikel 1 
der Vogelschutzrichtlinie auflistet, wurde aus dem Artenschutzbeitrag übernommen: 
 
Tabelle 1:  Quelle: Artenschutzbeitrag - nachgewiesene Vogelarten im Untersuchungsgebiet 
 
Deutscher Name Wissenschaftlicher 

Name 
Rote Liste 
Brandenburg 

Rote Liste 
Deutschland 

BArtSch-
VO Status und Anzahl

Amsel Turdus merula   § R (1) 

Blaumeise Cyanistes caeruleus   § R (1) 

Buntspecht Dendrocopos major   § R (1) 

Kohlmeise Parus major   § R (1) 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla   § R (1) 

Rotkelchen Erithacus rubecula   § R (2) 

Star Sturnus vulgaris   § R (1) 

Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca   § R (1) 

 
Erläuterungen: 
Rote Liste Brandenburg: RYSLAVY T., MÄDLOW W. (2008)    
Rote Liste Deutschland: SÜDBECK ET AL. (2007) 
1 vom Aussterben bedroht 
2 stark gefährdet 
3 gefährdet 
R Arten mit geografischer Restriktion 
V Art der Vorwarnliste 
BArtSchVO: Bundesartenschutzverordnung (2005); §: besonders geschützt, §§:streng geschützt 
Status: B - Brutpaar; R - Revier 
 
Bei den festgestellten acht Brutvogelarten (siehe auch Karte 1 des Artenschutzbeitrages 
[Kapitel I, Anlage 7]), handelt es sich um verbreitete und ungefährdete Arten, die bezüglich 
der Ansprüche an ihren Lebensraum anpassungsfähig sind und einen günstigen Erhaltungs-
zustand aufweisen. Alle europäischen Vogelarten gelten gemäß Bundesartenschutzverord-
nung als besonders geschützt. 

Am nördlichen Gehölzrand konnten bis August 2013 Reviere von Buntspecht, Star, Trauer-
schnäpper, Rotkehlchen und Mönchsgrasmücke festgestellt werden.  

Reviere von Kohl- und Blaumeise, Rotkehlchen und Amsel wurden in der zukünftigen öffent-
lichen Grünfläche kartiert.  

Buntspecht, Star, Trauerschnäpper sowie Kohl- und Blaumeise sind Höhlenbrüter. Amsel 
Rotkehlchen und Mönchsgrasmücke gehören zu den frei brütenden Vogelarten.  
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Ganzjährig sind im Land Brandenburg Kohlmeise, Blaumeise, Rotkehlchen, Buntsprecht und 
Amsel anzutreffen. Star und Mönchsgrasmücke verlassen ihre Brutgebiete zum Ende des 
Sommers und fliegen als sogenannte Kurzstreckenzieher zu ihren Winterquartieren im Mit-
telmeerraum und Nordafrika. Der Trauerschnäpper sucht sein Winterquartier als Lang-
streckenzieher in noch weiterer Entfernung im tropischen Afrika auf. 

Bestand und Bewertung der Fledermausfauna 

E rm i t t l ung  von  Wochens tuben  i nne rha lb  des  Baumbes tandes :  
Fledermaussommerquartiere konnten im Plangebiet im Rahmen der artenschutzrechtlichen 
Untersuchungen nicht nachgewiesen werden. Es sind auch keine Hinweise für eine voran-
gegangene Quartiernutzung  festgestellt worden. Ausflugsbeobachtungen ergaben, dass die 
bis zum August 2013 vorhandenen Höhlenbäume ebenfalls nicht von Fledermäusen als 
Quartier genutzt wurden. 

F l ede rmausa r t en  im  Jagd raum/F lug raum:  
Mit Hilfe eines Detektors ließen sich drei Fledermausarten feststellen (siehe auch Karte 2 
des Artenschutzbeitrages), die das Plangebiet und die angrenzenden Räume  als Jagdhabi-
tat und Transfergebiet nutzen.  
 
Tabelle 2: Quelle: Artenschutzbeitrag - nachgewiesene Fledermausarten im  
  Untersuchungsgebiet 
Fledermausart (geordnet nach Nachweishäufigkeit) Status RL D FFH-RL 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus Jagd  * IV 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus Jagd G IV 

Abendsegler Nyctalus noctula Jagd V IV 

 
Erläuterungen: 
RL-D: Schutzstatus Rote Liste Deutschland (MEINIG, H. ET AL. 2009) 
Schutzkategorien: 1 - vom Aussterben bedroht; 2 - stark gefährdet; 3 - gefährdet; 4 - potenziell gefährdet; V - Vorwarnliste; 
G - Gefährdung unbekannten Ausmaßes; * - ungefährdete Art 
FFH-RL: FFH-Richtlinie; IV: Art des Anhangs IV der Richtlinie (streng geschützt) 
Status: Jagd - Jagdhabitat/Flugraum 

 
Allen Fledermausarten gebührt der strenge Schutz der FFH-Richtlinie. Die im Plangebiet 
festgestellten Arten sind jedoch in der Roten Liste von Deutschland keiner Gefährdungska-
tegorie zugeordnet. Der zugeordnete Status Vorwarnliste und Gefährdung unbekannten 
Ausmaßes stellt sie jedoch „unter Beobachtung“. 

Cha rak te r i s i e rung  de r  E inze la r t en :  
Da die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) sehr anpassungsfähig ist, kann sie die un-
terschiedlichsten Lebensräume bewohnen (z. B. Siedlungen, geschlossene Waldgebiete).  
Die zu den kleinsten heimischen Fledermäusen gehörenden Art (Körperlänge ca. 5,1 cm 
Gewicht ca. 5 g) bevorzugt Spalten hinter Wandverschalungen, Ziegeln oder Dachverklei-
dungen als Quartier. In Brandenburg ist die Zwergfledermaus häufig und regelmäßig anzu-
treffen. Sie kommt auch im Plangebiet am häufigsten vor. Bei den Detektorenbegehungen 
sind mehrere Exemplare vor allem im mittleren und östlichen Abschnitt des Plangebietes bei 
Jagdflügen beobachtet worden. Die Autorin des Artenschutzbeitrages schlussfolgert, dass 
die Zwergfledermäuse mit hoher Wahrscheinlichkeit Quartiere an oder in Gebäuden der nä-
heren Umgebung bewohnen. 

Die Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) zieht für sich Nutzen aus den menschli-
chen Siedlungsgebieten (z. B. Insektenansammlung an Straßenlaternen) und sucht aus die-
sem Grunde hauptsächlich in Städten und Dörfern, z. B. an Gebäuden und Mauern, ihre 
Quartiere. Aus dem Artenschutzbeitrag ist zu erfahren, dass die Breitflügelfeldermaus Jagd-
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gebiete z. B. in durchgrünten Ortslagen nutzt, die mehrere Kilometer vom Quartier entfernt 
liegen können. Man kann davon ausgehen, dass die Breitflügelfledermaus im Land Bran-
denburg flächendeckend vorkommt.  
Einige wenige Breitflügelfledermäuse konnte die Autorin bei zwei Begehungen feststellen, 
dabei bevorzugten die Fledermäuse den mittleren Abschnitt des Plangebietes für ihre nächt-
lichen Jagdflüge. Da im Plangebiet selbst keine geeigneten Möglichkeiten für Quartiere vor-
handen sind, schlussfolgert die Autorin, dass die Breitflügelfledermaus so wie die Zwergfle-
dermaus auch, Quartiere auf benachbarten Flächen bewohnt. 

Waldgebiete, Park- und Friedhofsanlagen mit einem hohen Altholzanteil bieten dem Abend-
segler (Nyctalus noctula) gute Möglichkeiten, sein Quartier in Specht- und Fäulnishöhlen äl-
terer Bäume aufzuschlagen. Abendsegler jagen bevorzugt im freien Luftraum über Gewäs-
ser, Wälder, Grün- und Brachflächen oder Alleen und nehmen dafür weite Entfernungen bis 
zu 10 km in Kauf. Ab Ende Juli verlassen die Abendsegler Brandenburgs den Sommerle-
bensraum und ziehen gen Südwesten. Dem Artenschutzbeitrag ist zu entnehmen, dass die 
Bestandsentwicklung für das Land Brandenburg insgesamt als positiv zu bewerten ist. 
Während einer Begehung konnte ein jagender Abendsegler im östlichen Randbereich des 
Plangebietes beobachtet werden. 

Bestand der Reptilienfauna 

Die im Zeitraum der Erstellung des Artenschutzbeitrages angetroffene Bodenstruktur (gero-
dete, nunmehr gehölzfreie Flächen und Versteckmöglichkeiten) ließ ein mittleres Lebens-
raumpotential für Reptilien vermuten, welches besonders für die Zauneidechse geeignet 
schien. Bei Begehungen wurden jedoch keine Reptilien festgestellt. Da die Fläche des Plan-
gebietes als Wald im Sinne des Waldgesetzes zu betrachten ist und nach der Begehung im 
August 2013 weiter bewirtschaftet wurde, veränderte sich auch wieder die zuvor für Reptilien 
als  günstig angesehene Bodenbeschaffenheit. Somit ist ein Vorkommen von Reptilien im 
Plangebiet unwahrscheinlich, ein Verstoß gemäß § 44 BNatSchG nicht zu behandeln. 

Bestand der Käferfauna 

Von der Autorin des Artenschutzbeitrages wurden die einzeln stehenden, besonnten Eichen, 
die ein mittleres Besiedlungspotential für den streng geschützten Heldbock aufweisen, auf 
Spuren einer Besiedlung wie z. B. Fraßspuren, Bohrmehl-Auswurf und Kotpillen untersucht.  
Es konnten keine Anzeichen auf eine Besiedlung festgestellt werden. Auch während der 
Flugzeit, die im Mai/Juni beginnt und bis August dauert, waren keine erwachsenen Käfer zu 
beobachten. Fazit des Artenschutzbeitrages: es gibt kein Vorkommen des Heldbocks. Im 
Zuge der Waldbewirtschaftung im August/September 2013 sind die Eichen dem Bestand 
entnommen worden, so dass eine zukünftige potentielle Besiedlung auszuschließen ist. 

Der biotische Naturhaushaltswert für Rodungen beträgt 1,0. Für das Biotop der öffentliche 
Grünflächen ist ein Naturhaushaltswert von 1,8 bis 2,0 in die Bilanzierung einzustellen. 
 
2.5.4 Tiere - Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
Vögel 

Die ermittelten Vogelarten wurden in den Gehölzbeständen der nördlichen Randbereiche 
und der geplanten öffentlichen Grünfläche kartiert. Der auf diesen Flächen vorhandene 
Baumbestand (siehe Vermessungsunterlagen vom Dezember 2013), soll weitgehend erhal-
ten bleiben. Die Vogelarten, die das Plangebiet als Lebensraum nutzen, kommen allesamt in 
Brandenburg sehr häufig vor, ihr Aufkommen ist stabil.7 Bau-, anlage- und nutzungsbedingte 
Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen, werden sich aber nicht erheblich auf den Er-
haltungszustand der lokalen Population auswirken. 
                                                 
7 Angaben zum Schutz der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der in Brandenburg heimischen europäischen Vo-
gelarten (Fassung vom 21. Oktober 2010 als Anlage des Erlasses zum Vollzug des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 
vom Januar 2011) 
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Die Zerstörung einer oder mehrerer Nester außerhalb der Brutperiode führt bei den Brutvo-
gelarten Blaumeise, Buntspecht, Kohlmeise, Star und Trauerschnäpper nicht zu einer Beein-
trächtigung der Fortpflanzungsstätte.8 Die Vögel suchen sich in der näheren Umgebung ge-
eignete Neststandorte und Ersatzquartiere. 

Bei Amsel, Mönchsgrasmücke und Rotkehlchen erlischt der Schutz der Nester nach Beendi-
gung der jeweiligen Brutperiode. 

Die Durchführung von notwendigen Baumfällungen im Winterhalbjahr, die Kontrolle von zu 
fällenden Höhlenbäumen auf Individuen und Lebensstätten von Vögeln und ggf. die Durch-
führung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen in Abstimmung mit der Unteren Natur-
schutzbehörde  schaffen die Voraussetzung dafür, dass die Vorschriften für besonders ge-
schützte Tierarten nach § 44 Abs. 1 Satz 1 und 3 BNatSchG eingehalten werden können 
bzw. dass eine „Ausnahmelage“ oder „Befreiungslage“ durch geeignete Maßnahmen ge-
schaffen und in Anspruch genommen werden kann. 

Fledermäuse 

Der Artenschutzbeitrag führt aus, dass der Verlust von Jagdhabitaten durch die Beseitigung 
von Bäumen und Flächenversiegelung eine geringe Beeinträchtigung darstellt. Die am häu-
figsten beobachtete Zwergfledermaus nutzt überwiegend den mittleren Abschnitt des Plan-
gebietes, dort wo Wohnbebauung und Zufahrtsstraße entstehen. Auf diese Veränderung des 
Jagdreviers kann sich die anpassungsfähige Art gut einstellen, da sie kleinste Flugräume zu 
nutzen weiß oder auf Jagdräume im näheren Umfeld ausweichen wird. Die Jagdbereiche im 
östlichen Abschnitt (öffentliche Grünfläche) bleiben der Zwergfledermaus erhalten. 

Mit Hilfe von Detektoren konnten bei zwei Begehungen nur wenige Exemplare der Breitflü-
gelfledermaus im mittleren Plangebietsteil geortet werden, so dass der Artenschutzbeitrag 
auf Grund der wenigen kartierten Tiere von geringen Auswirkungen auf die Art spricht. Die 
Breitflügelfledermaus wird als sogenannte Hausfledermaus genau wie die Zwergfledermaus 
in der Lage sein, sich den veränderten Bedingungen anzupassen und diese auch zu nutzen 
(z. B. Straßenlaternen) oder auf benachbarte Jagdräume ausweichen. 

Im Gegensatz zu Zwerg- und Breitflügelfledermaus jagt der Abendsegler im freien Luftraum 
über den Baumkronen. Die geplante Bebauung und die Anlage von Zufahrtsstraße und 
Stellplätzen ist im Vergleich zu dem von ihm genutzten Luftraum eine geringe Beeinträchti-
gung seines Jagdreviers. 

Zusammenfassend stellt der Artenschutzbeitrag fest, dass die geplante Bebauung eine ge-
ringfügige artenschutzrechtliche Betroffenheit der Fledermausfauna bewirkt. Die Arten mit 
der höchsten Nachweisdichte, so die Autorin, sind anpassungsfähig und suchen bei erhebli-
chen Beeinträchtigungen durch bau- und anlagebedingte Störungen angrenzende Jagdhabi-
tate auf. Es ist von einer geringen Bedeutung des Plangebietes in Hinblick auf den Aktions-
radius der festgestellten Arten auszugehen.  

Im Plangebiet selbst wurden keine Fledermausquartiere festgestellt. Die Errichtung der bau-
lichen Anlagen und auch die Anlagen selbst werden nicht zu einer Beeinträchtigung der im 
Umfeld möglicherweise vorkommenden Quartiere führen. Der Tatbestand des § 44 Abs. 1 
Nr. 3 BNatSchG ist somit nicht erfüllt. 
 
2.5.5 Tiere - Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
Für die derzeit  im Plangebiet lebenden Tierarten ergäben sich bei der Nichtdurchführung der 
Planung keine entscheidenden Veränderungen. Mit der sukzessiven Entwicklung von Pflan-
zengesellschaften würde sich vermutlich ein vermehrter Insektenreichtum einstellen, der den 
Vögeln und Fledermäusen als Nahrungsquelle zu Gute käme. Dies könnte im Zusammen-

                                                 
8 ebenda 
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hang mit einem nahezu störungsfreien Lebensraum zur weiteren Stabilisierung der Artenvor-
kommen führen.  
Bliebe die Fläche ohne Bebauung und ohne eine anderweitige Nutzung dergestalt, wie jetzt 
anzutreffen, so ständen hier für die  Artengruppe Reptilien, insbesondere für die Zauneid-
echse, potentiell geeignete Biotopstrukturen zur Verfügung. Außer besonnten und  offenen 
Flächen gibt es günstige Versteckmöglichkeiten (Holz, Steinhaufen), die sie als Lebens-
raumstrukturen für ihre Ansiedlung benötigen. Es ist jedoch abzusehen, dass in vergleichs-
weise kurzer Zeit vor allem die unbedeckten Flächen durch Pionierarten erobert werden und 
die Reptilien nur vorübergehend für sie gut geeignete Lebensbedingungen vorfinden. 
 
2.5.6 Tiere - Vermeidung, Verringerung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 
Vögel und Fledermäuse 

Der Artenschutzbeitrag empfiehlt folgende Maßnahme zur Vermeidung der Tötung von Ge-
hölz- und Höhlenbrütern oder die Zerstörung ihrer Entwicklungsformen:   

- Baumfällungen sind außerhalb der Brutzeit der ermittelten Vogelarten durchzuführen. 

- Vor der Fällung von Höhlenbäumen hat eine Kontrolle auf Individuen sowie Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten von Vögeln und Fledermäusen zu erfolgen. Bei einem Nach-
weis von mehrjährig genutzten Lebensstätten sind vor der Beseitigung Ausgleichs-
maßnahmen z. B. das Aufstellen von entsprechenden Nistkästen bzw. Fledermauskäs-
ten in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde durchzuführen. Ziel der Maß-
nahmen ist die Erhaltung der ökologischen  Funktion der von dem Eingriff betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang, so dass ein Verbot 
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG auszuschließen ist. Können die Verbotsvorschriften ge-
mäß § 44 Abs. 1 BNatSchG jedoch nicht eingehalten werden, ist ein Antrag auf Ertei-
lung einer Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG von den Verboten des besonde-
ren Artenschutzes bei der Unteren Naturschutzbehörde zu stellen. 

Die grünordnerischen Festsetzungen zum Erhalt und zur Anpflanzung von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen [siehe Kapitel C. 4.1.4] bewirken eine Bewahrung und 
Entwicklung von Lebensräumen, so dass dadurch Beeinträchtigungen auf die Tierwelt ver-
mieden, verringert bzw. ausgeglichen werden.   

Im Bebauungsplan wird der folgende Hinweis zum Artenschutz in die Planzeichnung und im 
Begründungstext aufgenommen: 

„Vor Durchführung von Baumaßnahmen und vor Beseitigung von Vegetationsbeständen ist 
zu prüfen, ob die artenschutzrechtlichen Verbotsvorschriften des § 44 Abs. 1 Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG 2009) für besonders geschützte Tierarten (z. B. Vögel, Fledermäu-
se) gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 b und Nr. 14 c BNatSchG eingehalten werden. Andernfalls sind 
bei der jeweils zuständigen Behörde artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigungen (§ 45 
Abs. 7 BNatSchG) einzuholen. Hieraus können sich besondere Beschränkungen/Auflagen 
für die Baumaßnahmen ergeben (z. B. Regelung von Bauzeiten, Herstellung von Ersatzquar-
tieren).“ 
 

2.5.7 Pflanzen - Ausgangssituation  
Pflanzen - potentiell natürliche Vegetation 

Unter potentiell natürlicher Vegetation werden Pflanzengesellschaften bezeichnet, die sich 
unter den gegenwärtigen Standortbedingungen entwickeln würden, wenn jeglicher menschli-
cher Einfluss unterbliebe. Das Wissen bzw. die Hypothese um eine mögliche Entwicklung 
von bestimmten Pflanzengesellschaften an einem Standort kann im Zusammenhang mit der 
Abwägung aller sonstigen Belange, Ziele und Bedingungen zu einer standortgerechten 
Pflanzenauswahl beitragen. 
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Der Landschaftsplan Potsdam weist in der Karte TK 1 - Potentiell natürliche Vegetation für 
das Plangebiet keine Angaben zu einer potentiell natürlichen Vegetation aus. Die Plange-
bietsfläche gehört zu einer als dichtes, bodenversiegeltes Siedlungsgebiet kartierten Fläche 
(Z01). In der näheren Umgebung sind folgende potentiell natürliche Vegetationen ausgewie-
sen: 
J 11 Straußgras-Eichenwald im Komplex mit Waldreitgras-Winterlinden-Hainbuchenwald 
F 23 Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchenwald im Komplex mit Faulbaum-Buchenwald. 

Pflanzen - Biotoptypen/Vegetation 

Das Plangebiet ist Teil eines insgesamt etwa 7,5 ha großen Geländes. Zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts entstand hier für das "Dr. Sinn Sanatorium" eine weitläufige und wohl sehr far-
benfrohe und abwechslungsreiche Garten- und Parkanlage nach den Plänen von Professor 
Peter Behrens. Die Klinikgebäude, Wandelhalle, Villa und das Pförtnerhaus entwarf der Ar-
chitekt Bruno Paul. Im Jahr 2010 wurden die Gebäude und noch erhaltenen Reste der Au-
ßenanlagen unter Denkmalschutz gestellt (siehe Denkmalliste Potsdam). 

Betrachtet man den heutigen Zustand, so ist es schwer, die ehemalige Parkanlage zu erken-
nen. Lediglich einzelne Altbäume, Reste von Baumreihen und Rhododendronbüsche erin-
nern daran. Teilweise kann man sich gehölzlose Flächen noch als einst angelegte weite Ra-
senflächen vorstellen, jedoch erobern Aufwuchs und Hochstaudenfluren auch diese Berei-
che. 

Das gesamte Plangebiet gilt gegenwärtig als Wald im Sinne des Waldgesetzes des Landes 
Brandenburg. Im Winter 2012/2013 sowie im August 2013 wurden die Baumbestände im 
westlichen und äußersten nördlichen Teil des Gebietes im Rahmen forstlicher Bewirtschaf-
tung teilweise gerodet. Die erforderliche Waldumwandlung nach LWaldG erfolgt im Zuge des 
Bebauungsplanverfahrens.  

Biotopkartierung 

Begehungen zur Biotopkartierung fanden am 16.04.2013, 01.06.2013 und 13.11.2013 statt.  
Die Kartierung der Biotoptypen wird auf Grundlage der "Biotopkartierung Brandenburg" Band 
2, vorgenommen. Im Kapitel I befindet sich die Karte Biotopkartierung als Anlage 1.  

Wie sich an der kurz umrissenen Darstellung der Entwicklung (ehemalige Parkanlage, Wald, 
Rodung) zeigt, ist eine eindeutige Zuordnung der Fläche zu einem Biotoptypen schwierig.  

Die gesamte Fläche gilt gemäß LWaldG als Wald und aus diesem Grund dem Biotoptyp 08 
Wälder und Forste zuzuordnen. 

Die westliche und äußerste nördliche Fläche lässt sich gemäß Biotopkartierung Brandenburg  
beschreiben als Kartiereinheit: 

08281 Vorwälder trockener Standorte (WVT) 
Auf diesen Flächen wurden Rodungen vorgenommen. Die nunmehr gerodeten Flächen bil-
den auf Grund des noch vorhandenen Samen- und Vegetationspotentials (Diasporenvorrat) 
die Voraussetzung für eine beginnende Sukzession, die in ihrem Verlauf zu Abfolgen von 
Pflanzen- und Tiergesellschaften [siehe Kapitel C. 2.5.9 Pflanzen - Prognose des Umweltzu-
standes bei Nichtdurchführung der Planung] führt, den sogenannten Vorwäldern.  

In den Randbereichen der als Rodung zu kartierenden Fläche sind einzeln stehende Bäume 
auf einem Streifen von durchschnittlich 12 m Breite verblieben. Dieser Baumstreifen setzt 
sich überwiegend aus Kiefer (Pinus spec.), Eiche (Quercus spec.), Ahorn (Acer spec.) und 
Robinien (Robinia pseudoacacia) zusammen. Die lockere Strauchschicht besteht aus Auf-
wuchs der vorkommenden Baumarten und aus Sträuchern, wie z. B. Johannisbeere (Ribes 
spec.), Schneebere (Symphoricarpus albus) und Mahonie (Mahonia aquifolium). An der 
nördlichen Plangebietsgrenze gibt es mehrere hohe Rhododendronbüsche, die der Zeit ent-
stammen, als hier ein Park angelegt und genutzt wurde.  
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Gemäß Landschaftsplan Potsdam bzw. KAULE-Bewertung9 sind Vorwälder trockener Sta-
norte als Biotoptyp 08.28.01 kartiert. Da es sich jedoch nicht um Vorwald im eigentlichen 
Sinne handelt, sondern diese Flächen lediglich den möglichen Beginn einer Sukzession dar-
stellen, werden Abschläge berücksichtigt und der biotische Naturhaushaltswert10 mit 1,4 be-
wertet. 

Die bestehende Ausprägung des Biotops ist weder geschützt noch gefährdet. 

Der östliche Teil des Plangebietes (zukünftige öffentliche Grünfläche) ist folgender Kartier-
einheit zuzuordnen: 

08290 Naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit heimischen Baumarten 
Die Einordnung zur Kartiereinheit 08290 orientiert sich an den allgemeinen Kartierungshin-
weisen zu Wälder und Forsten, wonach naturnah strukturierte Waldbestände aus heimischen 
Baumarten, die sich auf Grund einer anthropogenen Überformung keiner natürlichen Wald-
gesellschaft zuordnen lassen, dieser Einheit zuzuschreiben sind. 
Der Baumbestand ist in diesem Teilbereich mehr oder weniger dicht stehend und wechselt 
sich mit unbestockten Flächen (ehemalige Rasenflächen der Parkanlage) ab. Auch hier sind 
heimische Baumarten vorherrschend, z. B. Kiefer (Pinus spec.), Eiche (Quercus spec.), 
Spitz-Ahorn (Acer platanoides), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) sowie die Robinie (Robi-
nia pseudoacacia), die ursprünglich aus Nordamerika stammt.  

Auf den beschatteten Bodenflächen wachsen z. B. Springkraut  (Impatiens glandulifera), 
Schöllkraut (Chelidonium majus) und Maiglöckchen (Convallaria majalis). Vergißmeinnicht 
(Myosotis spec.), Johanniskraut (Hypericum perforatum), Gewöhnliche Distel (Cirsium perfo-
ratum), Goldrute (Solidago virgaurea) und Vogelmiere (Stellaria media) sind auf den son-
nenbeschienen Flächen zu finden. 

Vorkommen streng geschützter Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie wurden 
nicht festgestellt, sie sind auch auf Grund der vorherrschenden Bedingungen und Verhältnis-
se nahezu auszuschließen. 

Gemäß Biotopkartierung Brandenburg sind Bestände, die dieser Kartiereinheit zugeordnet 
werden, nicht gefährdet und gemäß § 18 BbgNatSchAG nicht geschützt. 

Gemäß Landschaftsplan Potsdam bzw. KAULE entspricht dieser Waldbaumbestand dem Bi-
otoptyp 08.51.8 Laub-Nadel-Mischung, Hauptbaumart Eiche, Nebenbaumart Kiefer, dessen 
Biotopwert zwischen 6 bis 7 (hohe Wertigkeit) liegt. Der zugehörige Naturhaushaltswert be-
trägt 1,8 bis 2,0. Die entsprechenden abiotischen Funktionen haben mit einem Naturhaus-
haltswert von 2,0  ebenfalls eine hohe Wertigkeit. 

Dieser Teil des Plangebietes wird als öffentliche Grünfläche festgesetzt und soll zu einer 
Parkanlage mit Spielplatz entwickelt werden.  
Hinweis  
Der Landschaftsplan Potsdam ordnet gemäß der Biotopbewertung nach KAULE das gesamte Plan-
gebiet der "Biotopstufe 7 - regional bedeutsam" zu, als Teil der unbebauten und Bäumen und Wald 
bestandenen Fläche, die sich zwischen der Großbeerenstraße im Norden, der Bebauung entlang der 
Grotrianstraße im Westen, der Bebauung entlang der Ziolkowskistraße im Süden und bis zum Wald-
hornweg im südöstlicher Richtung erstreckt. Der Biotopstufe 7 werden Gebiete mit überörtlicher und 
regionaler Bedeutung zugeordnet. Als Bewertungskriterien dürfte hier die Deutung der Fläche als Park 
mit altem Baumbestand ausschlaggebend gewesen sein. Auf Grund des aktuellen Status Wald im 
Sinne des Waldgesetzes von Brandenburg einhergehend mit der forstlichen Bewirtschaftung ist die 
Einordnung in die Biotopstufe 6 (örtliche Bedeutung mittlerer Wertigkeit) zutreffender. 
Die Biotopbewertung nach KAULE ist in 9 Stufen eingeteilt, wobei der Stufe 9 Gebiete mit internatio-
naler und gesamtstaatlicher Bedeutung sowie Gebiete mit besonderer Bedeutung auf Landesebene 
zuordnet. Als Stufe 1 werden z. B. Innenstädte, Industriegebiete und Hauptverkehrsstraßen bewertet. 

                                                 
9 KAULE, Gieselher (1991): Arten- und Biotopschutz. Verlag Eugen Ulmer. Stuttgart. 
10 Arbeitshilfe „Naturhaushaltswert“ 
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An das Plangebiet angrenzende Biotope: 

12241 Zeilenbebauung mit Parkbaumbestand, intensiv gepflegter Rasen 
 (Wohnbebauung entlang der Grotrian- und Ziolkowskistraße) 

12273 Moderne Stadtvillenbebauung 
 (Wohnbebauung an der Großbeerenstraße) 

12261 Einzel- und Reihenhausbebauung mit Ziergärten  
 (an der Wildeberstraße) 
 
2.5.8 Pflanzen - Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
Für die Errichtung des Baugebietes WR und die Anlage der privaten Straßenverkehrsflächen 
wird eine Fläche von insgesamt 18.695 m² in Anspruch genommen. Diese Fläche stellt sich 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt überwiegend als Fläche ohne Baum- und Vegetationsbestand 
dar, so dass Vegetationsverluste nicht zu bilanzieren sind. Die überbauten und versiegelten 
Flächen, deren Anteil 8.825 m² beträgt, stehen jedoch als potentieller Lebensraum für Tiere 
und Pflanzen nicht mehr zur Verfügung. Entsprechend der geplanten Bebauung und Nut-
zung werden sich im Plangebiet Freiflächen im Siedlungsbereich als Biotope entwickeln, die 
einem gewissen Nutzungsdruck unterliegen und deren Naturhaushaltswert nur von einge-
schränkter bzw. mittlerer Wertigkeit sein wird [siehe Kapitel I, Anlage 3, Tabelle 2a]. 

In den Randbereichen des Baugebietes WR sind Waldbäume vorhanden, die auch zukünftig 
erhalten bleiben und bei Abgang durch gleichartige Neupflanzungen zu ersetzen sind. Mit 
Hilfe von Baumpflanzungen und gärtnerischer Gestaltung soll sich auf den nicht überbauba-
ren Grundstücksflächen des Baugebietes WR ein „Waldparkcharakter“ entwickeln.  

Baumpflanzungen werden auch den Straßenverlauf der privaten Verkehrsflächen begleiten. 

Gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 2 Brandenburgischer Bauordnung11 (BbgBO) sind die nicht mit Ge-
bäuden oder vergleichbaren Anlagen überbauten Flächen der bebauten Grundstücke zu be-
grünen und zu bepflanzen.   

Das gesamte Plangebiet (ca. 2,6 ha) gilt als Wald im Sinne des LWaldG. Um die Planung 
verwirklichen zu können, ist die Umwandlung von Wald im gesamten Geltungsbereich in eine 
andere Nutzungsart vorzunehmen. Das betrifft auch die öffentliche Grünfläche, obwohl diese 
Fläche im Wesentlichen so erhalten bleibt.  

Streng geschützte Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie waren nicht festzustel-
len und sind daher von Eingriffen nicht betroffen. 

Sind Baumfällungen nach dem abgeschlossenen Waldumwandlungsverfahren nicht zu ver-
meiden oder aus Verkehrssicherungspflicht erforderlich, so bedarf es einer Genehmigung 
durch die untere Naturschutzbehörde. Baumverluste sind gemäß den geltenden Bestimmun-
gen12 auszugleichen.  
 
2.5.9 Pflanzen - Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
Auf den gerodeten Bestandsflächen werden sich sonnen- und trockenheitsliebende Gräser 
und Stauden ansiedeln. Es ist davon auszugehen, dass sich verstärkt Bestände ruderaler 
Pionierarten ausbilden. Das Schmalblättrige Weidenröschen (Epilobium angustifolium) und 
das Wald-Greiskraut  (Senecio sylvaticus) zählen zu diesen Pionierarten. Den Pionierarten 
folgen in der Entwicklung der Pflanzengesellschaften bei aufgelassener Nutzung der Be-

                                                 
11 Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. September 2008 
(GVBl. I/08, Nr. 14, S.226, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. November 2010 (GVBl. I/10, 
 Nr. 39) 
12 Verordnung zum Schutz der Bäume als geschützte Landschaftsbestandteile der Stadt Potsdam (Potsdamer 
Baumschutzverordnung - PBaumSchVO) vom 11. Februar 2003 
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wuchs mit ausdauernden Gräsern und Stauden. Durch die auf den Flächen stattfindende 
Humusablagerung werden auch nährstoffarme Böden mehr und mehr durch Sträucher wie  
z. B. Himbeere (Rubus idaeus) und Brombeere (Rubus fruticosus) besiedelt. Die Vegetation 
der Fläche wird wieder dichter, lichtbedürftige Arten werden verdrängt. 

Der Waldbestand, der als öffentliche Grünfläche festgesetzt werden soll, wird bei ausblei-
bender Umsetzung der Planung keine Veränderung erfahren; die vorhandene Wertigkeit 
bleibt bestehen. 
 
2.5.10 Pflanzen - Vermeidung, Verringerung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 
Durch die städtebauliche Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche auf knapp 30 % der Ge-
samtfläche werden mögliche anlagebedingte Beeinträchtigungen vermieden. Der relativ ge-
ringe Versiegelungsgrad (festgesetzte Grundfläche von 3.300 m² statt max. zulässiger 
Grundfläche von 5.650 m²) verringert die Beeinträchtigungen vorhandener Biotope. 

Zur weiteren Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen auf das Schutzgut 
Tiere und Pflanzen werden Festsetzungen zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonsti-
gen Bepflanzungen getroffen (Baum- und Gehölzbestand an der südlichen Plangebietsgren-
ze). 

Die Festsetzungen zur Pflanzung von standortgerechten, gebietsheimischen Bäumen auf 
den nicht überbaubaren Grundstücksflächen und auf Flächen innerhalb der privaten Stra-
ßenverkehrsflächen wirken multifunktional auf die Schutzgüter Boden, Wasser, Luft/Klima 
und Landschaftsbild und dienen im gleichen Maße auch zum Ausgleich von Beeinträchtigun-
gen, die auf die Biotope festgestellt wurden. 

Die grünordnerischen Festsetzungen [Kapitel C. 4.1.4] werden rechtsverbindlich in den Be-
bauungsplan übernommen. 

Der Ausgleich für in Anspruch genommene Waldflächen bzw. in eine andere Nutzungsart 
umzuwandelnde Flächen (=Biotop Wald) erfolgt nach den Vorschriften des LWaldG und sind 
im städtebaulichen Durchführungsvertrag zu regeln. 
 
2.6 Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 
2.6.1 Einschlägige Ziele in Fachgesetzen und Fachplanungen 
Zielaussage Fachgesetze und Fachplanungen Quelle 
 
-  Erhaltung und Entwicklung des baukulturellen Orts- und Landschaftsbildes 

§ 1 Abs. 5 BauGB, 
BNatSchG, 
BbgNatSchAG 
  

 
2.6.2 Ausgangssituation 
Da sich das Waldbiotop auf dem überwiegenden Teil der Plangebietsfläche als gerodete 
Fläche und damit als Ausgangslage für eine mögliche Sukzession zu Vorwäldern trockener 
Standorte darstellt, ist die Wertigkeit des Orts- und Landschaftsbilds als gering einzuschät-
zen. 
Der verbliebene Baum- und Gehölzbestand an den Rändern des Plangebietes und innerhalb 
der künftigen öffentlichen Grünfläche bestimmen von den angrenzenden Bereichen aus be-
trachtet, weiterhin das Landschaftsbild. Die Pflege des Gehölzbestandes und der baum- und 
strauchlosen Flächen ist bisher unterblieben. Die daraus resultierende optische Erlebbarkeit 
wird subjektiv unterschiedlich wahrgenommen. Aufwuchs, der sich jedoch unkontrolliert aus-
breitet und die Entwicklung einer vielfältigen und artenreichen Bodenvegetation behindert, ist 
für das Landschaftsbild objektiv als gering zu bewerten. 

Geomorphologische Formen sind nicht vorhanden und erlebbar.  
 

TOP 4.1



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 33  „Waldpark Großbeerenstraße“ Kapitel C - Umweltbericht 
__________________________________________________________________________ 
 

 
- 56 - 

 

2.6.3 Prognose des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 
Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes wird das bestehende Landschaftsbild neu gestal-
tet. Die geplante Wohnbebauung wird sich in die vorhandene, nördlich angrenzende Wohn-
bebauung  an der Großbeerenstraße (Mehrfamilienhaus/Stadtvilla) einfügen, ebenso an die 
Wohnbebauung, die nach § 34 BauGB errichtet wurde. Im Kontext mit der Entwicklung des 
gesamten Geländes, vor allem mit der Sanierung der unter Denkmalschutz stehenden Kli-
nikgebäuden, ist das Bauvorhaben dafür geeignet, gemäß § 1 Abs. 5 BauGB das Orts- und 
Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.  
 
2.6.4 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
Erfolgt keine Bebauung des Plangebietes sind die Folgen für das Landschaftsbild davon ab-
hängig, ob eine Wiederaufforstung erfolgt oder die Fläche sich selbst überlassen bleibt. In 
Anbetracht der Tatsache, dass die ehemaligen, unter Denkmalschutz stehenden Klinikge-
bäude saniert wurden einschließlich der dort angrenzenden Außenanlagen, ist eine Nut-
zungsauflassung oder eine Neuaufforstung der Fläche eher negativ zu bewerten.  
 
2.6.5 Vermeidung, Verringerung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 
Die Erhaltung von Baumbestand im Baugebiet WR sowie die geplanten Baumneupflanzun-
gen auf den nicht überbaubaren Flächen dienen dem Ziel, eine Wohnbebauung mit Wald-
parkcharakter zu schaffen. Die Erhaltung des Waldbaumbestandes auf ca. 30 % der Fläche 
und deren Festsetzung als öffentliche Grünfläche unterstützt diese Gestaltungsabsicht. 

Baumneupflanzungen innerhalb der privaten Straßenverkehrsfläche sollen den Straßenraum 
gliedern und dienen somit der Verringerung von Eingriffen in das Landschaftsbild. 

Die getroffenen grünordnerischen Festsetzungen und  Empfehlungen zielen darauf ab, dass 
Grünstrukturen erhalten und entwickelt werden, die in ihrer Gesamtheit und ihrem Wirkungs-
gefüge das Landschaftsbild positiv prägen.  

Desweiteren tragen die städtebaulichen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung (zu-
lässige Grundfläche in Höhe von 3.300 m² entspricht einer GRZ von etwa 0,23 und die Zu-
lässigkeit von max. 4 Vollgeschossen) sowie sonstige Gestaltungsfestsetzungen (z. B. die 
Beschränkung in der Bauweise auf Einzelhäuer) dazu bei, erheblichen Eingriffe in das 
Schutzgut Landschaftsbild vermieden. 
 
2.7 Ausgangslage für den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung 

insgesamt 
2.7.1 Einschlägige Ziele in Fachgesetzen und Fachplanungen 
Zielaussage Fachgesetze und Fachplanungen Quelle 
-  Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt § 1 Abs. 5 BauGB, 

 
-  Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen  
 Umwelteinwirkungen durch Geräusche und dessen Vorsorge 

TA Lärm 
 
 

-  Sicherung eines ausreichenden Schallschutzes als Voraussetzung für gesunde 
 Lebensverhältnisse der Bevölkerung 

DIN 18005 

 
2.7.2 Ausgangssituation 
Hinsichtlich Schutzgut Mensch sind Fragen des Wohlbefindens und der Gesundheit zu be-
trachten. Gegenstand der Umweltprüfung sind mögliche Beeinträchtigungen vor allem der 
Wohnnutzung und Erholung durch schädliche Immissionen (vor allem Lärm, elektromagneti-
sche Felder), durch Altlasten im Boden und Grundwasser. 
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Im Plangebiet selbst sind keine Lärmquellen vorhanden. Den Kartenunterlagen des Land-
schaftsplanes Potsdam ist zu entnehmen, dass das Plangebiet außerhalb von Bereichen mit 
Werten, die tagsüber über 55 dB(A) und nachts über 45 dB(A) betragen, liegt. 

Bodenverunreinigungen und Altlasten sind nicht bekannt.  

Durch Freileitungen oder Erdkabel verursachte elektromagnetische Felder sind nicht be-
kannt.  
 
2.7.3 Prognose des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 
Bei der vorgesehenen Bebauung handelt es sich um ein Reines Wohngebiet. Im Rahmen 
der Bauleitplanung werden Bebauungspläne im Allgemeinen nach der DIN 18005 beurteilt. 
Für Reine Wohngebiete werden darin folgende schalltechnische Orientierungswerte ge-
nannt: tags 50 dB, nachts 40 dB bzw. 35 dB.  
Auf Grund des Abstandes zu Lärmquellen (z. B. Großbeerenstraße), vorgelagerter Bebau-
ung sowie auf Grund des vorhandenen Baumbestandes ist davon auszugehen, dass die 
Richtwerte eingehalten werden. 

Bau- und nutzungsbedingte Lärmemissionen, die sich schädlich auf das Wohlbefinden be-
nachbarter Bewohner auswirken könnten, sind nicht zu erwarten. 

Durch die Bebauung ist mit einer leichten Verkehrszunahme (Anliegerverkehr) in und um das 
Gebiet zu rechnen. Damit ist eine geringfügige Erhöhung der Abgasbelastung verbunden.  

Die Beeinträchtigungen sind nicht erheblich. 
 
2.7.4 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
Unterbleibt eine Bebauung ergeben sich für den Menschen und seine Gesundheit keine Ver-
änderungen. 
 
2.7.5 Vermeidung, Verringerung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 
Da keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten sind, werden keine Maßnahmen erforder-
lich. 
 
2.8 Schutzgut Kultur und andere Sachgüter 
2.8.1 Einschlägige Ziele in Fachgesetzen und Fachplanungen 
Zielaussage Fachgesetze und Fachplanungen Quelle 
Schutzgut Kultur/Denkmalpflege: 
- Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und Umbau 
 vorhandener Ortsteile 
-  Berücksichtigung der Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der 
 Denkmalpflege 
-  Berücksichtigung erhaltenswerter baulicher Anlagen von geschichtlicher,  
 künstlerischer und städtebaulicher Bedeutung 

§ 1 Abs. 6 Satz 4, 5 und 7 d 
BauGB 
Brandenburgisches Denkmal-
schutzgesetz (BbgDSchG)13 
 

Sachgüter: 
- Sachgut Wald 

Waldgesetz des Landes 
Brandenburg (LWaldG); 
Gemeinsamer Erlass des MIR 
und des MLUV vom 
14.08.200814 

 
                                                 
13 Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg“ (BbgDSchG) vom 24.05.2004 
(GVBl.Bbg. Nr. 9, S. 215ff.) 
14 Gemeinsamer Erlass des Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung (MIR) und des Ministeriums für 
Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz (MLUV) zur Anwendung des § 8 Abs. 2 Satz 3 LWaldG 
auf Bebauungspläne vom 14.08.2008 
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2.8.2 Ausgangssituation 
Schutzgut Kultur/Denkmalpflege 

Auf den östlich an das Plangebiet angrenzenden Grundstücksflächen befinden sich das Sa-
natorium Dr. Richard Sinn mit Krankenhaustrakten (Haus 1, Haus 3), Wandelhalle (Haus 2), 
Villa (Haus 4), Pförtnerhaus (Haus 8) und Außenanlagen, welche nach § 3 Abs. 1 und 2  
BbgDSchG mit Datum vom 03.03.2010 in die Denkmalliste des Landes Brandenburg einge-
tragen sind. Bei Planungen im Bereich des Bebauungsplangebietes sind daher die Belange 
des Umgebungsschutzes des benachbarten Denkmals zu beachten. 

Im Plangebiet sind bisher keine Bodendenkmale bekannt. Bodendenkmale sind im Boden 
verborgen und werden zumeist nur durch Zufall während der Tiefbauarbeiten entdeckt. Mit 
einem Auftreten ist jederzeit zu rechnen. Werden Bodendenkmale gefunden, gelten die Be-
stimmungen gemäß dem Brandenburgischen Denkmalschutzgesetz. 

Sachgut Wald 

Gemäß § 2 Abs. 1 LWaldG gilt jede mit Forstpflanzen (Waldbäumen und Waldsträuchern) 
bestockte Grundfläche als Wald im Sinne des Gesetzes. Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 LWaldG 
gelten auch kahl geschlagene und verlichtete Grundflächen als Wald. In diesem Sinne ist 
das gesamte Plangebiet als Wald gemäß LWaldG zu betrachten und ein schützenswertes 
Sachgut. 
 
2.8.3 Prognose des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 
Schutzgut Kultur/Denkmalpflege 

Die geplante Bebauung beeinträchtigt in keiner Weise direkt oder indirekt den denkmalge-
schützten Gebäudekomplexes des Sanatoriums Dr. Sinn. Die Erhaltung einer verhältnismä-
ßig großen mit Bäumen bestandenen Fläche (öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung 
Park) wird, wenn man die „moderne Wohnhausbebauung“ gern abgetrennt von der histori-
schen Bebauung wissen möchte, als „Sichtschutz“ dienen. Gleichwohl kann hier im Sinne 
des Denkmalschutzes mit der Entwicklung der Fläche zum Park eine Anlage entstehen, die 
dem baulichen Denkmalkomplex förderlich ist. 

Sachgut Wald 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes bedingt eine Umwandlung von Wald in eine andere 
Nutzungsart. Gemäß § 8 Abs. 1 LWaldG darf Wald nur mit Genehmigung der unteren Forst-
behörde in eine andere Nutzungsart umgewandelt werden. Der Genehmigung steht gleich, 
wenn in einem rechtskräftigen Bebauungsplan nach § 30 des Baugesetzbuches eine ander-
weitige Nutzung vorgesehen ist, sofern darin die hierfür erforderlichen naturschutz- und forst-
rechtlichen Kompensationen zum Ausgleich der nachteiligen Wirkungen festgesetzt sind.  

Basierend auf den vorgenannten gesetzlichen Grundlagen wird das Verfahren zur Waldum-
wandlung im vorliegenden Bebauungsplanverfahren abhandelt.  

Für die Errichtung des Baugebietes WR und die Anlage der Straßenverkehrsflächen wird ei-
ne Waldfläche in einer Größe von 18.695 m² in Anspruch genommen. Der verbleibende Teil 
des Geltungsbereiches von 7.958 m² bleibt in seinem Baumbestand erhalten und wird als öf-
fentliche Grünfläche (Parkanlage) festgesetzt. 
 
2.8.4 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
Schutzgut Kultur/Denkmalpflege 

Aus denkmalpflegerischer Sicht gesehen, ist, vergleichbar mit der Prognose zum Land-
schaftsbild, eine Nutzungsauflassung oder eine Neuaufforstung der Fläche eher negativ zu 
bewerten.  
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Sachgut Wald 

Wenn der Bebauungsplan nicht als Satzung beschlossen und der Antrag zur Waldumwand-
lung zurückgezogen wird, bleibt das Plangebiet Wald im Sinne des LWaldG. 
 
2.8.5 Vermeidung, Verringerung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 
Schutzgut Kultur/Denkmalpflege 

Die Umsetzung der Planung ist nicht mit einer nachteiligen Auswirkung auf die Belange des 
Denkmalschutzes verbunden. Die grünordnerischen Festsetzungen und Maßnahmen sind 
dem Denkmalschutz in allen Belangen dienlich. 

Sachgut Wald 

Gemäß § 8 Abs. 3 LWaldG sind die nachteiligen Wirkungen einer Umwandlung für die 
Schutz- oder Erholungsfunktion des Waldes auszugleichen. Dies wird auf den Ausgleich für 
die durch Waldumwandlung verursachten Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des 
Landschaftsbildes nach Naturschutzrecht angerechnet, so der Gesetzestext. 
Diese komplexe Ersatzmaßnahme wird auf eine Fläche von 2,70 ha umgesetzt. Auf ehema-
ligem intensiv genutztem Ackerland in der Gemarkung Golßen wird Edel-Laubmischwald 
aufgeforstet. Diese Maßnahme ist mittels Städtebaulichen Vertrag zu sichern.  
Weitere Ausführungen zur externen Ausgleichsmaßnahme sind dem Kapitel C. 4.1.3 zu ent-
nehmen. 
 

3. Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern  

Die zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen sich gegenseitig in unterschiedlichem Maße. 
Dabei sind Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern so wie auch komplexe 
Wirkungsgefüge zu betrachten.  
Beim derzeitigen Stand der Bestandserfassung sind keine relevanten, über die bereits be-
schriebenen Auswirkungen hinausgehenden Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten 
Umweltschutzgütern zu erkennen. 
 

4. Gesamtbewertung der Umweltauswirkungen 

4.1 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger 
Auswirkungen 

4.1.1 Vermeidung und Minimierung 
Es werden folgende Festsetzung und Regelungen zur Vermeidung und zur Minderung von 
nachteiligen Umweltauswirkungen getroffen: 

Städtebauliche Maßnahmen/Landschaftsbild 

- Unterschreitung der nach § 17 Abs. 1 BauNVO möglichen Obergrenzen des Maßes der 
baulichen Nutzung bei Grund- und Geschossflächen 

- Zahl der Vollgeschosse in Bezug auf Nachbarbebauung  
- Ausweisung von Baugrenzen 
- Bauweise: Beschränkung auf Einzelhäuser 
- Stellplätze sind nur innerhalb der Straßenverkehrsflächen zulässig (Ausnahme: z. B. 

Behindertenstellplätze) 

Naturschutzrechtliche Maßnahmen 

− Unterschreitung der nach § 17 Abs. 1 BauNVO möglichen Obergrenzen des Maßes der 
baulichen Nutzung bei Grundflächen 

− Versickerung des gesamten anfallenden Niederschlagswassers im Plangebiet 
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− Festsetzung von wasser- und luftdurchlässigen Wegebelägen bei Wegen und Stellplät-
zen 

− Erhaltung von Baumbestand 
− Baumfällungen außerhalb der Brutzeit (Oktober bis Februar) 
− Kontrolle von zu fällenden Höhlenbäumen auf Individuen und Lebensstätten 
 
4.1.2 Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Plangebietes 
Als ausgleichswirksame Festsetzungen sind vorgesehen: 

Baugebiet WR: 

- Bei Abgang von Bäumen, für die eine Erhaltungsbindung festgesetzt ist, sind Ersatz-
pflanzungen vorzunehmen.  

- Es ist je 200 m² angefangene, nicht überbaubare Grundstücksfläche mindestens ein 
standortgerechter, gebietsheimischer Laubbaum mit einem Stammumfang von mindes-
tens 18/20 cm zu pflanzen unter Anrechnung vorhandener Bäume. 

Straßenverkehrsfläche: 

- Innerhalb der privaten Straßenverkehrsfläche sind mindestens 20 Laubbäumen zu 
pflanzen. 

Die Entsiegelung des Weges und der baulichen Anlage wird nicht explizit festgesetzt, da dies 
im Rahmen der Baufeldfreimachung und Bebauung erfolgt.  

Für die Pflanzgebote wir die Verwendung von Arten der Pflanzenlisten empfohlen [siehe Ka-
pitel I, Anlage 7]. 
 
4.1.3 Externe naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen und Waldersatz 
Innerhalb des Geltungsbereiches können nicht alle naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaß-
nahmen untergebracht werden. Verbleibender Kompensationsbedarf wird im Zusammen-
hang mit den Ersatzmaßnahmen, die sich nach geltendem Forstrecht aus der Waldumwand-
lung ergeben, außerhalb des Geltungsbereiches umgesetzt. Die Herleitung des Kompensati-
onsumfanges ist dem Kapitel C. 4.2.2  zu entnehmen. 

1. Art und Umfang der Kompensationsmaßnahme 

Die Aufforstungsfläche liegt im Baruther Urstromtal, im Naturraum Mittlere Mark, in der Ge-
markung Golßen, Flur 13, Flurstück 36. Die erforderliche Flächengröße der Erstaufforstung 
beträgt nach Forstrecht 24.664 m². Diese Fläche beinhaltet auf Grund der Erhöhung des Na-
turhaushaltswertes einen anteiligen Kompensationsumfang nach Naturschutzrecht. Zuzüg-
lich sind weitere 2.285 m² nach Naturschutzrecht im Zusammenhang mit der Erstaufforstung 
nach Forstrecht außerhalb des Geltungsbereiches auszugleichen. Es ergibt sich somit eine 
Gesamtfläche von 26.949 m², also rund 2,7 ha, die aufzuforsten ist. 
 
Übersicht zu den Flurstücken der Ersatzmaßnahmen 
 

Naturraum Gemarkung Flur Flurstück Gesamtgröße m² 
Mittlere Mark Golßen 13 36  27.000 
Summe     27.000 

 
Die Fläche, die als Ersatzfläche nach § 8 LWaldG anerkannt ist, wird im Herbst 2015 mit E-
del-Laubwald im Raster von ca. 2 m x 1,50 m, ca. 3.000/ha, aufgeforstet. Derzeit ist die Flä-
che als intensiv gedüngtes und befahrenes Ackerland zu beschreiben. 

Nach SCAMONI15 sind diese Flächen dem Wuchsbezirk Baruther Tal im Mittelbrandenburgi-
schen Kiefern-Traubeneichenwaldgebiet zuzuordnen. Die grundwasserbeeinflussten Stand-
                                                 
15 SCAMONI, Alexis (1960): Waldgesellschaften und Waldstandorte. Akademie-Verlag Berlin. 
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orte sind für eine ganze Reihe Waldgesellschaften geeignet, von Carici-Alnetum (Erlenwald), 
über das Pado-Fraxinetum (Traubenkirschen-Erlen-Eschenwald) zum Polytricho-Carpinetum 
(Widerton-Stieleichen-Hainbuchenwald). Aus der Bodenkarte von Brandenburg ist zu erfah-
ren, dass im Bereich der geplanten Ersatzflächen als Bodenart schwach lehmiger Sand an-
steht bei überwiegend hohem und verbreitet mittlerem Grundwassereinfluss.  

2. Maßnahmebeschreibung 

a) Pflanzenanzahl: 
Die Pflanzung erfolgt in Abstimmung mit der zuständigen Forstverwaltung mit zertifizierten 
Gehölzen nach Forstvermehrungsgesetz. Die Fläche wird im Verband 2 m x 1,50 m; 3.000 
Stück/ha, bepflanzt. An den Waldrändern erfolgt die Pflanzung im Verband 2 m x 2 m. 

b) Baumart: 
Als Hauptbaumarten werden Schwarz-Erle und Sand-Birke den zukünftigen Wald prägen. 
Stiel-Eiche, Berg-Ahorn und Flatter-Ulme (zus. ca. 20%) bilden die Nebenbaumarten.  
Zu den Waldaußenrändern wird ein stufiger Waldmantel mit Waldsträuchern und Bäumen 2. 
Ordnung zur langfristigen Stabilisierung des Waldbestandes aufgebaut. Als Gehölzarten 
werden verwendet: Pfaffenhütchen, Schneeball, Hartriegel, Europäische Trauben-Kirsche, 
Vogel-Kirsche und Feld-Ahorn. 

Übersicht zu Baumarten, Flächenanteile, Pflanzverbände und Sortimente der Erstauf-
forstung 
 
Erstauf- 
forstungs-
fläche 

  
Baumart 

Flächen- 
anteil 
(%) 

Pflanz- 
verband 
(m) 

Sortiment/Höhe 
(m) 

Schwarz-Erle 2jähriger Sämling, 20-40 

Sand-Birke 
70 2,0 x 1,5 

2jähriger Sämling, 20-40 

Stiel-Eiche 2jähriger Sämling, 20-40 

Berg-Ahorn 2jähriger Sämling, 20-40 

Flatter-Ulme 

20 2,0 x 1,5 

2jähriger Sämling, 20-40 

Pfaffenhütchen 2jähriger Sämling, 30-50 

Schneeball 2jähriger Sämling, 30-50 

Hartriegel 2jähriger Sämling, 30-50 
Europäische Trauben-
Kirsche 2jähriger Sämling, 30-50 

Vogel-Kirsche 2jähriger Sämling, 30-50 
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Feld-Ahorn 

10 2,0 x 2,0 

2jähriger Sämling, 30-50 
 
c) Pflege: 

Die Pflege wird nach Bedarf geregelt, voraussichtlich in den ersten zwei Jahren 1- bis 2-mal 
im Jahr. 

3. Fristsetzung für Maßnahmedurchführung 

Die Pflanzung soll im Herbst 2015 durchgeführt werden, spätestens im Dezember 2015 ab-
geschlossen sein. 

4. Zeitpunkte der Zwischen- und Schlussabnahmen 

Zwischenabnahmen erfolgen nach Absprache. Die Schlussabnahme wird voraussichtlich 
2020 nach der Vegetationsperiode durchgeführt. 
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5. Sicherheitsleistung 

Sicherheitsleistungen werden in einem städtebaulichen Durchführungsvertrag zur Umset-
zung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 33 „Waldpark Großbeerenstraße“ der 
Landeshauptstadt Potsdam geregelt. 

6. Besondere Genehmigungstatbestände 

Erstaufforstungsgenehmigung liegt vor. 

7. Flächenverfügbarkeit durch unwiderrufliche Sicherung der Ersatz- und Ausfgleichsflächen 
bis zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme. 

Die Flächenverfügbarkeit wird in dem Vertrag über die Zurverfügungstellung von Ausgleichs-
/ Ersatzmaßnahmen zwischen dem Vorhabenträger und dem dienstleistenden Unternehmen 
sowie in dem öffentlich-rechtlichen Städtebaulichen Vertrag zur Sicherung von externen 
forst- und naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen mit dem Dienstleister gesichert.  
 
4.1.4 Grünordnerische Festsetzungen 
In den Bebauungsplan werden folgende Festsetzungen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich von Beeinträchtigungen übernommen: 

Baugebiet WR 
1 Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen [§9 (1) Nr. 25b BauGB)] 
 Auf der gekennzeichneten Fläche A mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Er-

haltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ist der waldartige 
Baumbestand zu erhalten und eine Baumdichte von mindestens 3 Bäumen pro 
100 m² sicherzustellen. Bei Abgang von Bäumen sind hochstämmige Bäume mit ei-
nem Stammumfang von mindestens 18/20 cm zu pflanzen. Es wird die Verwendung 
von Arten der Pflanzenliste 1 empfohlen. 

Begründung: Ziel der Festsetzung ist der Erhalt von mehr oder weniger geschlossenem 
Baumbestand als gliederndes städtebauliches Element im südlichen Randbereich des Bau-
gebietes WR. Bei Abgang sind Bäume in entsprechender Qualität und Art nachzupflanzen. 
Durch den Erhalt der Bäume werden die Beeinträchtigungen für die im Plangebiet vorkom-
menden Tierarten, die zwar als gering einzustufen sind, teilweise vermieden bzw. minimiert. 
Der Erhalt des Baumbestandes trägt des Weiteren auch zur Verbesserung des Kleinklimas 
bei.  

2 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen [§9 (1) Nr. 
25a BauGB) 

 Im Baugebiet WR ist je 200 m² angefangene, nicht überbaubare Grundstücksfläche 
mindestens ein standortgerechter, gebietsheimischer Laubbaum mit einem Stamm-
umfang von mindestens 18/20 cm zu pflanzen.  

 Bei der Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden Bäume sind vorhandene Bäume ein-
zurechnen, sofern sie den oben genannten Anforderungen an Art und Qualität ent-
sprechen. 

 Es wird die Verwendung von Arten der Pflanzenliste 1 empfohlen. 

Begründung: Die Festsetzung 2 soll bewirken, dass sich ergänzend zum Baumerhalt am 
südlichen Rand auch innerhalb des Baugebietes WR ein Baumbestand entwickelt. Auf der 
Grundlage eines Gesamtkonzepts von Baumerhalt und Neupflanzung im Baugebiet WR ist 
ein „Waldparkcharakter“ anzustreben. Um das Ziel zu erreichen, ist die Festsetzung einer 
Baumdichte unter Anrechnung vorhandener Bäume erforderlich. Der Baumbestand über-
nimmt ferner wichtige Funktionen für das Schutzgut Pflanzen und Tiere, in dem dieser als 
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Lebensraum ganz oder teilweise genutzt wird. Jeder Baum beeinflusst das Kleinklima am 
Standort positiv (Beschattung, Staubbindung). 

Private Straßenverkehrsfläche  
3 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen [§9 (1) Nr. 

25a BauGB) 
 Innerhalb der privaten Straßenverkehrsflächen sind mindestens 20 kleinkronige Laub-

bäume in der Qualität Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang mindestens 18-20 
cm zu pflanzen.  

 Es wird die Verwendung von Gehölzarten der Pflanzenliste 2 empfohlen. 

Begründung: Die Pflanzung von Bäumen im Straßenraum bzw. entlang von Straßen markie-
ren optisch den Straßenverlauf. Bäume, die Stellplätzen zugeordnet sind, verschatten diese 
und wirken staubbindend, so dass Beeinträchtigungen des Kleinklimas im Bereich versiegel-
ter Flächen vermindert werden.  

Stellplätze und Nebenanlagen 
4 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-

schaft [§9 (1) Nr. 20 BauGB) 
 Wege und Stellplätze sind in einem wasser- und luftdurchlässigen Aufbau herzustel-

len. Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie 
Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig. 

Begründung: Teilversiegelungen statt Vollversiegelungen vermindern die Beeinträchtigungen 
und dienen somit dem Schutz des Boden- und Wasserhaushalts. 
 
4.1.5 Grünordnerische Empfehlungen 
Nachfolgend aufgeführte Maßnahmen werden zur Anwendung empfohlen. Eine Festsetzung 
der Maßnahmen ist nicht möglich, da gemäß § 9 Abs. 1 BauGB nur Festsetzungen aus städ-
tebaulicher Sicht, das heißt mit konkretem Bodenbezug, erfolgen dürfen.  

1 Gemäß dem § 202 BauGB ist der Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung 
baulicher Anlagen ausgehoben wird, in einem nutzbaren Zustand zu halten und vor 
Vernichtung und Vergeudung zu schützen. (Schutzgut Boden) 

2 Beim Einsatz der Baufahrzeuge und -maschinen sowie bei der Maschinen- und Bau-
stofflagerung sind entsprechend vorbeugende Maßnahmen und Sicherheitsvorkeh-
rungen zu treffen, um die Gefährdung von Boden und Grundwasser so gering wie 
möglich zu halten. Der Umgang mit boden- und grundwassergefährdenden Stoffen 
und Materialien (z. B. Öle, Benzin) muss stets sorgfältig erfolgen. 

3 Die Verwendung von mineralischen Düngemitteln und Pestiziden ist in den Vegetati-
onsflächen unerwünscht, da sie Grundwasser und Boden belasten. Es wird empfohlen 
ausschließlich auf organische Düngemittel und -methoden (z. B. Zufuhr von Nährstof-
fen über die Kompostverwendung) zurückzugreifen und Schädlingen mit natürlichen 
Mitteln zu begegnen. (Schutzgut Boden und Schutzgut Wasser) 

4 Bei Arbeiten im Kronenbereich von Bäumen ist die DIN 18 920 zum Schutz von Bäu-
men, Gehölzen und sonstiger Vegetation zu beachten. 

5 Das Anbringen von Nistkästen, Halbhöhlen und Fledermauskästen fördert die Lebens-
raumqualität für Vögel und Fledermäuse im Plangebiet. 

 

TOP 4.1



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 33  „Waldpark Großbeerenstraße“ Kapitel C - Umweltbericht 
__________________________________________________________________________ 
 

 
- 64 - 

 

4.2  Eingriffsbewertung und Bilanzierung 
Es ist zu unterscheiden zwischen Naturschutzrechtlicher Eingriffsbewertung/Bilanzierung 
und Kompensation gemäß Landeswaldgesetz LWaldG. 
Sind auf Grund der Aufstellung von Bauleitplänen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwar-
ten, so ist gemäß § 18 BNatSchG über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach 
§ 1 a Abs. 3 BauGB zu entscheiden. Vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft sind zu unterlassen; unvermeidbare, erhebliche Beeinträchtigungen sind durch geeig-
nete Maßnahmen auszugleichen. 

Da durch das Vorhaben Wald in Anspruch genommen wird, bedarf es gemäß § 8 Abs. 1 
Satz 1 LWaldG der Genehmigung der unteren Forstbehörde. Der Genehmigung steht gleich, 
wenn die erforderlichen forstrechtlichen Kompensationen zum Ausgleich der nachteiligen 
Wirkungen für die Schutz- oder Erholungsfunktion des Waldes im Bebauungsplan festge-
setzt sind. Dies wird auf den Ausgleich für die durch Waldumwandlung verursachten Beein-
trächtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes nach Naturschutzrecht ange-
rechnet. 
 
4.2.1  Eingriffsbewertung nach  Bewertungsmethode „Naturhaushaltswert“  
Als Methode der Eingriffsbewertung wird die Arbeitshilfe „Naturhaushaltswert“, die von der  
Stadt Potsdam aus dem Fachgutachten „Fachliche Herleitung einer standardisierten Bewer-
tungsmethode für Naturhaushaltsfunktionen - Naturhaushaltswert“ entwickelt wurde, ange-
wandt. Auf dieser Grundlage können Eingriffe in den Naturhaushalt, die infolge von Aufstel-
lungen von Bebauungsplänen im Stadtgebiet von Potsdam zu erwarten sind, nach einheitli-
chem Vorgehen bilanziert werden. 
Bei der Naturhaushaltswertmethode werden in zwei Bewertungsschritten die biotischen (Bio-
tope) und abiotischen (Boden, Wasser, Klima/Luft) Naturhaushaltsfunktionen in Bestand und 
Planung bewertet. Die Bilanzierung des Eingriffs in den Naturhaushalt erfolgt in einem dritten 
Schritt, wobei sowohl Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Plangebietes als auch gebiets-
externe Ausgleichsmaßnahmen in die Bilanzierung eingestellt werden können. 

Die nachfolgenden Ausführungen beschreiben die Anwendung der Methode auf das Vorha-
ben. Die jeweils den Schritten zugeordneten Tabellen sind im Anhang Kapitel I als Anlage 3 
zu finden: 

Tabelle 1a:  Bewertung der Naturhaushaltsfunktionen für Biotoptypen - Bestand 
Tabelle 1b: Zusammenstellung Naturhaushaltswerte Bestand 
Tabelle 2a: Bewertung der Naturhaushaltsfunktionen für Biotoptypen - Planung 
Tabelle 2b: Berechnung der Naturhaushaltswerte für geplante Baugebiete 
Tabelle 2c:  Zusammenstellung Naturhaushaltswert Planung 
Tabelle 3c: Eingriff Naturhaushaltswert -Zusammenfassende Übersicht (Eingriffsbilanz) 
Tabelle 3d: Berechnung Naturhauhaltsaufwertung für externe Ausgleichsmaßnahmen 

Naturhaushaltswert Bestand (Schritt 1): 

Der biotische Naturhaushaltswert gemäß Arbeitshilfe „Naturhaushaltswert“ von Vorwaldsta-
dium trockener Standorte ist mit 1,4 (eingeschränkte Bedeutung16) zu bewerten. Die abioti-
schen Naturhaushaltsfunktionen mit 2,0 für Schutzgut Boden und jeweils 1,0 für Wasser und 
Klima/Luft in die Berechnung eingestellt. Insgesamt beträgt der NH-Wert 1,4. 
Für Böden von Laub-Nadel-Mischwald heimischer Baumarten und anthropogener Überprä-
gung (öffentliche Grünfläche) wird ein biotischer Naturhaushaltswert von 1,8 angesetzt. Bo-
den und Klima/Luft sind mit 2,0 einzuschätzen. Die Naturhaushaltsfunktionen von Wasser 
werden mit 1,5 beurteilt. 

                                                 
16 Gemäß Landschaftsplan der Landeshauptstadt Potsdam vom 19.12.2012: Liste A-1 Liste der vorkommenden 
Biotoptypen und deren Bewertungsstufen (nach KAULE, 1991, modifiziert) 
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In der Bewertung des Bestandes sind weiterhin die als Weg befestigte Fläche von 575 m² 
und die bauliche Anlage (4 m²) jeweils mit einem Naturhaushaltswert von 0,0 zu berücksich-
tigen. Die Angaben werden in die Tabelle 1a eingefügt.  
Es ergibt sich für den Bestand ein Gesamt-Naturhaushaltswert von 1,5. Der Naturhaushalts-
wert bezogen auf die Flächengröße von 26.653 m² beträgt 39.686 [siehe Kapitel I, Anlage 3, 
Tabelle 1b]. 

Naturhaushaltswert Planung (Schritt 2): 

Die Biotoptypen der Planung werden unterteilt in 

- nicht überbaubare Flächen, 
- private Straßenverkehrsflächen, 
- öffentliche Grünfläche 

Bei den nicht überbaubaren Flächen wird die Textfestsetzung 2 [siehe Kapitel C. 4.1.4] be-
rücksichtig, wonach je 200 m² angefangene, nicht überbaubare Grundstücksfläche mindes-
tens ein standortgerechter, gebietsheimischer Laubbaum mit einem Stammumfang von min-
destens 18/20 cm zu pflanzen ist. 
Durch die grünordnerische Textfestsetzung 4 ist geregelt, dass sämtliche Wege und Stell-
plätze im Plangebiet in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen sind. Auch diese 
Maßnahme wird bei der Ermittlung des Naturhaushaltswertes der nicht überbaubaren Flä-
chen und der privaten Straßenverkehrsflächen beachtet, ebenso wie die Pflanzung von min-
destens 20 Bäumen, Stammumfang 18/20, innerhalb der Straßenverkehrsfläche (Textfest-
setzung 3).  

Die öffentliche Grünfläche erfährt durch die geplante Bebauung und den davon ausgehen-
den Nutzungsdruck eine erhebliche Wertminderung, so dass sich der Naturhaushaltswert der 
öffentlichen Grünfläche von 1,8 auf 1,5 verringert.  

Gemäß der Bewertungsmethode wurden folgende Naturhaushaltswerte für Biotoptypen der 
Planung [siehe Kapitel I, Anlage 3, Tabelle 2a] ermittelt: 

- nicht überbaubare Flächen  1,2 
- private Straßenverkehrsflächen  0,4 
- öffentliche Grünfläche   1,5 

Für das geplante Baugebiet WR wird ein Naturhaushaltswert von 0,8 errechnet [siehe Kapitel 
I, Anlage 3Tabelle 2b]. 

Aus den vorgenannten einzelnen Werten ergibt sich für die geplanten Eingriffe auf Grundla-
ge des Bebauungsplanes ein Naturhaushaltswert von 0,9. Bezogen auf das gesamte Plan-
gebiet beträgt der Naturhaushaltswert der Fläche 25.069 [siehe Kapitel I, Anlage 3, Tabelle 
2c].  

Eingriffsbilanzierung Naturhaushaltswert (Schritt 3): 

Da nur ein Vorhabenträger die Planung betreibt, kann die vereinfachte Eingriffsbilanz ange-
wandt werden [siehe Kapitel I, Anlage 3, Tabelle 3c]. Es werden die Naturhaushaltswerte 
des Bestandes den Naturhaushaltswerten der Planung gegenübergestellt. Bei Umsetzung 
des geplanten Vorhabens wird eine Wertminderung von 0,6 erwartet, auf die Fläche des 
Plangebietes bezogen beträgt die Minderung (=Eingriff) 14.617.  

Naturhaushaltsaufwertung der externen Ersatzmaßnahme: 

Als Ersatzmaßnahme wird im Zusammenhang mit der Kompensation für Waldumwandlung 
nach LWaldG eine Erstaufforstung von Edel-Laubmischwald auf einer Fläche von insgesamt 
2,7 ha vorgenommen. Die außerhalb des Plangebietes durchzuführende, multifunktionale 
Ersatzmaßnahme beinhaltet eine Verbesserung des Naturhaushaltswertes von 14.617, die 
sich durch Eingriffe in die Schutzgüter ergeben und nach Naturschutzrecht auszugleichen 
sind. Im anschließenden Kapitel C. 4.2.2 ist die Bilanzierung dargestellt. 
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4.2.2  Kompensation nach Landeswaldgesetz 
Das Plangebiet gilt im Sinne des LWaldG als Wald. Die Umsetzung des Vorhabens bzw. der 
Satzungsbeschluss erfordert im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens eine Umwandlung 
von Wald in eine andere Nutzungsform.  
Folgende Flurstücke sind von Waldumwandlung betroffen: 
Übersicht zu den Flurstücken der Waldumwandlung 

Gemarkung Flur Flurstück Gesamtgröße 
m² 

davon Umwandlungsfläche m² 
dauerhaft in 
Bauland         Park 

Drewitz 6 516  566  566  
Drewitz 6 517  1.466  1.466  
Drewitz 6 518  29  29  
Drewitz 6 519  4  4  
Drewitz 6 520  11.142  11.142  
Drewitz 6 521  5.488  5.488  
Drewitz 6 522  6.700   6.700 
Drewitz 6 556  35   35 
Drewitz 6 165/2  1.223   1.223 
Summe    26.653   18.695  7.958 

 
Gemäß § 8 Abs. 3 LWaldG sind die nachteiligen Wirkungen einer Umwandlung für die 
Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes auszugleichen. Gemäß Punkt 1.4 Nebenbe-
stimmungen der Verwaltungsvorschrift zu § 8 Landeswaldgesetz beträgt das Größenverhält-
nis der Ausgleichsflächen zur Umwandlungsfläche regelmäßig mindestens 1:1. Da auf dem 
zu betrachtenden Wald keine Schutzfunktionen liegen, wird bei der Ermittlung des Umfanges 
das Verhältnis 1:1 angesetzt. 
Die Verwaltungsvorschrift führt weiter aus: Bleibt der Baumbestand und die Schutz- und Er-
holungsfunktionen nach der Umwandlung des Waldes weitgehend erhalten, kann in begrün-
deten Fällen das Ausgleichsverhältnis von 1:1 unterschritten werden. Dieses trifft auf den 
Teil der Waldfläche zu, der als öffentliche Grünfläche festgesetzt wird und deren Wertigkeit 
durch die Umwandlung aus forstrechtlicher Sicht nicht wesentlich minimiert wird. Hier wird 
ein Reduktionsfaktor von 0,25 angesetzt. 

Der Umfang der Ersatzmaßnahme für die Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungs-
form wird wie folgt ermittelt:  

Baugebiet WR / 
Straßenverkehrsfläche  18.695 m²  (1:1)  18.695 m² 
öffentliche Grünfläche (Wald):  7.958 m²  (1:0,75)  5.969 m² 
Kompensationsfläche der Erstaufforstung:     24.664 m² 

Das bedeutet, dass auf einer Fläche von 24.664 m² eine Erstaufforstung erfolgen muss, die 
im Wert vergleichbar ist mit der umzuwandelnden Waldfläche. Für die umzuwandelnde 
Waldfläche des Bestandes wird ein Naturhaushaltswert von 1,5 [siehe Kapitel I, Anlage 3, 
Tabelle 1b] angesetzt. Dem entsprechend beträgt der Naturhaushaltswert der Ersatzmaß-
nahmen für die Waldumwandlung bezogen auf ihre Fläche 36.996: 
24.664 m² x  1,5  = 36.996 

Die Fläche der Ersatzmaßnahme (Erstaufforstung von bisher intensiv genutztem Ackerland 
mit Edel-Laubmischwald in der Gemarkung Golßen, Naturraum Mittlere Mark) kann einen 
Naturhaushaltswert von 2,0 erreichen. Bezogen auf die Fläche ergibt sich ein Naturhaus-
haltswert von 49.328: 
24.664 m² x  2,0  = 49.328 

Die über dieses Maß hinausgehende Kompensation von 12.332 (anrechenbare Wertverbes-
serung auf der Fläche) wird als Ersatzmaßnahme für die Eingriffe in das Schutzgut Boden 
angerechnet:  
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49.328 - 36.996  = 12.332 

Die noch zu erbringende Wertverbesserung von 2.285 (ermittelt wurde in Kapitel I, Anlage 3, 
Tabelle 3c eine auszugleichende Wertminderung des NH-Wertes durch das geplante Vorha-
ben von rund 14.617) ist durch eine Erstaufforstung auf einer weiteren Fläche von 2.285 m² 
zu erbringen: 
14.617 - 12.332        =          2.285 
2.285 / +1,0  = 2.285 m² 

Die Gesamtfläche der Erstaufforstung, die die Eingriffe nach Naturschutzrecht und 
nach LWaldG abdeckt, beträgt somit rund 2,70 ha. 
24.664 m² + 2.285 m² = 26.949 m² 
 
4.2.3 Zusammenfassende schutzgutbezogene Bewertung 
Schutzgut Boden  

Insgesamt werden für die Anlage der Wohnbauten und Straßen max. 6.295 m² Boden über-
baut und vollversiegelt. Der damit verbundene dauerhafte Verlust von Bodenfunktionen auf 
ca. 24 % der Plangebietsfläche stellt einen erheblichen Eingriff in das Schutzgut Boden dar. 

Durch textliche Festsetzungen ist geregelt, dass sämtliche Wege und Stellplätze im Plange-
biet in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen sind (grünordnerische Textfestset-
zung TF 4). Diese so genannten teilversiegelten Flächen nehmen rund 10% der Gesamtflä-
che (2.530 m²) ein.  

Die Eingriffe in das Schutzgut Boden bewirken, dass der Naturhaushaltswert der Planung 
erheblich beeinträchtigt wird. Eine vollständige Kompensation ist nur mit Hilfe von Ersatz-
maßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches zu erreichen, die mit einer Verbesserung des 
Naturhaushaltswertes auf den Flächen der Ersatzmaßnahmen in Höhe von 14.617 einher-
gehen müssen. Diese Ersatzmaßnahme wird im Zusammenhang mit der Ersatzmaßnahme 
zur Waldumwandlung nach LWaldG durchgeführt, wonach auf einer Fläche von 2,7 ha Edel-
Laubwald auf einer bisher intensiv genutzten Ackerfläche aufgeforstet wird. Die Erstauffors-
tungsfläche liegt im Naturraum Mittlere Mark, in der Gemarkung Golßen.  

Schutzgut Wasser 

Es sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten, da das gesamte anfallende Nie-
derschlagswasser vor Ort innerhalb des Plangebietes versickert wird. Zudem erhalten die 
Stellplätze und Wege durch luft- und wasserdurchlässige Beläge. 
Die für das Schutzgut Boden festgesetzten Ausgleichmaßnahmen wirken sich positiv auf den 
gesamten Boden-Wasser-Haushalt aus. 

Schutzgut Klima und Lufthygiene 

Die kleinklimatischen Auswirkungen der Bebauung sind als nicht erheblich zu bewerten. Der 
vorhandene und zu erhaltende Baumbestand sowie ergänzende Neupflanzungen von Bäu-
men und Sträuchern wirken im Zusammenhang mit dem Erhalt und der Entwicklung der öf-
fentlichen Grünfläche in einer Größe von 7.958 m² klimatisch ausgleichend. Stellplatzanla-
gen werden durch die Pflanzung von Bäumen beschattet.  
Gesonderte Ausgleichsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Das gesamte Plangebiet (2,66 ha) erfährt eine Umwandlung von Waldfläche in eine andere 
Nutzungsart.  
Die überbauten und versiegelten Flächen, deren Anteil 8.825 m² beträgt, stehen als poten-
tieller Lebensraum für Tiere und Pflanzen nicht mehr zur Verfügung. 
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Für die öffentliche Grünfläche, Zweckbestimmung Parkanlage, die in ihrem Aufbau nahezu 
unverändert bleibt, jedoch als Freifläche im Siedlungsraum einem gewissen Nutzungsdruck 
unterliegt (z. B. Spielanlagen), ist eine Verringerung des Naturhaushaltswertes festzustellen.  

Durch die Festsetzung eines Teils der bisherigen Waldfläche als öffentliche Grünfläche und 
die Festsetzung zum Erhalt des Baum- und Gehölzbestandes im Baugebiet WR können je-
doch auch erhebliche Beeinträchtigungen für die Fauna und Flora vermieden werden.  

Baumneupflanzungen auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen und innerhalb der 
Straßenverkehrsfläche kompensieren die Beeinträchtigungen. 

Der Artenschutzbeitrag stellt fest, dass von einer geringfügigen Relevanz des Bebauungs-
planes im Hinblick auf den Aktionsradius der festgestellten Fledermausarten auszugehen ist. 

Erfolgen notwendige Baumfällungen außerhalb der Brutzeit der Vögel und wird eine Kontrol-
le von zu fällenden Höhlenbäumen auf Lebensstätten von Vögeln und Fledermäusen und 
anwesende Individuen sowie ggf. die Umsetzung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen vor-
genommen, so ist die Einhaltung der Vorschriften für besonders geschützte Tierarten nach § 
44 Abs. 1 Satz 1 und 3 BNatSchG absehbar bzw. kann eine „Ausnahmelage“ oder „Befrei-
ungslage“ geschaffen und in Anspruch genommen werden. 

Sind Baumfällungen nach dem abgeschlossenen Waldumwandlungsverfahren nicht zu ver-
meiden, so sind diese gemäß den geltenden Bestimmungen17 auszugleichen.  

Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 

Durch das festgesetzte Maß der baulichen Nutzung (zulässige Grundfläche in Höhe von 
3.300 m² entspricht einer GRZ von etwa 0,23) und sonstige städtebauliche Gestaltungsfest-
setzungen werden erheblichen Eingriffe in das Schutzgut Landschaftsbild vermieden. Die 
Festsetzung bzw. Umwandlung eines Teils der Waldfläche (7.958 m²)  als öffentliche Grün-
fläche und die grünordnerischen Festsetzungen zum Erhalt des Baumbestandes im Zusam-
menhang mit der Neupflanzung von Bäumen und Sträuchern und der gärtnerischen Gestal-
tung unbebauter Flächen bewirken, dass das gewohnte Landschaftsbild, von außen betrach-
tet, erhalten bleibt bzw. neu gestaltet wird. 

Schutzgut Mensch 

Es sind keine Beeinträchtigungen feststellbar, so dass Maßnahmen zum Ausgleich nicht er-
forderlich werden. 

Schutzgut Kultur und andere Sachgüter 

Durch das Vorhaben werden keine erheblichen Beeinträchtigungen für Kulturgüter, insbe-
sondere für den Denkmalsschutz, zu erwarten sein. Werden Bodendenkmale gefunden, sind 
diese der entsprechenden Behörde zu melden. 

Durch das Vorhaben wird Wald in Anspruch genommen. Für die durchzuführende Waldum-
wandlung wird als Kompensation eine 2,7 ha große Fläche aufgeforstet (Erstaufforstung von 
Edel-lLaubmischwald in der Gemarkung Golßen), die als komplexe Ersatzmaßnahme auch 
die erforderliche Naturhaushaltsaufwertung der Ersatzmaßnahme aus naturschutzrechtlicher 
Sicht beinhaltet. 
 

                                                 
17 Verordnung zum Schutz der Bäume als geschützte Landschaftsbestandteile der Stadt Potsdam 
(Potsdamer Baumschutzverordnung - PBaumSchVO) vom 11. Februar 2003 
 

TOP 4.1



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 33  „Waldpark Großbeerenstraße“ Kapitel C - Umweltbericht 
__________________________________________________________________________ 
 

 
- 69 - 

 

4.2.4 Zusammenfassende Gegenüberstellung von Eingriff und Ausgleich 
 
Naturschutzrechtliche Kompensation 

Eingriff Ausgleich 
Schutzgut Boden 
Versiegelung und Teilversiegelung  
 
zulässige Grundfläche: 3.300 m² 
zulässige Überschreitung:  1.650 m² 
Fahrbahnen (vollversiegelt): 2.170 m² 
Stellplätze (teilversiegelt): 1.330 m² 
Fußwege (teilversiegelt): 375 m² 
 
 

  Pflanzung von mindestens einem gebiets-
 heimischen Laubbaum (18/20) je 200 m² 
 angefangene, nicht überbaubare Grund-
 stücksflächen im Baugebiet WR unter  
 Anrechnung vorhandener Bäume  
 entsprechend den Anforderungen 
  Pflanzung von mindestens 20 Bäumen  

 innerhalb der Straßenverkehrsflächen 
  Entsiegelung Asphaltweg: 575 m² 
  Rückbau bauliche Anlage: 4 m² 
  anteilige naturschutzrechtliche Aus-

 gleichsmaßnahme außerhalb des  
 Plangebietes an der Erstaufforstung von 
 Edel-Laubmischwald auf einer Fläche  
 von 2,7 ha 

Schutzgut Wasser 
keine erheblichen Beeinträchtigungen, da 
anfallendes Niederschlagswasser im Plan-
gebiet zur Versickerung gebracht wird; 
Stellplätze und Wege werden teilversiegelt 
ausgebildet 

kein Ausgleich erforderlich, 
Ausgleichsmaßnahmen für das Schutzgut 
Boden wirken multifunktional auch auf das  
Schutzgut Wasser 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 
Verlust potentieller (Wald-)Lebensräume für 
Tiere und Pflanzen innerhalb des Baugebie-
tes WR und der Straßenverkehrsflächen; 
Verringerung des Biotopwertes der Freiflä-
chen 
 

 Bindungen für Bepflanzungen und für die 
 Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
 sonstigen Bepflanzungen 
 Anpflanzung von Bäumen (siehe  

 Schutzgut Boden) 
 Ersatzaufforstung auf einer Fläche von  

 2,7 ha als Kompensationsmaßnahme 
 nach LWaldG erfüllt sowohl die wald- 
 rechtlichen als auch die naturschutz- 
 rechtlichen Kompensationserfordernisse 

Schutzgut Klima/Luft 
keine erheblichen Beeinträchtigungen 

 
kein Ausgleich erforderlich 
 
 

Schutzgut Landschaftsbild  
Veränderung des gewohnten Landschafts-
bildes 
 

 
Neugestaltung des Landschaftsbildes 

Naturhaushaltswert Bestand: 
 
Naturhaushaltswert gesamt:  1,2 
 
 
 
Naturhaushaltswert der Fläche: 39.686 
 

Naturhaushaltswert Planung: 
 
Naturhaushaltswert gesamt:  0,9 
 
Naturhaushaltswert des Plangebietes: 25.069 
Naturhaushaltswert Ersatzmaßnahme: 14.617 
gesamt 39.686 
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Naturschutzrechtliche Kompensation erfolgt gemäß § 1a Abs. 3 Satz 1 BauGB. 
Nach Durchführung der textlich festgesetzten Maßnahmen im Geltungsbereich und das über 
das nach LWaldG hinausgehende Maß der Kompensation durch Erstaufforstung von Edel-
Laubmischwald auf einer Fläche von 2,7 ha in der Gemarkung Golßen kann der naturschutz-
rechtliche Eingriff vollständig ausgeglichen werden.  
 
Bewertung sonstiger Schutzgüter 

 
Eingriff 
 

 
Ausgleich 

Kultur- und Sachgüter 
Denkmalpflege 
keine Beeinträchtigungen 
 
Sachgut 
Umwandlung von Wald in eine andere 
Nutzungsform 
 
 

kein Ausgleich erforderlich 

Ausgleich nach LWaldG 
Baugebiet WR/   
Straßenverkehrsfläche:  18.695 m²  (1:1)  18.695 m² 
öffentliche Grünfläche:  7.958 m²  (1:0,75) 5.969 m² 
   24.664 m² 
 
Erstaufforstung von bisher intensiv genutztem A-
ckerland mit Edel-Laubmischwald auf einer Fläche 
von 2,7 ha in der Gemarkung Golßen, Naturraum 
Mittlere Mark als komplexe Ersatzmaßnahme 
(Kompensation nach LWaldG und nach Natur-
schutzrecht) 

 
 
Das gesamte Plangebiet (26.653 m²) gilt als Wald im Sinne des LWaldG. Die notwendige 
Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsform (öffentliche Grünfläche mit Zweckbe-
stimmung Park) im Bebauungsplanverfahren erfordert gemäß Landeswaldgesetz eine forst-
rechtliche Kompensation. Als Ersatzmaßnahme ist eine ca. 2,7 ha große Fläche in der Ge-
markung Golßen, Flur 13, Flurstück 36, aufzuforsten. Diese externe Maßnahme beinhaltet 
sowohl die Kompensation nach LWaldG und als auch die nach Naturschutzrecht.  

Bei Durchführung der festgesetzten Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 
können Beeinträchtigungen verringert bzw. vermieden werden. Die verbleibenden un-
vermeidbaren Beeinträchtigungen werden durch naturschutzrechtliche Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen innerhalb und außerhalb des Geltungsbereiches vollständig im 
räumlichen und funktionalen Zusammenhang kompensiert. Die nachteiligen Wirkun-
gen der Waldumwandlung für die Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes kön-
nen durch Waldersatz ausgeglichen werden. 
Es ist absehbar, dass bei Vollzug des Bebauungsplanes bezüglich der kartierten Arten 
nicht gegen die Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- 
und Pflanzenarten gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird bzw. eine „Ausnahme-
lage“ gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG oder „Befreiungslage“ nach § 67 BNatSchG in An-
spruch genommen werden kann, wenn die entsprechenden Maßnahmen und Regelun-
gen umgesetzt werden. 
 

5. Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Im Rahmen des Umweltberichtes sind nach den Regelungen des Baugesetzbuches stets 
auch anderweitige Lösungsmöglichkeiten zu untersuchen. Anderweitige Lösungsmöglichkei-
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ten sind dabei insoweit in Betracht zu ziehen, als sie sich der Sache nach anbieten und 
ernsthaft in Betracht kommen. 

Wie in der Einleitung bereits erwähnt, soll das gesamte Areal im Bereich Großbeerenstra-
ße/Wildeberstraße als Wohnstandort entwickelt werden. Die schon im Jahre 2010 entstan-
dene Wohnanlage aus Mehrfamilien-Stadthäusern an der Großbeerenstraße wird derzeit 
durch eine nach § 34 BauGB mögliche Bebauung von weiteren Mehrfamilienhäusern er-
gänzt. Die im Jahre 2014 entstandenen Eigenheime an der Wildeberstraße, die ebenfalls auf 
Grundlage § 34 BauGB errichtet wurden sowie das sanierte, denkmalgeschützten Klinikge-
bäude sind wesentliche Teile des geplanten Wohnstandortes. Eine Komplettierung dieses 
Standortes und somit die Ausnutzung vorhandener städtischer Infrastruktur ist sinnvoll und 
folgerichtig. Eine anderweitige Planungsmöglichkeit zeichnet sich somit nicht ab. 
 

6. Zusätzliche Angaben 

6.1 Technische Verfahren bei der Umweltprüfung / Hinweise auf Schwierigkeiten bei 
der Zusammenstellung der Angaben 

Der Umweltbericht wurde gemäß § 2 Abs. 4 BauGB und Anlage zum BauGB erstellt.  

Um die Belange des Artenschutzes im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 
2009 behandeln zu können, wurde die Erstellung eines Artenschutzbeitrages beauftragt, 
dessen Ergebnisse seit Oktober 2013 vorliegen. Es wurden 4 Begehungen im Zeitraum von 
April bis August 2013 durchgeführt. Die Leistungen wurden von Diplom-Geoökologin Silke 
Jabczynski, Potsdam, übernommen. 

Begehungen zur Biotopkartierung im Rahmen der Erstellung des Umweltberichts fanden im 
April, Juni und November 2013 statt. Die Kartierung erfolgt nach der Kartieranleitung des 
Landes Brandenburg.  
 
6.2 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung  
Die Überwachung der Einhaltung der bauplanungsrechtlichen Festsetzungen erfolgt durch 
die Stadt Potsdam in Zusammenwirkung ihrer Ämter, insbesondere mit der Unteren Natur-
schutzbehörde. 

Hinweise auf Schwerpunkte werden im Laufe der Entwurfsphase ergänzt. 
 

7. Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Das Plangebiet mit einer Größe von etwa 26.600 m² liegt in Potsdam Babelsberg an der 
Großbeerenstraße 301 bis 309 und ist Teil eines vom Vorhabenträger erworbenen Geländes 
des ehemaligen Sanatoriums Dr. Sinn Neubabelsberg. Das gesamte Arial reicht von der 
Großbeerenstraße bis zur Wildeberstraße und wird von der Bebauung entlang der Grotrian-
straße und der Ziolkowskistraße tangiert. Insgesamt  sollen hier mehr als 200 Wohnungen 
entstehen. Neben der Sanierung der ehemaligen Sanatoriumsbauten (hier entstehen Eigen-
tumswohnungen) sind Neubebauungen auf einer direkt an der Großbeerenstraße gelegenen 
Teilfläche sowie  entlang der Wildeberstraße geplant. Für diese Vorhaben konnten Bauge-
nehmigungen auf der Grundlage von § 34 BauGB (Bauen im Innenbereich) ohne vorherige 
Aufstellung eines Bebauungsplans erteilt werden.  

Der südwestliche Teilbereich des Geländes (das hiermit zu behandelnde Plangebiet) liegt im 
Außenbereich, eine Bebauung ist somit nur im Rahmen eines aufzustellenden Bebauungs-
planes möglich. Auf der Grundlage des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes soll auf einer 
etwa 18.700 m² großen Teilfläche eine Wohnanlage (einschließlich Verkehrsflächen) errich-
tet werden. Eine etwa 7.960 m² große Teilfläche wird als Parkanlage öffentlich zugänglich 
sein. 
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Im Rahmen dieser Bauleitplanung ist für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprü-
fung gesetzlich vorgeschrieben und durchzuführen. Dabei werden die voraussichtlich erheb-
lichen Umweltauswirkungen, die gemäß § 14 BNatSchG als Eingriff gelten, ermittelt und be-
schrieben. Nach § 15 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, vermeidbare 
Beeinträchtigungen zu unterlassen bzw. zu verringern. Unvermeidbare Beeinträchtigungen 
sind durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen oder 
zu ersetzen. Aufgabe des Umweltberichtes ist es somit, die entsprechend notwendigen 
Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung, zum Ausgleich und/oder Ersatz vorzuschla-
gen. Grünordnerische Regelungen mit Bodenbezug sind als grünordnerische Festzusetzen 
in den Bebauungsplan zu übernehmen.   

Die Untersuchung der Beeinträchtigungen erfolgt schutzgutbezogen. Für die Schutzgüter 
Boden, Wasser, Klima/Lufthygiene, Tiere und Pflanzen, Orts- und Landschaftsbild, Mensch 
und Gesundheit sowie Kultur und Sachgüter wird die jeweilige Bestandssituation erfasst und 
beschrieben. Auf dieser Grundlage erfolgt eine Prognose, welche Auswirkungen bei der Um-
setzung der Planung zu erwarten sind. Auch für eine Nichtdurchführung der Planung ist eine 
Einschätzung abzugeben.  

Schutzgut Boden 

Neuversiegelungen und Überbauungen führen auf den betroffenen Flächen zu einem voll-
ständigen Verlust der Bodenfunktionen, vor allem wird die Möglichkeit als Träger von Vege-
tation und Bodenleben längerfristig bzw. dauerhaft ausgeschlossen. Die betroffenen Flächen 
stehen auch für die Versickerung von Niederschlagswasser nicht mehr zur Verfügung. Durch 
baubedingte Beeinträchtigungen wird es zu Bodenverdichtungen mit möglichen Auswirkun-
gen auf die Bodenstruktur, das Bodenleben, Bodenvegetation bzw. Bepflanzung kommen. 
Die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind insgesamt als erheblich zu bewerten.  

Die festgesetzte zulässige Grundfläche im Baugebiet (Reines Wohngebiet) beträgt  3.300 m² 
und liegt damit unter der nach BauNVO möglichen Grundfläche von 5.650 m².  

Mit der Unterschreitung der zulässigen Grundfläche werden Beeinträchtigungen vermieden. 

Die Ausbildung wasser- und luftdurchlässiger Beläge bei Fußwegen verringert die Beein-
trächtigungen auf die Schutzgüter Boden und Wasser. 

Negative Auswirkungen auf die Bodenvegetation und auf geplante Bepflanzungen infolge 
Bodenverdichtungen während der Bauphase sind durch Tiefenlockerungen und Maßnahmen 
zur Bodenverbesserung  zu minimieren.  

Vollständige Bodenversieglung durch Überbauung mit Gebäuden und Straßen stellen erheb-
liche Beeinträchtigungen dar. Derartige  Eingriffe in das Schutzgut Boden können durch eine 
Reihe von Maßnahmen ausgeglichen werden:  

- Pflanzung von mindestens einem standortgerechten, gebietsheimischen Laubbaum mit 
einem Stammumfang von mindestens 18/20 cm je 200 m² angefangene, nicht überbau-
bare Grundstücksfläche  

- Pflanzung von mindestens 20 Laubbäumen innerhalb der Straßenverkehrsfläche 
- Im Vorfeld der Baufeldfreimachung: Entsiegelung (575 m²) und Abriss (4 m²). 

Innerhalb des Plangebietes ist der vollständige Ausgleich jedoch nicht möglich. Im multifunk-
tionalem Zusammenhang mit der Ersatzmaßnahme zum Ausgleich der nachteiligen Auswir-
kungen der Waldumwandlung nach LWaldG, die durch die Erstaufforstung einer bisher in-
tensiv genutzten Ackerfläche in der Größe von 2,7 ha durchgeführt wird, ist die vollständige 
Kompensation der Eingriffe in das Schutzgut Boden erreichbar. 

Schutzgut Wasser 

Versiegelungen und Überbauungen des Bodens betreffen regelmäßig auch das Schutzgut 
Wasser. Es steht ausreichend Fläche innerhalb des Plangebietes zur Verfügung, so dass 
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das gesamte anfallende Niederschlagswasser auf den Flächen des Plangebietes zur Versi-
ckerung gebracht wird. Negative Auswirkungen sind damit zu vermeiden bzw. zu minimieren. 

Wegen der sandigen Böden ist das Grundwasser gegenüber Schadstoffeinträgen besonders 
empfindlich. Daher sind Schadstoffeinträge in der Bauphase durch sorgsamen Umgang mit 
gefährlichen Stoffen auszuschließen. 

Die für das Schutzgut Boden festgesetzten Ausgleichmaßnahmen wirken sich positiv auf das 
Schutzgut Wasser aus. 

Schutzgut Klima und Lufthygiene 

Kleinklimatische Veränderungen werden durch die Anlage der Gebäude und Straßen fühlbar 
sein, sind jedoch nicht als erheblich einzuschätzen. Die Erhaltung des Baumbestandes im 
Bereich der öffentlichen Grünfläche, der Erhalt der Bäume am Gebietsrand sowie die 
"Durchgrünung" der Bebauung mit Rasenflächen und Baumpflanzungen werden zu einem 
guten Mikroklima und Lufthygiene beitragen.  

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Die Vorschriften des § 44 BNatSchG erfordern eine Prüfung, inwieweit durch den Bebau-
ungsplan Beeinträchtigungen besonders bzw. streng geschützter Tier- und Pflanzenarten 
möglich sind. Im Rahmen des Artenschutzbeitrages wurden die Auswirkungen auf die Tier-
welt (Artengruppen Vögel, Fledermäuse, Reptilien und Käfer) untersucht.  

Bei den nachgewiesenen Vogelarten handelt es sich um verbreitete und ungefährdete Arten 
im Land Brandenburg. Es wurden sowohl Höhlenbrüter als auch freibrütende Arten kartiert. 
Sollten Baumfällungen notwendig sein, so sind diese außerhalb der Brutzeiten der ermittel-
ten Vogelarten durchzuführen, um Tötungen von Individuen oder die Zerstörung von Ent-
wicklungsformen zu vermeiden. Sind Höhlenbäume zu fällen, so hat zuvor eine Kontrolle auf 
Lebensstätten und anwesende Vögel und vorsorglicherweise auch auf Fledermäuse zu er-
folgen. Bei einem Nachweis von Individuen und Lebensstätten der kartierten Arten sind vor-
gezogene Ausgleichsmaßnahmen, wie das Anbringen von Nist- oder Fledermauskästen, 
durchzuführen. Auf diese Weise ist abzusehen, dass nicht gegen die Vorschriften für beson-
ders geschützte Tierarten nach § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird bzw. eine „Ausnahme-
lage“ oder „Befreiungslage“ in Anspruch genommen werden kann. 

Fledermausquartiere wurden im Plangebiet nicht festgestellt. Drei Vertreter dieser Arten-
gruppe nutzen jedoch den Untersuchungsraum als Jagdrevier bzw. zum Überflug. Die betrof-
fenen Fledermausarten sind jedoch anpassungsfähig, können auf andere Gebiete auswei-
chen (Öffentliche Grünfläche)  bzw. nutzen den Raum in so großer Höhe, dass eine Verän-
derung in "Bodennähe" für diese Art keine Folgen hat. 

Zu schützende Käfer- und Reptilienarten kommen im Plangebiet nicht vor. 

Der überwiegende Teil der Fläche des geplanten Wohngebietes ist vegetationslos (Aus-
gangsfläche für Sukzession zum Vorwaldstadium). Baumbestand, der sich an den Rändern 
und als Baumreihe in der Mitte der Fläche befindet, ist zu erhalten bzw. bei Abgang zu erset-
zen. Es sind keine geschützten Biotope oder Pflanzenarten vorhanden. 

Der waldähnliche Baumbestand des östlichen Teil des Plangebietes bleibt erhalten, die Flä-
che wird als Öffentliche Grünfläche festgesetzt. 

Schutzgut Mensch und seine Gesundheit 

Hinsichtlich Schutzgut Mensch sind Fragen des Wohlbefindens und der Gesundheit zu be-
trachten. Gegenstand der Umweltprüfung sind mögliche Beeinträchtigungen vor allem der 
Wohnnutzung und Erholung durch schädliche Immissionen (vor allem Lärm, elektromagneti-
sche Felder), durch Altlasten im Boden und Grundwasser. 
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Im Plangebiet selbst sind keine Lärmquellen vorhanden; Straßenlärm der Großbeerenstraße 
ist nicht relevant. Bodenverunreinigungen und Altlasten sind nicht bekannt. Durch Freileitun-
gen oder Erdkabel verursachte elektromagnetische Felder sind nicht bekannt. 
Durch die Bebauung ist mit einer leichten Verkehrszunahme (Anliegerverkehr) in und um das 
Gebiet zu rechnen. Damit ist eine geringfügige Erhöhung der Abgasbelastung verbunden.  

Die Beeinträchtigung sind nicht erheblich. 

Schutzgut Kultur und andere Sachgüter 

Die Umsetzung der Planung ist nicht mit nachteiligen Auswirkungen auf die Belange des 
Denkmalschutzes verbunden. Die grünordnerischen Festsetzungen und Maßnahmen sind 
dem Denkmalschutz in allen Belangen dienlich. 

Derzeit gilt das Plangebiet als Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes und darf nur mit Ge-
nehmigung der unteren Forstbehörde in eine andere Nutzungsart umgewandelt werden. Das 
Genehmigungsverfahren zur Waldumwandlung erfolgt im Rahmen des vorliegenden Verfah-
rens zum Bebauungsplan.  Die nachteiligen Auswirkungen des Waldumwandlung sind aus-
zugleichen. Für die durchzuführende Waldumwandlung wird als Kompensation eine 2,7 ha 
große Fläche aufgeforstet (Erstaufforstung von Edel-Laubmischwald in der Gemarkung Gol-
ßen), die als komplexe Ersatzmaßnahme auch die erforderliche Naturhaushaltsaufwertung 
der Ersatzmaßnahme aus naturschutzrechtlicher Sicht beinhaltet. 

Bei Durchführung der festgesetzten Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen 
können  Beeinträchtigungen verringert bzw. vermieden werden. Die verbleibenden un-
vermeidbaren Beeinträchtigungen werden durch naturschutzrechtliche Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen innerhalb und außerhalb des Geltungsbereiches vollständig im 
räumlichen und funktionalen Zusammenhang kompensiert. Forstrechtliche Kompen-
sationserfordernisse werden durch Waldersatz ausgeglichen. 
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D. Auswirkungen des Bebauungsplans 

1. Auswirkungen auf die Stadtstruktur

Vom geplanten Vorhaben gehen nur geringe Auswirkungen auf die Stadtstruktur aus. 

Der Bestand an Wohnbauflächen wird um etwa 14.135 m² erweitert. Die geplante Bebauung 
fügt sich städtebaulich in den Charakter der Umgebung ein. Zur Erschließung werden ca. 
4.560 m² private Straßenverkehrsflächen ausgewiesen. Eine etwa 7.905 m² große Fläche 
wird als öffentliche Grünfläche gesichert. 

2. Auswirkungen auf die Umwelt

Bei Durchführung der festgesetzten Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen können 
Beeinträchtigungen verringert bzw. vermieden werden. Die verbleibenden unvermeidbaren 
Beeinträchtigungen werden durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen innerhalb und außer-
halb des Geltungsbereiches vollständig kompensiert. 

Es ist absehbar, dass bei Vollzug des Bebauungsplans bezüglich der kartierten Arten nicht 
gegen die Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzen-
arten gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird bzw. eine „Ausnahmelage“ gemäß § 45 
Abs. 7 BNatSchG oder „Befreiungslage“ nach § 67 BNatSchG in Anspruch genommen wer-
den kann, wenn die entsprechenden Maßnahmen und Regelungen umgesetzt werden. 

Alle im Umweltbericht empfohlenen Maßnahmen zur Verringerung und Vermeidung von Ein-
griffen in die Schutzgüter werden im Bebauungsplan berücksichtigt. 

[zur Erläuterung der Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter siehe Kapitel C „Umwelt-
bericht“; 7. „Allgemein verständliche Zusammenfassung“] 

3. Soziale Auswirkungen

Unter Berücksichtigung der positiven Bevölkerungsprognose für die Landeshauptstadt Pots-
dam bis zum Jahr 2020 besteht ein wesentliches Ziel der Stadtentwicklung darin, neuen 
Wohnraum zu schaffen und diesen möglichst verträglich in das stadträumliche Gefüge zu in-
tegrieren (Stadt der kurzen Wege im Sinne der Innenentwicklung und Verkehrsvermeidung, 
ÖPNV-Anbindung, Einbindung in den Landschaftsraum).  

Die positive Bevölkerungsentwicklung Potsdams hat zur Folge, dass die bestehenden sozia-
len Infrastruktureinrichtungen weitgehend ausgelastet sind. Sie müssen gegebenenfalls er-
weitert bzw. um neue Einrichtungen ergänzt werden. Im Rahmen der Daseinsvorsorge muss 
die Kommune gewährleisten, dass vor allem bei neu zu entwickelnden Siedlungsflächen für 
eine angemessene Versorgung mit Einrichtungen der Kinderbetreuung und Schulen gesorgt 
wird. 

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass die Kommunen die Träger von Wohnungsbau-
vorhaben im Rahmen von städtebaulichen Verträgen an den Investitionskosten für den Neu-
bau von Kindertagesstätten (Kita) und Grundschulen anteilig beteiligen. Dazu muss u.a. die 
Voraussetzung gegeben sein, dass die bestehenden Kita- und Schulplätze im Bestand nicht 
ausreichen, um den durch die Baumaßnahme initiierten Bedarf zu berücksichtigen (Kausali-
tät). Die Folgekosten von Infrastruktureinrichtungen verbleiben bei den Kommunen. Sollte 
der Bedarf nicht in Einrichtungen in erreichbarer Nähe des Vorhabens gedeckt werden kön-
nen, wird die Landeshauptstadt Potsdam mit dem Vorhabenträger ein entsprechender Ver-
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trag auf Grundlage der „Richtlinie zur Kostenbeteiligung bei der Baulandentwicklung“ (DS 
12/SVV/0703) abschließen. 

Die Quoten der Inanspruchnahme von sozialen Einrichtungen in Potsdam liegt mit Stand 
November 2014 laut Kindertagesstättenbedarfsplanung (siehe: Quoten aus Kindertages-
stättenbedarfsplanung 2014/2015, Beschluss vom 05.11.2014, DS 14/SVV/0812) in der 
Krippe bei 65%, Kindergarten 96,35%, Hort 65,25% und Grundschule 100%. 

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist die Errichtung von ma-
ximal 11.500 m² Bruttogeschossfläche für Wohnnutzungen vorgesehen. Bei den im Gel-
tungsbereich geplanten Gebäudetypen ist der Wohnungsschlüssel für Geschosswohnungs-
bau anzulegen. Auf Grundlage der standardisierten Berechnung ergeben sich 107 Wohnein-
heiten und eine zu erwartende Einwohnerzahl von etwa 204 Einwohnern (s. Anlage Rechen-
blatt Soziale Infrastruktur). 

Rechnerisch ergibt sich ein Bedarf von 12 Grundschulplätzen und 18 Plätzen in Kinderta-
geseinrichtungen (Krippe, Kita, Hort). 

Auf Grundlage der aktuell verfügbaren Daten ist davon auszugehen, dass der durch die Pla-
nung entstehende Bedarf an 12 zusätzlichen Grundschulplätzen in benachbarten Einrichtun-
gen nicht gedeckt werden kann. Die Landeshauptstadt Potsdam wird daher auf Grundlage 
der „Richtlinie zur Kostenbeteiligung bei der Baulandentwicklung“ (DS 12/SVV/0703) mit dem 
Vorhabenträger im Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan eine 
Vereinbarung zur Beteiligung an den Kosten für die notwendige Erweiterung der Grund-
schulkapazitäten abschließen. 

Im Bereich der Kindertageseinrichtungen ist die Herstellung von zusätzlichen Krippen- und 
Kindergartenplätzen nicht erforderlich, da in erreichbarer Nähe ausreichend freie Kapazitäten 
zur Verfügung stehen. Es ist allerdings die Herstellung von 8 zusätzlichen Hort-Plätzen er-
forderlich. Die Landeshauptstadt Potsdam wird für die notwendige Erweiterung der Hortka-
pazitäten auch dazu auf Grundlage der „Richtlinie zur Kostenbeteiligung bei der Bauland-
entwicklung“ (DS 12/SVV/0703) mit dem Vorhabenträger im Durchführungsvertrag zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan eine Vereinbarung zur Beteiligung an den Kosten ab-
schließen. 

4. Auswirkungen auf die technische Infrastruktur

Im Bebauungsplangebiet befinden sich bisher keine Verkehrsanlagen und technische Anla-
gen zur Ver- und Entsorgung des Gebietes. 

Das Plangebiet soll von Norden aus über das an die Großbeerenstraße angrenzende Bau-
feld, auf welchem die Bau- und Erschließungsmaßnahmen bereits begonnen haben, ver-
kehrs- und medientechnisch erschlossen werden. Zusätzlich wird von der Wildeberstraße 
aus für Fußgänger ein Zugang zu der im östlichen Teil des Plangebiets vorgesehenen öffent-
lichen Grünfläche geschaffen. 

Der Vorhabenträger wird sich im Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan dazu verpflichten, alle erforderlichen Anlagen zur Verkehrserschließung des Plan-
gebiets bedarfsgerecht herzustellen und für deren funktionierende Unterhaltung zu sorgen, 
die Kosten für die Herstellung aller Anlagen für die medientechnische Versorgung des Ge-
bietes zu tragen sowie alle für die gesicherte Erschließung erforderlichen Grunddienstbarkei-
ten beizubringen. 
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5. Finanzielle Auswirkungen

5.1 Verfahrenskosten 
Alle Verfahrenskosten zur Durchführung des Bebauungsplanverfahrens werden vom Vorha-
benträger übernommen. Der Landeshauptstadt Potsdam entstehen aus der Verfahrens-
durchführung keine Kosten. 

5.2 Grunderwerb, Eigentumsübertragung 
Im Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan verpflichtet sich der Vor-
habenträger, die Flurstücke 522 und 556, die Teile der geplanten öffentlichen Grünfläche 
sind, unentgeltlich in das Eigentum der Landeshauptstadt Potsdam zu übertragen. Das e-
benfalls zur geplanten öffentlichen Grünfläche gehörende Flurstück 165/2 befindet sich be-
reits im Eigentum der Landeshauptstadt Potsdam. 

Die Flächen des Baugebietes WR und die Verkehrsflächen im privaten Eigentum. In Verbin-
dung mit dem geplanten Vorhaben entstehen der Landeshauptstadt Potsdam keine Kosten 
für Grunderwerb. 

5.3 Herstellungs- und Unterhaltungskosten 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich im Durchführungsvertrag zur Beteiligung an den Kosten 
für die Planung und Herstellung der Anlagen innerhalb der geplanten öffentlichen Grünflä-
che. Die Kostenbeteiligung an den Einzelmaßnahmen wird auf der Grundlage der abge-
stimmten Freianlagenplanung im weiteren Planverfahren präzisiert und in den Durchfüh-
rungsvertrag aufgenommen. 

Nach Fertigstellung und Übertragung der geplanten öffentlichen Grünfläche in das Eigentum 
der Stadt sind die Kosten für deren künftige Unterhaltung von der Stadt zu tragen. Die jähr-
lich zu erwartenden Unterhaltungskosten werden bis zum Satzungsbeschluss über den vor-
habenbezogenen Bebauungsplan ermittelt. 

5.4 Maßnahmen der sozialen Infrastruktur 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich im Durchführungsvertrag, sich auf Grundlage der „Richt-
linie zur Kostenbeteiligung bei der Baulandentwicklung“ (DS 12/SVV/0703) an den Kosten für 
die Deckung des entstehenden Bedarfs an 12 zusätzlichen Grundschulplätzen und 8 zusätz-
lichen Hort-Plätzen zu beteiligen. 

Kosten für die Herstellung von zusätzlichen Krippen- und Kindergartenplätzen werden nicht 
entstehen, da in erreichbarer Nähe ausreichend freie Kapazitäten vorhanden sind. 

5.5 Planungsschaden 
5.5.1 Entschädigung 
[ggf. erforderliche Erläuterungen werden im weiteren Planverfahren ergänzt] 

5.5.2 Übernahmeanspruch 
[ggf. erforderliche Erläuterungen werden im weiteren Planverfahren ergänzt] 

6. Bodenordnung

Die Durchführung eines Bodenordnungsverfahrens ist nicht erforderlich. 
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E. Verfahren 
 

1. Übersicht über den Verfahrensablauf 

Der Vorhabenträger hat auf der Grundlage von § 12 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 
16.05.2013 bei der Landeshauptstadt Potsdam die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung 
eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans beantragt. 

Der Beschluss zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 33 „Waldpark 
Großbeerenstraße“ wurde auf der Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt 
Potsdam am 02.04.2014 gefasst. Auf derselben Sitzung hat die Stadtverordnetenversamm-
lung die Einleitung des Planverfahrens zur Änderung des Flächennutzungsplans im Parallel-
verfahren beschlossen. 

Der Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans [Planungsstand: Mai 2014] lag im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vom 
09. Mai bis 12. Juni 2014 öffentlich aus. Gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurden die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange zur Abgabe ihrer Stellungnahme zum Vorentwurf des 
Bebauungsplans aufgefordert. 

I.V.m. der Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB wurde die Gemeinsame Landesplanungsab-
teilung um die Mitteilung der Ziele, Grundsätze und Erfordernisse der Raumordnung gebe-
ten. 

Aus dem Verfahren zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
liegen keine Äußerungen vor. Die Stellungnahmen aus der frühzeitigen Behördenbeteiligung 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurden ausgewertet. Die Anregungen und Hinweise wurden in die 
weitere Planung einbezogen. 

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans – Planungsstand: 09. Februar 2015 - 
wird im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom ………….. bis 
………….. öffentlich ausgelegt. Parallel dazu werden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB die Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange erneut beteiligt. 
 

2. Überblick über die Beteiligungsverfahren 

2.1 Beteiligung von Öffentlichkeit, Behörden und Nachbargemeinden  
Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans (Planungsstand: Mai 2014) 

Die Öffentlichkeit sowie die Behörden und Nachbargemeinden konnten sich erstmals im 
Rahmen der Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (Öffentlichkeitsbeteiligung) und § 4 Abs. 1 
BauGB (Behördenbeteiligung) zur Planung äußern. 

Nach Abschluss des Beteiligungsverfahrens wurden die Inhalte der Stellungnahmen ausge-
wertet und in die weitere Planung einbezogen. 

Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans (Planungsstand: 09. Februar 2015) 

Im Rahmen der Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB wird der Öffentlichkeit 
sowie den Behörden und den Nachbargemeinden erneut die Gelegenheit gegeben, sich zur 
Planung zu äußern. 
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2.2 Thematische Zusammenfassung der abwägungsrelevanten Stellungnahmen 
Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans (Planungsstand: Mai 2014) 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sind 
keine Stellungnahmen eingegangen. 

Die im Rahmen der gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführten frühzeitigen Beteiligung der 
Behörden und Nachbargemeinden eingegangenen Stellungnahmen enthielten Anregungen 
und Hinweise zu folgenden Planinhalten des Vorentwurfs: 

• städtebauliche Belange 

Für die Gestaltungsidee eines „Waldparks“ (Einzelhäuser im Wald) ist die Bebauungs-
dichte zu hoch. Mit der zufällig wirkenden Ausrichtung der Gebäude ist eine städtebauli-
che Raumbildung nicht erreichbar. Die Bedeutung der geplanten „Achse“ (Fußgängerbe-
reich) inmitten des Baugebiets WR ist unklar. 

Die Ausschöpfung der geplanten Festsetzungen zur Zulässigkeit von Tiefgaragen, So-
ckelgeschossen und Abgrabungen könnte sich auf die architektonische Qualität und das 
Gesamtbild der Bebauung negativ auswirken. 

Aus gestalterischen Gründen sollte auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen die 
Zulässigkeit von Garagen und Stellplätzen ausgeschlossen werden. Stellplätze sollten als 
offene Stellplätze nur entlang der Straße ermöglicht werden. 

• Umweltbelange 

Die Versiegelung der Bebauungsflächen sollte auf ein notwendiges Mindestmaß be-
schränkt werden, um die Grundwasserneubildung möglichst wenig zu beeinträchtigen. 
Das gesamte anfallende Niederschlagswasser sollte vor Ort zur Versickerung gebracht 
und zur Grundwasserneubildung genutzt werden. 

Der Bebauungsplan umfasst Wald im Sinne des § 2 LWaldG (Landeswaldgesetz). Um 
das notwendige Waldumwandlungsverfahren über den Bebauungsplan zu regeln, bedarf 
es einer Qualifizierung des Bebauungsplans, in deren Rahmen das Verfahren der Wald-
umwandlung inklusive der erforderlichen forstrechtlichen Kompensation nach Art und 
Umfang abschließend geregelt wird. 

Aus Sicht des Immissionsschutzes bestehen keine Bedenken gegen die Planung. Die im 
Plangebiet vorgesehene Wohnnutzung ist durch die umgebende Wohnbebauung vor 
Lärmbeeinträchtigungen (z.B. durch die südwestlich gelegenen Schulen und Sportstät-
ten) geschützt. Auch die BAB 115 wird hinsichtlich der von ihr ausgehenden Lärmemissi-
onen als unbedenklich eingeschätzt. 

• soziale Belange 

Zusätzlich zu dem bereits ermittelten Bedarf an 12 neu zu schaffenden Grundschulplät-
zen entsteht nach dem standardisierten Berechnungsverfahren aus dem Vorhaben ein 
Bedarf an 18 Plätzen in Kindertagesstätten. Ob freie Kapazitäten in Kindertagesstätten in 
erreichbarer Nähe zukünftig zur Verfügung stehen, wird im weiteren Verfahren ermittelt. 

• ökonomische Belange 

Der Vorhabenträger ist unter Anwendung der Richtlinie zur Kostenbeteiligung bei der 
Baulandgewinnung an den Kosten für Wohnfolgeeinrichtungen zu beteiligen. 

• Belange der Infrastruktur 

Gemäß Fernwärmesatzung der Landeshauptstadt Potsdam gehört das Bebauungsplan-
gebiet zum Fernwärmevorranggebiet „7. Stern, Drewitz, Gluckstraße, Kirchsteigfeld“. 
Damit besteht Anschluss- und Benutzungszwang für die Wärmeversorgung (Heizung und 
Warmwasserbereitung) nach den Regelungen der Satzung. 
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Für die Sicherung der Stromversorgung ist im Plangebiet der Standort für eine neue Tra-
fostation vorzusehen. Es wird dafür eine medienfreie Fläche von 5x7 m benötigt. Die Flä-
che sollte direkt an die festgesetzte Straßenverkehrsfläche grenzen. Sie ist als Fläche für 
Versorgungsanlagen festzusetzen und es sind Geh-, Fahr- und Leitungsrechte zugunsten 
des Versorgungsträgers einzuräumen. 

• sonstige Belange 

Da sich das Plangebiet in einem kampfmittelbelasteten Gebiet befindet, ist vor der Aus-
führung von Erdarbeiten eine Munitionsfreiheitsbescheinigung beizubringen. 

Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans (Planungsstand: 09. Februar 2015) 

[Die Anregungen und Hinweise aus den im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB zum Entwurf eingehenden Stellungnahmen werden 
nach Abschluss des Beteiligungsverfahrens zusammengefasst. Danach werden die Erläute-
rungen fortgeschrieben.] 

• städtebauliche Belange 

 

• Umweltbelange 

 

• soziale Belange 

 

• ökonomische Belange 

 

• Belange der Infrastruktur 

 

• weitere Belange 

 

3. Planungssichernde Maßnahmen 

Planungssichernde Maßnahmen, wie die Verhängung einer Veränderungssperre und Erlass 
einer Satzung über das Vorkaufsrecht sind im Rahmen des vorliegenden Planverfahrens 
nicht vorgesehen. 
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F. Abwägung – Konfliktbewältigung 
 

1. Abwägung der geprüften Planungsalternativen 

Da es sich bei der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans stets um ein Ver-
fahren zur Herstellung der planungsrechtlichen Grundlagen für ein konkretes Planvorhaben 
eines Vorhabenträgers handelt, wurden im Verlauf des Verfahrens keine von diesem Vorha-
ben grundlegend abweichenden Planungsalternativen geprüft. 
 

2. Abwägung der betroffenen Belange 

Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans (Planungsstand: Mai 2014) 

Die in den Stellungnahmen zum Vorentwurf enthaltenen Anregungen und Hinweise wurden 
im Rahmen der Erarbeitung des Entwurfs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans (Pla-
nungsstand 29. Januar 2015) wie folgt in die Planung einbezogen: 

• städtebauliche Belange 

Dem Entwurf des Bebauungsplans wird ein überarbeitetes städtebauliches Konzept zu-
grunde gelegt, welches gegenüber der Fassung zum Vorentwurf eine stärker aufgelo-
ckerte Bebauung und eine weniger zufällig wirkende Ausrichtung der Gebäude vorsieht. 
Die räumliche Bedeutung der in der Mitte des Baugebiets gelegenen, eine historische 
Wegeführung markierenden Baumreihe wird gegenüber der bisherigen Planung („Achse“) 
reduziert. 

Im überarbeiteten städtebaulichen Konzept werden keine über das Erdgeschoss hinaus 
ragenden Sockelgeschosse, Tiefgaragen und Abgrabungen mehr vorgesehen. Die ent-
sprechenden Festsetzungen sind so überarbeitet worden, dass negative Auswirkungen 
auf das Erscheinungsbild der Bebauung künftig ausgeschlossen sind. 

Im überarbeiteten städtebaulichen Konzept werden entlang der Plangebietsstraße etwa 
105 Stellplätze ausgewiesen. Somit können dort alle gemäß Stellplatzsatzung der Lan-
deshauptstadt Potsdam notwendigen Stellplätze sowie weitere Stellplätze für Besucher-
fahrzeuge nachgewiesen werden. Die Errichtung weiterer Stellplätze auf anderen Flä-
chen (z.B. zwischen oder hinter den Häusern) oder in Tiefgaragen ist nicht erforderlich. 
Der Empfehlung, Stellplätze nur entlang der Straße zuzulassen und auf den nicht über-
baubaren Grundstücksflächen auszuschließen, wird im Bebauungsplanentwurf gefolgt 
werden. 

• Umweltbelange 

Das im Baugebiet WR zulässige Maß der baulichen Nutzung wird von GR 4.300 m² auf 
GR 3.300 m² reduziert, sodass das gesamte anfallende Niederschlagswasser im Plange-
biet zur Versickerung gebracht und zur Grundwasserneubildung genutzt werden kann. 
Die Verpflichtung zur Versickerung des gesamten Niederschlagswassers und des Ver-
bots der Einleitung jeglichen Niederschlagswassers in die Kanalisation wird in der städte-
baulichen Textfestsetzung Nr. 3 geregelt. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird auf der Grundlage von § 8 Abs. 2 Satz 3 
LWaldG die Umwandlung der bisher das Plangebiet umfassenden Waldfläche in eine an-
dere Nutzungsart abschließend geregelt. Art und Umfang der erforderlichen forstrechtli-
chen Kompensation werden im Umweltbericht erläutert und einschließlich der Festlegun-
gen zur zeitlichen Abfolge der Maßnahmen im Durchführungsvertrag zum vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan geregelt. 
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Da aus Sicht des Immissionsschutzes keine Bedenken gegen die Planung bestehen, 
müssen keine Belange des Immissionsschutzes in die Planung einbezogen werden. 

• soziale Belange 

Die Hinweise zu den vorhabenbedingten Maßnahmen der sozialen Infrastruktur erfordern 
keine Änderungen der vorgesehenen Bebauungsplanfestsetzungen. Im Durchführungs-
vertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird der Vorhabenträger auf der 
Grundlage der Richtlinie zur Kostenbeteiligung bei der Baulandentwicklung im Durchfüh-
rungsvertrag verpflichtet, sich an den Investitionskosten zur Schaffung von 12 zusätzli-
chen Grundschulplätzen und 8 zusätzlichen Hort-Plätzen zu beteiligen.  

Die zwischenzeitlich konkretisierte Kapazitätsermittlung für den Bereich der Kinderta-
geseinrichtungen hat ergeben, dass die Herstellung von zusätzlichen Krippen- und Kin-
dergartenplätzen nicht erforderlich ist, da in erreichbarer Nähe ausreichend freie Kapazi-
täten vorhanden sind. 

• ökonomische Belange 

Der Vorhabenträger wird im Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan verpflichtet, sich an den Kosten für Wohnfolgeeinrichtungen zu beteiligen [s.o. „sozi-
ale Belange“ sowie Kapitel D „Auswirkungen des Bebauungsplans“]. 

• Belange der Infrastruktur 

Die Fernwärmesatzung der Landeshauptstadt Potsdam wird in den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan nachrichtlich übernommen. Die Herstellung der Fernwärmeversorgung 
(Heizung und Warmwasserbereitung) nach den Regelungen der Satzung (Anschluss- 
und Benutzungszwang) wird im Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan geregelt. 

Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird kein Standort für eine 
neue Trafostation vorgesehen. Der Standort wird stattdessen außerhalb des Bebauungs-
plangebiets auf dem nördlich angrenzenden Grundstück nachgewiesen. Die erforderli-
chen Regelungen zur Sicherung des Standortes und zur Heranführung der Leitungen bis 
zum Plangebiet, einschließlich der Einräumung notwendiger Geh-, Fahr- und Leitungs-
rechte zugunsten des Versorgungsträgers werden im Durchführungsvertrag zum vorha-
benbezogenen Bebauungsplan getroffen. 

• sonstige Belange 

Der Hinweis, dass sich das Plangebiet in einem kampfmittelbelasteten Gebiet befindet 
und vor der Ausführung von Erdarbeiten eine Munitionsfreiheitsbescheinigung beizubrin-
gen ist, erfordert keine Änderung der Planung, wird jedoch als Information für die weiter-
führenden Planungsschritte in die Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
aufgenommen. 

Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans (Planungsstand: 09. Februar 2015) 

[Die im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 
BauGB zum Entwurf eingehenden Stellungnahmen werden im weiteren Verlauf des Planver-
fahrens abgewogen. Danach werden die Erläuterungen fortgeschrieben.] 

• Abwägung städtebaulicher Belange 

 

• Abwägung der Umweltbelange 

 

• Abwägung der sozialen Belange 
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• Abwägung ökonomischer Belange 

 

• Abwägung der Belange der Infrastruktur 

 

• Abwägung weiterer Belange 
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G. Durchführungsvertrag 
 
Zwischen dem Vorhabenträger und der Landeshauptstadt Potsdam wird i.V.m. § 12 BauGB 
ein Durchführungsvertrag abgeschlossen. Die aus einem städtebaulichen Vertrag und einem 
Erschließungsvertrag bestehenden Teile des Durchführungsvertrags werden bis zum Sat-
zungsbeschluss über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan unterzeichnet. 

Der Durchführungsvertrag wird die Durchführungsverpflichtung für das vereinbarte Vorhaben 
mit konkreter Fristsetzung sowie die Kostenübernahme durch den Vorhabenträger umfas-
sen. 

Der Durchführungsvertrag wird insbesondere Regelungen zu folgenden Inhalten enthalten: 
 
Städtebaulicher Vertrag 

Verpflichtung des Vorhabenträgers zur Durchführung des Vorhabens, einschließlich Rege-
lungen zur Kostenübernahme und zu Durchführungsfristen 

Vorhabenplanung: - Regelungen zur Art der geplanten baulichen Nutzungen (Ausge- 
 staltung der städtebaulichen Textfestsetzung Nr. 1); 

- detaillierte Beschreibung des Vorhabens (z.B. Anzahl der Gebäu- 
 de und Wohnungen, Gebäudetypen, baugestalterische Regelun-

gen); 

öffentliche Grünfläche: - detaillierte Beschreibung der Maßnahmen (z.B. Herstellung Spiel- 
 flächen, Wege, Bepflanzungen); 

 - Verpflichtung zur Eigentumsübertragung; 

Waldumwandlung: - abschließende Regelung der Kompensationsmaßnahme (Art und  
 Umfang, Maßnahmebeschreibung, Flächenverfügbarkeit, Frist-

setzungen, Kostenübernahme / Sicherheitsleistungen); 

Kostenübernahme: - Kosten der Verfahrensdurchführung; 
- Folgekosten (Kostenbeteiligung zur Schaffung von 12 zusätzli-
chen Grundschulplätzen und 8 zusätzlichen Hortplätzen); 

 - Herstellungskosten; 

Durchführungsfristen: - zeitliche Vereinbarungen für die Umsetzung des Vorhabens, ein- 
 schließlich Regelungen für den Fall der Nichtumsetzung des Vor-
habens (Aufhebung des vBP). 

 
Erschließungsvertrag 

Verpflichtung des Vorhabenträgers zur Herstellung aller Erschließungsanlagen, einschließ-
lich Regelungen zur Kostenübernahme und Durchführungsfristen sowie Gewährleistung der 
Nutzungsrechte im außerhalb des Plangebiets gelegenen Baufeld zwischen Großbeeren-
straße und Plangebietsgrenze 

Stromversorgung: - Sicherung der Fläche für die Trafostation; 
- Sicherung benötigter Geh-, Fahr- und Leitungsrechte; 
- Herstellungs- bzw. Kostenübernahmeverpflichtung; 

Fernwärmeversorgung: - Anschlussverpflichtung für das Vorhaben; 
 - Sicherung benötigter Geh-, Fahr- und Leitungsrechte; 

- Herstellungs- bzw. Kostenübernahmeverpflichtung; 

Trink- und Abwasser: - Sicherung benötigter Geh-, Fahr- und Leitungsrechte; 
- Herstellungs- bzw. Kostenübernahmeverpflichtung; 
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Regenwasser: - Verpflichtung zur Versickerung des gesamten Regenwassers im 
Plangebiet (keine Einleitung in die Regenwasserkanalisation); 

- Herstellungsverpflichtung; 

Verkehrsflächen: - Verpflichtung zur Sicherung aller benötigter Geh- und Fahrrechte 
innerhalb und außerhalb des Plangebiets; 

- Regelungen zu Ausbaustandards (Breiten, Materialien etc.); 
- Herstellungsverpflichtung. 
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H. Rechtsgrundlagen 
 
Der vorliegende Bebauungsplan wird auf der Grundlage der folgenden Gesetze und Verord-
nungen erstellt: 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014 
(BGBl. I S. 1748), 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke - Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden 
und weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1551), 

• Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509), 

• Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. 
September 2008 (GVBl. I Nr. 14 S. 226), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 29. November 2010 (GVBl. I Nr. 39). 

Der Bebauungsplan wird auf der Grundlage von § 12 BauGB als vorhabenbezogener Be-
bauungsplan aufgestellt. 

Zwischen Vorhabenträger und der Landeshauptstadt Potsdam werden ein städtebaulicher 
Vertrag und ein Erschließungsvertrag zum Bebauungsplan abgeschlossen, welche die 
Durchführung des geplanten Vorhabens und der Erschließungsmaßnahmen regeln. 

Der Umweltbericht ist Bestandteil der Begründung zum Bebauungsplan. 
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I. Anlagen 
 
 
 
Anlage 1 
 
Karte der Biotope (unmaßstäblich) 
 
 
Anlage 2 
 
Fotos zum Biotopbestand 
 
 
Anlage 3 
 
Tabellen zur Naturhaushaltwertberechnung 
 
 
Anlage 4 
 
Karte zu den Flurstücken der Waldumwandlung 
 
 
Anlage 5 
 
Karte zu den Flurstücken der externen naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahme  
- Waldersatz (Erstaufforstung) -  
 
 
Anlage 6 
 
Artenschutzbeitrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 33 „Waldpark Groß-
beerenstraße“ in der Flur 6, Gemarkung Drewitz, 14480 Potsdam [Artenschutzsach-
verständige Silke Jabczynski, Potsdam, Oktober 2013] 
 
 
Anlage 7 
 
Textliche Festsetzungen 
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Karte der Biotope (unmaßstäblich) 
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Anlage 2 
 
 
Fotos zum Biotopbestand 
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Fotos zum Biotopbestand 
 

 
 Foto 1:  Zu erhaltender Baumbestand am nördlichen Rand des Plangebietes  
  mit Blick auf die vorhandene Stadtvillenbebauung (Nov./2013) 
 
 
 

 
 Foto 2:  Blick in südwestliche Richtung zur Zeilenbebauung an der  
  Grotianstraße. Baumbestand bleibt erhalten. (Nov./2013) 
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 Foto 3:  Blick in südöstlicher Richtung mit Baumbestand am Rand des  
  Plangebietes und zukünftiger öffentlicher Grünfläche (Nov./2013) 
 
 
 

 
 Foto 4:  Bereich der geplanten öffentlichen Grünfläche (Jan./2015) 
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Anlage 3 
 
 
Tabellen zur Naturhaushaltswertberechnung 
 
Tabelle 1a:  Bewertung der Naturhaushaltsfunktionen für Biotoptypen - Bestand 
Tabelle 1b:  Zusammenstellung Naturhaushaltswerte Bestand 
Tabelle 2a:  Bewertung der Naturhaushaltsfunktionen für Biotoptypen - Planung 
Tabelle 2b:  Berechnung der Naturhaushaltswerte für geplante Baugebiete 
Tabelle 2c:  Zusammenstellung Naturhaushaltswerte Planung 
Tabelle 3c:  Eingriff Naturhaushaltswert - Zusammenfassende Übersicht 
Tabelle 3d:  Berechnung Naturhaushaltsaufwertung für externe Ausgleichsmaßnahmen 
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T 1a: Bewertung der Naturhaushaltsfunktionen für Bi otoptypen - Bestand Kapitel I Anlage 3

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 33 "Waldpark Gr oßbeerenstraße" Potsdam

7 8 9

Mittelwert 
abiotisch **

Wald und Forste

08281 Vorwälder trockener Standorte
(Ausgangslage für Sukzessionsbeginn)

08.28.1 Vorwaldstadium, 
trockener Standort

eingeschränkte 
Bedeutung 1,4 2,0 1,0 1,0 1,3 1,4

08290 Naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-
Mischwälder mit heimischen Baumarten 
anthropogen überprägt

08.51.8 Laub-Nadel-Mischung 
Hauptbaumart Kiefer
Nebenbaumart Eiche

örtliche Bedeutung 
(7) 1,8 2,0 1,5 2,0 1,8 1,8

Bebaute Gebiete, Verkehsranlagen und Sonderflächen

12500 Ver- und Entsorgungsanlagen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

51 2 63 4

Biotope

biotisch

Biotoptyp Naturhaushaltswert EinzelbewertungBiotoptyp und -bewertung LP Potsdam * Bemerkungen

(Auf- bzw. Abwertungen 
aufgrund spezifischer 
Ausprägungen)

Naturhaus-
haltswert gesamt 
***
(Mittelwert NHW 
biotisch + 
abiotisch)

abiotisch

Wasser Klima / LuftBoden

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

12654 versiegelter Weg
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Anmerkungen:

*   Standardwert gem. „Liste der vorkommenden Biotoptypen und deren Bewertungsstufen“ im Anhang A-1 zum Landschaftsplan Stadt Potsdam

**  Mittelwert abiotisch: Zellenwerte ungerundet, Anzeige gerundet auf eine Kommastelle

*** Naturhaushaltswert Nutzungstyp: berechneter Gesamtwert für Biotoptyp gerundet auf eine Kommastelle

1 von 1
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T 1b: Zusammenstellung Naturhaushaltswerte Bestand Kapitel I Anlage 3

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 33 "Waldpark Gr oßbeerenstraße" Potsdam

3
Fläche in m² Naturhaus-

haltswert gesamt 
*

Naturhaushalts-
wert der Fläche **
(Fläche x NHW, gerundet)

Wälder und Forste

08281 Vorwälder trockener Standorte
(Ausgangslage für Sukzession) 18.116 1,4 25.362

08290 Naturnahe Laubwälder und Laub-Nadel-Mischwälder mit 
heimischen Baumarten anthropogen überprägt 7.958 1,8 14.324

Biotoptyp 
1 2

Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen und Sonderflächen

12500 Ver- und Entsorgungsanlagen
4 0 0

12654 versiegelter Weg
575 0 0

Summe Geltungsbereich 26.653 1,5 39.686

Anmerkungen:

* Naturhaushaltswert Nutzungstyp: berechneter Gesamtwert für Biotoptyp gerundet auf eine Kommastelle

** Naturhaushaltswert der Fläche: berechneter Gesamtwert für Biotopfläche, gerundet auf ganze Zahl

1 von 1
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T 2a: Bewertung der Naturhaushaltsfunktionen für Bi otoptypen - Planung

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 33 "Waldpark Gr oßbeerenstraße" Potsdam
Kapitel I Anlage 3

1 2 8 9 10 11
Geplante Nutzung Flächen-

anteil

absolut flächenbezogen

Mittelwert 
abiotisch **

65% 16.10.0 Freiflächen im 
Siedlungsbereich

1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,3 0,8

10% 07.10.0 Sonstige Laubgebüsche 1,5 2,0 1,5 2,0 1,8 1,7 0,2

10% 07.15.1 Einzelbäume, Solitär 1,8 2,0 1,5 2,0 1,8 1,8 0,2

15% 12.21.3 Wege, teilversiegelt 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1

Gesamt (gerundet) 100% 1,2

48% 12.20.0 Verkehrsanlagen
vollversiegelt

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bemerkungen

(Auf- bzw. Abwertungen 
aufgrund spezifischer 
Ausprägungen)

Naturhaushaltswert Einzelbewertung Naturhaushaltswert gesamt ***
(Mittelwert 
NHW biotisch + abiotisch)

abiotisch

WasserBiotope

4

Nicht überbaubare Fläche mit Laubbäumen 
oder Wald-Kiefer, wasser- und 
luftdurchlässige Beläge
- ein stanortgerechter Laubbaum je angefangene 
200 m² nicht überbaubare Grundstücksfläche
- 65% Rasen
- 10% Sträucher
- 15% wasser- und luftdurchlässige Wege

Private Straßenverkehrsfläche
- Fahrbahnen, vollversiegelt
- Stellplätze, teilversiegelt

Biotoptyp und -bewertung LP Potsdam *

Boden

biotisch

5 6 7

Klima / Luft

3

29% 12.20.0 Verkehrsanlagen
teilversiegelt 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1

8% 12.20.0 Verkehrsanlagen
teilversiegelt 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0

4% 07.15.1 Einzelbäume, Solitär 1,8 2,0 1,5 2,0 1,8 1,8 0,1

11% 05.15.2 intensiv genutztes 
Grünland 
(Verickerungsmulden)

1,0 1,5 1,8 1,5 1,6 1,3 0,1

Gesamt (gerundet) 100% 0,4

Öffentliche Grünfläche 97% 10.10.1 Parkananlagen 1,5 1,7 1,5 1,7 1,6 1,6 1,5

3% 10.20.0 Spielplatz 0,5 0,5 0,5 1,0 0,7 0,6 0,0

Gesamt (gerundet) 100% 1,5

Anmerkungen:

*   Standardwert gem. "Liste der vorkommenden Biotoptypen und deren Bewertungsstufen" im Anhang A-1 zum Landschaftsplan Stadt Potsdam (Stand: März 2012)

**  Mittelwert abiotisch: Zellenwerte ungerundet

*** Naturhaushaltswert Biotope/ Nutzungstypen absolut: Zellenwerte der Teilwerte gerundet auf eine Kommastelle (nachrichtliche Darstellung)

      Naturhaushaltswert Biotope/ Nutzungstypen flächenbezogen: Zellenwerte der Teilwerte ungerundet (Mittelwert von NHW biotisch und NHW abiotisch), berechneter Gesamtwert für Nutzungstyp gerundet auf eine Kommastelle (Summe der Teilwerte)

- Stellplätze, teilversiegelt
- Anpflanzung von Bäumen
- Rasenmulden mit artemreichen Parkrasen

1 von 1
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T 2b: Berechnung der Naturhaushaltswerte für geplan te Baugebiete

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 33  Potsdam
Kapitel I 
Anlage 3

1 2 3 4 5

Baugebiet WR

Flächentyp/ Maßnahme
Naturhaus-
haltswert

Anrechen-
bare Fläche 
in m²

Anteil an 
Grund-
stücksfläche

Baugrundstück 14.135,0

1 überbaubare Fläche (Haupt-GRZ) 3.300,0 23,3%

davon: 

vollversiegelt 0,0 23,3%vollversiegelt 0,0 3.300,0 23,3%

0,0%

2
Stellplätze, Zufahrten, Nebenanlagen (Neben-
GRZ) 1.650,0 11,7%

davon: 

vollversiegelt 0,0 825,0 5,8%

teilversiegelt 0,5 825,0 5,8%

3 nicht überbaute Fläche 9.185,0 65,0%

davon: 

Dauerhafte Bepflanzung der nicht überbaubaren 
Fläche 1,2 8.900,0 63,0%

teilversiegelt 0,5 285,0 2,0%

0,0%

G Naturhaushaltswert (gerundet) 0,8

1 von 1
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T 2c: Zusammenstellung Naturhaushaltswerte Planung Kapitel I Anlage 3

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 33 "Waldpark Gr oßbeerenstraße"

1 2 3 4
Planungstyp Fläche in m² Naturhaus-

haltswert gesamt 
*

Naturhaushalts-
wert der Fläche **
(Fläche x NHW, gerundet)

Baugebiete

WR 14.135 0,8 11.308

Verkehrsflächen

Private Straßenverkehrsfläche 4.560 0,4 1.824Private Straßenverkehrsfläche 4.560 0,4 1.824

Grünflächen

Öffentliche Grünfläche 7.958 1,5 11.937

0

0

Gesamt Vorhabenflächen 26.653 0,9 25.069

Anmerkungen:

*  Naturhaushaltswert Nutzungstyp: berechneter Gesamtwert für Planungstyp gerundet auf eine Kommastelle

** Naturhaushaltswert der Fläche: berechneter Gesamtwert für Biotopfläche, gerundet auf ganze Zahl

1 von 1
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T 3c: Eingriff Naturhaushaltswert - Zusammenfassend e Übersicht  (Eingriffsbilanz vereinfacht für einen Vorhabensträger) 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 33 "Waldpark Gr oßbeerenstraße"

1 2

Typ Fläche in m²
(gerundet)

NH-Wert
Mittelwert
(gerundet)

Fläche x 
NH-Wert

(gerundet)

NH-Wert 
Planungs-

typen
(gerundet)

Fläche x
NH-Wert

(gerundet)

NH-Wert 
Veränderung

(gerundet)

Fläche x 
NH-Wert

(gerundet)

Vorhabenfläche 26.653 1,5 39.686 0,9 25.069 -0,6 -14.617

Summe 26.653 39.686 25.069 -14.617

* einschließlich von Maßnahmen zur Eingriffsminderung und zur Kompensation

4 53

Bestand Planung* Bilanz*

Kapitel I Anlage 3
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T 3d: Berechnung Naturhaushaltsaufwertung für exter ne Ausgleichsmaßnahmen

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 33 "Waldpark Gr oßbeerenstraße"

1 2 3 4 6
Maßnahme Naturhaushaltswert

Bestand
Naturhaushaltswert 

Planung
Wertver-

besserung
Maßnahmen-
fläche in m² 
(gerundet)

Maßnahmenfläche 
in ha

(gerundet)

Wertver- 
besserung x 

Fläche
(gerundet)

Acker, intensiv genutzt, in Edel-Laubwald 1,0 2,0 +1,0 14.617 1,462 14.617

Summe 14.617 14.617

5

Kapitel I Anlage 3

1 von 1
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 33  „Waldpark Großbeerenstraße“ Kapitel I - Anlage 4 
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Karte zu den Flurstücken der Waldumwandlung 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 33  „Waldpark Großbeerenstraße“ Kapitel I - Anlage 5 
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Anlage 5 
 
 
Karte zu den Flurstücken der externen naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahme 
– Waldersatz (Erstaufforstung) – 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 33  „Waldpark Großbeerenstraße“ Kapitel I - Anlage 6 
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Anlage 6 
 
 
Artenschutzbeitrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 33 „Waldpark Groß-
beerenstraße“ in der Flur 6, Gemarkung Drewitz, 14480 Potsdam [Artenschutzsach-
verständige Silke Jabczynski, Potsdam, Oktober 2013] 
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Artenschutzbeitrag 

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

Nr. 33 „Waldpark Großbeerenstraße“ 

in der Flur 6, Gemarkung Drewitz, 

14480 Potsdam 

 

 

 

Auftraggeber:                 

Kirsch & Drechsler   

Hausbau Gesellschaft mbH 

Heinrich-von-Kleist-Straße 5 

14482 Potsdam 

 

 

Auftragnehmer: 

Artenschutzsachverständige 

Silke Jabczynski 

Eichenring 68 

14469 Potsdam 

Telefon: 0152-24029472 

E-Mail: silke.jabczynski@gmx.de 

 

 

Potsdam, im Oktober 2013 
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1.  Anlass und Aufgabenstellung 

Die Kirsch & Drechsler Hausbau Gesellschaft mbH plant für den südwestlichen Teilbereich 

des ehemaligen Klinikgeländes in der Großbeerenstraße 301-309 in 14480 Potsdam den 

Neubau von Eigentumswohnungen. Auf dem unbebauten Gelände sollen ein Wohngebiet 

und ein öffentlicher Park entstehen.  

Das Ziel des Bebauungsplanverfahrens ist die Schaffung eines verbindlichen planungs-

rechtlichen Rahmens und eine geordnete städtebauliche Entwicklung des Geländes.  

 

 

 

2. Rechtliche Grundlagen 

Der vorliegende Artenschutzbeitrag beschäftigt sich mit den streng und besonders geschütz-

ten Tierarten gemäß der Begriffsdefinition des § 7 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in 

Verbindung mit der Bundesartenschutzverordnung.  

 

Für diese Tierarten gelten nach § 44 BNatSchG Absatz 1 strenge Vorschriften: 

"Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, …“ 

 

Diese Verbote werden durch den Absatz 5 des § 44 ergänzt: 

(5) Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne 

des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, 

gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind 

in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische 

Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 

Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 3 

und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender 

Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 1 nicht vor, soweit die ökologische 

Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
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im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.  

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. 

Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 

92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere 

besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs 

oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor. 

 

Werden Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der 

gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten erfüllt, müssen die Ausnahmevoraussetzungen 

des § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sein. 

(7) Die nach Landesrecht für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden 

sowie im Fall des Verbringens aus dem Ausland das Bundesamt für Naturschutz können von 

den Verboten des § 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen 

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher 

wirtschaftlicher Schäden, 

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken 

dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der 

Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich günstigen 

Auswirkungen auf die Umwelt oder 

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 

einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben 

sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit 

nicht Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG weiter gehende Anforderungen enthält. 

Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie 

79/409/EWG sind zu beachten. Die Landesregierungen können Ausnahmen auch allgemein 

durch Rechtsverordnung zulassen. Sie können die Ermächtigung nach Satz 4 durch 

Rechtsverordnung auf andere Landesbehörden übertragen. 
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3. Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet ist der Geltungsbereich des Bebauungsplanes im Stadtteil Drewitz 

in Potsdam. Der Baumbestand ist Wald im Sinne des Waldgesetzes des Landes Branden-

burg. Durch das Gebiet führt ein asphaltierter Weg. Im westlichen Bereich befinden sich die 

Reste einer massiven baulichen Nebenanlage mit einer Grundfläche von etwa 4 m².  

Das Bebauungsplangebiet hat eine Größe von etwa 26.600 m². Als Wohngebiet sollen etwa 

18.700 m² und als öffentlicher Park etwa 7.900 m² entwickelt werden.  

 

Der Baumbestand besteht aus verschiedenen Laub- und Nadelbaumarten unterschiedlichen 

Alters. Zu den vorkommenden Baumarten bzw. -gattungen zählen unter anderem Robinie 

(Robinia pseudoacacia), Kiefer (Pinus spec.) und Ahorn (Acer spec.). 

Die Kartengrundlage für das Gebiet stammt aus dem April diesen Jahres (siehe Abbildung 

1). Im Laufe des Sommers veränderte sich das Gebiet durch die Fällung zahlreicher Bäume. 

Im mittleren Gebietsabschnitt steht aktuell ausschließlich die Baumreihe. Im Bereich des ge-

planten Parks und in den äußeren Randbereichen ist noch ein Teil des ursprünglichen Baum-

bestandes vorhanden.   

 

Das Gebiet grenzt auf der West- und der Südseite an die mehrgeschossigen Wohngebäude 

der Grotrianstraße bzw. der Ziolkowskistraße, die zum Wohngebiet Am Stern aus den 1970er 

Jahren gehören. Nördlich schließen sich teilweise einzeln stehende Wohngebäude aus den 

1990er Jahren an. An der restlichen nördlichen Abgrenzung geht das Gebiet in einen wei-

teren Baumbestand über, der zu dem gerade in Sanierung befindlichen ehemaligen Lazarett 

gehört. Östlich erstreckt sich ein gerodetes Baufeld. Auf dem Baufeld sollen ebenfalls Wohn-

gebäude entstehen, für deren Errichtung gemäß § 34 Baugesetzbuch kein Bebauungsplan 

erforderlich ist. 
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Abbildung 1: Grenze des Untersuchungsgebietes (rote Linie, Stand: April 2013) 

 

 

 

4. Methodisches Vorgehen zur Erfassung der relevanten Artengruppen 

Als Methode für die Erfassung der Brutvögel kam die Revierkartierung zur Anwendung. Im 

Untersuchungsgebiet erfolgten sieben Begehungen im Zeitraum von Ende April bis Anfang 

Juli. Bei windarmen und trockenen Witterungsverhältnissen wurden fünf Begehungen in den 

frühen Morgenstunden und zwei in der Abenddämmerung absolviert. 

Die Begehungen in der Morgendämmerung fanden am 03.04., 19.04., 03.05., 05.06. und am 

27.06.2013 statt. Die Begehungen in der Abenddämmerung wurden am 18.05. und am 

18.06.2013 durchgeführt. 

Alle Beobachtungen hör- und sichtbarer Vögel, insbesondere revieranzeigende Merkmale 

(singende Männchen, Warnrufe, nistmaterial- und futtertragende Altvögel, etc.), wurden no-

tiert und in eine Arbeitskarte eingetragen. 

 

Die Auswertung der Ergebnisse aller Begehungen folgt der Anleitung von SÜDBECK et al. 

2005 „Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands“. Nach dem Ende der 

Kartierungen werden für die nachgewiesenen Brutvogelarten sogenannte „Papierreviere“ ge-

bildet. Bewegen sich die revieranzeigenden Merkmale innerhalb der angegebenen artspe-
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zifischen Zeiträume handelt es sich um ein abzugrenzendes Revier. Im Falle des Auffindens 

eines Brutplatzes kann der genaue Standort bestimmt werden. Ausschließlich außerhalb der 

Zeiträume liegende Merkmale weisen auf Durchzügler hin. Die festgestellten Reviere und 

Brutplätze werden in einer Karte dargestellt. 

 

Die Erfassung der Fledermausfauna erfolgte im Rahmen von vier Begehungen im Zeitraum 

von Ende Mai bis Anfang August. Die Detektoruntersuchungen wurden am 29.05., 18.06., 

26.06. und am 08.08.2013 durchgeführt.  

In den Dämmerungs- beziehungsweise Nachtstunden erfolgte die visuelle Beobachtung der 

im Geltungsbereich vorhandenen Höhlenbäume zur Ermittlung von Fledermaussommer-

quartieren durch Ausflugsbeobachtung. Des Weiteren wurden bei Detektorbegehungen mit 

einem Zeitdehner-Ultraschalldetektor des Modells Pettersson D 240x Aufnahmen von Fle-

dermäusen im Jagdgebiet/Flugraum erstellt, die nachträglich mit einer speziellen Analyse-

software ausgewertet wurden. Die Nachbestimmung der Arten anhand der Rufaufnahmen 

geschah unter Verwendung von SKIBA 2009 „Europäische Fledermäuse - Kennzeichen, 

Echoortung und Detektoranwendung“.  

 

Zur Erfassung der Reptilien erfolgten zwei Begehungen im Zeitraum Mai/Juni. Die Begehun-

gen fanden am 17.05. und am 05.06.2013 statt. Es wurde gezielt nach Tieren im Untersu-

chungsgebiet gesucht. Dabei wurden während der Fortpflanzungszeit insbesondere geeig-

nete Sonnenbadeplätze der streng geschützten Zauneidechse (Lacerta agilis) in den Vormit-

tagsstunden abgegangen. 

 

Für die Erfassung des streng geschützten Heldbockes (Cerambyx cerdo) wurden drei Be-

gehungen im Zeitraum von Juni bis August in diesem Jahr durchgeführt. Die Begehungen 

waren am 18.06., 26.06. und am 08.08.2013. Die potenziellen Brutbäume wurden auf Spu-

ren, unter anderem auf Fraßlöcher am Stamm, Bohrmehl-Auswurf und Kotpillen, überprüft. 

Während der Flugzeit der Käfer wurden die potenziellen Brutbäume nach adulten Tieren ab-

gesucht.  
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5. Spezifische Wirkungen des Bebauungsplanes 

Für die betrachteten Artengruppen sind bei Neubauprojekten vor allem bau- und anlagebe-

dingte Wirkfaktoren relevant. Die Beseitigung des Baum- und Gehölzbestandes sowie die 

Flächenversieglung sind die wichtigsten Parameter. Sie führen vor allem zu einem Verlust 

von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie Nahrungsplätzen der betreffenden Artengruppen 

und stellen gemeinsam mit temporären akustischen Störungen die bedeutsamsten Beein-

trächtigungen dar.   

 

 

 

6. Bestand und Bewertung der Avifauna 

In der folgenden Tabelle sind die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen europäischen 

Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie aufgelistet. 

 

Deutscher Name 
Wissenschaftlicher 

Name 
Rote Liste 

Brandenburg 
Rote Liste 

Deutschland 
BArtSchV

O 
Status und 

Anzahl 

Amsel Turdus merula   § R (1) 

Blaumeise 
Cyanistes 
caeruleus 

  § R (1) 

Buntspecht Dendrocopos major   § R (1) 

Kohlmeise Parus major   § R (1) 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla   § R (1) 

Rotkelchen Erithacus rubecula   § R (2) 

Star Sturnus vulgaris   § R (1) 

Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca   § R (1) 

Erläuterungen: 
Rote Liste Brandenburg: RYSLAVY T., MÄDLOW W. (2008)    
Rote Liste Deutschland: SÜDBECK ET AL. (2007) 
1 vom Aussterben bedroht 
2 stark gefährdet 
3 gefährdet 
R Arten mit geografischer Restriktion 
V Art der Vorwarnliste 

BArtSchVO: Bundesartenschutzverordnung (2005); §: besonders geschützt, §§:streng geschützt 
Status: B - Brutpaar; R - Revier 
 

Tabelle 1:  nachgewiesene Vogelarten im Untersuchungsgebiet 
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Im Untersuchungsgebiet konnten acht Brutvogelarten festgestellt werden (siehe auch Karte 

1). Bei den nachgewiesenen Brutvogelarten handelt es sich um verbreitete und ungefährdete 

Arten im Land Brandenburg. Die lokalen Populationen sind bezüglich der Ansprüche an ihren 

Lebensraum flexibel und weisen einen günstigen Erhaltungszustand auf. Die Arten sind be-

sonders geschützt.  

Zu den nachgewiesenen Vogelarten zählen Standvögel, die ganzjährig im Gebiet anzutreffen 

sind und Kurz- sowie Langstreckenzieher.  

Unter den Vogelarten sind Höhlenbrüter, wie etwa Buntspecht und Star, sowie Frei brütende 

Arten, wie etwa Amsel und Mönchsgrasmücke.  

Der Trauerschnäpper ist ein Langstreckenzieher. Ein Revier dieses Höhlenbrüters konnte im 

nördlichen Gebietsabschnitt ermittelt werden.  

Weitere Höhlenbrüter im Bebauungsplangebiet sind Kohlmeise, Blaumeise, Buntspecht und 

Star. Zu den Standvögeln gehören Kohlmeise, Blaumeise und Buntspecht. Bei dem Star 

handelt es sich um einen Kurzstreckenzieher. Die Reviere der genannten Arten sind vor al-

lem in den Randbereichen des Untersuchungsgebietes zu finden.  

Frei brütende Vogelarten sind Rotkelchen, Mönchsgrasmücke und Amsel. Die Mönchsgras-

mücke ist ein Kurzstreckenzieher, Rotkelchen und Amsel sind ganzjährig im Land Branden-

burg anzutreffen. Die Reviere der Freibrüter sind ebenfalls vorwiegend in den Randberei-

chen des Untersuchungsgebietes zu finden.  

 

 

6.1 Maßnahmen für die Avifauna zur Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen 

 Belange 

Maßnahmen zur Vermeidung der Tötung von Gehölz- und Höhlenbrütern oder die Zerstö-

rung ihrer Entwicklungsformen 

Baumfällungen im Gebiet sind, um eine Tötung von Tieren oder die Zerstörung von Entwick-

lungsformen zu vermeiden, außerhalb der Brutzeit der ermittelten Vogelarten durchzuführen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP 4.1



9 

6.2 Artenschutzrechtliche Betroffenheit der Avifauna 

Im Bebauungsplangebiet wurden Reviere von mehreren Höhlenbrütern, und zwar von Bunt-

specht, Blaumeise, Kohlmeise, Kleiber, Trauerschnäpper und Star festgestellt. In der Regel 

erfolgt mit Ausnahme des Buntspechtes eine wiederholte Nutzung der Fortpflanzungsstätte 

in der nächsten Brutperiode.  

Daher sollte vor der Fällung von Höhlenbäumen eine Kontrolle auf Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten von Vögeln erfolgen. Bei einem Nachweis von Lebensstätten ist vor der Beseiti-

gung ein Antrag auf Erteilung einer Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG von den Ver-

boten des besonderen Artenschutzes bei der Unteren Naturschutzbehörde zu stellen. Die 

Zerstörung einer oder mehrerer Neststandorte außerhalb der Brutperiode im Zuge baulicher 

Maßnahmen führt bei den genannten Brutvogelarten nicht zu einer Beeinträchtigung der 

Fortpflanzungsstätte (vgl. „Angaben zum Schutz der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der in 

Brandenburg heimischen Vogelarten“, MINISTERIUM FÜR LÄNDLICHE ENTWICKLUNG, UMWELT 

UND VERBRAUCHERSCHUTZ 2007). Die Vögel weichen auf andere geeignete Neststandorte im 

nahen Umfeld und auf Ersatzquartiere aus. Die ökologische Funktion der vom Eingriff 

betroffenen Fortpflanzungsstätte bleibt erhalten. 

Die Durchführung von Baumfällungen im Winterhalbjahr (Bauzeitenregelung) kann eine 

Tötung von Tieren oder deren Entwicklungsformen verhindern. Der Tatbestand des § 44 Abs. 

1 Satz 1 ist damit nicht erfüllt. 

7. Bestand und Bewertung der Fledermausfauna

7.1 Ermittlung von Wochenstuben innerhalb des Baumbestandes 

Fledermaussommerquartiere konnten im Bebauungsplangebiet nicht nachgewiesen werden. 

Relevante Spuren einer vorangegangenen Quartiernutzung konnten ebenfalls nicht fest-

gestellt werden. Bei den Ausflugsbeobachtungen im Bereich der bis August diesen Jahres 

vorhandenen Höhlenbäume konnten keine Fledermausquartiere ermittelt werden. Der aktu-

elle Baumbestand weist ein geringes Sommerquartierpotenzial für Fledermäuse auf. Es be-

steht kein Winterquartierpotenzial für Fledermäuse im Gebiet.  
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7.2 Fledermausarten im Jagdhabitat/Flugraum 

Bei den Detektoruntersuchungen konnten insgesamt drei Fledermausarten ermittelt werden 

(siehe auch Karte 2). Sämtliche Fledermausarten nutzen das Bebauungsplangebiet und des-

sen nahes Umfeld als Jagdhabitat und Transfergebiet. Die Fledermausarten sind streng 

geschützt und stehen nicht in einer Gefährdungskategorie der Roten Liste von Deutschland. 

Fledermausart (geordnet nach Nachweishäufigkeit) Status RL D FFH-RL 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus Jagd * IV 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus Jagd G IV 

Abendsegler Nyctalus noctula Jagd V IV 

Erläuterungen: 
RL-D: Schutzstatus Rote Liste Deutschland (MEINIG, H. ET AL. 2009) 
Schutzkategorien: 1 - vom Aussterben bedroht; 2 - stark gefährdet; 3 - gefährdet; 4 - potenziell gefährdet; V - Vorwarnliste; 
G - Gefährdung unbekannten Ausmaßes; * - ungefährdete Art 
FFH-RL: FFH-Richtlinie; IV: Art des Anhangs IV der Richtlinie (streng geschützt) 
Status: Jagd - Jagdhabitat/Flugraum 

Tabelle 2: nachgewiesene Fledermausarten im Untersuchungsgebiet 

7.2.1 Charakterisierung der Einzelarten 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Die Zwergfledermaus ist eine sehr anpassungsfähige Art, die unterschiedlichste Lebens-

raumtypen, besiedelt. Sie ist in Siedlungen ebenso wie in geschlossenen Waldgebieten an-

zutreffen. Als Sommerquartiere dienen Spalten im Wald- und Siedlungsbereich. Es ist von ei-

ner flächendeckenden Verbreitung in Deutschland auszugehen. In Brandenburg ist die Art 

häufig und regelmäßig nachgewiesen (TEUBNER, J. ET AL. 2008).  

Die Zwergfledermaus ist die am häufigsten festgestellte Art im Untersuchungsgebiet. Sie 

konnte bei der überwiegenden Anzahl der Detektorbegehungen und an verschiedenen 

Standorten festgestellt werden. Die Zwergfledermaus konnte mit mehreren Exemplaren vor 

allem im mittleren und östlichen Abschnitt des Bebauungsplangebietes bei Jagdflügen beo-

bachtet werden. Aufgrund der Nachweise befinden sich mit hoher Wahrscheinlichkeit Quar-

tiere der Art an oder in den Gebäuden im nahen Umfeld des Untersuchungsgebietes.  

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

Als thermophile, synanthrope Art bewohnt die Breitflügelfledermaus bevorzugt den mensch-

lichen Siedlungsbereich. Sommerquartiere befinden sich hinter Fensterläden und in Hohl-

mauern. Insbesondere strukturreiches Gelände, aber auch durchgrünte Ortslagen dienen der 

drittgrößten einheimischen Fledermausart als Jagdgebiet, das mehrere Kilometer vom Quar-
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tier entfernt sein kann. Im Land Brandenburg ist die Breitflügelfledermaus nahezu flächen-

deckend verbreitet. Sie zählt zu den häufigen Arten (TEUBNER, J. ET AL. 2008).  

Bei zwei Begehungen konnten wenige jagende Breitflügelfledermäuse ermittelt werden. Die 

Jagdflüge erfolgten insbesondere im mittleren Abschnitt des Bebauungsplangebietes. Auf-

grund der Nachweise ist anzunehmen, dass in der näheren Umgebung des Gebietes an oder 

in Gebäuden Quartierstandorte der Art sind.  

Abendsegler (Nyctalus noctula) 

Der bevorzugte Lebensraum des Abendseglers sind altholzreiche Waldgebiete, Park- und 

Friedhofsanlagen. Als Sommerquartiere nutzt diese Art unter anderem Specht- und Fäulnis-

höhlen in älteren Bäumen. Charakteristisch für die zweitgrößte einheimische Fledermaus ist 

die Jagd im freien Luftraum bis zu 10 km vom Quartier entfernt über Gewässern, Wäldern, 

Grün- und Brachflächen oder Alleen. Brandenburgische Abendsegler verlassen ab Ende Juli 

den Sommerlebensraum zur Überwinterung in südwestlicher Zugrichtung. Winternachweise 

in heimischen Regionen sprechen für eine Veränderung im Zugverhalten aufgrund des Kli-

mawandels. Für das Land Brandenburg wird die Bestandsentwicklung insgesamt als positiv 

eingeschätzt (TEUBNER, J. ET AL. 2008).  

Bei einer Begehung konnte ein jagender Abendsegler im östlichen Randbereich des Bebau-

ungsplangebietes festgestellt werden.  

7.3 Ableitung von möglichen Beeinträchtigungen für die Fledermausfauna im 

Bebauungsplangebiet 

Bei den Detektorbegehungen konnten insgesamt drei Fledermausarten im Bebauungsplan-

gebiet ermittelt werden, wobei Zwergfledermaus und Breitflügelfledermaus am häufigsten 

festgestellt wurden. Der Verlust von Jagdhabitaten durch die Beseitigung von Bäumen und 

Flächenversieglung stellt eine geringe Beeinträchtigung für die nachgewiesenen Fleder-

mausarten dar.  

Das Gebiet wurde im Untersuchungszeitraum intensiv von der Zwergfledermaus bejagt. Die 

Jagdaktivitäten der Zwergfledermaus konzentrierten sich auf den mittleren Abschnitt des 

Bebauungsplangebietes. Dort ist der Neubau von Wohngebäuden und Straßen geplant. Bei 

dieser anpassungsfähigen Art ist ein Ausweichen auf im Umfeld vorhandene Jagdhabitate 

bei bau- und anlagebedingten Störungen wahrscheinlich. Die Jagdbereiche im östlichen Ab-

schnitt des Gebietes bleiben der Zwergfledermaus erhalten.  

Bei den Detektorbegehungen konnten zweimal wenige Exemplare der Breitflügelfledermaus 

ermittelt werden. Die Nachweise erfolgten vor allem im mittleren Gebietsabschnitt. Wegen 

der geringen Anzahl der festgestellten Tiere haben die Neubaupläne auf diese häufige Art 
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lediglich geringe Auswirkungen. Die Fledermäuse weichen vermutlich auf andere, ihnen be-

kannte Jagdhabitate im Umfeld bei bau- und anlagebedingten Störungen aus.  

Der Abendsegler befindet sich während der Transfer- und Jagdflüge im freien Luftraum. 

Aufgrund der geringen Ausdehnung der neu zu bebauenden Flächen im Verhältnis zum 

großräumigen Jagdgebiet, sind die zu erwartenden Beeinträchtigungen für diese Art von 

einer geringen Bedeutung.  

7.4 Artenschutzrechtliche Betroffenheit der Fledermausfauna  

Im Falle der Realisierung von Neubauprojekten ist von einer geringfügigen artenschutz-

rechtlichen Betroffenheit der Fledermausfauna auszugehen. Die Arten mit der höchsten 

Nachweisdichte sind anpassungsfähig und suchen bei erheblichen Beeinträchtigungen durch 

bau- und anlagebedingte Störungen angrenzende Jagdhabitate auf. Es ist von einer gerin-

gen Relevanz des Bebauungsplangebietes im Hinblick auf den Aktionsradius der festge-

stellten Arten auszugehen. 

Fledermausquartiere konnten im Bebauungsplangebiet nicht ermittelt werden und die Durch-

führung baulicher Maßnahmen im Rahmen des Bebauungsplanes führt nicht zu einer Beein-

trächtigung von Quartieren im Umfeld. Der Tatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 ist nicht erfüllt.  

Vor der Fällung von Alt- und Höhlenbäumen ist eine Kontrolle auf Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten sowie anwesende Fledermäuse erforderlich. Bei einem Nachweis von Lebensstätten 

ist vor der Beseitigung ein Antrag auf Erteilung einer Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 

BNatSchG von den Verboten des besonderen Artenschutzes bei der Unteren Naturschutz-

behörde zu stellen. Geeignete Ersatzmaßnahmen sind abzuleiten und umzusetzen. Die öko-

logische Funktion der vom Eingriff betroffenen Lebensstätte bleibt somit erhalten. 

8. Bestand der Reptilienfauna

Angesichts der durch die Rodungen im vergangenen Winter entstandenen unbewachsenen 

Flächen insbesondere im mittleren Abschnitt besitzt das Untersuchungsgebiet ein mittleres 

Lebensraumpotenzial für die Artengruppe Reptilien. Das vorhandene Mosaik aus unbe-

wachsenen Flächen und passenden Versteckmöglichkeiten bietet die erforderlichen Voraus-

setzungen für eine Besiedlung durch Reptilien, insbesondere für die streng geschützte Zaun-

eidechse.  

Im Untersuchungszeitraum konnten keine Reptilien im Bebauungsplangebiet festgestellt wer-

den. Damit gibt es kein Vorkommen von Reptilien im Gebiet.  
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9. Bestand der Käferfauna

Das Untersuchungsgebiet verfügt aufgrund der Rodungen bis August diesen Jahres über 

einzeln stehende besonnte Eichen mittleren und hohen Alters. Diese Eichen weisen ein mitt-

leres Besiedlungspotenzial für den streng geschützten Heldbock auf. Der Heldbock kommt 

unter anderem in Eichen im nördlichen Stadtgebiet von Potsdam vor.  

Im Untersuchungszeitraum konnten während der Flugzeit der Käfer an den potenziellen Brut-

bäumen keine adulten Tiere ermittelt werden. Spuren einer Besiedlung, unter anderem Fraß-

löcher am Stamm, Bohrmehl-Auswurf und Kotpillen, konnten ebenfalls nicht nachgewiesen 

werden. Somit gibt es kein Vorkommen des Heldbockes im Bebauungsplangebiet.  

10. Zusammenfassende Bewertung

Das Bebauungsplangebiet (etwa 26.600 m²) befindet sich im Stadtteil Drewitz in Potsdam. 

Im südwestlichen Teilbereich des ehemaligen Klinikgeländes in der Großbeerenstraße 301-

309 plant die Kirsch & Drechsler Hausbau Gesellschaft mbH die Errichtung von Eigentums-

wohnungen. Ein Teil des Geländes soll als öffentlicher Park entwickelt werden.  

Das Bebauungsplangebiet ist Wald im Sinne des Brandenburger Waldgesetzes. Es handelt 

sich um ein abwechslungsreiches Gelände mit unbewachsenen Flächen, einer Baumreihe 

und Baumbestand in den äußeren Randbereichen des Gebietes. In diesem Sommer wurde 

großflächig weiterer Baumbestand gerodet.  

Im Rahmen des Artenschutzbeitrages erfolgten Begehungen im Zeitraum von April bis Au-

gust zur Erfassung der Artengruppen Vögel, Fledermäuse, Reptilien und Käfer.  

Im Untersuchungszeitraum konnten mehrere Reviere von Höhlenbrütern und Frei brütenden 

Vogelarten ermittelt werden. Zu den erfassten Vogelarten gehören unter anderem Bunt-

specht, Trauerschnäpper und Rotkelchen. Sämtliche Vogelarten sind besonders geschützt 

und kommen im Land Brandenburg verbreitet vor. Sie sind nicht in einer Gefährdungskate-

gorie der Roten Listen von Deutschland und des Landes Brandenburg aufgeführt.  
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Im Untersuchungszeitraum konnten drei streng geschützte Fledermausarten festgestellt wer-

den, und zwar Zwergfledermaus, Breitflügelfledermaus und Abendsegler. Die nachgewiese-

nen Arten nutzen das Bebauungsplangebiet als Jagdhabitat und als Transfergebiet. Fleder-

mausquartiere am oder im Baumbestand konnten nicht ermittelt werden. Der aktuelle Baum- 

bestand besitzt ein geringes Sommerquartierpotenzial. Es besteht kein Winterquartierpoten-

zial für Fledermäuse im Gebiet. Daher sind weitere Begehungen im Winterhalbjahr nicht er-

forderlich.  

Es konnten keine Vorkommen von Reptilien oder dem Heldbock im Gebiet nachgewiesen 

werden.  

Zusammenfassend weist das Bebauungsplangebiet eine mittlere Bedeutung als Lebensraum 

für Vögel und Fledermäuse auf. Für Brutvögel sind passende Nist- und Nahrungsplätze vor-

handen. Für die Fledermausfauna stellt das Gebiet ein geeignetes Jagdhabitat dar.  
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STÄDTEBAULICHE FESTSETZUNGEN 

Baugebiet WR 

1 Art der baulichen Nutzung [§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB] 

Auf den Teilflächen des Reinen Wohngebietes WR sind nur solche Vorhaben zuläs-
sig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger in dem Durchführungsvertrag zu 
diesem Bebauungsplan verpflichtet. 

2 Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen [§ 12 Abs. 6 und § 14 Abs. 1 BauNVO] 

2.1 Alle Stellplätze für die gemäß Textfestsetzung Nr. 1 im Durchführungsvertrag verein-
barten Vorhaben sind innerhalb der festgesetzten privaten Straßenverkehrsflächen 
nachzuweisen. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn es sich um Stellplätze für Fahr-
zeuge von Personen mit Behinderungen handelt. Diese dürfen auch innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen des Baugebietes WR errichtet werden. 

2.2 Tiefgaragen, oberirdische Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sind unzu-
lässig. 

2.3 Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen gemäß § 14 
BauNVO im Kronenbereich vorhandener Bäume unzulässig. 

3 Niederschlagsentwässerung [§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 54 Abs. 4 BbgWG] 

Das gesamte von den Dachflächen sowie auf den versiegelten und teilversiegelten 
Verkehrsflächen und Nebenanlagen anfallende Niederschlagswasser ist im Gel-
tungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans zur Versickerung zu bringen. 
Jegliche Einleitung in die Kanalisation ist unzulässig. 

Öffentliche Grünfläche 

4 Spielplatz innerhalb der öffentlichen Grünfläche [§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB] 

Auf der öffentlichen Grünfläche (Zweckbestimmung: Park) ist ein Spielplatz für Kinder 
im Alter von 6 bis 12 Jahren anzulegen. Die Mindestgröße der für das Vorhaben, zu 
dessen Durchführung sich der Vorhabenträger in dem Durchführungsvertrag zu die-
sem Bebauungsplan verpflichtet, anzulegenden Nettospielfläche ist auf der Grundla-
ge der Kinderspielplatzsatzung der Landeshauptstadt Potsdam zu ermitteln. 

GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN 

Baugebiet WR 

1 Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen [§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB] 

Auf der in der Planzeichnung mit A gekennzeichneten Fläche mit Bindungen für Be-
pflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen ist der waldartige Baumbestand zu erhalten und eine Baumdichte von min-
destens 3 Bäumen pro 100 m² sicherzustellen. 
Bei Abgang von Bäumen sind hochstämmige Bäume mit einem Stammumfang von 
mindestens 18/20 cm zu pflanzen. 
Es wird die Verwendung von Arten der Pflanzenliste 1 empfohlen. 
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2 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
[§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB] 

Im Baugebiet WR ist je 200 m² angefangene, nicht überbaubare Grundstücksfläche 
mindestens ein standortgerechter, gebietsheimischer Laubbaum mit einem Stamm-
umfang von mindestens 18/20 cm zu pflanzen. 
Bei der Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden Bäume sind vorhandene Bäume ein-
zurechnen, sofern sie den oben genannten Anforderungen an Art und Qualität ent-
sprechen. 
Es wird die Verwendung von Arten der Pflanzenliste 1 empfohlen. 

Private Straßenverkehrsflächen 

3 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  
[§9 (1) Nr. 25b BauGB] 

Innerhalb der privaten Straßenverkehrsflächen sind mindestens 20 kleinkronige hoch-
stämmige Laubbäume mit einem Stammumfang von mindestens 18-20 cm zu pflan-
zen.  
Es wird die Verwendung von Gehölzarten der Pflanzenliste 2 empfohlen. 

Stellplätze und Nebenanlagen 

4 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
 schaft [§9 (1) Nr. 20 BauGB] 

Wege und Stellplätze sind in einem wasser- und luftdurchlässigen Aufbau herzustel-
len. Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie 
Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig. 

PFLANZENLISTEN 

P f l a n z e n l i s t e  1

Bäume 

Sand-Birke Betula pendula
Hainbuche Carpinus betulus
Wald-Kiefer Pinus sylvestris
Stiel-Eiche Quercus robur
Eberesche Sorbus aucuparia
Winter-Linde Tilia cordata

Sträucher und bodendeckende Gehölze 

Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
Haselnuss Corylus avellana
Pfaffenhütchen Euonymus europaeus
Efeu Hedera helix (Unterpflanzung) 
Jelängerjelieber Lonicera caprifolium
Waldgeißblatt Lonicera periclymenum
Holz-Apfel Malus silvestris
Kreuzdorn Rhamnus catharticus
Berg-Johannisbeere Ribes alpinum  
Rote Johannisbeere Ribes rubrum 
Feld-Rose Rosa arvensis
Hundsrose Rosa canina

TOP 4.1



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 33  „Waldpark Großbeerenstraße“ Kapitel I - Anlage 7 
__________________________________________________________________________ 

Zimt-Rose Rosa majalis
Apfel-Rose Rosa rugosa
Kratzbeere Rubus caesius
Echte Brombeere Rubus fruticosus 
Himbeere Rubus idaeus
Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
Trauben-Holunder Sambucus racemosa   
Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus 

P f l a n z e n l i s t e  2

Auswahl geeigneter Bäume für die Pflanzung im 
Bereich von Stellplätzen und Verkehrsflächen 

Hainbuche Carpinus betulus
Rotdorn  Crataegus laevigata 
Apfeldorn  Crataegus lavallei ’Carrierei’ 
Echte Mehlbeere Sorbus aria 
Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia  
Kleinkronige Winter-Linde Tilia cordata ’Rancho’ 

Artenschutzhinweis (BNatSchG): 

Vor Durchführung von Baumaßnahmen und vor Beseitigung von Vegetationsbeständen ist 
zu prüfen, ob die artenschutzrechtlichen Verbotsvorschriften des § 44 Abs. 1 Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG 2009) für besonders geschützte Tierarten (z.B. Vögel, Fledermäu-
se) gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 b und Nr. 14 c BNatSchG eingehalten werden. Andernfalls sind 
bei der jeweils zuständigen Behörde artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigungen (§ 45 
Abs. 7 BNatSchG) einzuholen. Hieraus können sich besondere Beschränkungen / Auflagen 
für die Baumaßnahmen ergeben (z.B. Regelung von Bauzeiten, Herstellung von Ersatzquar-
tieren). 

Hinweis zum Immissionsschutz: 

Die der Planung zugrunde liegenden DIN-Vorschriften und VDI-Richtlinien, insbesondere die 
DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ und VDI-2719 „Schalldämmung von Fenstern und de-
ren Zusatzeinrichtungen“ können bei der Landeshauptstadt Potsdam im Fachbereich Stadt-
planung und Stadterneuerung, Bereich Verbindliche Bauleitplanung, Hegelallee 6-10, 14467 
Potsdam, Haus 1, 8. Etage, eingesehen werden. 
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Rechenblatt soziale Infrastruktur 
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Anlage 8

Berechnung VbP 33 "Waldpark Großbeerenstraße" 19.02.2015

A Geschosswohnungsbau

(Rechnung mit 1,9 Einwohnern je Wohnung und 75 m² Wohnungsgröße, Plätze auf ganze Zahlen gerundet)

Bebauungsplan: 

BGF Teilgebiete und Wohnanteil (WR: 100%, WA: 90%, MI: 50%, MK: 30%)

WR 11.500 qm BGF x Wohnanteil 100% 11.500 qm BGF

qm BGF x Wohnanteil 0 qm BGF

qm BGF x Wohnanteil 0 qm BGF

qm BGF x Wohnanteil 0 qm BGF

qm BGF x Wohnanteil 0 qm BGF

qm BGF x Wohnanteil 0 qm BGF

qm BGF x Wohnanteil 0 qm BGF

11.500 qm BGF Summe Gebiete

11.500 qm Bruttogeschossfläche (BGF)

x 70% (abzgl. 30% Konstruktions-, Verkehrs- und Funktionsflächen)

= 8.050 qm Wohnfläche (Nutzfläche)

/ 75 m² Wohnungsgröße durchschnittliche Wohnung, Ansatz: 75m²

= 107 Wohnungen

x 1,9 Einwohner je Wohnung durchschnittliche Haushaltsgröße 

= 203,3 Einwohner

/ 100 = 1 Altersjahrgang

= 2,0 Einwohner in einem Altersjahrgang

daraus werden die Altersjahrgänge je Einrichtung errechnet:

6,1 Kinder im Krippenalter - Drei Altersjahrgänge (0 bis unter 3 Jahre)

x 65,00% (Versorgungsquote Krippe*)

4  Plätze Krippe (gerundet)

6,1 Kinder im Kindergartenalter - Drei Altersjahrgänge (3 bis unter 6 Jahre)

x 97,20% (Versorgungsquote Kindergarten*)

6  Plätze Kindergarten (gerundet)

12,20 Kinder im Hortalter - Sechs Altersjahrgänge (6 bis unter 12 Jahre)

x 65,35% (Versorgungsquote Hort*)

8  Plätze Hort  (gerundet)

18 Summe Plätze Kindertageseinrichtungen (Krippe, Kita, Hort -  gerundet)

12 Plätze Grundschule  (100% der Kinder - 6 Altersj. - 6 bis u.12 Jahre - gerundet)

Kostenermittlung (Pauschal-Ansatz)

14.000 Euro je Platz Kindertageseinrichtung

24.000 Euro  je Platz Grundschule

112.000 Euro Kosten Kindertageseinrichtung (Hort)

288.000 Euro Kosten Grundschule

400.000 Euro insgesamt Alle Grundschul- und Hortplätze müssen hergestellt 

50 Euro / m² Wohnfläche und damit finanziert werden. Krippen- und Kinder-

35 Euro / m² BGF gartenplätze sind ausreichend vorhanden.

3.750 Euro je WE (75m²)

* Quoten aus Kindertagesstättenbedarfsplan 2014/2015, Beschluss vom 05.11.2014 14/SVV/0812

VbP 33 MFH
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nicht überbaubare Grundstücksflächen, privat

Fahrbahn (Straße), vollversiegelt

öffentliche Grünfläche (Park)
7.958 m2

KFZ-Stellplätze, teilversiegelt

geplante Bebauung; viergeschossig, oberstes
Geschoss als Staffelgeschoss ausgebildet
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Versickerungsfläche

Regenwasserversickerung erfolgt als offene Entwässerung
auf dem Grundstück gemäß Nachweis, Vorhabenbezogener
Bebauungsplan Nr.33 "Waldpark Großbeerenstraße"
Abs. 3.7 Niederschlagsentwässerung.
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A

Anpassung Spiel- und Sitzelemente
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Durchführungsvertrag 

zur Umsetzung 
des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 33 

„Waldpark Großbeerenstraße“ der Landeshauptstadt Potsdam 
 

 
 
zwischen 
der Kirsch & Drechsler Hausbau GmbH, 
vertreten durch deren Geschäftsführer Herrn Wolfhard Kirsch 
Heinrich-von-Kleist-Straße 5 
14482 Potsdam 
 
      - im Folgenden „Vorhabenträgerin“ genannt - 

 
und 
der Landeshauptstadt Potsdam, 
vertreten durch den Oberbürgermeister, 
Herrn Jann Jakobs, 
dieser vertreten durch 
den Beigeordneten für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt, 
Herrn Matthias Klipp 
Friedrich-Ebert-Straße 79 - 81, 14461 Potsdam, 
 

- nachstehend "Stadt " genannt - 

 
 
wird folgender Durchführungsvertrag zur Umsetzung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans Nr. 33 „Waldpark Großbeerenstraße“ der Landeshauptstadt Potsdam 
geschlossen: 
 

Präambel 
 

Die Vorhabenträgerin beabsichtigt, in dem in § 1 näher bezeichneten Vertragsgebiet ein 
Wohngebiet mit 4- geschossigen Mehrfamilienhäusern und eine öffentliche Grünfläche 
‚Zweckbestimmung Park‘ mit einer Durchwegung für die Allgemeinheit zu realisieren. Für das 
Vertragsgebiet wird das Aufstellungsverfahren zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Nr. 33 “Waldpark Großbeerenstraße“ gemäß § 12 des Baugesetzbuchs (BauGB) 
durchgeführt. Dieser Vertrag regelt die Durchführung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans. 
 
Das von der Vorhabenträgerin erarbeitete städtebauliche Konzept (Vorhaben- und 
Erschließungsplan) und das Gestaltungskonzept für die im östlichen Teil des Vertragsgebiets 
gelegenen öffentlichen Grünfläche ‚Zweckbestimmung Parkanlage‘ (siehe Anlage 4) bilden 
die Grundlage für die Umsetzung der mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung des Vertragsgebiets. 
 
Die für die Erschließung und Realisierung erforderlichen Grundstücksflächen des 
Vertragsgebietes wurden von der Vorhabenträgerin zur Bebauung und sonstigen Nutzung 
entsprechend den Zielen und Zwecken des künftigen vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
zu Eigentum erworben, außer dem Grundstück der öffentlichen Hand (Flurstück 165/2). 
Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich zur Umsetzung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans im Vertragsgebiet auf der Grundlage der in diesem Vertrag getroffenen 
Regelungen. 
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§ 1 Vertragsgegenstand

(1) Das Vertragsgebiet umfasst die in der als Anlage 1 beigefügten Übersichtskarte 
durch eine Linie umrandeten Flächen. 

(2) Sollte sich im Zuge des Bebauungsplanverfahrens der Zuschnitt des Plangebietes 
verändern, so werden die Parteien gemeinsam prüfen, ob Anlass besteht, das 
Vertragsgebiet entsprechend anzupassen, soweit eine Teilfläche des 
Vertragsgebietes von dieser Änderung betroffen ist. Eine Anpassung des 
Vertragsgebietes aufgrund Änderungen im Zuge der Planung bzw. aufgrund der 
zukünftigen Eigentumsverhältnisse ist im schriftlichen Einvernehmen der 
Vertragsparteien auch möglich, wenn dadurch der Vertragszweck nicht wesentlich 
beeinträchtigt wird und ein Festhalten an dem ursprünglichen Vertragsgebiet zu 
erheblichen Nachteilen für eine Vertragspartei führen würde. 

(3) Das Vertragsgebiet besteht aus folgenden Grundstücksflächen: 
Es entspricht dem Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 33 
„Waldpark Großbeerenstraße“ der Landeshauptstadt Potsdam. Der Geltungsbereich 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans umfasst die Flurstücke 516 bis 522, 165/2 
und 556 der Flur 6 der Gemarkung Drewitz. Die Vorhabenträgerin hat das Eigentum 
an diesen Flächen (mit Ausnahme des Flurstücks 165/2) vor Vertragsabschluss durch 
Vorlage eines Grundbuchauszugs nachgewiesen. 

(4) Die Vorhabenträgerin beabsichtigt gemäß dem städtebaulichen Konzept (Vorhaben- 
und Erschließungsplan, siehe Anlage 5) 12 Mehrfamilienhäuser mit 4 
Vollgeschossen und einer Bruttogeschossfläche von maximal 11.500 m² zu errichten. 

(5) Die Vorhabenträgerin beabsichtigt die städtebauliche Entwicklung des Plangebietes 
entsprechend den im Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan festgelegten Planungszielen und den Regelungen dieses Vertrages 
durchzuführen. 

(6) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich im Osten des Vertragsgebiets eine öffentliche 
Grünanlage mit der ‚Zweckbestimmung Parkanlage‘, unter Berücksichtigung des 
vorhandenen Baumbestandes, mit einem Spielplatz (Altersgruppe 6 bis 12 Jahre) 
herzustellen (siehe § 7). Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich einen 
Erschließungsvertrag gemäß § 12 BauGB mit der Landeshauptstadt Potsdam 
abzuschließen. 

(7) Das Vorhaben bedarf einer Umwandlung von Waldfläche im Vertragsgebiet. Zur 
entsprechenden Umwandlungsgenehmigung gehen die Beteiligten von der 
Anwendung des § 8 Abs. 2 Satz 3 Waldgesetz des Landes Brandenburg aus. Nach 
dieser Vorschrift steht der Genehmigung gleich, wenn in einem rechtskräftigen 
Bebauungsplan nach § 30 Baugesetzbuch eine anderweitige Nutzung vorgesehen 
ist, sofern darin die die hierfür erforderlichen natur- und forstrechtlichen 
Kompensationen zum Ausgleich der nachteiligen Wirkungen festgesetzt sind.  

(8) Zur Übernahme der erforderlichen Planungskosten hat sich die Vorhabenträgerin 
gegenüber der Stadt bereits in einem Vertrag über die Kostentragung für den 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan verpflichtet. 
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§ 2 Zugrunde liegende städtebaulichen Planungen 

 
(1) Diesem Vertrag liegt der vorhabenbezogene Bebauungsplanentwurf Nr. 33 „Waldpark 

Großbeerenstraße“ (Stand: 09. Februar 2015) zugrunde. 
 

(2) Die Vertragspartner sind sich bewusst, dass die verbindlichen Planinhalte erst nach 
Festsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans feststehen. Die 
Vorhabenträgerin erkennt für sich und ihre Rechtsnachfolger die künftigen 
Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 33 „Waldpark 
Großbeerenstraße“ an und verzichtet auf eventuell sich hieraus ergebende 
Übernahme- und Geldentschädigungsansprüche nach den §§ 40 bis 44 BauGB. 
 

(3) Ein Anspruch auf Aufstellung eines Bauleitplans (oder einer sonstigen 
städtebaulichen Satzung) kann durch diesen Vertrag nicht begründet werden. Eine 
Haftung der Landeshauptstadt Potsdam für etwaige Aufwendungen der 
Vorhabenträgerin, die diese im Hinblick auf die Festsetzungen des Bebauungsplans 
und den Vollzug dieses Vertrags vor Festsetzung des Bebauungsplanes tätigt, ist 
ausgeschlossen. 
 

(4) Für den Fall der Aufhebung der Satzung (§ 12 Abs. 6 BauGB) können Ansprüche aus 
diesem Vertrag gegen die Stadt nicht geltend gemacht werden. 
 

§ 3 Erschließung 
 

(1) Die verkehrliche Erschließung der im Vertragsgebiet gelegenen Grundstücksflächen 
ist über private Erschließungsanlagen vorgesehen, die durch die Vorhabenträgerin 
auf eigene Kosten hergestellt werden. Soweit private Verkehrsflächen innerhalb des 
Baugebietes herzustellen sind, ist der Vorhabenträgerin bekannt, dass hierzu 
gesonderte Bauanträge entsprechend der Brandenburgischen Bauordnung 
erforderlich sind, wenn eine Breite von 4 m überschritten wird. 

 
(2) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich zur Herstellung der Anlagen zur öffentlichen 

Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung innerhalb des Vertragsgebietes und die 
Anbindung der Anlagen an bestehende öffentliche Anlagen außerhalb des 
Vertragsgebietes. Sie verpflichtet sich zur Herstellung der Erschließungsanlagen im 
eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Hierzu ist ein gesonderter 
Erschließungsvertrag nach § 11 BauGB mit der Stadt abzuschließen. Für die darüber 
hinaus erforderliche Medienerschließung verpflichtet sich die Vorhabenträgerin, 
gesonderte Verträge mit den Medienträgern abzuschließen. 
 

(3) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich darüber hinaus zur Sicherstellung einer 
fußläufigen Durchwegung für die Allgemeinheit in Abstimmung mit der Stadt von der 
Großbeerenstraße, über die Haupterschließungsstraße der bereits entstandenen 
Bebauung (Baufeld 2) und des Plangebiets durch die öffentliche Grünfläche mit der 
,Zweckbestimmung Parkanlage‘ bis zur Wildeberstraße. 
 

 (4) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, die Erschließung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans über die Haupterschließungsstraße des Baufelds 2 mit Anbindung 
an die Großbeerenstraße zu realisieren. 
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§ 4 Verpflichtung der Vorhabenträgerin 
 

(1) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, die erforderlichen Baumaßnahmen für 
folgendes Vorhaben gemäß dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
(Stand: 09. Februar 2015) durchzuführen: 

 
− Es werden nur 4- geschossige Mehrfamilienhäuser mit einer maximalen Gesamt-BGF 

von 11.500 m² errichtet.  
 

− Es werden Flachdächer oder geneigte Dächer (als Sattel- oder Walmdächer mit 
Dachüberstand an der Traufe) errichtet. Die Dachneigung bei geneigten Dächern 
beträgt zwischen 5°und 35°. Als Material der Dachdeckung sind Ziegel oder Schiefer 
in den Farben rot bis rotbraun und anthrazit mit nicht glänzender Oberfläche möglich 
oder ein anderes nicht glänzendes Material bzw. Gründächer. Flächige 
Zinkblechverkleidungen sind ausgeschlossen. 

 
− Oberirdische Garagen und Carports werden nicht errichtet.  

 
− Bei der Standortwahl der Gebäude werden die eingemessenen Großbäume lt. 

Baumkartierungsplan  berücksichtigt. 
 

− Als Einfriedungen werden Mauern oder undurchsichtige Zäune sowie 
Sichtschutzwände ausgeschlossen. Es können Stab- bzw. Maschendrahtzäune bis zu 
einer Höhe von 1,50 m errichtet werden. Alternativ sind auch Hecken möglich.  

 
- Als Leitfarben für verputzte bzw. gestrichene Fassaden der Wohnhäuser sind 

folgende gedeckte Farbspektren möglich: 
 

− abgetöntes Weiß aus allen Farbbereichen mit einem Schwarzanteil von 
mindestens 5 % und höchstens 10 % und einem Buntanteil von höchstens 
2 %, 

 
− Farben aus dem Farbbereich von Gelb (Y) bis Gelbrot (Y50R) mit einem 

Schwarzanteil von mindestens 5 % und höchstens 10 % und einem Buntanteil 
von höchstens 20 %  

 
− Farben aus dem Farbbereich von Grün (G) bis Grüngelb (G50Y) mit einem 

Schwarzanteil von mindestens 5 % und höchstens 20 % und einem Buntanteil 
von höchstens 10 %, 

 
− reines Grau (N) mit einem Schwarzanteil von mindestens 5 % und 

höchstens 10 %. 
 

Abweichend können auch Farben aus dem Farbbereich von Gelbrot (Y30R) bis 
Rotgelb (Y70R) mit einem Schwarzanteil von mindestens 5 % und höchstens 10% 
und einem Buntanteil von mindestens 20 % und höchstens 50 % gewählt werden.  
 

− Eine Farbabstimmung mit dem Bereich Untere Denkmalschutzbehörde wird für das 
jeweilige Bauvorhaben vor Ausführung der Anstriche durchgeführt. 

 
- Das Absetzen von Gliederungs- und Zierelementen sowie Vor- und Anbauten ist 

möglich, sofern die Farbe zur selben Farbfamilie gehört wie die Leitfarbe. 
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(2) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich zur Planung und Herstellung der öffentlichen 
Grünfläche mit der ‚Zweckbestimmung Park‘ innerhalb des Vertragsgebietes. Der 
Fußweg in der öffentlichen Grünfläche mit der ,Zweckbestimmung Parkanlage‘ wird in 
einer Breite von 2,50 m hergestellt. 

 

§ 5 Vorbereitungs- und Ordnungsmaßnahmen 
 

Die Vorhabenträgerin wird alle für die Bebauung und Erschließung des Vertragsgebietes 
erforderlichen Baufeldfreimachung und Ordnungsmaßnahmen durchführen. 
 

§ 6 Ausgleichsmaßnahmen 
 

Interne Ausgleichsmaßnahmen im Reinen Wohngebiet (WR) 
 
Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, sämtliche Maßnahmen zum Ausgleich der im Reinen 
Wohngebiet zugelassenen Eingriffe in Natur und Landschaft sowie die gestalterischen 
Grünmaßnahmen entsprechend den Festsetzungen der Satzung zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 33 „Waldpark Großbeerenstraße“ umzusetzen. Die Umsetzung der 
Maßnahmen schließt die Fertigstellungspflege (DIN 18916) und eine 3-jährigen 
Entwicklungspflege (DIN 18919) mit ein. 
 
Externe naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen-Waldersatz 
 
Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, als Kompensation für nicht im Plangebiet 
ausgleichbare Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für den forstrechtlichen Waldersatz 
(siehe Anlage 2) folgende Maßnahmen außerhalb des Geltungsbereichs des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 33 „Waldpark Großbeerenstraße“ zu erbringen: 
 

• Ersatzaufforstung einer Ackerfläche in der Gemarkung Golßen, Flur 13, 
Flurstück 36 Umfang von ca. 27.000 m². Die bisher ackerbaulich genutzte 
Fläche soll zu einem Laubwald entwickelt werden. Nach der Fertigstellung  
der Maßnahme sind die Abnahmeprotokolle unverzüglich der Forstbehörde zu 
übergeben. 

• Die Fläche befindet sich in Privateigentum eines Dritten.  
 

Die Stadt hat mit dem Eigentümer (Dienstleister) der Fläche  einen städtebaulichen Vertrag 
abgeschlossen, der die Bereitstellung der benötigten Flächen zum Gegenstand hat (siehe 
Anlage 3). 
 

§ 7 Gestaltung und Pflege der im östlichen Teil des Vertragsgebiets 
gelegenen öffentlichen Grünfläche 

 
(1) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, zur Gestaltung der im Gestaltungskonzept 

(siehe Anlage 4) als ‚Parkanlage‘ dargestellten Fläche, folgende Maßnahmen in 
Abstimmung mit der Stadt, Bereich Grünflächen vorzunehmen: 

1. Herstellung der Verkehrssicherheit des zu erhaltenden Baumbestands 

2. Herstellung eines Spielbereichs für Kinder 6-12 Jahre mit ergänzenden 

generationsübergreifenden Bewegungsangeboten 

3. Punktuelle bzw. kleinflächige Pflanzung von Sträuchern und Geophyten sowie 

Herstellung von Rasenflächen incl. Fertigstellungs- und Entwicklungspflege (3 Jahre) 
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4. Herstellung einer Durchwegung in Asphalt (220 lfd. m x 2,50 m)  

 Der vorhandene waldartige Baumbestand soll dabei erhalten bleiben und zu einem 
öffentlichen Park entwickelt werden, der künftig nicht nur als Aufenthalts- und 
Erholungsfläche für die Anwohner der Wohnanlage dienen soll, sondern auch für die 
umliegenden Wohngebiete. Um dies zu ermöglichen wird von der Wildeberstraße aus 
ein zusätzlicher Zugang zur Parkanlage geschaffen. 

 
 Nach der Fertigstellung der Maßnahme sind der Stadt - Bereich Grünflächen -, die 

Unterlagen gemäß Anlage 7 zu übergeben. 
 
(2) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich für die im Gestaltungskonzept (siehe Anlage 4) 

als Gehweg dargestellte Fläche einen öffentlich nutzbaren 2,50 m breiten und ca. 
220 m langen Gehweg mit einem Asphaltbelag ohne Randeinfassung herzustellen. 
Die Baumaßnahme ist bis zur Erteilung der Baugenehmigung für das dritte Gebäude 
der in § 1 Abs. 4 dieses Vertrags bezeichnete Wohnbebauung fertigzustellen. 

 
(3)  Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, zur Herstellung eines Spielbereichs für Kinder 

von 6-12 Jahren mit generationsübergreifenden Bewegungsflächen in Abstimmung 
mit dem Bereich Grünflächen. 

 
(4) Die öffentliche Grünfläche ‚Zweckbestimmung Parkanlage‘ ist der Stadt Potsdam 

nach Abschluss der bis zu insgesamt 3-jährigen Fertigstellungs- und 
Entwicklungspflege (gemäß DIN 18916 und 18919) unentgeltlich zu übergeben. 

 
(5) Im Hinblick darauf wird die Vorhabenträgerin innerhalb von 3 Monaten nach 
 Inkrafttreten der Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 33 
 „Waldpark Großbeerenstraße“ ein notariell beglaubigtes Angebot zur umgehenden 
 unentgeltlichen Übertragung des Grundstückseigentums abgeben. Der 
 entsprechende Entwurf ist der Stadt mindestens 4 Wochen vorher zur Stellungnahme 
 zuzuleiten. Die Stadt verpflichtet sich bereits jetzt, fachgerechte 
 Entwässerungsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Bauvorhaben auf dem 
 betroffenen Grundstück (Flurstück 522) zu dulden. 
 

§ 8 Sicherheitsleistung 
 
(1) Für die Realisierung der externen Ausgleichsmaßnahmen - Waldersatz - vereinbaren 
 die Vertragsparteien folgendes: 
 
1. Zur Sicherung des laut vorhabenbezogenen Bebauungsplans erforderlichen externen 

Ausgleichsumfangs, zu deren Umsetzung sich die Vorhabenträgerin in § 6 Abs. 3 
verpflichtet, sind von der Vorhabenträgerin 71.733,60 € als Sicherheitsleistung auf 
das Konto der Landeshauptstadt Potsdam, Stadtkasse, bei der 
Mittelbrandenburgischen Sparkasse,  
 
Konto-Nr.:  350 222 1536 
IBAN DE160500003502221536 
BIC WELADED1PMB                     unter Angabe der 
Debitorennummer: D-443-3-48400 

 zu zahlen 
 
 oder 
 
 es ist eine unbefristete, unwiderrufliche selbstschuldnerische Bürgschaft einer Bank, 

die dem Einlagensicherungsfond der Deutschen Kreditwirtschaft angeschlossen ist 
oder einer Deutschen Sparkasse bzw. einem in den Europäischen Gemeinschaften 
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zugelassenen Kreditinstitut oder Kreditversicherer ohne Einrede der Vorausklage 
eines deutschen Kreditinstitutes vorzulegen. Die Höhe ergibt sich aus Abs. 1 

 
 oder 
 
 ein Sparbuch eines deutschen Kreditinstitutes mit Sperrvermerk und 

Verpfändungserklärung zu hinterlegen. Die Verpfändung des Sparbuches ist dem 
Kreditinstitut anzuzeigen, das schriftliche Anerkenntnis dieser Verpfändung durch das 
Kreditinstitut ist zusammen mit dem Sparbuch einzureichen. 

 
2. Die Sicherheitsleistung ist innerhalb von zwei Wochen nach Satzungsbeschluss der 

Stadtverordneten über den vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 33 „Waldpark 
Großbeerenstraße“ durch die Vorhabenträgerin zu zahlen oder zu leisten. Stellt die 
Vorhabenträgerin vor diesem Zeitpunkt einen Bauantrag für ein Wohngebäude im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans, verpflichtet sie sich, die Sicherheitsleistung 
vor Einreichung des Bauantrags zu zahlen oder zu leisten. In einem solchen Fall 
informiert sie die Stadt, Bereich Verbindliche Bauleitplanung, spätestens einen Monat 
vor Einreichung des Bauantrags schriftlich darüber. 
Die Sicherheitsleistung ist hinfällig, soweit nachgewiesen ist, dass die zu sichernde 
Pflicht erfüllt worden ist. 
Für den Fall, dass die Sicherheitsleistung und Information der Stadt nicht fristgerecht 
erfolgt, wird eine (zusätzliche) Vertragsstrafe in Höhe von 20% der offenen 
Sicherheitsleistung fällig. 

 
3. Zusammensetzung der Höhe der Sicherheitsleistungen: 
 

Nr.: Maßnahme  
 
2,7 ha 

 
Erstaufforstung - Gemarkung Golßen, Flur 13 
Flurstück 36 

 

 
1 

 
Anlage einer Erstaufforstung (Laubholz) 
Anwuchsgarantie und Flächenentschädigung, Zaunbau  
und Abbau ect. bis zur gesicherten Kultur 
 

 
64.800 € 
(zzgl.10,7 
% Ust.) 

 
2 

 
Pflege der Anpflanzungen erfolgt nach Bedarf 1-2 mal 

jährlich 

 

 
gesamt 

  
71.733,60 € 

   
4. Die Stadt verpflichtet sich, die Sicherheitsleistungen an die Vorhabenträgerin zurück 

zu zahlen oder zu übergeben, sobald an die Stadt (Bereich 443 – Untere 
Naturschutzbehörde) ein entsprechender Zahlungsnachweis der Vorhabenträgerin an 
die den Eigentümer (Dienstleister) der Fläche im Sinne der Umsetzung der externen 
Maßnahmen erbracht wird.  

 
(2) Zur Herstellung der öffentlichen Grünfläche ‚Zweckbestimmung Parkanlage‘ im 
 Vertragsgebiet vereinbaren die Vertragsparteien folgendes: 
 
1. Zur Sicherung des laut vorhabenbezogenen Bebauungsplans herzustellenden 

öffentlichen Grünflächen mit der ‚Zweckbestimmung Parkanlage‘ mit 
Aufenthaltsqualitäten, zu deren Umsetzung sich die Vorhabenträgerin in § 7 Abs. 1 
verpflichtet hat, sind von der Vorhabenträgerin 138.637,38 € als Sicherheitsleistung 
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auf das Konto der Landeshauptstadt Potsdam, Stadtkasse, bei der 
Mittelbrandenburgischen Sparkasse,  

 
Konto-Nr.:  350 222 1536 
IBAN DE160500003502221536 
BIC WELADED1PMB                     unter Angabe der 
Debitorennummer: D-472-5-19781 
zu zahlen 

 
oder 
 

es ist eine unbefristete, unwiderrufliche selbstschuldnerische Bürgschaft einer Bank, 
die dem Einlagensicherungsfond der Deutschen Kreditwirtschaft angeschlossen ist 
oder einer Deutschen Sparkasse bzw. einem in den Europäischen Gemeinschaften 
zugelassenen Kreditinstitut oder Kreditversicherer ohne Einrede der Vorausklage 
eines deutschen Kreditinstitutes vorzulegen. Die Höhe ergibt sich aus Abs. 1. 

 
oder 
 

ein Sparbuch eines deutschen Kreditinstitutes mit Sperrvermerk und 
Verpfändungserklärung zu hinterlegen. Die Verpfändung des Sparbuches ist dem 
Kreditinstitut anzuzeigen, das schriftliche Anerkenntnis dieser Verpfändung durch das 
Kreditinstitut ist zusammen mit dem Sparbuch einzureichen. 
 

2. Die Sicherheitsleistung ist innerhalb von zwei Wochen nach Satzungsbeschluss der 
Stadtverordneten über den vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 33 „Waldpark 
Großbeerenstraße“ durch die Vorhabenträgerin zu zahlen oder zu leisten. Stellt die 
Vorhabenträgerin vor diesem Zeitpunkt einen Bauantrag für ein Wohngebäude im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans, verpflichtet sie sich, die Sicherheitsleistung 
vor Einreichung des Bauantrags zu zahlen oder zu leisten. In einem solchen Fall 
informiert sie die Stadt, Bereich Verbindliche Bauleitplanung, spätestens einen Monat 
vor Einreichung des Bauantrags schriftlich darüber. 
Die Sicherheitsleistung ist hinfällig, soweit nachgewiesen ist, dass die zu sichernde 
Pflicht erfüllt worden ist. 
Für den Fall, dass die Sicherheitsleistung und Information der Stadt nicht fristgerecht 
erfolgt, wird eine (zusätzliche) Vertragsstrafe in Höhe von 20% der offenen 
Sicherheitsleistung fällig. 

 
3. Die Höhe der Sicherheitsleistungen ergibt sich wie folgt: 
 

• Herstellung der Verkehrssicherheit im Baumbestand 11.672 Euro (netto) 
• Bauvorbereitende Maßnahmen (Baustelleneinrichtung, Abbruch, Geländebearbei- 
• tung) 24.100 Euro (netto) 
• Spielbereich für Kinder 6-12 Jahre mit Ausstattung 40.730 Euro (netto) 
• Pflanzung (Sträucher, Geophyten, Rasen) einschl. Pflege 16.430 Euro (netto) 
• Wegeflächen (220 lfd. m x 2,50 m) mit Einbauten 23.520 Euro (netto) 

 
und beträgt netto insgesamt 116.502,00 Euro (brutto 138.637,38 Euro). 

 
§ 9 Realisierungsfristen 

 
(1) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, mit den Baumaßnahmen gemäß § 1 Abs. 4 

und § 4 Abs. 1 innerhalb von 2 Jahren nach Bestandskraft der jeweiligen 
Baugenehmigung zu beginnen und diese innerhalb von 36 Monaten nach Baubeginn 
abzuschließen. Nach dem Satzungsbeschluss des vorhabenbezogen 
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Bebauungsplans muss die öffentliche Grünfläche mit der ‚Zweckbestimmung 
Parkanlage‘ innerhalb von 4 Jahren fertiggestellt sein. 

 
(2) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, innerhalb des Vertragsgebietes mit den gemäß 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans auf den Baugrundstücken festgesetzten 
Ausgleichsmaßnahmen bis spätestens 2 Jahre nach Anzeige des Baubeginns zu 
realisieren.  

 
(3) Der Vorhabenträgerin ist bekannt, dass die Stadt die Satzung über den 
 Vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufheben kann, wenn die Vorhabenträgerin 
 diesen nicht binnen einer Frist von 5 Jahren realisiert. 
 

§ 10 Maßnahmen der sozialen Infrastruktur 
 
(1) Die Vorhabenträgerin erkennt auf der Grundlage des § 11 Abs. 1 Nr. 3 BauGB die am 

30.01.2013 in Kraft getretene Richtlinie zur Kostenbeteiligung bei der 
Baulandentwicklung in der Landeshauptstadt Potsdam (Drucksache 12/SVV/0703) 
und deren Anwendbarkeit auf diese Bebauungsplanung an. 

 
Sie erkennt den zusätzlich entstehenden Bedarf an Kindertagesstätten- und 
Grundschulplätzen, der durch die Umsetzung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans entstehen kann, an. Zur Berechnung der zu leistenden 
Investitionskosten wurde die laut vorhabenbezogenen Bebauungsplan maximal 
zulässige Geschossfläche von 11.500 m² herangezogen. 

 
(2) Die Ermittlung des Platzbedarfs erfolgte unter Ansatz der in Absatz 1 letzter Satz 

benannten Geschossfläche in der standardisierten Berechnung (siehe Anlage 6 
Rechenblatt zur Ermittlung des Bedarfs an sozialer Infrastruktur) nach der o.g. 
Richtlinie und ist in der Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
ausführlich dargelegt. 

 
(3) Nach dem standardisierten Berechnungsverfahren entsteht aus dem Vorhaben ein 

Bedarf von 12 Grundschulplätzen und 8 Hortplätzen. Im Planungsraum 501 (Stern) 
werden in den nächsten Jahren keine freien Grundschulplätze zur Verfügung stehen, 
auch in den benachbarten Planungsräumen 403 (Babelsberg-Süd) und 503 
(Kirchsteigfeld) stellt sich die Situation ähnlich dar. Lediglich der Planungsraum 502 
(Drewitz) verfügt in den nächsten Jahren über freie Kapazitäten, die jedoch durch die 
prognostizierte Einwohnerentwicklung ohne Neubautätigkeit bzw. prognostizierte 
Zunahme der Kinderzahlen durch die Entwicklung von Flächen mit bereits 
bestehenden Baurechten in Anspruch genommen werden. 

 
 Daher müssen alle nötigen Grundschulplätze, die sich aus der Umsetzung des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans ergeben, zusätzlich hergestellt werden. Analog 
dazu müssen auch die entsprechenden 8 Hortplätze hergestellt werden. 

 
 Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung wurde dem zukünftigen Bedarf an 

Grundschul- und Hortplätzen in diesem Planungsraum Rechnung getragen, sodass 
die Errichtung einer zweizügigen Grundschule mit Hort am Standort Pierre-De-
Coubertin vorgesehen ist. 

 
(4) Unter Berücksichtigung der Absätze 1, 2und 3 entsteht eine Verpflichtung zur 

Übernahme des Kostenbeitrags für die Einrichtung von Grundschulplätzen in einem 
Umfang von 12 Plätzen à 24.000 € sowie der Einrichtung von Hortplätzen in einem 
Umfang von 8 Plätzen à 14.000 € durch die Vorhabenträgerin. Dies entspricht einer 
Summe von insgesamt  400.000 €.  
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(5) Die Stadt wird in dem in Absatz 8 genannten Zeitraum (max. 5 Jahre) die Zahlung des 
 Kostenbetrags mit einer Frist von vier Wochen fällig stellen. Der Kostenbeitrag für die 
 soziale Infrastruktur  in Höhe von 
 

400.000 € 
 

ist sodann an die Landeshauptstadt Potsdam unter Angabe der 
 
Kontonummer 350 222 1536 
Bankleitzahl: 160 500 00 
IBAN: DE65 1605 0000 3502 22 15 36 
BIC: WELADED1PMB 
Mittelbrandenburgische Sparkasse 
 
Verwendungszweck: 5110400.2351700 (unbedingt angeben) 
 
zu zahlen. 

 
(6) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, innerhalb von 2 Wochen nach 

Satzungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung über den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans Nr. 33 „Waldpark Großbeerenstraße“ zur Sicherung des in Absatz 4 
vereinbarten Kostenbeitrags in Höhe von 400.000 € eine unbefristete, 
unwiderrufliche, selbstschuldnerische  Bürgschaft einer Bank, die dem 
Einlagensicherungsfonds der Deutschen Kreditwirtschaft oder einer Deutschen 
Sparkasse bzw. einem in den Europäischen Gemeinschaften zugelassenen 
Kreditinstitut oder Kreditversicherer angeschlossen ist, ohne Einrede der Vorausklage 
eines deutschen Kreditinstitut vorzulegen. Nach Zahlung des Kostenbetrags gemäß 
Absatz 5 wird die Bürgschaft in entsprechender Höhe zurückgegeben. Falls die 
Bürgschaft anteilig zurückgegeben werden soll, hat die Vorhabenträgerin vorher 
entsprechend reduzierte Bürgschaften beizubringen. 

 
(7) Stellt die Vorhabenträgerin vor Ablauf des in Abs. 6 genannten Zeitpunktes einen 

Bauantrag für ein Wohngebäude im Geltungsbereich des Bebauungsplans, 
verpflichtet sie sich zur Herreichung einer anteiligen Bürgschaft vor Einreichung des 
Bauantrags. In einem solchen Fall informiert sie die Stadt, Bereich Verbindliche 
Bauleitplanung, spätestens einen Monat vor Einreichung des Bauantrags schriftlich 
darüber. 

 Für den Fall, dass die Herreichung der anteiligen Bürgschaft und Information der 
Stadt nicht fristgerecht erfolgt, wird eine (zusätzliche) Vertragsstrafe in Höhe von 20% 
des anteiligen Betrags fällig. 

 
(8) Die Vorhabenträgerin hat 3 Jahre nach vollständiger Fertigstellung der 

Wohnbebauung einen Anspruch auf den Nachweis durch die Stadt über die 
entsprechenden zusätzlich geschaffenen Plätze. Die vollständige Fertigstellung der 
Wohnbebauung ist - unabhängig von eventuellen Fertigstellungsanzeigen an die 
Bauaufsichtsbehörde – dem Bereich Stadtentwicklung der Landeshauptstadt Potsdam 
durch den Vorhabenträger unter Verweis auf die Verpflichtung aus diesem Vertrag 
und unter Angabe des Betreffs „Richtlinie zur Kostenbeteiligung bei der 
Baulandentwicklung – Meldung der Fertigstellung der Wohnbebauung“ schriftlich 
anzuzeigen. Der Stadt wird die Möglichkeit eingeräumt, verbindlich zu erklären, dass 
die entsprechenden Plätze in den folgenden 2 Jahren geschaffen werden (mit 
Nachweis über Ort und Anzahl der zu schaffenden Hort- und Grundschulplätze). 
Werden die zusätzlichen Plätze der sozialen Infrastruktur nicht oder nicht vollständig 
gemäß der in diesem Vertrag getroffenen Regelungen geschaffen, sind von der Stadt 
die gemäß Absatz 6 eingezahlten Kostenbeiträge ganz oder teilweise an die 
Vorhabenträgerin zurück zu zahlen. 
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§ 11 Finanzierungsbestätigung 
 

Die Vorhabenträgerin legt vor Herbeiführung des Satzungsbeschlusses eine 
Finanzierungsbestätigung einer Bank, die dem Einlagensicherungsfond der Deutschen 
Kreditwirtschaft angeschlossen ist oder einer Deutschen Sparkasse bzw. einem in den 
Europäischen Gemeinschaften zugelassenen Kreditinstitut oder eines Kreditversicherers 
eines deutschen Kreditinstitutes vor, aus der die Bonität der Vorhabenträgerin zur Erfüllung 
der in diesem Vertrag übernommenen Verpflichtungen hervorgeht. 

 
§ 12 Allgemeine Pflichten der Vorhabenträgerin 

 
(1) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, die Stadt über den jeweiligen Stand der 
 Durchführung der baulichen Maßnahmen zu unterrichten und auf Verlangen auch 
 sonst jede erbetene sachdienliche Auskunft zur Durchführung des Gesamtvorhabens 
 zu erteilen. 
 
(2) Die Vorhabenträgerin wird sicherstellen, dass die Verpflichtungen aus diesem Vertrag 
 für alle, auch künftige Fälle der Weiterveräußerung der im Vertragsgebiet liegenden 
 Grundstücke durch sie oder durch Dritte auf die jeweiligen Rechtsnachfolger 
 übertragen werden, soweit die Verpflichtungen noch nicht erfüllt sind.  
 

§ 13 Allgemeine Pflichten der Stadt  
 
(1) Die Stadt wird die Vorhabenträgerin im Rahmen ihrer Möglichkeiten und  bestehenden 

Rechtsvorschriften unterstützen, damit das vertragliche Ziel sichergestellt werden 
wird.  
 

(2) Die Stadt beabsichtigt, das Bebauungsplanverfahren zügig durchzuführen. Die 
Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass Entscheidungen über die Aufstellung 
eines Bebauungsplanes und über dessen Inhalt der kommunalen Planungshoheit 
unterliegen und die kommunale Planungshoheit durch diesen Vertrag nicht 
eingeschränkt werden kann und soll. 

 

§ 14 Kündigung, Unwirksamkeit von Vertragsbestimmungen, Ergänzungen 
 
(1) Der Vertrag kann von beiden Vertragsparteien nur aus wichtigem Grund gekündigt 

werden. § 60 VwVfG bleibt unberührt. 
 
(2) Die Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen berührt nicht die Gültigkeit des 

übrigen Vertragsinhaltes, sofern die unwirksame Bestimmung nicht eine wesentliche 
Vertragsbestimmung ist, ohne die der Vertrag nicht oder nicht wie geplant 
durchführbar ist. Die Parteien verpflichten sich, im Zuge einer Vereinbarung solche 
unwirksamen Bestimmungen durch gleichwertige gültige Vorschriften zu ersetzen. 

 
(3) Sollten bei der Durchführung des Vertrages ergänzende Bestimmungen notwendig 

werden, so verpflichten sich die Vertragspartner, die erforderlichen Vereinbarungen 
zu treffen in dem Sinne, in welchem sie bei Abschluss des Vertrages getroffen 
worden wären. Das Gleiche gilt, wenn einzelne Bestimmungen dieses Vertrages 
späteren gesetzlichen Regelungen widersprechen.  

 
(4) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sowie andere Vereinbarungen, die 

den Inhalt dieses Vertrages berühren, bedürfen der Schriftform, soweit nicht notarielle 
Beurkundung erforderlich ist. Dies gilt auch für die Aufhebung der Schriftform. 
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(5) Die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Abgaben wird durch diesen Vertrag, 
 soweit nicht ausdrücklich anders geregelt, nicht berührt. 
 
(6) Die Vorhabenträgerin stimmt der elektronischen Datenverarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten zum Zweck der Vertragsverwaltung bei der Stadt zu. 
 

§ 15 Haftungsausschluss 
 
Ein Anspruch auf Aufstellung eines Bauleitplans oder einer sonstigen städtebauliche Satzung 
wird durch diesen Vertrag nicht begründet. Eine Haftung der Stadt für etwaige Aufwendungen 
der Vorhabenträgerin, die diese im Hinblick auf die Festsetzungen des Bebauungsplans und 
den Vollzug dieses Vertrags tätigt, ist ausgeschlossen. 

 
§ 16 Vertragsbeginn, Inkrafttreten 

 
Dieser Vertrag wird mit Inkrafttreten der Satzung über den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans Nr. 33 „Waldpark Großbeerenstraße“ der Landeshauptstadt Potsdam oder, 
falls vorher eine Baugenehmigung im Vertragsgebiet beantragt wird, mit Erteilung einer 
Baugenehmigung nach § 33 BauGB wirksam. 
 

§ 17 Erfüllungsort und Gerichtsstand, Anlagen 
 
(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand ist die Stadt Potsdam. 
 
(2) Diesem Vertrag liegen folgende Anlagen bei: 
 
 Anlage 1:  Übersichtskarte über das Vertragsgebiet 

Anlage 2: Beschreibung der externen forst- und naturschutzrechtlichen 
Ausgleichsmaßnahmen 

 Anlage 3:  Städtebaulicher Vertrag zur Sicherung von externen forst- und natur-
  schutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen zwischen der Landeshaupt-
  stadt Potsdam und dem Dienstleister 
Anlage 4:  Gestaltungskonzept öffentliche Grünanlage ‚Zweckbestimmung 

Parkanlage‘ mit Kostenschätzung 
 Anlage 5: städtebauliches Konzept (Vorhaben- und Erschließungsplan)  
 Anlage 6 Rechenblatt zur Ermittlung des Bedarfs an sozialer Infrastruktur 
 Anlage 7 Unterlagen; die an die Stadt zu übergeben sind 
 
 Die Anlagen sind Bestandteil des Vertrages und mit diesem fest verbunden. Die 

Vertragsparteien bestätigen, dass ihnen die Anlagen vollständig vorliegen. 

 

 

Potsdam, den ....................................  Potsdam, den ................................ 

 

 

 

............................................................ ....................................................... 

Vorhabenträgerin Stadt  
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Vertragsgebiet

Anlage 1

zum Durchführungsvertrag zum 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 33
"Waldpark Großbeerenstraße"
der Landeshauptstadt Potsdam

Maßstab Blatt A4 1:2.000
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Anlage 2 

zum 
Durchführungsvertrag zur Umsetzung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 33 

„Waldpark Großbeerenstraße“ der Landeshauptstadt Potsdam 
Stand:  Februar 2015 

Externe naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen - Waldersatz 

Innerhalb des Geltungsbereiches können nicht alle naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaß-
nahmen untergebracht werden. Verbleibender Kompensationsbedarf wird im Zusammen-
hang mit den Ersatzmaßnahmen, die sich nach geltendem Forstrecht aus der Waldumwand-
lung ergeben, außerhalb des Geltungsbereiches umgesetzt. Die Herleitung des Kompensati-
onsumfanges ist der Begründung zum Bebauungsplan Teil C, Kapitel 4.2.2 zu entnehmen. 

1. Art und Umfang der Kompensationsmaßnahme

Die Aufforstungsfläche liegt im Baruther Urstromtal, im Naturraum Mittlere Mark, in der Ge-
markung Golßen, Flur 13, Flurstück 36. Die Fläche, die als Ersatzfläche nach § 8 LWaldG 
anerkannt ist, wird im Herbst 2015 mit Edel-Laubwald aufgeforstet. Derzeit ist die Fläche als 
intensiv gedüngtes und befahrenes Ackerland zu beschreiben. 

Die erforderliche Flächengröße der Erstaufforstung beträgt nach Forstrecht 24.664 m². Diese 
Fläche beinhaltet auf Grund der Erhöhung des Naturhaushaltswertes einen anteiligen Kom-
pensationsumfang nach Naturschutzrecht. Zuzüglich sind weitere 2.285 m² nach Natur-
schutzrecht im Zusammenhang mit der Erstaufforstung nach Forstrecht außerhalb des Ge-
ltungsbereiches auszugleichen. Es ergibt sich somit eine Gesamtfläche von 26.949 m², also 
rund 2,7 ha, die aufzuforsten ist. 

2 . Maßnahmebeschreibung 

a) Pflanzenanzahl:
Die Pflanzung erfolgt in Abstimmung mit der zuständigen Forstverwaltung mit zertifizierten 
Gehölzen nach Forstvermehrungsgesetz. Die Fläche wird im Verband 2 m x 1,50 m; 3.000 
Stück/ha, bepflanzt. An den Waldrändern erfolgt die Pflanzung im Verband 2 m x 2 m. 

b) Baumart:
Als Hauptbaumarten werden Schwarz-Erle und Sand-Birke den zukünftigen Wald prägen. 
Stiel-Eiche, Berg-Ahorn und Flatter-Ulme (zus. ca. 20%) bilden die Nebenbaumarten.  

Zu den Waldaußenrändern wird ein stufiger Waldmantel mit Waldsträuchern und Bäumen 
2. Ordnung zur langfristigen Stabilisierung des Waldbestandes aufgebaut. Als Gehölzarten
werden verwendet: Pfaffenhütchen, Schneeball, Hartriegel, Europäische Trauben-Kirsche, 
Vogel-Kirsche und Feld-Ahorn. 

c) Pflege:

Die Pflege wird nach Bedarf geregelt, voraussichtlich in den ersten zwei Jahren 1- bis 2-mal 
im Jahr. 

3. Fristsetzung für Maßnahmedurchführung

Die Pflanzung soll im Herbst 2015 durchgeführt werden, spätestens im Dezember 2015 ab-
geschlossen sein. 
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4. Zeitpunkte der Zwischen- und Schlussabnahmen 
 
Zwischenabnahmen erfolgen nach Absprache. Die Schlussabnahme wird voraussichtlich 
2020 nach der Vegetationsperiode durchgeführt. 
 
 
5. Sicherheitsleistung 

 
Sicherheitsleistungen werden in einem städtebaulichen Durchführungsvertrag zur Umset-
zung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 33 „Waldpark Großbeerenstraße“ der 
Landeshauptstadt Potsdam geregelt. 
 
 
6. Besondere Genehmigungstatbestände 
 
Erstaufforstungsgenehmigung liegt vor. 
 
 
7. Flächenverfügbarkeit durch unwiderrufliche Sicherung der Ersatz- und Ausgleichsflächen 
bis zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme 
 
Die Flächenverfügbarkeit wird in dem Vertrag über die Zurverfügungstellung von Ausgleichs-
/ Ersatzmaßnahmen zwischen dem Vorhabenträger und dem dienstleistenden Unternehmen 
sowie in dem öffentlich-rechtlichen Städtebaulichen Vertrag zur Sicherung von externen 
forst- und naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen mit dem Dienstleister gesichert.  
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Bebauungsplan Nr. 33 "Waldpark Großbeerenstraße" Öffentliche Grünfläche Entwurf

Bebauungsplan Nr. 33 "Waldpark Großbeerenstraße" - Öffentliche Grünfläche Stand: 10.03.2015

Entwurf Außenanlagen 

KOSTENSCHÄTZUNG (DIN 276)

Kostengruppe Leistungsbeschreibung Einheit Menge Einheitspreis Gesamtbetrag GESAMT GESAMT
Preis in EUR

200 HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN
200 Herrichten der Geländeoberfläche / Verkehrssicherheit Baumbestand

Hinweis: alle Leistungen einschl. Entsorgung

200.1 Bestandsfläche säubern und von Unrat beräumen m2 7.960,000 0,20 1.592,00

200.2 Waldgrasbestände mähen m2 1.600,000 1,00 1.600,00

200.3 Aufwuchs beseitigen (geschätzt: beidseitig des Weges je 3m) m2 1.000,000 1,00 1.000,00

200.4 Baum fällen StD 0,1 bis 0,3 St 10,000 70,00 700,00

200.5 Baum fällen StD 0,3 bis 0,5 St 10,000 90,00 900,00

200.6 Baum fällen StD 0,5 bis 0,75 St 5,000 130,00 650,00

200.7 Wurzelstock roden StD 0,1 bis 0,3 St 5,000 60,00 300,00

200.8 Wurzelstock roden StD 0,3 bis 0,5 St 5,000 80,00 400,00

200.9 Wurzelstock roden StD 0,5 bis 0,75 St 3,000 110,00 330,00

200.10 Oberboden abtragen D= 10 bis 20 cm (von Rasenflächen und Spielflächen) m2 780,000 4,00 3.120,00

200.11 Oberboden laden und abfahren m3 120,000 9,00 1.080,00

Zwischensumme Herrichten der Geländeoberfläche / Verkehrssicherheit Baumbestand 11.672,00

500 AUSSENANLAGEN
590 Baustelleneinrichtung und Abbruch
590.1 Baustelleneinrichtung St 1,000 2.000,00 2.000,00

590.2 Abbruch Asphalt  geschätzte Dicke: 15 cm,
einschließlich Unterbau
(Kosten berücksichtigen keinen Sonderabfall; Prüfung auf Teeranteile vorab 
erforderlich! )

m2 70,000 15,00 1.050,00

590.3 Abbruch Metallpfosten, Leuchtenmaste, einschl. Betonfundamente St 10,000 50,00 500,00

Zwischensumme Baustelleneinrichtung und Abbruch 3.550,00

511 Geländebearbeitung
511.1 Bodenabtrag, max. 0,40 m Aushubtiefe, Breite der Auskofferung: 4,50 m,

für Wege- und Platzflächen (Grundfläche 1.270 m²)
m3 250,000 5,00 1.250,00

511.2 Bodenabtrag, max. 0,40 m Aushubtiefe, von Hand
wie oben

m3 150,000 70,00 10.500,00

511.3 Aushub laden und entsorgen m3 400,000 10,00 4.000,00

511.4 Oberboden liefern und andecken,
20 cm dick (für Rasen)

m2 520,000 5,00 2.600,00

511.5 Oberboden liefern und andecken,
40 cm dick (für Gehölze)

m2 250,000 9,00 2.250,00

Zwischensumme Geländebearbeitung 20.600,00

514 Ansaat und Pflanzen
514.1 Feinplanum Vegetationsflächen m2 770,000 1,00 770,00

514.2 Rasenansaat Sport- und Spielrasen mit Geophyten (punktuell, kleinflächig) m2 340,000 2,00 680,00

514.3 Rasenansaat Schottersstreifen beidseits des Weges (0,50 m) m2 220,000 2,00 440,00

514.4 Herstellung Fertigrasen m2 180,000 9,00 1.620,00

514.5 Fertigstellungspflege Rasenansaat (Fläche) m2 340,000 2,00 680,00

1
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Bebauungsplan Nr. 33 "Waldpark Großbeerenstraße" Öffentliche Grünfläche Entwurf

Kostengruppe Leistungsbeschreibung Einheit Menge Einheitspreis Gesamtbetrag GESAMT GESAMT
514.6 Fertigstellungspflege Rasenansaat (Wegrand) m2 220,000 2,00 440,00

514.7 Fertigstellungspflege Fertigrasen m2 180,000 10,00 1.800,00

514.8 Pflanzung Sträucher in der Qualität 2xv., im Container, 3l, Höhe 60-100 cm:
Cornus mas, Prunus spinosa, Rosa multiflora, Rhododendron

m2 250,000 20,00 5.000,00

514.9 Fertigstellungspflege Sträucher m2 250,000 5,00 1.250,00

514.10 Entwicklungspflege Sträucher; 3 Jahre m2 250,000 15,00 3.750,00

Zwischensumme Ansaat und Pflanzen 16.430,00

520 Befestigte Flächen
521 Wege, Plätze
521.1 Rohplanum Gehweg m2 990,000 0,50 495,00

521.2 Feinplanum und Verdichtung m2 550,000 0,80 440,00

521.3 Schottertragschicht 0/56 D=30 cm 
(mittlere Fläche auf Grund der Abschrägung)

m2 825,000 7,00 5.775,00

521.4 Bituminöse Tragschicht D=6 cm m2 550,000 15,00 8.250,00

521.5 Asphalt-Deckschicht  D=3 cm m2 550,000 12,00 6.600,00

521.6 Randstreifen Asphaltweg: Schotterstreifen (0,50 m) D=10cm m2 220,000 2,00 440,00

521.7 Randbereiche, beiderseits des Weges anpassen (1,00 m); m2 440,000 1,00 440,00

Zwischensumme Befestigte Flächen 22.440,00

550 Anlage Spielplatz 6-12 Jahre
550.1 Bodenabtrag, max. 0,50 m Aushubtiefe,

für Fallschutz
m3 90,000 5,00 450,00

550.2 Aushub laden und entsorgen m3 90,000 10,00 900,00

550.3 Dränschicht einschließlich Vlies, D=10 cm m3 18,000 50,00 900,00

550.4 Einfassung Sandspielfläche aus Robinienpalisaden m 15,000 100,00 1.500,00

550.5 Midi Seilzirkus (Firma corocord) St 1,000 12.000,00 12.000,00

550.6 Doppel-Himmelsschaukel (Spiel-Bau Brandenburg) St 1,000 5.400,00 5.400,00

550.7 Backtisch 'Lucy' (Spiel-Bau Brandenburg) St 1,000 500,00 500,00

550.8 Situp-Bank (Kompan) St 1,000 1.600,00 1.600,00

550.9 Hockwende (Kompan) St 1,000 650,00 650,00

550.10 Liegestützen-Barren (Kompan) St 1,000 860,00 860,00

550.11 Barren (Kompan) St 1,000 1.260,00 1.260,00

550.12 Findlinge, D=ca. 100 cm, Gewicht=ca. 1,5 to St 5,000 250,00 1.250,00

550.13 Holzhackschnitzel, zertifiziert, D=40 cm m3 75,000 40,00 3.000,00

550.14 Spielsand, zertifiziert, 0/0,2 m3 4,000 35,00 140,00

550.15 Parkbank "Berlin I" mit Rückenlehne und beiderseits Armlehne;
FSC-Holz (Freyer & Sohn, Berlin)

St 5,000 1.100,00 5.500,00

550.16 Abfallbehälter Modell "Parklandschaft" (Freyer & Sohn, Berlin) St 4,000 910,00 3.640,00

550.17 Schild: Spielplatz St 1,000 180,00 180,00

550.18 Bauzaun auf- und abbauen (Spielbereich bis Abnahme) m 100,000 7,00 700,00

550.19 Spielplatzprüfung nach DIN 1176 (TÜV-Abnahme) St 1,000 300,00 300,00

Zwischensumme Anlage Spielplatz 6-12 Jahre 40.730,00
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Bebauungsplan Nr. 33 "Waldpark Großbeerenstraße" Öffentliche Grünfläche Entwurf

Kostengruppe Leistungsbeschreibung Einheit Menge Einheitspreis Gesamtbetrag GESAMT GESAMT
551 Allgemeine Einbauten
551.1 Poller, kippbar, abschließbar St 4,000 270,00 1.080,00

Zwischensumme Allgemeine Einbauten in Außenanlagen 1.080,00

Summe Baukosten netto 116.502,00
Umsatzsteuer 22.135,38

GESAMT Baukosten brutto 138.637,38

Die Kostenschätzung basiert auf dem Bestandsplan und dem Entwurf im Maßstab 1:500 vom 03.02.2015 bzw. 10.03.2015.
Die angegebenen Einheitspreise sind Erfahrungswerte gleichartiger Anlagen.

10.03.2015
Datum Planer

Planungsbüro Garten  und Landschaft
Heidelberger Straße 65/66
12435 Berlin
Telefon (030) 5301 7703
info@planungsbuero-jahn.de

HINWEIS: 
Die Zahl der Baumfällungen/Rodungen ist geschätzt. Die tatsächliche Zahl zu fällender Bäume hängt ab von notwendigen Baumfällungen aus Gründen der  
Verkehrssicherungspflicht und für die Anlage des Weges.
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nicht überbaubare Grundstücksflächen, privat

Fahrbahn (Straße), vollversiegelt

öffentliche Grünfläche (Park)
7.958 m2

KFZ-Stellplätze, teilversiegelt

geplante Bebauung; viergeschossig, oberstes
Geschoss als Staffelgeschoss ausgebildet

Gehweg, teilversiegelt

Fertigrasen

Asphaltdecke mit seitlichem
Schotterrasen

Rasensaat

Holzhackschnitzel / Spielsand

punktuelle Strauchpflanzung

Baum - Bestand

Feuerwehraufstellfläche
Schotterrasen

Reines Wohngebiet
Grundfläche:  3.300 m2

Geschossfläche:     11.500 m2

WR

Versickerungsfläche

Regenwasserversickerung erfolgt als offene Entwässerung
auf dem Grundstück gemäß Nachweis, Vorhabenbezogener
Bebauungsplan Nr.33 "Waldpark Großbeerenstraße"
Abs. 3.7 Niederschlagsentwässerung.

LEGENDE

Nachbarbebauung

N

ENTWURFSPLANUNG
VORHABEN- UND
ERSCHLIESSUNGSPLAN

09.03.2015

1:1000

01.04.2015 A

A

Anpassung Spiel- und Sitzelemente
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Anlage 6

Berechnung VbP 33 "Waldpark Großbeerenstraße" 19.02.2015

A Geschosswohnungsbau

(Rechnung mit 1,9 Einwohnern je Wohnung und 75 m² Wohnungsgröße, Plätze auf ganze Zahlen gerundet)

Bebauungsplan: 

BGF Teilgebiete und Wohnanteil (WR: 100%, WA: 90%, MI: 50%, MK: 30%)

WR 11.500 qm BGF x Wohnanteil 100% 11.500 qm BGF

qm BGF x Wohnanteil 0 qm BGF

qm BGF x Wohnanteil 0 qm BGF

qm BGF x Wohnanteil 0 qm BGF

qm BGF x Wohnanteil 0 qm BGF

qm BGF x Wohnanteil 0 qm BGF

qm BGF x Wohnanteil 0 qm BGF

11.500 qm BGF Summe Gebiete

11.500 qm Bruttogeschossfläche (BGF)

x 70% (abzgl. 30% Konstruktions-, Verkehrs- und Funktionsflächen)

= 8.050 qm Wohnfläche (Nutzfläche)

/ 75 m² Wohnungsgröße durchschnittliche Wohnung, Ansatz: 75m²

= 107 Wohnungen

x 1,9 Einwohner je Wohnung durchschnittliche Haushaltsgröße 

= 203,3 Einwohner

/ 100 = 1 Altersjahrgang

= 2,0 Einwohner in einem Altersjahrgang

daraus werden die Altersjahrgänge je Einrichtung errechnet:

6,1 Kinder im Krippenalter - Drei Altersjahrgänge (0 bis unter 3 Jahre)

x 65,00% (Versorgungsquote Krippe*)

4  Plätze Krippe (gerundet)

6,1 Kinder im Kindergartenalter - Drei Altersjahrgänge (3 bis unter 6 Jahre)

x 97,20% (Versorgungsquote Kindergarten*)

6  Plätze Kindergarten (gerundet)

12,20 Kinder im Hortalter - Sechs Altersjahrgänge (6 bis unter 12 Jahre)

x 65,35% (Versorgungsquote Hort*)

8  Plätze Hort  (gerundet)

18 Summe Plätze Kindertageseinrichtungen (Krippe, Kita, Hort -  gerundet)

12 Plätze Grundschule  (100% der Kinder - 6 Altersj. - 6 bis u.12 Jahre - gerundet)

Kostenermittlung (Pauschal-Ansatz)

14.000 Euro je Platz Kindertageseinrichtung

24.000 Euro  je Platz Grundschule

112.000 Euro Kosten Kindertageseinrichtung (Hort)

288.000 Euro Kosten Grundschule

400.000 Euro insgesamt Alle Grundschul- und Hortplätze müssen hergestellt 

50 Euro / m² Wohnfläche und damit finanziert werden. Krippen- und Kinder-

35 Euro / m² BGF gartenplätze sind ausreichend vorhanden.

3.750 Euro je WE (75m²)

* Quoten aus Kindertagesstättenbedarfsplan 2014/2015, Beschluss vom 05.11.2014 14/SVV/0812

VbP 33 MFH
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 Anlage 7 
          
  
 
 
Unterlagen die der Stadt nach Fertigstellung zu übergeben sind: 
  
  
Herstellung der öffentlichen Grünfläche mit Durchwegung und Spiel- und Bewegungsflächen  
  
Vermessung 
 
- Die Bestandsunterlagen sind gem. DIN 2425 und 18702 herzustellen. 
- Bestandspläne sind im Maßstab M 1:500 und Datei (CD, DVD im Format DXF  

(AutoCAD, Version 12) zu übergeben. 
- Grundlage ist eine Schlussmessung als großmaßstäbige Karte M 1:500 mit 

Leitungsbestand, Liegenschaftsgrenzen und Höhen zu übergeben. Der Bezug der 
eingemessenen Objekte zum geodätischen Lage—und Höhennetz ist herzustellen 
(Koordinatensystem ETRS 89, Höhensystem DHHN 92)  

 
  
Landschaftsbau 
 
- Protokolle, Berichte und Nachweise für Wegebau und Fallschutzmaterial, TÜV-

Protokoll 
- Liste der Baustofflieferanten und Materialzertifikate 
- Verdichtungsnachweise für Wege 
- Bestandspläne 
- Aufmaßblätter 
- Ggfs. Koordinierte Leitungspläne mit Planliste 
- Abschlussbericht der örtlichen Bauüberwachung, Abnahmebescheinigung nach VOB 
- Schlussrechnung 
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Flächennutzungsplan-
Änderung 

"Waldpark Großbeerenstraße" 
(03/14) 

- Entwurf - 

       Stand: 02.03.2015        Blatt 1/5 

Hinweis: Bei den geänderten Darstellungen wird die jeweils aktuelle Kartengrundlage verwendet. Die Änderungen werden bei der nächsten Neubekanntmachung des 
Flächennutzungsplanes in die Planzeichnung übernommen. Der Plan wird dann insgesamt auf die dann aktuelle Kartengrundlage umgestellt. 

Lage des Änderungsbereiches 

Flächennutzungsplan (Stand 30.01.2013) Maßstab 1:10.000 Darstellung des Geltungsbereiches 

Legende: 

Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung 
Bereich Stadtentwicklung 
14461 Potsdam 
stadtentwicklung@rathaus.potsdam.de 
www.potsdam.de/fnp 

geänderte Darstellung Maßstab 1:10.000 
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Flächennutzungsplan-
Änderung 

"Waldpark Großbeerenstraße" 
(03/14) 

- Entwurf - 

       Stand: 02.03.2015               Blatt 2/5 

 

Begründung 
 
1. Ziele, Zwecke und wesent-
liche Auswirkungen der Pla-
nung 
  
Das Änderungsgebiet ist im Flä-
chennutzungsplan (FNP) aktuell 
als Grünfläche dargestellt und 
größtenteils umgeben von Wohn-
bauflächen, überwiegend von 
solchen der Dichtestufe W 1 (GFZ 
0,8 - 1,6). Ein Investor beabsich-
tigt in diesem Gebiet Wohnungen 
zu bauen – unter Berücksichti-
gung der vorhandenen Grünstruk-
turen und der Interessen des All-
gemeinwohls. Die Freiflächen des  
ehemaligen Sanatoriums werden 
teilweise als öffentliche Grünflä-
che ausgestaltet und der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht. 
 
Mit der FNP-Änderung sollen die 
planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die wohnbauliche 
Entwicklung des Gebietes vor-
bereitet werden. Damit wird dem 
hohen Bedarf an Wohnraum in 
der Landeshauptstadt Potsdam 
Rechnung getragen. 
 
Anstatt der bisherigen Nutzungs-
art „Grünfläche“ soll zukünftig 
„Wohnbaufläche W1 (GFZ 0,8 - 
1,6)“ dargestellt werden. Diese 
Darstellung entspricht den an-
grenzenden Darstellungen süd-, 
west- und nördlich des Plan-
gebietes. 
 
Die Planänderung dient der An-
passung an sich geänderte Pla-
nungsziele für den Geltungs-
bereich und der städtebaulich 
geordneten Entwicklung der Lan-
deshauptstadt Potsdam. Sie hat 
keine Auswirkungen auf die 
Grundkonzeption des Flächen-
nutzungsplanes insgesamt. 

 
 
 
 
 

 
 
2. Umweltbericht 
 
2.1 Rechtsgrundlage 
Nach § 2a Nr. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) sind im Umweltbericht 
die aufgrund der Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB und der 
Anlage 1 zum BauGB ermittelten 
und bewerteten Belange des 
Umweltschutzes darzulegen. 
 
2.2 Inhalt und Ziele der FNP-
Änderung 
Siehe hierzu Teil 1 der Be-
gründung. 
 
2.3 FNP-relevante Ziele des 
Umweltschutzes 
Für den Planungsraum sind ins-
besondere folgende um-
weltbezogenen Informationen, 
Fachplanungen und Rechts-
vorschriften zu berücksichtigen: 
 
Im Zielkonzept des Land-
schaftsplans (Stand: 19.09.2012) 
ist die Aufwertung/ Entwicklung 
von erholungsrelevanten Frei-
flächen sowie eine Verbesserung 
der Erlebbarkeit und Zugänglich-
keit innerstädtischer Freiflächen 
vorgesehen. 
 
Bei den Flächen im Planungs-
raum handelt es sich gegenwärtig 
um Wald im Sinne des Waldge-
setzes des Landes Brandenburg 
(LWaldG). 
 
Gemäß § 1 Bundes-Boden-
schutzgesetz (BBodSchG) sowie 
§ 1a BauGB ist mit Grund und 
Boden sparsam und schonend 
umzugehen. 
 
Für Wohnbauflächen ist i.S.v. § 1 
Abs. 5 BauGB ein ausreichender 
Schallschutz nach DIN 18005 als 
Voraussetzung für gesunde Le-
bensverhältnisse der Bevöl-
kerung zu gewährleisten. 
 
 
 

 
 

   
  Ausschnitt Luftbild, © GeoBasis- 
  De/LGB 2012 
 

   
  Realnutzung / Biotoptypen 

 
  Legende: 

  
 
Landnutzungs- und Biotoptypenkartierung aus 
WorldView2-Satellitendaten gemäß Kartieran-
leitung des Landes Brandenburg (Stand: Mai 
2010) 
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Auf den östlich an das Plangebiet 
angrenzenden Grundstücksflä-
chen befinden sich das ehem. 
„Sanatorium Dr. Richard Sinn“ mit 
Krankenhaustrakten (Haus 1, 
Haus 3), Wandelhalle (Haus 2), 
Villa (Haus 4), Pförtnerhaus 
(Haus 8) und Außenanlagen, 
welche nach § 3 Abs. 1 und 2 
Brandenburgisches Denkmal-
schutzgesetz (BbgDSchG) mit 
Datum vom 03.03.2010 in die 
Denkmalliste des Landes Bran-
denburg eingetragen worden 
sind. Bei Planungen sind daher 
die Belange des Umgebungs-
schutzes des benachbarten 
Denkmals zu beachten. 
 
2.4 Bestandsaufnahme des 
Umweltzustandes 
Im Planungsraum befinden sich 
überwiegend sandige Böden oh-
ne Grund- und Stauwasserein-
fluss, welche z.T. durch Ablage-
rungen und bauliche Anlagen 
überformt sind. Anhaltspunkte für 
eine Schadstoffbelastung des 
Bodens bestehen derzeit nicht. 
 
Der Änderungsbereich ist geprägt 
durch gerodete Waldflächen mit 
Restbestockungen von naturna-
hen Laubwäldern und Laub-
Nadel-Mischwäldern; diese haben 
u.a. Lebensraumfunktion für ge-
schützte Vögel und Fledermaus-
arten. 
 
Die Wertigkeit des Landschafts-
bildes ist im Bereich der Ro-
dungsflächen mäßig bis gering, 
die Erholungsfunktion stark ein-
geschränkt. Die denk-
malgerechte Wiederherstellung 
des östlich an den Planungsraum 
angrenzenden ehem. „Sanatori-
ums Dr. Richard Sinn“ einschließ-
lich der zugehörigen Außenanla-
gen wirkt sich dagegen positiv auf 
das Orts- und Landschaftsbild 
sowie die Erholungseignung aus. 
Der Planungsraum wird im nördli-
chen Teil vom Verkehrslärm der 
Großbeerenstraße beeinflusst. 

2.5 Prognose über die Entwick-
lung des Umweltzustandes 

 
2.5.1 Prognose bei Durchführung 
der Planung 
 
Die Durchführung der Planung 
kann sich auf die Umwelt auswir-
ken: 
 
Bei einer baulichen Entwicklung 
im Bereich der bestehenden 
Waldflächen sind Neuversiege-
lungen und eine grundlegende 
Veränderung der Biotoptypen-
struktur zu erwarten. Eine Verrin-
gerung der Leistungsfähigkeit der 
Böden sowie die Beeinträchti-
gung klimatischer Funktionen 
(z.B. Frischluftproduktion, Staub-
filterung) sind möglich. Auch die 
Lebensraumfunktion für beson-
ders geschützte Tierarten kann 
erheblich betroffen sein. 
 
Günstig wird sich die Umsetzung 
der Planung voraussichtlich auf 
das Orts- und Landschaftsbild 
auswirken. Die verwilderten Flä-
chen im Planungsraum können 
städtebaulich neu geordnet und 
grünordnerisch gestaltet werden. 
Der Vorrang der Innenentwick-
lung wird dabei beachtet. Durch 
Anlage öffentlicher Grünflächen 
kann auch die Erholungseignung 
im Planungsraum verbessert 
werden. 
 
Ob und in welchem Maße die 
genannten Umweltauswirkungen 
eintreten werden, hängt von den 
Festlegungen des für die Umset-
zung des Flächennutzungsplanes 
erforderlichen Bebauungsplans 
ab. Erhebliche nachteilige Um-
weltauswirkungen können durch 
entsprechende Festlegungen vor-
aussichtlich weitgehend vermie-
den bzw. ausgeglichen werden. 
 
Für die Wohnbauflächen können 
auch die schalltechnischen Orien-
tierungswerte voraussichtlich ein-
gehalten werden. 

2.5.2 Prognose bei Nichtdurch-
führung der Planung 
 
Bei Verzicht auf die Änderungs-
planung könnte die erforderliche 
städtebauliche und landschafts-
planerische Qualifizierung ent-
sprechend den Nutzungsansprü-
chen an den Raum nicht erfolgen. 
Die ordnungsgemäße Waldbe-
wirtschaftung wäre aufgrund der 
isolierten Lage und des erhebli-
chen Nutzungsdrucks weiterhin 
problematisch; eine angemesse-
ne Aktivierung der Waldfläche für 
Erholungszwecke erscheint unter 
den gegebenen Rahmenbedin-
gungen als unrealistisch.  
 
2.6 Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum 
Ausgleich der nachteiligen 
Auswirkungen 
Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung und zum Ausgleich 
nachteiliger Auswirkungen wer-
den voraussichtlich vor allem für 
die Umweltgüter Boden, Tiere/ 
Pflanzen sowie Mensch/ Mensch-
liche Erholung erforderlich.  
 
Von besonderer Bedeutung sind 
Maßnahmen zur Kompensation 
der Bodenversiegelung, die – 
sofern sie nicht am Ort des Ein-
griffs zu realisieren sind – ggf. 
auch außerhalb des Planungs-
raums auf verfügbaren Kompen-
sationsflächen erfolgen können. 
Unvermeidbare Versiegelungen 
sind durch den Einsatz wasser- 
und luftdurchlässiger Beläge zu 
minimieren. 
 

Ebenso sind Maßnahmen des 
Waldersatzes und des beson-
deren Artenschutzes zu ergreifen; 
wertbestimmender Baumbestand 
ist – soweit möglich – zu erhalten. 
 
Zur Sicherung der wohnungs-
nahen Freiraumversorgung sind 
in ausreichender Größe öffentli-
che Grünflächen vorzusehen, die 
gleichzeitig auch klimatische  
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Ausgleichsfunktionen überneh-
men können. 
 
Wegen des Generalisierungs-
grades des Flächennutzungs-
plans können Art und Umfang der 
Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung und zum Ausgleich 
nachteiliger Umweltauswirkungen 
erst auf der nachfolgenden Pla-
nungsebene festgelegt werden. 
 
2.7 Darstellung von Alternati-
ven 
Als Planungsalternative wurde die 
Beibehaltung der Grünflächen-
darstellung, d.h. der Verzicht auf 
die Flächennutzungsplan-Ände-
rung, in Betracht gezogen. Dies 
wurde nicht weiter verfolgt, weil 
die städtebaulich gebotene In-
nenentwicklung zur Deckung des 
Wohnbauflächenbedarfs sonst 
nicht erfolgen könnte. Für die 
siedlungsnahe Freiraumversor-
gung steht das östlich angren-
zende Waldgebiet der Parforce-
heide zur Verfügung. Die konkre-
te Abgrenzung von Baugebieten 
und vor Ort erforderlichen woh-
nungsnahen Grünflächen erfolgt 
auf der nachfolgenden Planungs-
ebene unter Berücksichtigung der 
städtebaulichen, landschafts-
planerischen und umwelt-
bezogenen Belange. 
 
 
 
 
 
 

2.8 Verfahren der Umweltprü-
fung 
Die Ermittlung der Umweltbelan-
ge erfolgte durch die Auswertung 
des Landschaftsplans, des Lärm-
aktionsplans, des Altlasten- und 
Altlastenverdachtsflächenkatas-
ters, der Denkmalliste des Lan-
des Brandenburg, des städti-
schen Umweltmonitorings sowie 
auf der Grundlage von Informati-
onen der unteren Forstbehörde. 
 
Das Ergebnis der Umweltprüfung 
ist in der Abwägung zu berück-
sichtigen. 
 
2.9 Maßnahmen zur Überwa-
chung 
Die Maßnahmen zur Überwa-
chung der erheblichen Umwelt-
auswirkungen, die aufgrund die-
ser Flächennutzungsplan-Ände-
rung eintreten können, werden – 
soweit erforderlich – im Rahmen 
der entsprechenden konkreten 
Bebauungsplanung festgelegt. 
 
 

3. Verfahren 
Der Flächennutzungsplan wird im 
Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 
BauGB zur Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 33 "Waldpark 
Großbeerenstraße" geändert. 
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VERFAHRENSVERMERKE 

I     Änderung des FNP 

Aufstellungsbeschluss 02.04.2014 
Bekanntmachung 30.04.2014 

II    Frühzeitige Beteiligung 

Bekanntmachung 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der  
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

30.04.2014 
09.05.-12.06.2014 
08.05.-12.06.2014 

III   Beteiligung der Behörden 

Beschluss der Öffentlichkeitsbeteiligung xx.xx.xxxx 
Bekanntmachung xx.xx.xxxx 
Öffentliche Auslegung sowie  Beteiligung der Behörden xx.xx.-xx.xx.xxxx
und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Potsdam, den ………………….. Siegel der - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stadt Potsdam Andreas Goetzmann 
Fachbereichsleiter  
Stadtplanung und 
Stadterneuerung 

IV   Beschluss und Genehmigung der Änderung des FNP (Stand: xx.xx.xxxx) 

Beschluss des FNP durch die  Stadtverordnetenversammlung xx.xx.xxxx 
(mit abschließender Abwägung der Stellungnahmen zum FNP) 

Potsdam, den ………………….. Siegel der  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stadt Potsdam Jann Jakobs  
Oberbürgermeister 

Genehmigung des FNP durch das Ministerium xx.xx.xxxx 
für Infrastruktur und Landesplanung (MIL)  

Potsdam, den ………………….. Siegel des MIL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bekanntmachung der Genehmigung xx.xx.xxxx 
gemäß § 6 BauGB 
Amtsblatt Nr. xx/xxxx 

Potsdam, den ………………….. Siegel der - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stadt Potsdam Jann Jakobs  
Oberbürgermeister 

Siegel der 
Stadt Potsdam
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Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

15/SVV/0299

öffentlich
Betreff:
Ausweitung Vorbereitende Untersuchungen Neuendorfer Anger/Horstweg

Erstellungsdatum 20.04.2015
Eingang 922:

Einreicher: Fraktion Bürgerbündnis-FDP

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium Zuständigkeit

06.05.2015 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt,  die vorbereitenden Untersuchungen zum Neuendorfer 
Anger/Horstweg auszuweiten. Es sind Vorschläge zu erarbeiten und mit den Grundstückseigentümern 
zu erörtern, wie der faktische Fortbestand der Gartennutzung gesichert werden kann.

gez. Wolfhard Kirsch
Fraktionsvorsitzender
Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 

auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:
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Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein
(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:

Die mit Beschluss vom 30.01.2013 beschlossenen Vorbereitenden Untersuchungen für das Gebiet an 
der Nuthestraße zwischen Friedrich-Engels-Straße und Horstweg (12/SVV/0846) werden auf die 
bislang ausgeklammerten Flächen bis zur Dieselstraße und bis zum Horstweg ausgeweitet.
Bei der Erarbeitung von Vorschlägen zur Auflösung städtebaulicher Missstände ist solchen Lösungen 
der Vorrang zu geben, bei denen in die bestehenden Kleingartennutzungen nicht oder nur in 
geringstem Maße eingegriffen wird.
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Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

14/SVV/1085

öffentlich
Betreff:
Radwegmarkierung am Uferweg Templiner See

Erstellungsdatum 18.11.2014
Eingang 922:

Einreicher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium Zuständigkeit

03.12.2014 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, am Europaradwanderweg (R1) an mehreren geeigneten Stellen 
zwischen Pirschheide und Pumpwerk Sanssouci (Dampfmaschinenhaus) den Weg deutlich als 
gemeinsame Verkehrsfläche für Fußgänger und Radfahrer zu markieren. Darüber hinaus soll am 
Spielplatz am Templiner See – gelegen zwischen Im Bogen und der Villa Ingenheim – ein Geländer 
oder Gitter zur Erhöhung der Sicherheit der spielenden Kinder errichtet werden.

Über den Stand der Umsetzung des Auftrages ist die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung im 
Januar 2015 zu informieren.

gez. Peter Schüler
Fraktionsvorsitzender
Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 

auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin: 28.01.2015
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Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein
(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:
Der Teil des Europaradwanderweg R1 am Templiner See wird inzwischen außerordentlich stark von 
Radfahrern genutzt. Leider nimmt auch rücksichtslosen Verhalten einiger Radfahrer so zu, dass die 
naturgemäß oft abgelenkten und spontan reagierenden Fußgänger und Touristen von zuweilen 
schnell fahrenden Radfahrern in starke Bedrängnis geraten. Mögliche daraus entstehende Konflikte 
können durch eine deutliche Radwegmarkierung wirksam gemindert werden.

Mit der Sanierung des Radwanderweges zwischen Zeppelinstraße/Im Bogen und der Marina an der 
Kastanienallee wurde auch der Spielplatz am Uferweg saniert und für die Kinder neu errichtet. Da 
gerade im Sommer die spielenden Kinder zwischen Seeufer und Spielplatz hin und her springen 
werden, steigt die Unfallgefahr in der Höhe des Spielplatzes zusehends. Der Spielplatz sollte im 
Interesse der Gesundheit der Kinder gesichert werden.
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Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

15/SVV/0465

öffentlich
Betreff:
Behindertengerechte Ampel in Groß Glienicke

Erstellungsdatum 16.06.2015
Eingang 922:

Einreicher: Fraktion CDU/ANW

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium Zuständigkeit

01.07.2015 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Lichtsignalampel an der Straßengabelung Potsdamer 
Chaussee/Glienicker Dorfstraße im Ortsteil Groß Glienicke bis November 2015 behindertengerecht 
umrüsten zu lassen.

gez. 
Fraktionsvorsitzende/r
Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 

auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:
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Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein
(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:

Die einzige Lichtsignalampel in Groß Glienicke ist in den vergangenen Jahren des Öfteren 
ausgefallen. Eine behindertengerechte Umrüstung dieser Ampel wurde bereits im April 2013 auf 
Nachfragen beim zuständigen Bereichsmitarbeiter in Abstimmung mit dem Sozialwerk Potsdam 
bezüglich Bedarfsliste 2014 festgehalten. Dies wurde bislang jedoch nicht verwirklicht. Die 
Maßnahme sollte dringend umgesetzt werden, da dieser Verkehrsbereich (Durchgangsstraße mit 
zunehmendem Pendlerverkehr Berlin Potsdam) eine verbesserte und sicherere Fahrbahnquerung für 
Schulkinder sowie Menschen mit Behinderung benötigt.
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Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

15/SVV/0466

öffentlich
Betreff:
Entwicklungs-und Vermarktungskonzept für die Gewerbeflächen im Bebauungsplan Nr. 129

Erstellungsdatum 16.06.2015
Eingang 922:

Einreicher: Fraktion SPD

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium Zuständigkeit

01.07.2015 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

1. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, für die Gewerbeflächen im Bebauungsplan Nr. 129 
bis Ende des IV. Quartales 2015 ein Entwicklungs-und Vermarktungskonzept zu erstellen. 
Das Konzept ist mit den Eigentümern der Gewerbeflächen und dem Standortmanagement 
des Wissenschaftsparks abzustimmen. 

2. Des Weiteren wird der Oberbürgermeister beauftragt, die Vermarktung der Gewerbeflächen 
im Bebauungsplan Nr. 129 aktiv zu begleiten.

3. Ende des III. Quartales 2015 ist im Hauptausschuss und im Wirtschaftsrat erstmals über 
den Sachstand zu berichten; weitere Berichterstattungen sind dann fortfolgend halbjährlich 
vorzulegen.

gez. M. Schubert
Fraktionsvorsitzende/r
Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 

auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:
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Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein
(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:

Im Bebauungsplan Nr. 129 sind ca. 10 ha Gewerbeflächen festgesetzt, die insbesondere der 
Ansiedlung wissenschaftsnahen Gewerbes dienen sollen.

Die Grundstücksverhältnisse im Gebiet des Bebauungsplan Nr. 129 werden zurzeit im Rahmen 
Umlegungsverfahrens Nr. 5 „An der Bahn“ neu geordnet. 

Mithilfe des Entwicklungs-und Vermarktungskonzeptes 
 soll eine zielgerichtete Marktansprache als Voraussetzung für eine zeitnahe Vermarktung der 

Gewerbeflächen ermöglicht
 und sollen zudem etwaige Hemmnisse eruiert und Lösungen aufgezeigt werden.

Verschränkt mit der Erarbeitung des Konzeptes sollen die Vermarktungsbemühungen der Eigentümer 
unterstützt werden. 
Die Kosten für das Konzept und die aktive Vermarktungsunterstützung sind durch die Einnahmen aus 
dem Bodenordnungsverfahren (Ausgleichsleistungen für Wohnbaugrundstücke) zu decken. 
Entsprechend der beschriebenen Handlungserfordernisse ist ein fachbereichsübergreifendes Agieren 
zu fördern.
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Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

15/SVV/0471

öffentlich
Betreff:
Bahnhof Medienstadt - Babelsberg

Erstellungsdatum 16.06.2015
Eingang 922:

Einreicher: Fraktion Bürgerbündnis-FDP

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium Zuständigkeit

01.07.2015 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, zu prüfen durch welche Maßnahmen die Möglichkeit für das 
Abstellen von Fahrrädern an beiden Seiten des Bahnhofs Medienstadt Babelsberg, sowie die 
Parkplatzmöglichkeiten auch für PKW im weiteren Umfeld des Bahnhofs, z.B. durch eine Park & Ride 
Fläche verbessert werden können.

gez. Wolfhard Kirsch
Fraktionsvorsitzender
Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 

auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:
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Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein
(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:

Die Züge die am Bahnhof Medienstadt Babelsberg halten dienen vielen Potsdamern als 
Verkehrsmittel z.B. für den täglichen Weg zur Arbeit nach Berlin oder auch in südliche Fahrtrichtung. 
Sowohl für Fahrradfahrer als auch PKW-Nutzer ist die Situation im Umfeld des Bahnhofs bezüglich 
des Abstellens ihrer Fahrzeuge unbefriedigend.
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Mitteilungsvorlage Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

15/SVV/0506

Betreff: öffentlich
Kosten Taktverdichtung Schienenverkehr

bezüglich
DS Nr.: 15/SVV/0315

Erstellungsdatum 25.06.2015
Eingang 922: 25.06.2015

Einreicher: FB Grün- und Verkehrsflächen 4/46

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium

01.07.2015 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Inhalt der Mitteilung:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis:

Der Auftrag ist wegen der Zuständigkeit / Aufgabenträgerschaft des Ministeriums für Infrastruktur und 
Landesplanung (MIL) für den Schienenpersonennahverkehr nicht in dem genannten Zeitraum bis zum 
1. Juli 2015 zu erbringen.

Für eine Taktverdichtung, wie im Beschluss beschrieben, sind zusätzliche Aufwendungen von 
mindestens drei Millionen Euro pro Jahr notwendig.

Durch das MIL und den VBB wird darauf hingewiesen, dass die gegenwärtige Finanzierung des 
Landesnahverkehrsplanes keine engere Taktung der Linie RE1 ermöglicht - zumal bereits zu den 
Hauptverkehrszeiten zwischen Potsdam-Golm und Berlin durch die RB 21/22 Verstärkungszüge im 
Einsatz sind. Darüber hinaus sei entsprechend des derzeit laufenden Verkehrsvertrages zwischen dem 
Land Brandenburg und der DB AG eine Verdichtung der Linie RE1 kurzfristig nicht realisierbar.

Hinsichtlich infrastruktureller Anforderungen (Gleisverfügbarkeit bei Ein-/Ausfädelung an Bahnhöfen, 
hohe Streckenauslastung, Fahrzeugverfügbarkeit) wurde durch die DB AG im Auftrag des MIL eine 
Grobprüfung der Trassenverfügbarkeit und weiterer infrastruktureller Voraussetzungen vorgenommen. 
Das Ergebnis zeigt, dass freie Streckenkapazitäten äußerst begrenzt sind.

Aktuell führt das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung (MIL) Untersuchungen zu 
nachfragebasierten Angebotsanpassungen durch. Dabei wird auch eine mögliche Taktverdichtung u.a. 
für den Korridor Werder/Havel - Potsdam – Berlin und deren Auswirkungen geprüft, um im Rahmen der 
gegenwärtig verfügbaren Mittel und ggf. in Abstimmung mit den Aufgabenträgern des übrigen ÖPNV 
für ein angemessenes Zugangebot im Regionalverkehr zu sorgen. 

Über das Ergebnis der Untersuchung kann die Verwaltung noch nicht abschließend berichten. Sobald 
voraussichtlich Anfang 2016 das Ergebnis vorliegt, wird die Stadtverordnetenversammlung unterrichtet 
werden.
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Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein

Das Formular „Darstellung der finanziellen Auswirkungen“ ist als Pflichtanlage beizufügen.

Fazit finanzielle Auswirkungen:

Oberbürgermeister Geschäftsbereich 1  Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3 Geschäftsbereich 4
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Betreff: öffentlich
Information zum Auftrag DS 14/SVV/0949: Auslegungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 122-1 
"Glienicker Winkel"

bezüglich
DS Nr.: 14/SVV/0949

Erstellungsdatum 11.06.2015
Eingang 922: 12.06.2015

Einreicher: FB Stadtplanung und Stadterneuerung 4/46

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium

01.07.2015 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Inhalt der Mitteilung:   Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis:

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 04.03.2015 den Oberbürgermeister 
beauftragt, für den Bebauungsplan Nr. 122-1 „Glienicker Winkel“ „der 
Stadtverordnetenversammlung im II. Quartal 2015 einen Billigungs- und Auslegungsbeschluss zur 
Entscheidung vorzulegen“.

Hiermit wird darüber informiert, dass die Verwaltung aktuell aus folgenden Gründen noch keine 
Vorlage abschließend erarbeiten kann:

1. Das Amtsgericht Potsdam hat kürzlich am 01.04.2015 einer Kündigungs- und 
Räumungsklage der Eigentümergemeinschaft gegen den Verein der Garten- und 
Siedlerfreunde e.V. (VGS) stattgegeben. Die gesamte Fläche der Gartenanlage „Glienicker 
Winkel“ befindet sich in privatem Eigentum. Nach Einschätzung des Amtsgerichts besteht 
jedoch kein rechtmäßiger Pachtvertrag zwischen dem VGS und den 
Grundstückseigentümern. Damit wird nach Ansicht der Verwaltung eine geänderte Sach- 
und Rechtslage in den weiteren Abwägungsprozess der Bebauungsplanung einzubeziehen 
sein, um Abwägungsfehler zu vermeiden und das Risiko einer fehlerhaften Satzung zu 
minimieren. Wichtig ist hierfür jedoch, zunächst die schriftliche Urteilsbegründung des 
Amtsgerichts Potsdam auszuwerten, die bislang noch nicht vorliegt.

2. Aktuell werden zwischen der Eigentümergemeinschaft und der Verwaltung Gespräche 
geführt, in denen verschiedene Alternativen zur Inanspruchnahme von privaten Flächen für 
öffentliche Verkehrsflächen geprüft werden. Konkret geht es um die Verbindung zwischen 
der Hermann-Maaß-Straße und der Straße An der Sternwarte, die im Vorentwurf des 
Bebauungsplans als öffentlicher Fuß- und Radweg vorgesehen war. Zu prüfen ist hierbei, 
ob eine für Fußgänger und Radfahrer geeignete Anbindung möglich ist, die weniger private 
Fläche in Anspruch nimmt, als derzeit im Bestand genutzt wird. Nach Ansicht der 
Verwaltung ist es sinnvoll, die Ergebnisse der Gespräche in die weitere Bebauungsplanung 
einzubeziehen, um die öffentlichen Verkehrsflächen langfristig und abschließend zu sichern.

Voraussichtlich im III. Quartal wird die Verwaltung eine Vorlage zum Bebauungsplan 
Nr. 122-1 „Glienicker Winkel“ einbringen können.
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Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein

Das Formular „Darstellung der finanziellen Auswirkungen“ ist als Pflichtanlage beizufügen.

Fazit finanzielle Auswirkungen:

Oberbürgermeister Geschäftsbereich 1  Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3 Geschäftsbereich 4
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